
20. Sitzung des Stadtrates der Stadt
Köthen (Anhalt)

26.09.2017 18:30 Uhr



Köthen (Anhalt), 19.09.2017

- Bekanntmachung -

zur  20. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt) 
am Dienstag, dem 26.09.2017 um 18:30 Uhr 
Ratssaal, Marktstraße 1-3 
06366 K ö t h e n ( A n h a l t )

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich lade Sie zu der oben benannten Sitzung recht herzlich ein. 

Vorgesehene Tagesordnung: 

TOP Thema Vorl. 

1 Eröffnung 

1.1 E i n w o h n e r f r a g e s t u n d e -  
1.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Ordnungsmäßigkeit der -  
 Ladung   

2 Behandlung der öffentlichen TOPs 

2.1 Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung (öffentlicher Teil) -  
2.2 Informationen der Verwaltung (öffentlicher Teil) -  
2.3 Bestätigung der Tagesordnung (öffentlicher Teil) -  
2.4 Bekanntgabe der Beschlüsse aus nichtöffentlichen Sitzungen -  
2.5 Verpflichtung nachrückender Stadtratsmitglieder 2017127/1  
2.6 Neuberechnung der Ausschuss- und Vertretersitze - Losziehung 2017130/1  
2.7 Berufung sachkundiger Einwohner in beratende Ausschüsse als 2017128/1  
 Mitglieder mit beratender Stimme   
2.8 Aufhebung der Beschlüsse vom 13.02.2017 und vom 27.04.2017 zur 2017107/1  
 Zulassung des Bürgerbegehrens Fasanerie vom 03.01.2017   
2.9 Feststellung der Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens vom 03.01.2017 2017108/1  
2.10 Aufhebung des Beschlusses des Stadtrates der Stadt Köthen 2017135/1  
 (Anhalt) vom 13.02.2017 über die weitere Vorgehensweise zu den   
 forstlichen Arbeiten in der Fasanerie und im Ziethebusch   
2.11 Bebauungsplan Nr. 18 „Gewerbegebiet Köthen West II“ 2017112/3  
 hier: Billigung des Planentwurfs mit Textlichen Festsetzungen   
 und Örtlicher Bauvorschrift und dazugehöriger Begründung (Teil 1) und   
 Umweltbericht  (Teil 2) sowie Beschluss über die öffentliche   
 Auslegung gemäß §  3 (2) BauGB - Offenlagebeschluss -        
2.12 Bebauungsplan Nr. 30 „Wohngebiet Wülknitzer Straße“ in Köthen (Anhalt) 2017124/3  
 hier: Abwägung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der   
 Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger   
 öffentlicher Belange (TöB) - Abwägungsbeschluss     
2.13 Bebauungsplan Nr. 30 „Wohngebiet Wülknitzer Straße“ in Köthen (Anhalt) 2017125/3  
 hier: Satzungsbeschluss   
2.14 3. Änderung der Verwaltungskostensatzung 2017084/2  
2.15 Benutzungsgebührensatzung für das Stadtarchiv Köthen 2017105/9  
2.16 3. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt) 2017113/8  
2.17 2. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Köthen (Anhalt) zur Umlage 2017109/9  
 der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände "Westliche   
 Fuhne-Ziethe" und "Taube-Landgraben"   



2.18 Antrag der Fraktion DIE LINKE: Aufhebung eines Sperrvermerkes 2017123/2  
2.19 Kostenspaltung Straßenentwässerung in der Friederikenstraße in Köthen 2017098/3  
 (Anhalt)   
2.20 Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen 2017120/2  
2.21 Jahresabschluss 2016 und Bezuschussung 2017 der Köthener 2017142/1  
 Bachgesellschaft mbH   
2.22 Finanzierung der Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für die 2017132/2  
 Feuerwehr Köthen - Gerätewagen Logistik mit Staffelkabine und   
 Ladebordwand (GWL)   
2.23 Wahl des Geschäftsführers des Abwasserverbandes 2017143/1  
2.24 Anfragen und Anregungen (öffentlicher Teil) -  

3 Behandlung der nichtöffentlichen TOPs 

3.1 Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung (nichtöffentlicher -  
 Teil)   
3.2 Informationen der Verwaltung (nichtöffentlicher Teil) -  
3.3 Bestätigung der Tagesordnung (nichtöffentlicher Teil) -  
3.4 Abschluss Zuschussvertrag mit der Tierpark gGmbH ab 2018 2017110/3  
3.5 Zahlung einer übertariflichen Zulage 2017121/2  
3.6 Anfragen und Anregungen (nichtöffentlicher Teil) - 

Mit freundlichen Grüßen

  
Dr. Werner Sobetzko 
Vorsitzender des Stadtrates



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 17/StR/20/001

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 17/StR/20/001

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
20. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum:

2017128/1 

26.09.2017

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Berufung sachkundiger Einwohner in beratende Ausschüsse als  
Mitglieder mit beratender Stimme

Beschlusstext

Der Stadtrat beruft Herrn Olaf Huß und Herrn Sascha Ziesemeier zu sachkundigen 
Einwohnern in den Rechnungsprüfungsausschuss.



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 17/StR/20/002

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 17/StR/20/002

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
20. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum:

2017107/1 

26.09.2017

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Aufhebung der Beschlüsse vom 13.02.2017 und vom 27.04.2017 zur 
Zulassung des Bürgerbegehrens Fasanerie vom 03.01.2017 

Beschlusstext

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt, dass

1. der Beschluss des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt) aus seiner Sitzung vom 
    13.02.2017 zur Zulassung des Bürgerbegehrens vom 03.01.2017 
     (Beschluss-Nr.: 17/StR/2.So/001) sowie 

2. der Beschluss des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt) aus seiner Sitzung vom 
    27.04.2017 über den Widerspruch des Oberbürgermeisters gegen den 
    Stadtratsbeschluss vom 13.02.2017 (Beschluss-Nr.: 17/StR/18/001) 
    aufgehoben werden.



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 17/StR/20/003

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 17/StR/20/003

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
20. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum:

2017108/1 

26.09.2017

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Feststellung der Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens vom 03.01.2017 

Beschlusstext

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt, dass die Unzulässigkeit des 
Bürgerbegehrens zur Fasanerie/Ziethebusch vom 03.01.2017 festgestellt wird.



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 17/StR/20/004

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 17/StR/20/004

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
20. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum:

2017135/1 

26.09.2017

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Aufhebung des Beschlusses des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt) 
vom 13.02.2017 über die weitere Vorgehensweise zu den forstlichen 
Arbeiten in der Fasanerie und im Ziethebusch 

Beschlusstext

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) hebt den Beschluss Nr. 17/StR/2.SO/002 vom 
13.02.2017 über die weitere Vorgehensweise zu den forstlichen Arbeiten in der Fasanerie 
und im Ziethebusch auf. 



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 17/StR/20/005

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 17/StR/20/005

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
20. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum:

2017112/3 

26.09.2017

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Bebauungsplan Nr. 18 "Gewerbegebiet Köthen West II" 
hier: Billigung des Planentwurfs mit Textlichen Festsetzungen und 
Örtlicher Bauvorschrift und dazugehöriger Begründung (Teil 1) und  
Umweltbericht  (Teil 2) sowie Beschluss über die öffentliche 
Auslegung gemäß §  3 (2) BauGB - Offenlagebeschluss -

Beschlusstext

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 18 „Gewerbegebiet Köthen West II“, bestehend aus 
der Planzeichnung (Teil A), den Textlichen Festsetzungen (Teil B) und örtlicher 
Bauvorschrift sowie die dazugehörige Begründung (Teil 1) und der Umweltbericht (Teil 2) in 
der Fassung vom 10.08.2017 werden gebilligt und in der Abteilung Stadtentwicklung der 
Stadtverwaltung Köthen (Anhalt) gemäß § 3 (2) BauGB für die Dauer eines Monats 
öffentlich ausgelegt.



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 17/StR/20/006

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 17/StR/20/006

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
20. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum:

2017124/3 

26.09.2017

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Bebauungsplan Nr. 30 "Wohngebiet Wülknitzer Straße" in Köthen (Anhalt) 
hier: Abwägung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der 
         Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger 
         öffentlicher Belange (TöB) - Abwägungsbeschluss

Beschlusstext

1. Nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange entsprechend dem zu diesem 
Beschluss vorliegenden Abwägungsprotokoll (Anlage 2) und gemäß der Sachdar-
stellung zur Beschlussvorlage werden im Bebauungsplanentwurf

             (Planzeichnung und textliche Festsetzungen) des Bebauungsplanes Nr. 30 
„Wohngebiet Wülknitzer Straße“ in Köthen (Anhalt) keine Änderungen und 
Ergänzungen vorgenommen.

2. Nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange entsprechend dem zu diesem 
Beschluss vorliegenden Abwägungsprotokoll (Anlage 2) und gemäß der 
Sachdarstellung zur Beschlussvorlage werden in der Begründung 

            des Bebauungsplanes Nr.  30 „Wohngebiet Wülknitzer Straße“ in Köthen (Anhalt) 
folgende Korrekturen und Ergänzungen vorgenommen:

2.1 In das Kapitel 4.3 „Altlasten“ und in das Kapitel 7.7 „Nachrichtliche Übernahmen“ 
werden die Hinweise des Landkreises gemäß dem Abwägungsprotokoll 
aufgenommen (Anlage 2, TöB Nr. 3 Landkreis / Bodenschutz).

2.2 In das Kapitel 4.5 „Verkehrliche und stadttechnische Erschließung“  werden die 
Aussagen der MIDEWA aus der Stellungnahme vom 14.08.2017 gemäß dem 
Abwägungsprotokoll aufgenommen (Anlage 2, TöB Nr. 3 Landkreis / Amt für 
Brand- und Katastrophenschutz und Rettungsdienst und TöB Nr. 21 / MIDEWA).



2.3 Gemäß dem Abwägungsprotokoll (Anlage 2, TöB Nr. 4 / Regionale Planungs-
gemeinschaft) wird das Kapitel 3.2 „Regionalplanung“ um Aussagen, die Ziele 
der Raumordnung betreffend, ergänzt.

2.4 In der Anlage zur Begründung „Schalltechnische Untersuchung“ werden auf 
der verwendeten Kartengrundlage die Nachweise der Erlaubnis zur Verviel-
fältigung und Verbreitung nachgetragen (TöB Nr. 10 Landesamt für Ver-
messung).

3. Eine erneute öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes erfolgt nicht.



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 17/StR/20/007

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 17/StR/20/007

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
20. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum:

2017125/3 

26.09.2017

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Bebauungsplan Nr. 30 "Wohngebiet Wülknitzer Straße" in Köthen (Anhalt) 
hier: Satzungsbeschluss

Beschlusstext

Der Stadtrat beschließt den Bebauungsplan Nr. 30 „Wohngebiet Wülknitzer Straße“ in 
Köthen (Anhalt), bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Fest-
setzungen (Teil B) in der Fassung vom 28.08.2017, gemäß § 10 BauGB i. V. m. § 8 
KVG LSA als Satzung.
Die dazugehörige Begründung in der Fassung vom 28.08.2017 wird gebilligt.



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 17/StR/20/008

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 17/StR/20/008

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
20. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum:

2017084/2 

26.09.2017

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

3. Änderung der Verwaltungskostensatzung

Beschlusstext

3. Änderungssatzung der Verwaltungskostensatzung

Die aufgrund der §§ 5, 8 und 45 des Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-

Anhalt vom 17.06.2014 (GVBL. S. 288) und § 4 des Kommunalabgabengesetzes LSA vom 

13.12.1996 (GVBL. LSA S. 406) in den jeweils zz. gültigen Fassungen, vom Stadtrat der 

Stadt Köthen (Anhalt) am 13.09.2001 beschlossen. 1. Änderungssatzung vom 28.10.2004, 

2. Änderungssatzung vom 20.12.2005 beschließt der Stadtrat über die Erhebung von 

Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis (Verwaltungskostensatzung wie folgt die 3. 

Änderungssatzung:

§ 1

Geänderte Rechtsgrundlage von Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt in 

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt.

§ 2

§ 6 Absatz 2 als Auslagen werden insbesondere erhoben:

Nr. 2 Kosten für die Nutzung von Kommunikationstechnik (z.B. Telefon, Fax, Internet),

Nr. 6 Kosten

Nr. 9 Überlassung von elektronisch gespeicherten Daten mit und ohne Überlassung der 



Tatenträger

§ 3

Änderung des Kostentarif zu § 2 der Verwaltungskostensatzung zu § 3 (Gebühren) und § 6 

Abs.2 (Auslagen) in Euro

Ergänzt werden:

1.3.1.6 Druck und Versand

Beteiligungsbericht

Stellenplan

Jahresrechnung

Einzelne Bestandteile aus den o.g. Unterlagen je gedruckte Seite

doppelt bedruckte Seite

Vervielfältigungen je Datenträger

30,00

10,00

30,00

0,15

0,30

10,00

Verändert werden:

lfd. Nr. Gegenstand Neu alt

5. Bescheinigung der steuerlichen Unbedenklichkeit 15,00  5,00  

 10.3 Ausstellung eines Zeugnisses über das Nichtbestehen bzw. die 
Nichtausübung eines Vorkaufsrechtes (Negativzeugnis) nach §  28 
Abs. 1 Satz 3 BauGB

30,00  25,00  

11. Genehmigung oder Versagung von Anträgen gemäß der 
Erhaltungssatzung der Stadt Köthen (Anhalt)

30.00 25,00  

14. Ersatzstücke für verlorengegangene Hundesteuermarken 5,00  2,50  

13. Bescheinigungen über öffentliche Abgaben früherer Jahre für jedes 
Jahr

5,00   

22. Genehmigung bzw. Versagung von Baumfällanträgen und 
Bearbeitung sonstiger Anträge auf Ausnahmen von den Verboten der 
Baumschutzsatzung

20,00   

 22.1 für 1 Baum 30,00  20,00  

 22.2 für 2- 4 Bäume 40,00  20,00  

 22.3 für 5- 10 Bäume 50,00  20,00  

 22.4 ab 11 Bäume 75,00  20,00  

 22.5 Versagung einer Baumfällgenehmigung 20,00  20,00  

 22.6 Änderung einer erteilten Genehmigung nach Baumschutzsatzung 10,00  20,00  

23. Bescheinigungen nach § 5 Abs. 4 Nr. 3 Investitionszulagengesetz 13,00  gibt es nicht 
mehr

24. Formulare im Baugenehmigungsverfahren  

 24.1 Antrag auf Baugenehmigung, Anzeige für 
Genehmigungsfreistellung, Antrag auf Abweichung/ Ausnahme/ 
Befreiung, Baulasterklärung, Erklärung zum Kriterienkatalog

2,00  1,50  

 24.2 Antrag auf Vorbescheid, Abbruchanzeige, Baubeschreibung für 
Werbeanlagen, Baubeginnanzeige, Anzeige über 
Nutzungsaufnahme, Erklärung zum Plananerkenntnis, 
Bauleiterbenennung

je 1,00  

 24.3 Baubeschreibung, Betriebsbeschreibung 4,00  2,00  



 24.5 Baubeschreibung 2,50   

 25. Werbeanlagen im Werbesatzungsgebiet   

 25.1 Genehmigungen 50,00  40,00  

 25.2 Ablehnungen 25,00  20,00  

26. Anliegerbescheinigungen 15,00   

für jedes zu beurteilende Flurstück laut Grundbuch  

 26.1 Erschließungsbescheinigung bis 3 Ausfertigungen 5,00   

 26.2 für jede weitere Ausfertigung 0,50   



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 17/StR/20/009

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 17/StR/20/009

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
20. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum:

2017105/9 

26.09.2017

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Benutzungsgebührensatzung für das Stadtarchiv Köthen 

Beschlusstext

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt die Benutzungsgebührensatzung für das 
Stadtarchiv Köthen (Anhalt) gemäß Anlage.



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 17/StR/20/010

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 17/StR/20/010

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
20. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum:

2017109/9 

26.09.2017

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

2. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Köthen (Anhalt) zur Umlage 
der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände "Westliche 
Fuhne-Ziethe" und "Taube-Landgraben"

Beschlusstext

Der Stadtrat beschließt die 2. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Köthen (Anhalt) zur 
Umlage der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände „Westliche Fuhne-Ziethe““ und 
„Taube-Landgraben“ nicht.



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 17/StR/20/011

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 17/StR/20/011

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
20. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum:

2017123/2 

26.09.2017

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Antrag der Fraktion DIE LINKE: Aufhebung eines Sperrvermerkes

Beschlusstext

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt auf Antrag der Fraktion DIE LINKE die 
Aufhebung des Sperrvermerkes Maßnahme 31.5.400-001 - Bauliche Verbesserung 
Obdachlosenunterkunft Augustenstraße.



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 17/StR/20/012

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 17/StR/20/012

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
20. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum:

2017098/3 

26.09.2017

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Kostenspaltung Straßenentwässerung in der Friederikenstraße in Köthen 
(Anhalt) 

Beschlusstext

Der Stadtrat beschließt, die der Stadt Köthen (Anhalt) für die Verbesserung der 
Straßenentwässerung in der Friederikenstraße in Köthen (Anhalt) entstandenen 
Aufwendungen gemäß § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt 
(KAG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.12.1996 (GVBL. LSA S. 405), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2016 (GVBl. LSA S. 202) in Verbindung mit § 8 c 
Abs. 2 sowie § 9 Abs. 1 Nr. 7 Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) vom 
02.11.1991 in der Fassung der 12. Änderung zur Straßenausbaubeitragssatzung vom 
24.02.2012, in Kraft getreten am 31.03.2012, (SBS) abzuspalten.



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 17/StR/20/013

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 17/StR/20/013

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
20. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum:

2017120/2 

26.09.2017

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen

Beschlusstext

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt die Annahme von angebotenen Spenden, 
Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen entsprechend der beiliegenden Auflistung für 
den Zeitraum vom 11.06.2017 bis 31.08.2017 gemäß § 99 Abs. 6 
Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) i. V. mit § 7 Abs. 2 
Nr. 19 der Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt).



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 17/StR/20/014

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 17/StR/20/014

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
20. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum:

2017142/1 

26.09.2017

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Jahresabschluss 2016 und Bezuschussung 2017 der Köthener 
Bachgesellschaft mbH 

Beschlusstext

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt, der Köthener Bachgesellschaft mbH 
durch den Ausgleich des Vorjahresdefizites 2016 in Höhe von 26.395,47 € entsprechende 
Liquidität in eben dieser Höhe zur Verfügung zu stellen.
Damit erfolgt die zur Verfügungstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel im Rahmen der 
Zuschusszahlung, Produkt 28.1.001, Sachkonto 531500, USK 87000.71500 Zuschuss an 
die Köthener Bachgesellschaft mbH. Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen im 
Produkt 11.1.304, SK 559200, USK 90000.84500 Zinserstattungen Steuern i. H. v. 
16.395,47 € und im Produkt 11.1.301, SK 551700, USK 91000.80720 Zinsen für 
Kassenkredite i. H. v. 10.000,00 €.  



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 17/StR/20/015

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 17/StR/20/015

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
20. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum:

2017132/2 

26.09.2017

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Finanzierung der Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für die 
Feuerwehr Köthen - Gerätewagen Logistik mit Staffelkabine und 
Ladebordwand (GWL) 

Beschlusstext

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt zur Sicherstellung der 
Gesamtausschreibung / Vergabe des Feuerwehrfahrzeuges für die Feuerwehr Köthen - 
Hilfeleistungs-Löschgruppen-Fahrzeug (HLF 20) - in Höhe von 370.000 € im Jahr 2017 eine 
außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung von 290.000 € zugunsten des Produktes 
12.6.001 Brandschutz-, Unfall- und Notstandshilfe sichern, SK 783100, USK 13000.93549 
Neuanschaffung Fahrzeuge für Feuerwehr Köthen. Die Verpflichtungsermächtigung wird im 
Jahr 2018 fällig.
Die Deckung erfolgt aus einer nicht benötigten Verpflichtungsermächtigung aus dem 
Produkt 36.5.101 Kinderbetreuung absichern, SK 785100, USK 46433.94000 - Bauliche 
Verbesserung Kindertagesstätte Löwenzahn.



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschluss 17/StR/20/016

weitergereicht an:

am:

Beschluss-Nr.: 17/StR/20/016

Gremium:
Stadtrat

Sitzung:
20. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Aktenzeichen:

Vorlage-Nr.:

Datum:

2017143/1 

26.09.2017

aufgehoben/geändert am: durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Wahl des Geschäftsführers des Abwasserverbandes

Beschlusstext

Der Stadtrat beauftragt die Köthener Vertreter der Verbandsversammlung des 
Abwasserverbandes Köthen, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Wahl des Verbandsgeschäftsführers bzw. der Verbandsgeschäftsführerin des 
Abwasserverbandes Köthen wird vertagt.



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 26.09.2017

Sitzung : 20. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2017084/2

TOP 2.14 : 3. Änderung der Verwaltungskostensatzung

Protokolltext

- - -

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 26.09.2017 IST Stimmberechtigte 36

TOP 2.14 Befangen 0

Ja-Stimmen 30

Nein-Stimmen 5

Beschluss laut BV Enthaltungen 1

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 26.09.2017

Bernd Hauschild



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 26.09.2017

Sitzung : 20. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2017098/3

TOP 2.19 : Kostenspaltung Straßenentwässerung in der Friederikenstraße 
in Köthen 
(Anhalt) 

Protokolltext

- - -

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 26.09.2017 IST Stimmberechtigte 36

TOP 2.19 Befangen 0

Ja-Stimmen 32

Nein-Stimmen 4

Beschluss laut BV Enthaltungen 0

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 26.09.2017

Bernd Hauschild



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 26.09.2017

Sitzung : 20. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2017105/9

TOP 2.15 : Benutzungsgebührensatzung für das Stadtarchiv Köthen 

Protokolltext

- - -

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 26.09.2017 IST Stimmberechtigte 36

TOP 2.15 Befangen 0

Ja-Stimmen 32

Nein-Stimmen 3

Beschluss laut BV Enthaltungen 1

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 26.09.2017

Bernd Hauschild



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 26.09.2017

Sitzung : 20. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2017107/1

TOP 2.8 : Aufhebung der Beschlüsse vom 13.02.2017 und vom 
27.04.2017 zur 
Zulassung des Bürgerbegehrens Fasanerie vom 03.01.2017 

Protokolltext

- - -

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 26.09.2017 IST Stimmberechtigte 36

TOP 2.8 Befangen 0

Ja-Stimmen 20

Nein-Stimmen 13

Beschluss laut BV Enthaltungen 3

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 26.09.2017

Bernd Hauschild



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 26.09.2017

Sitzung : 20. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2017108/1

TOP 2.9 : Feststellung der Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens vom 
03.01.2017 

Protokolltext

- - -

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 26.09.2017 IST Stimmberechtigte 36

TOP 2.9 Befangen 0

Ja-Stimmen 20

Nein-Stimmen 13

Beschluss laut BV Enthaltungen 3

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 26.09.2017

Bernd Hauschild



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 26.09.2017

Sitzung : 20. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2017109/9

TOP 2.17 : 2. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Köthen (Anhalt) 
zur Umlage 
der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände "Westliche 
Fuhne-Ziethe" und "Taube-Landgraben"

Protokolltext

- - -

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 26.09.2017 IST Stimmberechtigte 36

TOP 2.17 Befangen 0

Ja-Stimmen 6

Nein-Stimmen 27

Beschluss abgelehnt Enthaltungen 3

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 26.09.2017

Bernd Hauschild



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 26.09.2017

Sitzung : 20. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2017112/3

TOP 2.11 : Bebauungsplan Nr. 18 "Gewerbegebiet Köthen West II" 
hier: Billigung des Planentwurfs mit Textlichen 
Festsetzungen und 
Örtlicher Bauvorschrift und dazugehöriger Begründung (Teil 1) 
und  
Umweltbericht  (Teil 2) sowie Beschluss über die öffentliche 
Auslegung gemäß §  3 (2) BauGB - Offenlagebeschluss -

Protokolltext

- - -

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 26.09.2017 IST Stimmberechtigte 36

TOP 2.11 Befangen 0

Ja-Stimmen 36

Nein-Stimmen 0

Beschluss laut BV Enthaltungen 0

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 26.09.2017

Bernd Hauschild



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 26.09.2017

Sitzung : 20. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2017113/8

TOP 2.16 : 3. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Köthen 
(Anhalt)

Protokolltext

- - -

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 0

Sitzung am 26.09.2017 IST Stimmberechtigte 0

TOP 2.16 Befangen 0

Ja-Stimmen 0

Nein-Stimmen 0

Beschluss zurückgestellt Enthaltungen 0

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 26.09.2017

Bernd Hauschild



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 26.09.2017

Sitzung : 20. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2017120/2

TOP 2.20 : Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnliche 
Zuwendungen

Protokolltext

- - -

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 26.09.2017 IST Stimmberechtigte 36

TOP 2.20 Befangen 0

Ja-Stimmen 34

Nein-Stimmen 2

Beschluss laut BV Enthaltungen 0

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 26.09.2017

Bernd Hauschild



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 26.09.2017

Sitzung : 20. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2017123/2

TOP 2.18 : Antrag der Fraktion DIE LINKE: Aufhebung eines 
Sperrvermerkes

Protokolltext

- - -

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 26.09.2017 IST Stimmberechtigte 36

TOP 2.18 Befangen 0

Ja-Stimmen 15

Nein-Stimmen 14

Beschluss laut BV Enthaltungen 7

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 26.09.2017

Bernd Hauschild



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 26.09.2017

Sitzung : 20. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2017124/3

TOP 2.12 : Bebauungsplan Nr. 30 "Wohngebiet Wülknitzer Straße" in 
Köthen (Anhalt) 
hier: Abwägung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der 
         Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger 
         öffentlicher Belange (TöB) - Abwägungsbeschluss

Protokolltext

- - -

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 26.09.2017 IST Stimmberechtigte 36

TOP 2.12 Befangen 0

Ja-Stimmen 36

Nein-Stimmen 0

Beschluss laut BV Enthaltungen 0

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 26.09.2017

Bernd Hauschild



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 26.09.2017

Sitzung : 20. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2017125/3

TOP 2.13 : Bebauungsplan Nr. 30 "Wohngebiet Wülknitzer Straße" in 
Köthen (Anhalt) 
hier: Satzungsbeschluss

Protokolltext

- - -

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 26.09.2017 IST Stimmberechtigte 36

TOP 2.13 Befangen 0

Ja-Stimmen 36

Nein-Stimmen 0

Beschluss laut BV Enthaltungen 0

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 26.09.2017

Bernd Hauschild



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 26.09.2017

Sitzung : 20. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2017128/1

TOP 2.7 : Berufung sachkundiger Einwohner in beratende Ausschüsse 
als  
Mitglieder mit beratender Stimme

Protokolltext

- - -

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 26.09.2017 IST Stimmberechtigte 36

TOP 2.7 Befangen 0

Ja-Stimmen 36

Nein-Stimmen 0

Beschluss laut BV Enthaltungen 0

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 26.09.2017

Bernd Hauschild



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 26.09.2017

Sitzung : 20. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2017132/2

TOP 2.22 : Finanzierung der Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für 
die 
Feuerwehr Köthen - Gerätewagen Logistik mit Staffelkabine 
und 
Ladebordwand (GWL) 

Protokolltext

Der Obm stellt folgenden Änderungsantrag:

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt zur Sicherstellung der 
Gesamtausschreibung / Vergabe des Feuerwehrfahrzeuges für die Feuerwehr Köthen - 
Hilfeleistungs-Löschgruppen-Fahrzeug (HLF 20) - in Höhe von 370.000 € im Jahr 2017 eine 
außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung von 290.000 € zugunsten des Produktes 
12.6.001 Brandschutz-, Unfall- und Notstandshilfe sichern, SK 783100, USK 13000.93549 
Neuanschaffung Fahrzeuge für Feuerwehr Köthen. Die Verpflichtungsermächtigung wird im 
Jahr 2018 fällig.
Die Deckung erfolgt aus einer nicht benötigten Verpflichtungsermächtigung aus dem 
Produkt 36.5.101 Kinderbetreuung absichern, SK 785100, USK 46433.94000 - Bauliche 
Verbesserung Kindertagesstätte Löwenzahn.

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 26.09.2017 IST Stimmberechtigte 36

TOP 2.22 Befangen 0

Ja-Stimmen 36

Nein-Stimmen 0

Beschluss entspr. prot. Änd. Enthaltungen 0

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 26.09.2017



Bernd Hauschild



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 26.09.2017

Sitzung : 20. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2017135/1

TOP 2.10 : Aufhebung des Beschlusses des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt) 
vom 13.02.2017 über die weitere Vorgehensweise zu den 
forstlichen 
Arbeiten in der Fasanerie und im Ziethebusch 

Protokolltext

- - -

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 26.09.2017 IST Stimmberechtigte 36

TOP 2.10 Befangen 0

Ja-Stimmen 30

Nein-Stimmen 2

Beschluss laut BV Enthaltungen 4

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 26.09.2017

Bernd Hauschild



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 26.09.2017

Sitzung : 20. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2017142/1

TOP 2.21 : Jahresabschluss 2016 und Bezuschussung 2017 der Köthener 
Bachgesellschaft mbH 

Protokolltext

- - -

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 26.09.2017 IST Stimmberechtigte 36

TOP 2.21 Befangen 0

Ja-Stimmen 29

Nein-Stimmen 6

Beschluss laut BV Enthaltungen 1

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 26.09.2017

Bernd Hauschild



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 26.09.2017

Sitzung : 20. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt)

Vorlage-Nr. : 2017143/1

TOP 2.23 : Wahl des Geschäftsführers des Abwasserverbandes

Protokolltext

StR Müller stellt folgenden Antrag:

Der Stadtrat beauftragt die Vertreter der Stadt Köthen in der Verbandsversammlung des 
Abwasserverbandes Köthen, dort den folgenden Antrag zu stellen und den entsprechenden Beschluss 
zu fassen: Die Wahl des Verbandsgeschäftsführers bzw. der Verbandsgeschäftsführerin des 
Abwasserverbandes Köthen wird vertagt.

Abstimmungsergebnis: 22 / 9 / 5 (Ja/Nein/Enthaltung)

Abstimmungsergebnis:

Gremium Stadtrat SOLL Stimmberechtigte 37

Sitzung am 26.09.2017 IST Stimmberechtigte 36

TOP 2.23 Befangen 0

Ja-Stimmen 10

Nein-Stimmen 20

Beschluss abgelehnt Enthaltungen 6

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 26.09.2017

Bernd Hauschild



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2017084/2 

Dezernat: OB aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 26.09.2017

TOP: 2.14

Amt: Amt 10 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2017084/2

Az.: erstellt am: 23.05.2017

Betreff

3. Änderung der Verwaltungskostensatzung

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2

19.09.2017: Hauptausschuss 
26.09.2017: Stadtrat

19.09.2017 
26.09.2017

laut BV 
laut BV

Beschlussentwurf

3. Änderungssatzung der Verwaltungskostensatzung

Die Aufgrund der §§ 5, 8 und 45 des Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-

Anhalt vom 17.06.2014 (GVBL. S. 288) und § 4 des Kommunalabgabengesetzes LSA vom 

13.12.1996 (GVBL. LSA S. 406) in den jeweils zz. gültigen Fassungen, vom Stadtrat der 

Stadt Köthen (Anhalt) am 13.09.2001 beschlossen. 1. Änderungssatzung vom 28.10.2004,

2. Änderungssatzung vom 20.12.2005 beschließt der Stadtrat über die Erhebung von 

Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis (Verwaltungskostensatzung wie folgt die 3. 

Änderungssatzung:



§ 1

Geänderte Rechtsgrundlage von Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt in 

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt.

§ 2

§ 6 Absatz 2 als Auslagen werden insbesondere erhoben:

Nr. 2 Kosten für die Nutzung von Kommunikationstechnik (z.B. Telefon, Fax, Internet),

Nr. 6 Kosten

Nr. 9 Überlassung von elektronisch gespeicherten Daten mit und ohne Überlassung der 

Tatenträger

§ 3

Änderung des Kostentarif zu § 2 der Verwaltungskostensatzung zu § 3 (Gebühren) und § 6 

Abs.2 (Auslagen) in Euro

Ergänzt werden:

1.3.1.6 Druck und Versand

Beteiligungsbericht

Stellenplan

Jahresrechnung

Einzelne Bestandteile aus den o.g. Unterlagen je gedruckte Seite

doppelt bedruckte Seite

Vervielfältigungen je Datenträger

30,00

10,00

30,00

0,15

0,30

10,00



Verändert werden:

lfd. Nr. Gegenstand Neu alt

5. Bescheinigung der steuerlichen Unbedenklichkeit 15,00  5,00  

 10.3 Ausstellung eines Zeugnisses über das Nichtbestehen bzw. die 
Nichtausübung eines Vorkaufsrechtes (Negativzeugnis) nach §  28 
Abs. 1 Satz 3 BauGB

30,00  25,00  

11. Genehmigung oder Versagung von Anträgen gemäß der 
Erhaltungssatzung der Stadt Köthen (Anhalt)

30.00 25,00  

14. Ersatzstücke für verlorengegangene Hundesteuermarken 5,00  2,50  

13. Bescheinigungen über öffentliche Abgaben früherer Jahre für jedes 
Jahr

5,00   

22. Genehmigung bzw. Versagung von Baumfällanträgen und 
Bearbeitung sonstiger Anträge auf Ausnahmen von den Verboten 
der Baumschutzsatzung

20,00   

 22.1 für 1 Baum 30,00  20,00  

 22.2 für 2- 4 Bäume 40,00  20,00  

 22.3 für 5- 10 Bäume 50,00  20,00  

 22.4 ab 11 Bäume 75,00  20,00  

 22.5 Versagung einer Baumfällgenehmigung 20,00  20,00  

 22.6 Änderung einer erteilten Genehmigung nach Baumschutzsatzung 10,00  20,00  

23. Bescheinigungen nach § 5 Abs. 4 Nr. 3 Investitionszulagengesetz 13,00  gibt es nicht 
mehr

24. Formulare im Baugenehmigungsverfahren  

 24.1 Antrag auf Baugenehmigung, Anzeige für 
Genehmigungsfreistellung, Antrag auf Abweichung/ 
Ausnahme/ Befreiung, Baulasterklärung, Erklärung zum 
Kriterienkatalog

2,00  1,50  

 24.2 Antrag auf Vorbescheid, Abbruchanzeige, Baubeschreibung für 
Werbeanlagen, Baubeginnanzeige, Anzeige über 
Nutzungsaufnahme, Erklärung zum Plananerkenntnis, 
Bauleiterbenennung

je 1,00  

 24.3 Baubeschreibung, Betriebsbeschreibung 4,00  2,00  

 24.5 Baubeschreibung 2,50   

 25. Werbeanlagen im Werbesatzungsgebiet   

 25.1 Genehmigungen 50,00  40,00  

 25.2 Ablehnungen 25,00  20,00  

26. Anliegerbescheinigungen 15,00   

für jedes zu beurteilende Flurstück laut Grundbuch  

 26.1 Erschließungsbescheinigung bis 3 Ausfertigungen 5,00   

 26.2 für jede weitere Ausfertigung 0,50   

Gesetzliche Grundlagen:
- §§ 5,8 und 45 KVG LSA
- § 4 KAG LSA





Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Aufgrund der Entwicklungen in den letzten Jahren, haben alle Ämter und Bereiche  ihre 

Amtshandlungen und Verwaltungstätigkeiten im eigenen Wirkungskreis dahingehend 

überprüft, ob die erhobenen Gebühren und Auslagen noch den tatsächlichen Aufwendungen 

entsprechen oder ob Verwaltungstätigkeiten erbracht werden, für die noch keine Gebühren 

oder Auslagen erhoben wurden.

Die 3. Änderungssatzung ist das Ergebnis dieser Überlegungen aus den Ämtern und 

Bereichen.

Eine Änderung der Satzung wurde auch notwendig aufgrund der Änderung der 

Rechtsgrundlage für die Verwaltungskostensatzung, da die Gemeindeordnung des Landes 

Sachsen-Anhalt durch das Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 

ersetzt wurde.






 
 
 


10-120 (geltende Fassung) 
Satzung der Stadt Köthen (Anhalt) über die 
Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen 
Wirkungskreis (Verwaltungskostensatzung) 
 


10-120  (überarbeitete Fassung)   
Satzung der Stadt Köthen (Anhalt) über die 
Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen 
Wirkungskreis (Verwaltungskostensatzung)                                                                                                                                      


Bemerkungen/Begründungen/ 
Erläuterungen  


 
         


Aufgrund der §§ 6 und 44 der Gemeindeordnung 


des Landes Sachsen-Anhalt vom 05.10.1993 


(GVBl. LSA S. 568) und § 4 Abs. 1 des 


Kommunalabgabengesetzes LSA vom 13.12.1996 


(GVBl. LSA S. 406) in den jeweils zz. gültigen 


Fassungen, hat der Stadtrat der Stadt Köthen 


(Anhalt) in seiner Sitzung am 13.09.2001 folgende 


Satzung beschlossen: 


 


Aufgrund der §§ 5, 8 und 45 des 


Kommunalverfassungsgesetz des Landes 


Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBl. S. 288) 


und § 4 des Kommunalabgabengesetzes LSA 


vom 13.12.1996 (GVBl. LSA S. 406) in den 


jeweils zz. gültigen Fassungen, hat der Stadtrat 


der Stadt Köthen (Anhalt) in seiner Sitzung am 


13.09.20001 folgende Satzung beschlossen: 


 


 
Gesetzesänderung 


 
 
 
 


 


§ 1 


Allgemeines 


 
(1) Für Amtshandlungen und sonstige 


Verwaltungstätigkeiten (im nachfolgenden 


Verwaltungstätigkeiten genannt) im eigenen 


Wirkungskreis der Stadt Köthen (Anhalt) werden 


nach dieser Satzung Gebühren und Auslagen (im 


nachfolgenden Kosten genannt) erhoben, wenn 


die Beteiligten hierzu Anlass gegeben haben. 
2Verwaltungstätigkeiten sind auch 


Entscheidungen über förmliche Rechtsbehelfe. 


(2) Kosten werden auch erhoben, wenn ein auf 


Vornahme einer kostenpflichtigen 


Verwaltungstätigkeit gerichteter Antrag abgelehnt 


oder nach Aufnahme der Verwaltungstätigkeit vor 


§ 1 


Allgemeines 


 
(1) Für Amtshandlungen und sonstige 


Verwaltungstätigkeiten (im nachfolgenden 


Verwaltungstätigkeiten genannt) im eigenen 


Wirkungskreis der Stadt Köthen (Anhalt) werden 


nach dieser Satzung Gebühren und Auslagen (im 


nachfolgenden Kosten genannt) erhoben, wenn 


die Beteiligten hierzu Anlass gegeben haben. 
2Verwaltungstätigkeiten sind auch 


Entscheidungen über förmliche Rechtsbehelfe. 


(2) Kosten werden auch erhoben, wenn ein auf 


Vornahme einer kostenpflichtigen 


Verwaltungstätigkeit gerichteter Antrag abgelehnt 


oder nach Aufnahme der Verwaltungstätigkeit vor 


 
 
 
 
 
 
 
 


        keine Änderungen 
 







der Entscheidung zurückgenommen wird. 


(3) Die Erhebung von Kosten aufgrund anderer 
Rechtsvorschriften bleibt unberührt. 
 


der Entscheidung zurückgenommen wird. 


(3) Die Erhebung von Kosten aufgrund anderer 
Rechtsvorschriften bleibt unberührt. 


§ 2 
 


Kostentarif 
 


Die Höhe der Kosten bemisst sich unbeschadet 


des § 6 nach dem Kostentarif, der Bestandteil 


dieser Satzung ist. 


 
 


§ 2 
 


Kostentarif 
 


Die Höhe der Kosten bemisst sich unbeschadet 


des § 6 nach dem Kostentarif, der Bestandteil 


dieser Satzung ist. 


 


 
 
 


       Keine Änderungen 


§ 3 


Gebühren 


(1) Ist für den Ansatz von Gebühren durch den 


Kostentarif ein Rahmen (Mindest- oder 


Höchstsätze) bestimmt, so sind bei der 


Festsetzung der Gebühr das Maß des 


Verwaltungsaufwandes sowie der Wert des 


Gegenstandes zur Zeit der Beendigung der 


Verwaltungstätigkeit zu berücksichtigten. 2Die 


Gebühr ist auf volle Euro abgerundet festzusetzen. 


(2) Werden mehrere gebührenpflichtige 


Verwaltungstätigkeiten nebeneinander 


vorgenommen, so ist für jede Verwaltungstätigkeit 


eine Gebühr zu erheben. 


(3) Wird ein Antrag auf Vornahme einer 


Verwaltungstätigkeit 


 a) ganz oder teilweise abgelehnt,  


 b) zurückgenommen, bevor die 


§ 3 


Gebühren 


(1) Ist für den Ansatz von Gebühren durch den 


Kostentarif ein Rahmen (Mindest- oder 


Höchstsätze) bestimmt, so sind bei der 


Festsetzung der Gebühr das Maß des 


Verwaltungsaufwandes sowie der Wert des 


Gegenstandes zur Zeit der Beendigung der 


Verwaltungstätigkeit zu berücksichtigten. 2Die 


Gebühr ist auf volle Euro abgerundet festzusetzen. 


(2) Werden mehrere gebührenpflichtige 


Verwaltungstätigkeiten nebeneinander 


vorgenommen, so ist für jede Verwaltungstätigkeit 


eine Gebühr zu erheben. 


(3) Wird ein Antrag auf Vornahme einer 


Verwaltungstätigkeit 


 a) ganz oder teilweise abgelehnt,  


 b) zurückgenommen, bevor die 


 
 


          
 
 
 
 
 
 
 
 
       Keine Änderungen 
 


 







Verwaltungstätigkeit beendet ist, 


so kann die Gebühr bis auf ein Viertel des vollen 


Betrages ermäßigt werden. 


(4) Wird ein Antrag wegen Unzuständigkeit 


abgelehnt oder beruht er auf unverschuldeter 


Unkenntnis, so kann die Gebühr als Ansatz 


bleiben. 


(5) Wird eine zunächst abgelehnte 


Verwaltungstätigkeit auf einen Rechtsbehelf hin 


vorgenommen, so wird die für die Ablehnung 


erhobene Gebühr angerechnet. 


 
 
 


Verwaltungstätigkeit beendet ist, 


so kann die Gebühr bis auf ein Viertel des vollen 


Betrages ermäßigt werden. 


(4) Wird ein Antrag wegen Unzuständigkeit 


abgelehnt oder beruht er auf unverschuldeter 


Unkenntnis, so kann die Gebühr als Ansatz 


bleiben. 


(5) Wird eine zunächst abgelehnte 


Verwaltungstätigkeit auf einen Rechtsbehelf hin 


vorgenommen, so wird die für die Ablehnung 


erhobene Gebühr angerechnet. 


 
 


§ 4 
 


Rechtsbehelfsgebühren 
 


(1) Soweit ein Rechtsbehelf erfolglos bleibt, 


beträgt die Gebühr für die Entscheidung über den 


Rechtsbehelf das Eineinhalbfache der Gebühr, 


die für die angefochtene Entscheidung 


anzusetzen war.  


War für die Verwaltungstätigkeit keine Gebühr 


festzusetzen, so richtet sich die Gebühr nach 


Nr. 20 des Kostentarifes, soweit § 4 Abs. 3a) des 


Kommunalabgabengesetzes des Landes 


Sachsen-Anhalt1 dem nicht entgegensteht. 


(2) Wird dem Rechtsbehelf teilweise stattgegeben 


§ 4 
 


Rechtsbehelfsgebühren 
 
(1) Soweit ein Rechtsbehelf erfolglos bleibt, 


beträgt die Gebühr für die Entscheidung über den 


Rechtsbehelf das Eineinhalbfache der Gebühr, 


die für die angefochtene Entscheidung 


anzusetzen war.  


War für die Verwaltungstätigkeit keine Gebühr 


festzusetzen, so richtet sich die Gebühr nach 


Nr. 20 des Kostentarifes, soweit § 4 Abs. 3a) des 


Kommunalabgabengesetzes des Landes 


Sachsen-Anhalt2 dem nicht entgegensteht. 


(2) Wird dem Rechtsbehelf teilweise stattgegeben 


 
 
 
 
 


 
  Keine Änderungen 


 
             
 
 
             


 
 
 
 


 
 
 


                                                 
 
 







oder wird er ganz oder teilweise 


zurückgenommen, so ermäßigt sich die aus 


Abs. 1 ergebende Gebühr nach dem Umfang der 


Zurücknahme des Verwaltungsaktes durch die 


Stadt, im Falle der Rücknahme durch den 


Widerspruchsführer auf höchstens 25 v. H. 


(3) Wird der Rechtsbehelfsbescheid ganz oder 


teilweise aufgehoben oder zurückgenommen, so 


sind die gezahlten Kosten ganz oder teilweise zu 


erstatten, es sei denn, dass die Aufhebung allein 


auf unrichtigen oder unvollständigen Angaben 


desjenigen beruht, der den Rechtsbehelf 


eingelegt hat. 


 


oder wird er ganz oder teilweise 


zurückgenommen, so ermäßigt sich die aus 


Abs. 1 ergebende Gebühr nach dem Umfang der 


Zurücknahme des Verwaltungsaktes durch die 


Stadt, im Falle der Rücknahme durch den 


Widerspruchsführer auf höchstens 25 v. H. 


(3) Wird der Rechtsbehelfsbescheid ganz oder 


teilweise aufgehoben oder zurückgenommen, so 


sind die gezahlten Kosten ganz oder teilweise zu 


erstatten, es sei denn, dass die Aufhebung allein 


auf unrichtigen oder unvollständigen Angaben 


desjenigen beruht, der den Rechtsbehelf 


eingelegt hat. 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


§ 5 
 


Gebührenbefreiung 
 


(1) Gebühren werden nicht erhoben für 


 1. mündliche Auskünfte, 


 2. Zeugnisse und Bescheinigungen in 


folgenden Angelegenheiten: 


 a) Arbeitssachen, 


 b) Besuch von Schulen, 


 c) Zahlung von Ruhegehältern, Witwen- 


und Waisengeldern, Krankengeldern,  


Unterstützungen und dergleichen aus 


öffentlichen und privaten Kassen, 


 d) Nachweise der Bedürftigkeit. 


 3. Verwaltungstätigkeiten, die die Stundung, 


§ 5 
 


Gebührenbefreiung 
 
(1) Gebühren werden nicht erhoben für 


 1. mündliche Auskünfte, 


 2. Zeugnisse und Bescheinigungen in 


folgenden Angelegenheiten: 


 a) Arbeitssachen, 


 b) Besuch von Schulen, 


 c) Zahlung von Ruhegehältern, Witwen- 


und Waisengeldern, Krankengeldern,  


Unterstützungen und dergleichen aus 


öffentlichen und privaten Kassen, 


 d) Nachweise der Bedürftigkeit. 


 3. Verwaltungstätigkeiten, die die Stundung, 


 
 
 
 
 
 
 
 


Keine Änderungen   







Niederschlagung oder den Erlass von 


 Verwaltungskosten betreffen, 


 4. Steuerliche 


Unbedenklichkeitsbescheinigungen 


für die Vergabe öffentlicher Aufträge, 


 5. Verwaltungstätigkeiten, zu denen in 


Ausübung öffentlicher Gewalt eine 


andere  


Behörde im Land, eine Behörde des 


Bundes oder die Behörde eines anderen 


Bundeslandes Anlass gegeben hat, es 


sei denn, dass die Gebühr einem Dritten 


zur Last zu legen ist. 


 6. Genehmigungen und Versagungen nach    


§ 145 Baugesetzbuch, 


 7. Ausgleichsbetragsbescheide (§ 154 


Abs. 4 BauGB), 


 8. Bescheide über den 


Sanierungsabschluss für einzelne Grundstücke 


(§ 163 BauGB), 


 9. städtebauliche Gebote (§ 175 ff BauGB), 


 10. Aufhebung von Miet- und 


Pachtverhältnissen (§§ 185 ff BauGB) 


(2) Von der Erhebung einer Gebühr kann außer in 


den in Abs. 1 genannten Fällen ganz oder 


teilweise abgesehen werden, wenn daran ein 


öffentliches Interesse besteht. 


(3) Abs. 1 und 2 finden bei Entscheidungen über 


Niederschlagung oder den Erlass von 


 Verwaltungskosten betreffen, 


 4. Steuerliche 


Unbedenklichkeitsbescheinigungen 


für die Vergabe öffentlicher Aufträge, 


 5. Verwaltungstätigkeiten, zu denen in 


Ausübung öffentlicher Gewalt eine 


andere  


Behörde im Land, eine Behörde des 


Bundes oder die Behörde eines anderen 


Bundeslandes Anlass gegeben hat, es 


sei denn, dass die Gebühr einem Dritten 


zur Last zu legen ist. 


 6. Genehmigungen und Versagungen nach 


§ 145 Baugesetzbuch, 


 7. Ausgleichsbetragsbescheide (§ 154 


Abs. 4 BauGB), 


 8. Bescheide über den 


Sanierungsabschluss für einzelne Grundstücke 


(§ 163 BauGB), 


 9. städtebauliche Gebote (§ 175 ff BauGB), 


 10. Aufhebung von Miet- und 


Pachtverhältnissen (§§ 185 ff BauGB) 


(2) Von der Erhebung einer Gebühr kann außer in 


den in Abs. 1 genannten Fällen ganz oder 


teilweise abgesehen werden, wenn daran ein 


öffentliches Interesse besteht. 


(3) Abs. 1 und 2 finden bei Entscheidungen über 







Rechtsbehelfe keine Anwendung. 


 
 


Rechtsbehelfe keine Anwendung. 


 


§ 6 
 


Auslagen 
 
(1)  1Werden  bei der Vorbereitung oder bei der 


Vornahme von Amtshandlungen und sonstigen 


Verwaltungstätigkeiten Auslagen notwendig, die 


nicht bereits mit der Gebühr abgegolten sind, so 


hat der Kostenschuldner sie zu erstatten; dies gilt 


auch, wenn eine Gebühr nicht zu entrichten ist. 
2Auslagen hat der Kostenschuldner auch dann zu 


erstatten, wenn sie bei einer anderen am 


Verfahren beteiligten Behörde entstanden sind, in 


diesen Fällen findet ein Ausgleich zwischen den 


Behörden nur statt, wenn die Auslagen im 


Einzelfall 25,00 Euro übersteigen. 3Als Auslagen 


gelten auch Kosten, die einer am Verfahren 


beteiligten Behörde entstanden sind, ohne dass 


sie gegenseitig ausgeglichen werden. 


(2) Als Auslagen werden insbesondere erhoben: 


 1. Postgebühren für Zustellungen und 


Nachnahmen sowie für die Ladung von 


Zeugen und Sachverständigen; wird 


durch Bedienstete der Stadt/des 


Verwaltungsgemeinschaft zugestellt, so 


werden die für die Zustellungen durch 


die Post mit Zustellungsurkunde 


entstehenden Postgebühren erhoben, 


 2. Telegrafen, Fernschreib- und 


§ 6 
 


Auslagen 
 
(1) 1Werden bei der Vorbereitung oder bei der 


Vornahme von Amtshandlungen und sonstigen 


Verwaltungstätigkeiten Auslagen notwendig, die 


nicht bereits mit der Gebühr abgegolten sind, so 


hat der Kostenschuldner sie zu erstatten; dies gilt 


auch, wenn eine Gebühr nicht zu entrichten ist. 2 


Auslagen hat der Kostenschuldner auch dann zu 


erstatten, wenn sie bei einer anderen am 


Verfahren beteiligten Behörde entstanden sind, in 


diesen Fällen findet ein Ausgleich zwischen den 


Behörden nur statt, wenn die Auslagen im 


Einzelfall 25,00 Euro übersteigen. 3Als Auslagen 


gelten auch Kosten, die einer am Verfahren 


beteiligten Behörde entstanden sind, ohne dass 


sie gegenseitig ausgeglichen werden. 


(2) Als Auslagen werden insbesondere erhoben: 


 1. Postgebühren für Zustellungen und 


Nachnahmen sowie für die Ladung von 


Zeugen und Sachverständigen; wird 


durch Bedienstete der Stadt/des 


Verwaltungsgemeinschaft zugestellt, so 


werden die für die Zustellungen durch die 


Post mit Zustellungsurkunde 


entstehenden Postgebühren erhoben, 


 2. Kosten für die Nutzung von 


 
 
 


 
       


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Formulierung den neuen technischen 







Telefaxgebühren sowie Gebühren für 


Ferngespräche, 


 3. Kosten öffentlicher Bekanntmachungen, 


 4. Zeugen- und Sachverständigengebühren, 


 5. bei Dienstgeschäften entstehende 


Reisekosten, 


 6. Beiträge, die anderen Behörden oder 


anderen Personen für ihre Tätigkeit zu 


zahlen sind, 


 7. Kosten der Beförderung oder 


Verwahrung von Sachen, 


 8. Schreibgebühren für weitere 


Ausfertigungen und Abschriften, 


Durchschriften, Auszüge, Kosten für 


Fotokopien, Lichtpausen und 


Vervielfältigungen nach den 


vorgesehenen Sätzen im Kostentarif. 


(3) Beim Verkehr mit den Behörden des Landes 


und beim Verkehr der Gebietskörperschaften 


(einschl. Verwaltungsgemeinschaften) im Lande 


untereinander werden Auslagen nur erhoben, 


wenn sie im Einzelfall den Betrag von 25,00 Euro 


übersteigen. 


 


Kommunikationstechnik ( z.B. 


Telefon Fax,  


Internet), 


 3. Kosten öffentlicher Bekanntmachungen, 


 4. Zeugen- und Sachverständigen-


gebühren, 


 5. bei Dienstgeschäften entstehende 


Reisekosten, 


 6. Kosten, die anderen Behörden oder 


anderen Personen für ihre Tätigkeit 


zu zahlen 


sind, 


 7. Kosten der Beförderung oder 


Verwahrung von Sachen, 


 8. Schreibgebühren für weitere 


Ausfertigungen und Abschriften, 


Durchschriften, 


Auszüge, Kosten für Fotokopien, 


Lichtpausen und Vervielfältigungen 


nach den  


vorgesehenen Sätzen im Kostentarif. 


9.  Überlassung von elektronisch 


gespeicherten Daten mit und ohne 


Überlassung der Datenträger 


 


(3) Beim Verkehr mit den Behörden des Landes 


und beim Verkehr der Gebietskörper- 


schaften (einschl. Verwaltungsgemeinschaften) 


im Lande untereinander werden Auslagen nur 


Gegebenheiten angepasst. 
 
 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
neu eingefügt 







erhoben, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 


25,00 Euro übersteigen. 


 


§ 7 
 


Kostenschuldner 
 


(1) Zur Zahlung der Kosten ist verpflichtet, 


 1. wer zu einer Verwaltungstätigkeit Anlass 


gegeben hat, 


 2. wer die Kosten durch eine der Stadt/der 


Verwaltungsgemeinschaft gegenüber 


abgegebene oder ihr mitgeteilte 


Erklärungen übernommen hat, 


 3. wer für die Kostenschuld eines anderen 


kraft Gesetzes haftet. 


(2) Kostenpflichtiger nach § 4 ist derjenige, der 


den Rechtsbehelf eingelegt hat. 


(3) Mehrere Kostenschuldner sind 


Gesamtschuldner. 


 
 


 § 7 
 


Kostenschuldner 
 
(1) Zur Zahlung der Kosten ist verpflichtet, 


 1. wer zu einer Verwaltungstätigkeit Anlass 


gegeben hat, 


 2. wer die Kosten durch eine der Stadt 


Köthen (Anhalt) gegenüber 


abgegebene oder ihr mitgeteilte 


Erklärungen übernommen hat, 


 3. wer für die Kostenschuld eines anderen 


kraft Gesetzes haftet. 


(2) Kostenpflichtiger nach § 4 ist derjenige, der 


den Rechtsbehelf eingelegt hat. 


(3) Mehrere Kostenschuldner sind 


Gesamtschuldner. 


 
 
 


 
 
 


     
 
 
 
 
 
Stadt/ Verwaltungsgemeinschaft aktualisiert in 
Stadt Köthen (Anhalt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


§ 8 
 


Entstehung der Kostenschuld 
 
(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der 


Beendigung der Verwaltungstätigkeit oder mit der 


Rücknahme des Antrages. 


(2) Die Verpflichtung zur Erstattung der Auslagen 


§ 8 
 


Entstehung der Kostenschuld 
 
(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der 


Beendigung der Verwaltungstätigkeit oder mit der 


Rücknahme des Antrages. 


(2) Die Verpflichtung zur Erstattung der Auslagen 


 
 
 


    keine Änderung 
 
 
 
 
 
 







entsteht mit der Aufwendung des zu erstattenden 


Betrages. 


 
 
 


 
 


entsteht mit der Aufwendung des zu erstattenden 


Betrages. 


 
 
 


 
 


§ 9 
 


Fälligkeit der Kostenschuld 
 


(1) Die Kosten werden mit der Bekanntgabe der 


Kostenentscheidung an den Kostenschuldner 


fällig, wenn nicht die 


Stadt/Verwaltungsgemeinschaft einen anderen 


Zeitpunkt bestimmt. 


(2) 1Amtshandlungen und sonstige 


Verwaltungstätigkeiten können von der 


vorherigen Zahlung der Kosten von der Zahlung 


oder Sicherstellung eines angemessenen 


Kostenvorschusses abhängig gemacht werden. 
2Soweit der Vorschuss die endgültige 


Kostenschuld übersteigt, ist er zu erstatten. 


 
 


§ 9 
 


Fälligkeit der Kostenschuld 
 
(1) Die Kosten werden mit der Bekanntgabe der 


Kostenentscheidung an den Kostenschuldner 


fällig, wenn nicht die Stadt Köthen (Anhalt) 


einen anderen Zeitpunkt bestimmt. 


(2) Amtshandlungen und sonstige 


Verwaltungstätigkeiten können von der vorherigen 


Zahlung der Kosten von der Zahlung oder 


Sicherstellung eines angemessenen 


Kostenvorschusses abhängig gemacht werden. 


Soweit der Vorschuss die endgültige 


Kostenschuld übersteigt, ist er zu erstatten. 


 


 
 
 
 
 
Stadt/ Verwaltungsgemeinschaft aktualisiert in 
Stadt Köthen (Anhalt) 


§ 10 
 


Anwendung des Verwaltungskostengesetzes 
 


Soweit diese Satzung keine Regelung enthält, 


finden nach § 4 Abs. 4 des 


Kommunalabgabengesetzes (KAG LSA)3 die 


§ 10 
 


Anwendung des Verwaltungskostengesetzes 
 


Soweit diese Satzung keine Regelung enthält, 


finden nach § 4 Abs. 4 des 


Kommunalabgabengesetzes (KAG LSA)4 die 


 
 
 
Keine Änderungen 


                                                 
 
 







Vorschriften des Verwaltungskostengesetzes des 


Landes Sachsen-Anhalt in der jeweils geltenden 


Fassung sinngemäß Anwendung. 


 


Vorschriften des Verwaltungskostengesetzes des 


Landes Sachsen-Anhalt in der jeweils geltenden 


Fassung sinngemäß Anwendung. 


 


§ 11 
 


Inkrafttreten 
 


Diese Satzung tritt am 01.01.2001 in Kraft, und 


die bisherige Verwaltungskostensatzung vom 


18.12.1999  tritt außer Kraft. 


 


 
 


§ 11 
 


Inkrafttreten 
 


Diese Satzung tritt am 01.01.2001 in Kraft, und 


die bisherige Verwaltungskostensatzung vom 


18.12.1999  tritt außer Kraft. 


 


 


 
 
 


       


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Kostentarif zu § 2 der Verwaltungskostensatzung zu § 3 (Gebühren) und § 6  
Abs. 2 (Auslagen) in Euro Nr. 8 (Auslagen) in Euro 
 


 lfd. Nr. Gegenstand Neu alt 


1 Abschriften, Durchschriften und andere Vervielfältigungen     


 1.1 Abschriften je angefangene Seite     


 1.1.1 im Format DIN A 1,00     


 1.1.2 im Format DIN A4 2,00     


  


Bei Schriftstücken in fremder Sprache oder in größeren Formaten als 
DIN A4 oder, wenn bei Vervielfältigungen außergewöhnliche Personal- 
oder Sachaufwendungen entstehen, kann der Pauschalbetrag oder die 
Gebühr nach dem Maß des Verwaltungsaufwandes je Seite erhöht 
werden bis auf 


   


 
  


 
  


5,00     


 1.2 Durchschriften je angefangene Seite 0,10     


 1.3 andere Vervielfältigungen     


 1.3.1 mit Lichtpaus-, Fotokopier- und ähnlichen Geräten (schwarz-weiß)     


1.3.1.1 bis zum Format DIN A4 0,15     


1.3.1.2 im Format DIN A3 0,25     


  farbig     


1.3.1.3 bis zum Format DIN A4 1,50     


1.3.1.4 bis zum Format DIN A3 3,00     


1.3.1.5 Vervielfältigungen auf CD oder Disketten je Datenträger 1,00     


1.3.1.6 Druck und Versand 
   


  Haushaltsplan 40,00     


  Nachtragshaushaltsplan 20,00     


  Haushaltskonsolidierungskonzept 10,00     
  Beteiligungsbericht 30,00   0,00   
  Stellenplan 10,00   0,00   
  Jahresrechnung 30,00   0,00   
  Einzelne Bestandteile aus den o.g. Unterlagen je gedruckte Seite 0,15   0,00   
  doppelt bedruckte Seite 0,30   0,00   


  Vervielfältigungen auf je Datenträger 10,00   0,00   







2. Amtliche Beglaubigungen, Zeugnisse, Bescheinigungen und Ausweise   
  


 2.1 Beglaubigungen von Unterschriften 2,50     


 2.2 Beglaubigungen von     


 2.2.1 Abschriften je Seite     


2.2.1.1 der Erstausfertigung 2,50     


2.2.1.2 der Durchschrift 1,50     


 2.2.2 
Vervielfältigungen, die mit Druckgeräten hergestellt werden und 
Durchschriften und Vervielfältigungen, die mit Lichtpaus-, Fotokopier- 
oder ähnlichen Geräten hergestellt werden, 


 
  


  je Seite des ersten Abdrucks 1,50     


  zusätzlich für jeden Abdruck je Seite 1,00     


 2.3 


Beglaubigung von Urkunden und Bescheinigungen für den Gebrauch 
im Ausland 


5,00   


  


Von der Gebührenrechnung ausgenommen sind Jugendurkunden, die 
nach § 49 Abs. 1 des Gesetzes für Jugendwohlfahrt ausgestellt worden 
sind    


3 Akteneinsicht, Auskünfte, statistische Erhebungen     


 3.1 
Die Einsicht in Akten, Register, Karteien und dergleichen, soweit sie 
nicht zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegt sind und wenn in einer 
anderen Tarifnummer keine Gebühren vorgesehen sind, für jeden Fall 


1,50   


  


 3.2 Auskünfte aus Akten, Karteien, Registern und dergleichen 
   


 3.2.1 
wenn die Anfrage ohne besondere Ermittlungen  


2,00   
  


beantwortet werden kann   


 3.2.2 wenn besondere Ermittlungen erforderlich sind je angefangene 1/2 Std. 5,00   
  


 3.2.3 
Schriftliche Auskünfte zu Marktforschungen, wirtschaftliche 
Dispositionen und Prognosen 


  
  


3.2.3.1 Grundgebühr 10,00     


3.2.3.2 zusätzlich je angefangene Seite (auch bei vorgegebenen Formularen) 1,50   
  


 3.3 Auskünfte zum Besoldungs-, Versorgungs- und Tarifrecht     


 3.3.1 Auskünfte, deren Bearbeitung weniger als eine Stunde erfordert 10,00     


 3.3.2 
Auskünfte, deren Bearbeitung mehr als eine Stunde erfordert, für jede 
weitere Stunde 


5,00   
  







Für Auskünfte, um die auf Grund eines bestehenden oder früheren 
Dienst- oder Arbeitsverhältnisses in eigener Besoldungs-, Versorgungs- 
oder Tarifangelegenheit ersucht wird, werden Gebühren nicht erhoben 


  


4. 
Abgabe von Druckstücken (Ortssatzungen, Abgabensatzungen, 
Plänen, Tarifen, Straßen- und Wahlbezirksverzeichnissen und 
dergleichen) 


 
  


  für jede angefangene Seite 0,15     


  jedoch mindestens 1,00     


5. Bescheinigung der steuerlichen Unbedenklichkeit 15,00   5,00   


6. 
Schriftliche Aufnahme eines Antrages oder einer Erklärung, die von 
Privatpersonen zu deren Nutzung gewünscht wird (die Niederschrift 
über die Erhebung von Rechtsbehelfen ist ausgenommen) 


 
  


  je angefangene Seite 5,00     


7. 


Genehmigungen, Erlaubnisse, Ausnahmebewilligungen und andere 
zum unmittelbaren Nutzen der Beteiligten vorgenommene 
Verwaltungstätigkeiten, wenn keine andere Gebühr vorgeschrieben ist 
je Fall 


13,00   


  


8. 
Verwaltungstätigkeiten, die nach Art und Umfang in der 
Gebührensatzung nicht näher bestimmt werden können und die mit 
besonderer Mühewaltung verbunden sind, 


 
  


  für jede angefangene halbe Stunde 7,50     


9. Bearbeitung von Bürgschaftsanträgen     


 9.1 bis zu 5.000,00 Euro des Bürgschaftsbetrages 10,00     


 9.2 für jede weiteren angefangenen 5.000,00 Euro 5,00     


10. Vermögensverwaltung     


 10.1 


Vorrangseinräumung-, Pfandentlassungs- und sonstige Erklärungen zu 
Gunsten von Grundpfandrechten Dritter, insbesondere gegenüber 
Auflassungsvormerkungen und Vorkaufsrechten sowie 
Belastungsgenehmigungen  


  


  


 10.1.1 
bis zu 5.000,00 Euro des Nominalbetrages des vortretenden, 
höchstens jedoch des zurücktretenden Grundpfandrechts oder des 
betroffenen Teilbetrages 


13,00   


  


 10.1.2 für jede weiteren angefangenen 5.000,00 Euro 5,00     


 10.2 Löschungsbewilligungen zu Gunsten von Grundpfandrechten Dritter     


 10.2.1 
bis zu 5.000,00 Euro des Nominalbetrages des vortretenden, 
höchstens jedoch des zurücktretenden Grundpfandrechts 


13,00   
  







 10.2.2 für jede weiteren angefangenen 5.000,00 Euro 5,00     


 10.2.3 
Löschungsbewilligungen, Vorrangseinräumungs-, Pfandentlassungs- 
und sonstige Erklärungen für Rechte, die nicht unter die Tarifnummern 
9.1. und 9.2. fallen 


13,00   


  


        


 10.3 
Ausstellung eines Zeugnisses über das Nichtbestehen bzw. die 
Nichtausübung eines Vorkaufsrechtes (Negativzeugnis) nach §  28 
Abs. 1 Satz 3 BauGB 


30,00   25,00   


11. 
Genehmigung oder Versagung von Anträgen gemäß der 
Erhaltungssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) 


30.00 25,00   


12. Aufstellung über den Stand des Steuerkontos für jedes Haushaltsjahr 2,50   
  


13. 
Ausfertigungen (Zweitschrift des Originals) von Steuer- oder sonstigen 
Quittungen 


2,50   
  


14. Ersatzstücke für verlorengegangene Hundesteuermarken 5,00   2,50   


13. 
Bescheinigungen über öffentliche Abgaben früherer Jahre für jedes 
Jahr 


5,00   
  


15. 
Feststellungen aus Konten und Akten, für jede angefangene halbe 
Arbeitsstunde 


7,50   
  


15a Nachforschung nach dem Verbleib einer Überweisung je Fall 7,50     


16. 
Abgabe von Verdingungsunterlagen bei öffentlichen Ausschreibungen 
nach Maßgabe der Tarifnummer 1 


  
  


17. Abgabe von Bauleitplänen bis zur Größe von     


 17.1 Abgabe von Bebauungsplänen     


 17.1.1 DIN A3 2,50     


 17.1.2 DIN A2 5,00     


 17.1.3 bis DIN A1 10,00     


 17.1.4 über DIN A1 15,00     


 17.2 Abgabe von Flächennutzungsplänen     


 17.2.1 Flächennutzungspläne 180,00     


 17.2.2 Flächennutzungsplanänderungen 60,00     


 17.3 Abgabe von Generalverkehrsplänen/Verkehrsentwicklungsplänen 13,00     


 17.4 Abgabe von Landschaftsplänen 50,00     


18. Abgabe von Stadtplänen     







 18.1 bis zur Größe 1 : 5000 10,00     


 18.2 bis zur Größe 1 : 10000 2,50     


 18.3 bis zur Größe 1: 15000 1,50     


 18.4 bis zur Größe 1: 25000 1,00     


19. 


Genehmigung und Überwachung von Arbeiten, die für Rechnung Dritter 
von Unternehmern an Straßen, Plätzen, Kanälen und sonstigen 
Anlagen ausgeführt werden, je angefangene Stunde der 
Beaufsichtigung einschließlich Anmarschweg von der Dienststelle 


13,00   


  


20. 
Feststellungen, Besichtigungen, Gutachten, Bauleitungen, Auszüge, 
technische Arbeiten u. Ä.    


  je angefangene Stunde 13,00     


 20.1 Büroarbeiten je angefangene Arbeitsstunde 13,00     


 20.2 
Außenarbeiten je angefangene Arbeitsstunde einschließlich 
Anmarschweg von der Dienststelle 


13,00   
  


21. Rechtsbehelfe 
   


  


Entscheidungen über förmliche Rechtsbehelfe, soweit nicht § 4 Abs. 1 
Satz 1 der Verwaltungskostensatzung anzuwenden ist und der 
Rechtsbehelf erfolglos bleibt oder der Rechtsbehelf Erfolg hat, die 
angefochtene Verwaltungstätigkeit aber aufgrund unrichtiger oder 
unvollständiger Angaben vorgenommen bzw. abgelehnt worden ist, 
einschließlich der Entscheidungen über Widersprüche Dritter je Fall 


25,00   


  


22. 
Genehmigung bzw. Versagung von Baumfällanträgen und Bearbeitung 
sonstiger Anträge auf Ausnahmen von den Verboten der 
Baumschutzsatzung 


20,00   


  


 22.1 für 1 Baum 30,00   20,00   


 22.2 für 2- 4 Bäume 40,00   20,00   


 22.3 für 5- 10 Bäume 50,00   20,00   


 22.4 ab 11 Bäume 75,00   20,00   


 22.5 Versagung einer Baumfällgenehmigung 20,00   20,00   


 22.6 Änderung einer erteilten Genehmigung nach Baumschutzsatzung 10,00   20,00   


23. 
Vermietung von Sitzungsräumen innerhalb der Verwaltungsobjekte je 
Stunde für private und kommerzielle Nutzungen 


50,00   
  


23. Bescheinigungen nach § 5 Abs. 4 Nr. 3 Investitionszulagengesetz 13,00   
gibt es nicht 
mehr 


24. Formulare im Baugenehmigungsverfahren 
   







 24.1 
Antrag auf Baugenehmigung, Anzeige für 
Genehmigungsfreistellung, Antrag auf Abweichung/ Ausnahme/ 
Befreiung, Baulasterklärung, Erklärung zum Kriterienkatalog 


2,00   1,50   


 24.2 


Antrag auf Vorbescheid, Abbruchanzeige, Baubeschreibung für 
Werbeanlagen, Baubeginnanzeige, Anzeige über 
Nutzungsaufnahme, Erklärung zum Plananerkenntnis, 
Bauleiterbenennung 


je 1,00 


  


 24.3 Baubeschreibung, Betriebsbeschreibung 4,00   2,00   


 24.4 
Betriebsbeschreibung gewerblicher Anlagen und Betriebsbeschreibung 
land- und forstwirtschaftlicher Vorhaben 


je 2,00 
  


 24.5 Baubeschreibung 2,50     


 25. Werbeanlagen im Werbesatzungsgebiet     


 25.1 Genehmigungen 50,00   40,00   


 25.2 Ablehnungen 25,00   20,00   


26. 
Anliegerbescheinigungen 


15,00   
  


für jedes zu beurteilende Flurstück laut Grundbuch   


 26.1 Erschließungsbescheinigung bis 3 Ausfertigungen 5,00     


 26.2 für jede weitere Ausfertigung 0,50     


 





Anlage zur Sitzungsvorlage
Synopse Verwaltungskostensatzung.pdf



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2017098/3 

Dezernat: Dezernat 6 aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 26.09.2017

TOP: 2.19

Amt: Amt 65 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2017098/3

Az.: erstellt am: 04.07.2017

Betreff

Kostenspaltung Straßenentwässerung in der Friederikenstraße in Köthen 
(Anhalt) 

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3

27.07.2017: Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss 
19.09.2017: Hauptausschuss 
26.09.2017: Stadtrat

27.07.2017 
19.09.2017 
26.09.2017

laut BV 
laut BV 
laut BV

Beschlussentwurf

Der Stadtrat beschließt, die der Stadt Köthen (Anhalt) für die Verbesserung der 
Straßenentwässerung in der Friederikenstraße in Köthen (Anhalt) entstandenen 
Aufwendungen gemäß § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt 
(KAG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.12.1996 (GVBL. LSA S. 405), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2016 (GVBl. LSA S. 202) in Verbindung mit § 8 c 
Abs. 2 sowie § 9 Abs. 1 Nr. 7 Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Köthen (Anhalt) vom 
02.11.1991 in der Fassung der 12. Änderung zur Straßenausbaubeitragssatzung vom 
24.02.2012, in Kraft getreten am 31.03.2012, (SBS) abzuspalten.

Gesetzliche Grundlagen:

§ 6 Abs. 2 KAG-LSA in Verbindung mit § 8 c Abs. 2 sowie § 9 Abs. 1 Nr. 6 SBS



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Der Abwasserverband Köthen führte im Jahr 2015 Baumaßnahmen an den 
Entwässerungseinrichtungen in der Friederikenstraße durch, wobei zusätzlich ein neuer 
Regenwasserkanal auf gesamter Länge errichtet wurde. Diese Umstellung der im 
Mischsystem betriebenen  Straßenentwässerung auf ein Trennsystem stellt eine 
beitragsfähige Maßnahme im Sinne des § 6 Abs. 1 Satz 1 Kommunalabgabengesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.12.1996 
(GVBl. LSA S. 405), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2016 (GVBl. LSA S. 202) dar, 
da der Tatbestand der Verbesserung erfüllt ist. 

Da es sich hierbei um Aufwendungen handelt, die im Zusammenhang mit der Verbesserung 
der Straßenentwässerungseinrichtung entstanden sind, ergibt sich hieraus die Verpflichtung 
gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 KAG-LSA in Verbindung mit der Straßenausbaubeitragssatzung 
der Stadt Köthen (Anhalt) (nachfolgend SBS genannt) vom 02.11.1991 in der Fassung der 
12. Nachtragssatzung vom 31.03.2012 Straßenausbaubeiträge zu erheben. 

Um diese Beitragserhebung zu realisieren, ist es erforderlich, die Teileinrichtung 
Straßenentwässerung von den übrigen Teileinrichtungen wie z. B. Fahrbahn, Gehweg und 
Straßenbeleuchtung gemäß § 6 Abs. 2 KAG-LSA in Verbindung mit 
§ 9 Abs. 1 Nr. 6 SBS abzuspalten. Mit der Kostenspaltung entsteht die sachliche 
Beitragspflicht und somit die Voraussetzung für die Erhebung endgültiger 
Straßenausbaubeiträge für die vorgenannte Teileinrichtung. 

Die Friederikenstraße wurde gemäß der SBS als Anliegerstraße klassifiziert. Eine 
Zustimmung der später Beitragspflichtigen für die Verbesserung an der Teileinrichtung der 
Straßenentwässerung ist gemäß § 8 b Abs. 3 SBS nicht erforderlich.

Der Anteil der Beitragspflichtigen beträgt gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 1 SBS für die Teileinrichtung 
Oberflächenentwässerung eine Anliegerstraße 70 %. 

Unter Zugrundelegung der voraussichtlich entstehenden Aufwendungen und der gesamten 
beitragspflichtigen Fläche der Friederikenstraße errechnet sich ein endgültiger 
Straßenausbaubeitrag für die Verbesserung der Teileinrichtung Straßenentwässerung in 
Höhe von 0,48 Euro/m² modifizierte Grundstücksfläche. 

Die Stadt Köthen (Anhalt) machte bereits im November 2015 von der Möglichkeit Gebrauch, 
Vorausleistungen in Höhe von 0,35 €/m² modifizierte Grundstücksfläche gemäß § 6 Abs. 7 
Satz 1 KAG-LSA in Verbindung mit § 10 SBS zu erheben. Danach können auf die künftige 
Beitragsschuld angemessene Vorausleistungen verlangt werden, sobald mit der 
Durchführung der Baumaßnahme begonnen worden ist. Im Rahmen der endgültigen 
Abrechnung wird somit nur der Differenzbetrag in Höhe von 0,13 €/m² vereinnahmt. 
Zur Gewährleistung einer zeitnahen endgültigen Abrechnung der durchgeführten 
Maßnahme wird vorgeschlagen, die Teileinrichtung Straßenentwässerung an der 
öffentlichen Verkehrsanlage Friederikenstraße gemäß § 6 Abs. 2 KAG-LSA in Verbindung 
mit § 8 c Abs. 2 sowie § 9 Abs. 1 Nr. 6 SBS abzuspalten.



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2017105/9 

Dezernat: Dezernat 3 aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 26.09.2017

TOP: 2.15

Amt: Amt 32 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2017105/9

Az.: erstellt am: 13.07.2017

Betreff

Benutzungsgebührensatzung für das Stadtarchiv Köthen 

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9

17.08.2017: Sozial- und Kulturausschuss 
21.08.2017: Ortschaftsrat Löbnitz an der Linde 
23.08.2017: Ortschaftsrat Wülknitz 
24.08.2017: Ortschaftsrat Baasdorf 
28.08.2017: Ortschaftsrat Dohndorf 
29.08.2017: Ortschaftsrat Merzien 
30.08.2017: Ortschaftsrat Arensdorf 
19.09.2017: Hauptausschuss 
26.09.2017: Stadtrat

17.08.2017 
21.08.2017 
23.08.2017 
24.08.2017 
28.08.2017 
29.08.2017 
30.08.2017 
19.09.2017 
26.09.2017

laut BV 
laut BV 
entspr. prot. Änd. 
laut BV 
laut BV 
laut BV 
laut BV 
laut BV 
laut BV

Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt die Benutzungsgebührensatzung für das 
Stadtarchiv Köthen (Anhalt) gemäß Anlage.

Gesetzliche Grundlagen:

§§ 5, 8, 45 Abs. 2 Nr. 1 KVG LSA
§§ 2, 5 KAG LSA
§§ 10, 11 ArchG LSA



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Bei der routinemäßigen Überprüfung der Benutzungsgebührensatzung für das Stadtarchiv 
Köthen (Anhalt) wurde festgestellt, dass sie in einigen Punkten überarbeitungsbedürftig ist. 
Aus diesem Anlass wird dem Stadtrat diese aktualisierte Satzung zur Beschlussfassung 
vorgelegt. Die Gegenüberstellung der derzeitigen Satzung ("alte" Fassung) und der neuen 
Satzung erfolgt in der Synopse, die auch gleichzeitig die jeweilige Begründung beinhaltet. 
Insbesondere wurde das Gebührenverzeichnis überarbeitet.
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           Anlage 1 
 
 


Benutzungsgebührensatzung für das Stadtarchiv Köthen (Anhalt) 
 


 
Aufgrund der §§ 5, 8 und 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288), der §§ 2, 5 und 13a des 
Kommunalabgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 13. Dezember 1996 
(GVBI.LSA S.405), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Juni 2016 (GVBI.LSA S.202) und 
der §§ 10 und 11 des Landesarchivgesetzes vom 28.Juni 1995 (GVBl.LSA S.190), zuletzt 
geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 03. Juli 2015 (GVBI.LSA S.314), hat der Stadtrat 
der Stadt Köthen (Anhalt) in seiner Sitzung am 14.September 2017 folgende Satzung 
beschlossen: 
 
 


§ 1 
Kostenersatzpflicht 


 
1Die Benutzung des Stadtarchivs ist kostenpflichtig. 2Der Kostenersatz (Gebühren und 
Auslagen) wird nach Maßgabe dieser Satzung und des Gebührenverzeichnisses, das 
Bestandteil der Satzung ist, erhoben. 
 
 
 


§ 2 
Entstehen und Fälligkeit des Kostenersatzanspruches, Kostenersatzschuldner 


 
(1) 1Der Kostenersatzanspruch entsteht bei Benutzung des Stadtarchivs. 2Er wird bei 
persönlicher Benutzung des Stadtarchivs sofort fällig und ist sofort zu zahlen. 3Dies gilt auch, 
wenn das Stadtarchiv für einen längeren Zeitraum als die Dauer eines Tages genutzt werden 
soll. 
 
(2) 1Soweit keine persönliche Benutzung des Stadtarchivs erfolgt, wird der Kostenersatz 
durch Bescheid festgesetzt. 2Der Kostenersatz wird mit Bekanntgabe des Bescheids an den 
Kostenschuldner fällig und ist innerhalb von 14 Tagen zu zahlen. 
 
(3) Kostenschuldner ist der Benutzer des Stadtarchivs. 
 
 
       § 3  
           Billigkeitsmaßnahmen 
 
1Der Kostenersatzanspruch kann entsprechend § 13a Abs. 1 des Kommunalabgabenge-
setzes des Landes Sachsen-Anhalt ganz oder teilweise gestundet werden, wenn die 
Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Kostenschuldner bedeuten würde und 
der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. 2Ist dessen Einziehung nach 
Lage des Einzelfalls unbillig, können sie ganz oder zum Teil erlassen werden. 
 


 
 


§ 4 
Sprachliche Gleichstellung 


 
Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten jeweils in weiblicher und 
männlicher Form. 
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                 § 5 
                                         In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Köthen 
(Anhalt) in Kraft. Zugleich wird die Benutzungsgebührensatzung für das Stadtarchiv Köthen 
(Anhalt) vom 12. April 2012 außer Kraft gesetzt. 
 
 
 
 
 
Köthen (Anhalt),  
 
 
 
 
 
Bernd Hauschild 
Oberbürgermeister      (Siegel) 
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Gebührenverzeichnis zu § 1 der Benutzungsgebührensatzung für das Stadtarchiv 
Köthen (Anhalt) 
 
 
 


1. Benutzung des Stadtarchivs: 
a) für einen Tag pro Benutzer        5,00 € 
b) für eine Woche pro Benutzer      15,00 € 
c) für einen Zeitraum bis höchstens 12 Wochen pro Benutzer  50,00 € 


 
2. Recherchen bzw. Ermittlungen aus Archivalien ein- 


schließlich aus dem historischen Melderegister und den 
standesamtlichen Sammelakten durch das Stadtarchiv: 
je angefangene viertel Stunde      11,00 € 


   
3. Anfertigung einer beglaubigten Kopie aus Personenstands- 


Büchern sowie von Personenstandsurkunden 
a) je Vorgang bzw. Urkunde (neben der Gebühr nach Nr. 3  


Fallen Gebühren nach Nr. 1 und Nr. 5 nicht an. Für die 
Anfertigung einfacher Kopien gilt Nr. 3 nicht).    10,00 € 


b) für ein zweites und jedes weitere Exemplar, soweit es 
gleichzeitig beantragt und in einem Arbeitsgang 
hergestellt wird         5,00 € 


 
4. Einfache schriftliche Auskunft: 


je Auskunft          5,00 € 
 


5. Reproduktion aus Archivalien: 
a) je Reproduktion DIN A4 s/w       0,50 € 
b) je Reproduktion DIN A4 Farbe       1,00 € 
c) je Reproduktion DIN A3 s/w       1,00 € 
d) je Reproduktion A3 Farbe       2,00 € 


 
6. Fotoaufnahmen durch Benutzer: 


pro Fotoaufnahme           1,00 € 
 


7. Digitalisierung von Fotos und anderen Archivalien  
durch das Archiv 
pro Scan          2,00 € 


 
8. Wiedergabe von Archivgut: 


a) Publikationen im Druck oder auf elektronischen 
    Speichermedien je Reproduktion       5,00 € 
b) für Fernsehsendungen, Videoproduktionen 


     oder Kinofilme je zur Verfügung gestellte Reproduktion   10,00 € 
 


9. Gebührenbefreiung: 
Die Benutzungsgebühr nach Nr. 1 und Nr. 4 entfällt für die Benutzung und 
Auskunftserteilung zu wissenschaftlichen und heimatkundlichen Zwecken. Die 
Benutzergebühr nach Nr. 1 und Nr. 4 entfällt ferner für Schüler, Studenten, 
Doktoranden, Vereine sowie Sozialhilfe,- ALG II- und Sozialgeldempfänger. 





Anlage zur Sitzungsvorlage
Benutzungsgebührensatzung und Gebührenverzeichnis.pdf




neuer Text ist unterstrichen Synopse zur Benutzungsgebührensatzung                                                                            Anlage 2


Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.)


Benutzungsgebührensatzung für das Stadtarchiv 


Köthen (Anhalt)


Benutzungsgebührensatzung für das Stadtarchiv 


Köthen (Anhalt)


Aufgrund der §§ 5, 8 und 45 Abs.2 Nr. 1 des            Aktualisierung der geltenden Aufgrund der §§ 4, 6 und 91 der Gemeindeordnung 


Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-                    Rechtsvorschriften für das Land Sachsen-Anhalt in der Fassung vom 


Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBI. LSA, S. 10. August 2009 (GVBI. LSA, S. 383), zuletzt ge-


 288),  der §§ 2, 5 und 13a des Kommunalabgaben- ändert durch § 20 StiftungsG LSA vom 20. Januar 


gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 13. 2011 (GVBI.LSA S.14)  der §§ 2 und 5 des 


Dezember 1996 (GVBI.LSA S.405), zuletzt geändert Kommunalabgabengesetzes des Landes Sachsen-


durch Gesetz vom 17. Juni 2016 (GVBI.LSA S.202) Anhalt vom 13. Dezember 1996 (GVBI.LSA S.405)


und der §§ 10 und 11 des Landesarchivgesetzes vom zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 02. 


28. Juni 1995 (GVBI.LSA S.190), zuletzt geändert Februar 2011 (GVBI.LSA S.58) und der §§ 10 und 


durch Art. 1 des Gesetzes vom 03. Juli 2015 11 des Landesarchivgesetzes vom 28. Juni 1995 


(GVBI.LSA S.314), hat der Stadtrat der Stadt (GVBI.LSA S.190), zuletzt geändert durch Art. 2 des


Köthen (Anhalt) in seiner Sitzung am 14. September Gesetzes vom 18. Juni 2004 (GVBI.LSA S.335), hat


 2017 folgende Satzung beschlossen: hat der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) in seiner 


Sitzung am 12. April 2012 folgende Satzung 


beschlossen:







Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.)


                                       § 1                                       § 1


                           Kostenersatzpflicht                            Kostenersatzpflicht


Die Benutzung des Stadtarchivs ist kostenpflichtig. Die Benutzung des Stadtarchivs ist kostenpflichtig.


Der Kostenersatz (Gebühren und Auslagen) wird Der Kostenersatz (Gebühren und Auslagen) wird


nach Maßgabe dieser Satzung und des Gebühren-                     keine Änderungen nach Maßgabe dieser Satzung und des Gebühren-


verzeichnisses, das Bestandteil der Satzung ist, verzeichnisses, das Bestandteil der Satzung ist, 


erhoben. erhoben.


                                    § 2                                     § 2


     Entstehen und Fälligkeit des Kostenersatzan-       Entstehen und Fälligkeit des Kostenersatz-  


              anspruchs,  Kostenersatzschuldner                anspruchs,  Kostenersatzschuldner


1. Der Kostenersatzanspruch entsteht bei Be- 1. Der Kostenersatzanspruch entsteht bei Be-


nutzung des Stadtarchivs. Er wird bei persönlicher nutzung des Stadtarchivs. Er wird bei persönlicher 


Benutzung des Stadtarchivs sofort fällig und ist so- Benutzung des Stadtarchivs sofort fällig und ist so-


fort zu zahlen. Dies gilt auch, wenn das Stadtarchiv fort zu zahlen. Dies gilt auch, wenn das Stadtarchiv


für einen längeren Zeitraum als die Dauer eines für einen längeren Zeitraum als die Dauer eines


Tages genutzt werden soll. Tages genutzt werden soll.


                    keine Änderungen


2. Soweit keine persönliche Benutzung des Stadt- 2. Soweit keine persönliche Benutzung des Stadt-


archivs erfolgt, wird der Kostenersatz durch Be- archivs erfolgt, wird der Kostenersatz durch Be-


scheid festgesetzt. Der Kostenersatz wird mit scheid festgesetzt. Der Kostenersatz wird mit 


Bekanntgabe des Bescheids an den Kostenschuld- Bekanntgabe des Bescheids an den Kostenschuld-


ner fällig und ist innerhalb von 14 Tagen zu zahlen. ner fällig und ist innerhalb von 14 Tagen zu zahlen.


3. Kostenschuldner ist der Benutzer des Stadtarchivs. 3. Kostenschuldner ist der Benutzer des Stadtarchivs.







Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.)


                                      § 3                                       § 3


                         Billigkeitsmaßnahmen                          Billigkeitsmaßnahmen


Der Kostenersatzanspruch kann entsprechend § 13a Der Kostenersatzanspruch kann entsprechend § 13a


Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes des Landes


Sachsen-Anhalt ganz oder teilweise gestundet Sachsen-Anhalt ganz oder teilweise gestundet


werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine


erhebliche Härte für den Kostenschuldner bedeuten                     keine Änderungen erhebliche Härte für den Kostenschuldner bedeuten


würde und der Anspruch durch die Stundung nicht würde und der Anspruch durch die Stundung nicht 


gefährdet erscheint. Ist dessen Einziehung  nach gefährdet erscheint. Ist dessen Einziehung nach 


Lage des Einzelfalls unbillig, können sie ganz oder lage des Einzelfalls unbillig, können sie ganz oder 


zum Teil erlassen werden. zum Teil erlassen werden.


                                     § 4                                      § 4


                  Sprachliche Gleichstellung                   Sprachliche Gleichstellung


Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Der Höflichkeit entsprechend wird weiblich Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser 


Satzung gelten jeweils in weiblicher und männ- vor männlich genannt. Satzung gelten jeweils in männlicher und weib-


licher Form. licher Form.


                                     § 5                                      § 5


            In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten             In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten


Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekannt- Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekannt-


machung im Amtsblatt der Stadt Köthen (Anhalt) machung im Amtsblatt der Stadt Köthen (Anhalt)


in Kraft.                Anpassung des Datums in Kraft.


Zugleich wird die Benutzungsgebührensatzung für Zugleich wird die Benutzungsgebührensatzung für


das Stadtarchiv Köthen (Anhalt) vom 12. April das Stadtarchiv Köthen (Anhalt) vom 03. November


2012 außer Kraft gesetzt. 2004 außer Kraft gesetzt.







Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.)


Gebührenverzeichnis zu § 1  der Benutzungsge- Gebührenverzeichnis zu § 1  der Benutzungsge-


bührensatzung für das Stadtarchiv Köthen bührensatzung für das Stadtarchiv Köthen 


(Anhalt) (Anhalt)


1. Benutzung des Stadtarchivs: 1. Benutzung des Stadtarchivs:


a) für einen Tag pro Benutzer                     5,00 € a) für einen Tag pro Benutzer                       5,00 €


b)   für eine Woche pro Benutzer               15,00 € b)   für eine Woche pro Benutzer                 15,00 €


c)  für einen Zeitraum bis höchstens                   keine Änderungen c)  für einen Zeitraum bis höchstens


     12 Wochen pro Benutzer                     50,00 €      12 Wochen pro Benutzer                       50,00 €


2. Recherchen bzw. Ermittlungen  aus Aufgrund eines Vergleichs mit den Ge- 2. Recherchen bzw. Ermittlungen  aus 


Archivalien einschließlich aus dem bührenverzeichnissen der Stadtarchive Archivalien einschließlich aus dem


historischen Melderegister und den standesamt- Halle und Dessau-Roßlau erfolgt in An- historischen Melderegister und den standesamt-


lichen Sammelakten durch das Stadtarchiv: lehnung daran diese Änderung. lichen Sammelakten durch das Stadtarchiv:
je angefangene viertel Stunde                  11,00 € je angefangene halbe Stunde                    15,00 €


3. Anfertigung einer beglaubigten Kopie aus 3. Anfertigung einer beglaubigten Kopie aus 


Personenstandsbüchern sowie von Personen- Personenstandsbüchern sowie von Personen- 


standsurkunden standsurkunden


a)     je Vorgang bzw. Urkunde (neben a)     je Vorgang bzw. Urkunde (neben 


der Gebühr nach Nr. 3 fallen Ge-                  keine Änderungen der Gebühr nach Nr. 3 fallen Ge-


bühren nach Nr. 1 und Nr. 5 nicht bühren nach Nr. 1 und Nr. 5 nicht 


an. Für die Anfertigung einfacher an. Für die Anfertigung einfacher 


Kopien gilt Nr. 3 nicht).                             10,00 € Kopien gilt Nr. 3 nicht).                              10,00 €


b)    für ein zweites und jedes weitere b)    für ein zweites und jedes weitere 


Exemplar, soweit es gleichzeitig Exemplar, soweit es gleichzeitig 


beantragt und in einem Arbeitsgang beantragt und in einem Arbeitsgang 


hergestellt wird                                           5,00 € hergestellt wird                                            5,00 €







Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.)


4. Einfache schriftliche Auskunft: 4. Einfache schriftliche Auskunft:


je Auskunft                                                5,00 €                keine Änderungen je Auskunft                                                5,00 €


5.  Reproduktion aus Archivalien Der neue Kopierer ermöglicht jetzt Farb- 5.  Reproduktion aus Archivalien


a)  je Reproduktion DIN A4  s/w                0,50 € kopien, die nun ebenfalls in das Ge- a) je Reproduktion DIN A4                         0,50 €


b)  je Reproduktion DIN A4 Farbe             1,00 € bührenverzeichnis aufzunehmen sind. b)  je Reproduktion DIN A3                        1,00 €


c) je Reproduktion DIN A3 s/w                  1,00 €


d) je Reproduktion DIN A3 Farbe              2,00 €   


6. Fotoaufnahmen durch Benutzer Der Zusatz "durch Benutzer" ist erforderlich, 6. Fotoaufnahmen und Digitalisierung:


pro Fotoaufnahme                                  1,00 € da das Stadtarchiv über keine Fotoaus- a) pro Fotoaufnahme                                1,00 €


rüstung verfügt. Der Benutzer muss die b) Foto scannen pro Aufnahme                1,00 €


7. Digitalisierung von Fotos und anderen technischen Utensilien mitbringen.


Archivalien durch das Archiv 


pro Scan                                                     2,00 € Der alte Punkt 6b wird zu Punkt 7. Scans


sind von Fotos und anderen Archivalien


8. Wiedergabe von Archivgut: möglich und entsprechend angepasst. 7. Wiedergabe von Archivgut:


a)  Publikationen im Druck oder auf a) Publikationen im Druck oder auf 


elektronischen Speichermedien elektronischen Speichermedien


je Reproduktion                                           5,00 €            aus Punkt 7 wird Punkt 8 je Reproduktion                                         5,00 €


b)  für Fernsehsendungen, Video- b)  für Fernsehsendungen, Video-


produktionen oder Kinofilme produktionen oder Kinofilme


je zur Verfügung gestellte je zur Verfügung gestellte 


Reproduktion                                             10,00 € Reproduktion                                           10,00 €







Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.)


9. Gebührenbefreiung: 8. Gebührenbefreiung:


Die Benutzungsgebühr nach Nr. 1 und Nr. 4 entfällt Die Benutzungsgebühr nach Nr. 1 und Nr. 4 entfällt 


für die Benutzung und Auskunftserteilung zu für die Benutzung und Auskunftserteilung zu


wissenschaftlichen und heimatkundlichen Zwecken wissenschaftlichen und heimatkundlichen Zwecken


Die Benutzergebühr nach Nr. 1 und Nr. 4 entfällt           aus Punkt 8 wird Punkt 9 Die Benutzergebühr nach Nr. 1 und Nr. 4 entfällt 


ferner für Schüler, Studenten, Doktoranden, Vereine ferner für Schüler, Studenten, Doktoranden, Vereine 


sowie Sozialhilfe-, ALG-II- und Sozialgeld- sowie Sozialhilfe- , ALG-2- und Sozialgeld-


empfänger. empfänger.





Anlage zur Sitzungsvorlage
Synopse.pdf














Anlage zur Sitzungsvorlage
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Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2017107/1 

Dezernat: Dezernat 3 aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 26.09.2017

TOP: 2.8

Amt: Bereich 030 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2017107/1

Az.: erstellt am: 17.07.2017

Betreff

Aufhebung der Beschlüsse vom 13.02.2017 und vom 27.04.2017 zur 
Zulassung des Bürgerbegehrens Fasanerie vom 03.01.2017 

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 26.09.2017: Stadtrat 26.09.2017 laut BV

Mitzeichnungspflicht

Person Unterschrift Datum

Bernd Hauschild 18.09.2017

Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt, dass

1. der Beschluss des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt) aus seiner Sitzung vom 
    13.02.2017 zur Zulassung des Bürgerbegehrens vom 03.01.2017 
     (Beschluss-Nr.: 17/StR/2.So/001) sowie 

2. der Beschluss des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt) aus seiner Sitzung vom 
    27.04.2017 über den Widerspruch des Oberbürgermeisters gegen den 
    Stadtratsbeschluss vom 13.02.2017 (Beschluss-Nr.: 17/StR/18/001) 
    aufgehoben werden.   

Gesetzliche Grundlagen:

§ 26 Abs. 6 Satz 1 KVG LSA 





Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Am 03.01.2017 wurde dem Vorsitzenden des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt), 
Herrn Dr. Werner Sobetzko vom Bürgerbündnis für Köthen (Anhalt) e. V. ein 
Bürgerbegehren zur Fasanerie/Ziethebusch übergeben. 

Das Bürgerbegehren des Bürgerbündnisses für Köthen (Anhalt) e. V. wurde 
daraufhin innerhalb der Stadt Köthen formell und inhaltlich umfassend geprüft. Im 
Endergebnis der Prüfung bleibt festzustellen, dass es dem Bürgerbegehren an 
einem hinreichenden und gesetzeskonformen Kostendeckungsvorschlag mangelt, 
da es keinerlei Angaben zu den voraussichtlichen Kosten beinhaltet sowie wie diese 
Kosten letztendlich finanziert werden sollen. Gleichwohl hat der Stadtrat in seiner 
Sondersitzung vom 13.02.2017 das Bürgerbegehren für zulässig erklärt (Beschluss-
Nr.: 17/StR/2.So/001). 

Der Oberbürgermeister hat daraufhin nach § 65 Abs. 3 KVG LSA diesem Beschluss 
widersprochen. Dem Widerspruch wurde durch den Stadtrat in seiner Sitzung am 
27.04.2017 nicht entsprochen, und es verblieb bei der Feststellung der Zulässigkeit 
des Bürgerbegehrens (Beschluss-Nr.: 17/StR/18/001). Daraufhin hat der 
Oberbürgermeister einen 2. Widerspruch nach § 65 Abs. 3 Satz 5 KVG LSA 
ausgesprochen und den Sachverhalt dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld als zuständige 
Kommunalaufsichtsbehörde zur Entscheidung vorgelegt. 

Diese hat mit Verfügung vom 09.06.2017 die Beschlüsse des Stadtrates 
17/StR/2.So/001 sowie 17/StR/18/001 nach § 146 Abs. 1 Satz 1 KVG LSA 
beanstandet und der Kommune aufgegeben, die Beschlüsse in der nächsten, nach 
Eintritt der Bestandskraft dieser Verfügung, ordnungsgemäß geladenen 
Stadtratssitzung aufzuheben. Zudem wurde nach § 147 KVG LSA angeordnet, dass 
der Stadtrat nach Aufhebung der Beschlüsse die Unzulässigkeit des 
Bürgerbegehrens festzustellen hat. Zudem wurde die kommunalaufsichtliche 
Ersatzvornahme nach § 148 KVG LSA angedroht. Die ausführliche Verfügung nebst 
Begründung wird dieser Vorlage als Anlage 1 beigefügt.  

Es ist daher entsprechend der Verfügung der Kommunalaufsicht zunächst über die 
Aufhebung dieser beiden Beschlüsse zu befinden. Da die Verfügung der 
Kommunalaufsicht in Bestandskraft erwachsen ist, besteht rechtlich keine 
Möglichkeit, dieser Verfügung nicht zu entsprechen. Insoweit ist daher zwingend die 
Aufhebung dieser beiden Beschlüsse zu beschließen. Sofern dem Beschlussentwurf 
nicht gefolgt wird, wird die Kommunalaufsicht die Ersatzvornahme durchführen. 

Empfehlung

Die Verwaltung empfiehlt aus diesen Gründen, dass der Stadtrat beschließt, dass 

1. der Beschluss des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt) aus seiner Sitzung 
     vom 13.02.2017 zur Zulassung des Bürgerbegehrens vom 03.01.2017 
     (Beschluss-Nr.: 17/StR/2.So/001) sowie 

2. der Beschluss des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt) aus seiner Sitzung 
    vom 27.04.2017 über den Widerspruch des Oberbürgermeisters gegen den 



    Stadtratsbeschluss vom 13.02.2017 (Beschluss-Nr.:17/StR/18/001) 
    aufgehoben werden.
































Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage 1 - Verfügung des LK ABI vom 09.06.2017.pdf



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2017108/1 

Dezernat: Dezernat 3 aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 26.09.2017

TOP: 2.9

Amt: Bereich 030 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2017108/1

Az.: erstellt am: 17.07.2017

Betreff

Feststellung der Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens vom 03.01.2017 

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 26.09.2017: Stadtrat 26.09.2017 laut BV

Mitzeichnungspflicht

Person Unterschrift Datum

Bernd Hauschild 18.09.2017

Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt, dass die Unzulässigkeit des 
Bürgerbegehrens zur Fasanerie/Ziethebusch vom 03.01.2017 festgestellt wird. 

Gesetzliche Grundlagen:

§ 26 Abs. 6 Satz 1 KVG LSA 



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Am 03.01.2017 wurde dem Vorsitzenden des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt), 
Herrn Dr. Werner Sobetzko vom Bürgerbündnis für Köthen (Anhalt) e. V. ein 
Bürgerbegehren zur Fasanerie/Ziethebusch übergeben. 

Das Bürgerbegehren des Bürgerbündnisses für Köthen (Anhalt) e. V. wurde 
daraufhin innerhalb der Stadt Köthen formell und inhaltlich umfassend geprüft. Im 
Endergebnis der Prüfung bleibt festzustellen, dass es dem Bürgerbegehren an 
einem hinreichenden und gesetzeskonformen Kostendeckungsvorschlag mangelt, 
da es keinerlei Angaben zu den voraussichtlichen Kosten beinhaltet sowie  wie diese 
Kosten letztendlich finanziert werden sollen. Gleichwohl hat der Stadtrat in seiner 
Sondersitzung vom 13.02.2017 das Bürgerbegehren für zulässig erklärt (Beschluss-
Nr.: 17/StR/2.So/001). 

Der Oberbürgermeister hat daraufhin nach § 65 Abs. 3 KVG LSA diesem Beschluss 
widersprochen. Dem Widerspruch wurde durch den Stadtrat in seiner Sitzung am 
27.04.2017 nicht entsprochen, und es verblieb bei der Feststellung der Zulässigkeit 
des Bürgerbegehrens (Beschluss-Nr.: 17/StR/18/001). Daraufhin hat der 
Oberbürgermeister einen 2. Widerspruch nach § 65 Abs. 3 Satz 5 KVG LSA 
ausgesprochen und den Sachverhalt dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld als zuständige 
Kommunalaufsichtsbehörde zur Entscheidung vorgelegt. 

Diese hat mit Verfügung vom 09.06.2017 die Beschlüsse des Stadtrates 
17/StR/2.So/001 sowie 17/StR/18/001 nach § 146 Abs. 1 Satz 1 KVG LSA 
beanstandet und der Kommune aufgegeben, die Beschlüsse in der nächsten, nach 
Eintritt der Bestandskraft dieser Verfügung, ordnungsgemäß geladenen 
Stadtratssitzung aufzuheben. Zudem wurde nach § 147 KVG LSA angeordnet, dass 
der Stadtrat nach Aufhebung der Beschlüsse die Unzulässigkeit des 
Bürgerbegehrens festzustellen hat. Zudem wurde die kommunalaufsichtliche 
Ersatzvornahme nach § 148 KVG LSA angedroht. Die ausführliche Verfügung nebst 
Begründung wird dieser Vorlage als Anlage 1 beigefügt.  

Es ist daher, nachdem mit der Vorlage (Nr.: 2017107/1) die Beschlüsse 
17/StR/2.So/001 sowie 17/StR/18/001 aufgehoben worden sind, entsprechend der 
Verfügung der Kommunalaufsicht nochmals über die (Un-)Zulässigkeit des 
Bürgerbegehrens vom 03.01.2017 zu befinden. Da die Verfügung der 
Kommunalaufsicht in Bestandskraft erwachsen ist, besteht rechtlich keine 
Möglichkeit, dieser Verfügung nicht zu entsprechen. Insoweit ist daher zwingend die 
Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens vom 03.01.2017 festzustellen. Sofern dem 
Beschlussentwurf seitens der Vertretung nicht gefolgt wird, wird die 
Kommunalaufsicht die Ersatzvornahme durchführen. 

Empfehlung

Die Verwaltung empfiehlt aus diesen Gründen, dass der Stadtrat beschließt, dass 
die Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens zur Fasanerie/Ziethebusch vom 03.01.2017 
festgestellt wird. 


































Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage 1 - Verfügung des LK ABI vom 09.06.2017.pdf



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2017109/9 

Dezernat: Dezernat 6 aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 26.09.2017

TOP: 2.17

Amt: Amt 73 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2017109/9

Az.: erstellt am: 19.07.2017

Betreff

2. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Köthen (Anhalt) zur Umlage 
der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände "Westliche 
Fuhne-Ziethe" und "Taube-Landgraben"

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10

21.08.2017: Ortschaftsrat Löbnitz an der Linde 
23.08.2017: Ortschaftsrat Wülknitz 
24.08.2017: Ortschaftsrat Baasdorf 
28.08.2017: Ortschaftsrat Dohndorf 
29.08.2017: Ortschaftsrat Merzien 
30.08.2017: Ortschaftsrat Arensdorf 
31.08.2017: Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss 
19.09.2017: Hauptausschuss 
26.09.2017: Stadtrat 
02.11.2017: Stadtrat

21.08.2017 
23.08.2017 
24.08.2017 
28.08.2017 
29.08.2017 
30.08.2017 
31.08.2017 
19.09.2017 
26.09.2017 
02.11.2017

abgelehnt 
abgelehnt 
laut BV 
abgelehnt 
abgelehnt 
abgelehnt 
abgelehnt 
laut BV 
abgelehnt

Beschlussentwurf

Der Stadtrat beschließt die 2. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Köthen (Anhalt) zur 
Umlage der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände „Westliche Fuhne-Ziethe““ und 
„Taube-Landgraben“.

Gesetzliche Grundlagen:

Wassergesetz LSA
KAG



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Im Jahr 2015 wurde die Satzung zur Umlegung der Beiträge der 
Gewässerunterhaltungsverbände neu gefasst, u. a. weil sich ein neuer Umlagemodus bei 
den Erschwernisbeiträgen ergeben hat.
In die 2. Änderungssatzung sind wieder die für das Jahr 2017 ermittelten Sätze für die 
Flächen- und Erschwernisbeiträge beider Unterhaltungsverbände aufzunehmen.
Weiterhin ergibt sich eine inhaltliche Veränderung in der Satzung durch Berücksichtigung 
der Verwaltungskosten, die der Stadt Köthen im Rahmen der Erhebung der 
Gewässerumlage entstehen.
Gemäß § 56 Abs.1 des Wassergesetzes des Landes Sachsen-Anhalt kann die Gemeinde 
die Verwaltungskosten, die ihr bei der Umlegung der Verbandsbeiträge entstehen, umlegen.
Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ist die Stadt Köthen verpflichtet, diese 
Einnahmemöglichkeit umzusetzen. 
Für das Jahr 2017 wurde ein Verwaltungskostenaufwand von 20.662,81 € ermittelt. Dieser 
setzt sich zusammen aus dem zeitlichen Aufwand der beteiligten Ämter (Kämmerei und 
Umweltamt) und den nach den KGST-Richtlinien zu ermittelnden Verwaltungsgemeinkosten.
Entsprechend der Empfehlung des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Energie 
sollen die Verwaltungskosten nicht gesondert ausgewiesen werden, sondern auf den 
Umlageaufwand der Verbände aufgeschlagen werden. Aus Sicht der Verwaltung erscheint 
es gerecht, jedes Grundstück über seine Fläche einmalig mit den Verwaltungskosten zu 
belasten. Damit wird eine gleichmäßige Verteilung des Verwaltungsaufwandes nach dem 
Solidarprinzip erreicht. Der tatsächliche Verwaltungsaufwand, der für jedes Grundstück 
entsteht, ist nicht zu ermitteln. Er ist in den Jahren unterschiedlich und steht in Abhängigkeit 
von den Grundstücksveränderungen hinsichtlich Eigentümer, Nutzung, Teilung usw.
Es ist deshalb vorgesehen, die Verwaltungskosten nur über den Flächenbeitrag und nicht 
über den Erschwernisbeitrag umzulegen. Dies hat zur Folge, dass sich höhere 
Beitragssätze für den Flächenbeitrag ergeben als in den letzten Jahren. Bisher wurde der 
Flächenbeitrag der Unterhaltungsverbände in gleicher Höhe in die Umlagesatzung der Stadt 
Köthen übernommen. Die Ermittlung des neuen Flächenbeitragssatzes mit Berücksichtigung 
der Verwaltungskosten für das Jahr 2017 ist der Anlage 1 zu entnehmen. Die Einarbeitung 
des städtischen Verwaltungsaufwandes führt danach zu einer Erhöhung des 
Flächenbeitragssatzes für beide Verbände um 2,63 €/ha.
Die geplante Verfahrensweise bei der Umlage der Verwaltungskosten wurde mit der 
Kommunalaufsicht des Landkreises Anhalt-Bitterfeld im Vorfeld abgestimmt.

Weiterhin sind auf der Grundlage der diesjährigen Beitragsbescheide der 
Unterhaltungsverbände vom Umweltamt die Erschwernisbeitragssätze ermittelt worden.
Die Berechnung des Erschwernisbeitrages für die beiden Verbände kann der Anlage 2 
entnommen werden.
Für das Veranlagungsjahr 2017 ergeben sich folgende Umlagesätze:

1. Unterhaltungsverband „Westliche Fuhne-Ziethe“
Flächenbeitrag:              10,88 €/ha   (2016: 8,13 €/ha)
Erschwernisbeitrag:        21,77 €/ha  (2016: 21,49 €/ha)

2. Unterhaltungsverband „Taube-Landgraben“
Flächenbeitrag:              13,56 €/ha     (2016: 9,65 €/ha)
Erschwernisbeitrag:         3,16 €/ha     (2016: 2,15 €/ha)

Diese Beitragssätze sollen in die 2. Änderungssatzung aufgenommen werden.

In der Anlage 1 ist die diesjährige Beitragszusammensetzung dargestellt.



Hinsichtlich des Erschwernisbeitragssatzes bestehen großen Abweichungen zwischen den 
beiden Verbandsgebieten. Das erklärt sich aus den unterschiedlichen Anteilen an Verkehrs- 
und Siedlungsflächen, sowie der Einwohnerdichte. Im Verbandsgebiet des UHV „Westliche 
Fuhne-Ziethe“ ist ein höherer Versíegelungsgrad vorhanden, als im Gebiet des UHV „Taube-
Landgraben“.
Die Verbände erheben die Erschwernisse über die Einwohnerzahl. Der hohe Beitragssatz im 
Gebiet des UHV „Westliche Fuhne-Ziethe“ entsteht neben dem höheren Anteil an Verkehrs- 
und Siedlungsfläche auch durch die dichte Besiedlung, da zu diesem Verband die 
Einwohner des Stadtgebietes Köthen und alle Ortsteile außer Elsdorf zählen. Dagegen 
befinden sich im Verbandsgebiet des UHV „Taube-Landgraben“ nur die Einwohner der 
Ortschaft Elsdorf.

Die Verwaltung empfiehlt dem Stadtrat, die vorliegende 2. Änderungssatzung zu 
beschließen.

                        2. Änderungssatzung zur Satzung
der Stadt Köthen (Anhalt) zur Umlage der Verbandsbeiträge der 
Unterhaltungsverbände „Westliche Fuhne/Ziethe“ und „Taube-Landgraben“ 
(Gewässerumlagesatzung)

Aufgrund des  § 56 des Wassergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) vom 16. 
März 2011 (GVBl. LSA S. 492), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes zur 
Beschleunigung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren und zur 
Verbesserung der Verteidigung im Hochwasserschutz vom 18.12.2015 (GVBL. LSA Nr. 
12/2015),der §§ 2, 5, 8, 11, 36, 45, 90 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt (KVG-LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S.288) und der §§ 1 und 2 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KAG-LSA)  in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 17.12.2014 (GVBl. LSA S.522), hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 26.09.2017 die 2. 
Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Köthen (Anhalt) zur Umlage der Verbandsbeiträge 
der Unterhaltungsverbände „Westliche Fuhne-Ziethe“ und „Taube-Landgraben“ vom 
01.01.2015 beschlossen:

                                                           Artikel 1

                                                              § 1

§ 2 wird wie folgt geändert:

Die Stadt Köthen legt die Beiträge, die ihr aus ihrer gesetzlichen Mitgliedschaft in den 
Unterhaltungsverbänden entstehen, sowie die in diesem Zusammenhang anfallenden 
Verwaltungskosten auf die Umlageschuldner um.                                                     

                                                             § 2

§ 7 Abs. (1) wird wie folgt geändert:

Satz 1 wird wie folgt ergänzt:

,zuzüglich des ermittelten Beitragssatzes pro Hektar, der sich aus den errechneten 
Verwaltungskosten dividiert durch die Gesamtfläche ( in Hektar) vom Stadtgebiet ergibt.



                                                            § 3

§ 7 Abs. (2) wird wie folgt geändert

1. nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:
Für das Kalenderjahr 2017 beträgt der Flächenbeitragssatz 10,88 €/ha.

2. Aus Satz 2 wird Satz 3.
3. Nach Satz 3 wird folgender Satz eingefügt:

Für das Kalenderjahr 2017 beträgt der Erschwernisbeitragssatz 21,77 €/ha.

                                                § 4

§ 7 Abs. (3) wird wie folgt geändert

1. nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:
Für das Kalenderjahr 2017 beträgt der Flächenbeitragssatz 13,56 €/ha.

2. Aus Satz 2 wird Satz 3.
3. Nach Satz 3 wird folgender Satz eingefügt:

Für das Kalenderjahr 2017 beträgt der Erschwernisbeitragssatz 3,16 €/ha.

                               

                                             Artikel 2

Die 2. Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2017 in Kraft.

Köthen (Anhalt), den                                                              Siegel

Bernd Hauschild
Oberbürgermeister






ANLAGE 1


Flächenbeitrag 2017 unter Berücksichtigung der Verwaltungskosten


ermittelter Verwaltungskostenanteil: 20.662,81


UHV Westl.Fuhne-Ziethe UHV Taube-Landgraben


Flächenanteil in ha: 6886,0454 957,96


Gesamtfläche in ha: 7844,0054


Flächenanteil in%: 87,79 12,21


Aufteilung 


Verwaltungskosten in €: 18.139,34 2.523,47


Flächenbeitrag des 


Verbandes in € 56.838,25 10.469,12


entspricht 8,25412 €/ha 10,92856 €/ha


Gesamtbeitrag in € 74.977,58 12.992,59


Beitragssatz unter 


Berücksichtigung der 


Verwaltungskosten der 


Stadt Köthen in €/ha 10,88834 13,56277


Erhöhung Flächenbeitrag in 


€/ha : 2,63422 2,63422





Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage 1 - Ermittlung Flächenbeitrag 1 mit Verwaltungskosten.pdf




Übersicht Beitragszusammensetzung Gewässerumlage 2017


1. UHV "Westliche Fuhne-Ziethe" Flächengröße im Verband:  6.886,05 ha davon nicht Grundsteuer A- 1574,35 ha


Einwohner: 26.845 pflichtig:


lt.Beitragsbescheid des Verbandes für Umlagesatzung Stadt


Flächenbeitrag in 


€/ha 8,25


Beitrag 


gesamt: 56.838,25 €


Flächenbeitrag in 


€/ha 10,88


ergibt sich aus dem 


Flächenbeitragssatz des 


Verbandes zuzüglich des


(8,25+2,63) Verwaltungskostensatzes der Stadt
Erschwernisbeitrag 


in €/Einwohner 1,28


Beitrag 


gesamt: 34.272,80 €


Erschwernisbeitrag 


in €/ha 21,77


ergibt sich aus dem 


Erschwernisbeitrag
geteilt durch die ermittelte


gesamt: 91.111,04 €


nicht Grundsteuer A pflichtige 


Fläche


2. UHV "Taube-Landgraben" Flächengröße im Verband:  957,96 ha davon nicht Grundsteuer A- 90,18 ha


Einwohner: 277 pflichtig:


lt.Beitragsbescheid des Verbandes für Umlagesatzung Stadt


Flächenbeitrag in 


€/ha 10,93


Beitrag 


gesamt : 10.469,12 €


Flächenbeitrag in 


€/ha 13,56


ergibt sich aus dem 


Flächenbeitragssatz des 


Verbandes zuzüglich des


(10,93+2,63) Verwaltungskostensatzes der Stadt


Erschwernisbeitrag 


in €/Einwohner 1,03


Beitrag 


gesamt : 284,66 €


Erschwernisbeitrag 


in €/ha 3,16


ergibt sich aus dem 


Erschwernisbeitrag
geteilt durch die ermittelte


gesamt: 10.753,78 €


nicht Grundsteuer A pflichtige 


Fläche


Fläche Stadt Köthen, gesamt: 7.844,01 ha davon nicht Grundsteuer A- pflichtig:                             1664,53ha


Einwohner Köthen, gesamt: 27.122





Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage 2 - Beitragsermittlung 2017.pdf



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2017112/3 

Dezernat: Dezernat 6 aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 26.09.2017

TOP: 2.11

Amt: Amt 65 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2017112/3

Az.: erstellt am: 09.08.2017

Betreff

Bebauungsplan Nr. 18 "Gewerbegebiet Köthen West II" 
hier: Billigung des Planentwurfs mit Textlichen Festsetzungen und 
Örtlicher Bauvorschrift und dazugehöriger Begründung (Teil 1) und  
Umweltbericht  (Teil 2) sowie Beschluss über die öffentliche 
Auslegung gemäß §  3 (2) BauGB - Offenlagebeschluss -

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3

31.08.2017: Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss 
19.09.2017: Hauptausschuss 
26.09.2017: Stadtrat

31.08.2017 
19.09.2017 
26.09.2017

laut BV 
laut BV 
laut BV

Beschlussentwurf

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 18 „Gewerbegebiet Köthen West II“, bestehend aus 
der Planzeichnung (Teil A), den Textlichen Festsetzungen (Teil B) und örtlicher 
Bauvorschrift sowie die dazugehörige Begründung (Teil 1) und der Umweltbericht (Teil 2) in 
der Fassung vom 10.08.2017 werden gebilligt und in der Abteilung Stadtentwicklung der 
Stadtverwaltung Köthen (Anhalt) gemäß § 3 (2) BauGB für die Dauer eines Monats 
öffentlich ausgelegt.

Gesetzliche Grundlagen:

§ 3 (2) BauGB



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

1. 
Der Stadtrat der Stadt Köthen hat 1999 in öffentlicher Sitzung die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 18 „Gewerbegebiet Köthen West II“ gemäß § 8 BauGB beschlossen. 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr.18 sollen die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen zur gewerblichen Nutzung der Grundstücke geschaffen werden. 
Das bestehende Sondergebiet Einzelhandel und der bestehende Grünstreifen entlang der 
Lelitzer Straße sollen gesichert werden.
Der Geltungsbereich ist mit 8 Vorhaben- und Erschließungsplänen aus den Jahren 1991 
und1992 beplant. Das Ziel bestand damals in der Schaffung von dringend benötigten 
Handelseinrichtungen. 
Diese Planungen basierten auf anderen Rechtsgrundlagen und weisen heute erhebliche 
rechtliche Defizite auf. Die Festsetzungen sind unzureichend und nicht mehr zeitgemäß. 
Es ist beabsichtigt, die Festsetzungen der Vorhaben- und Erschließungspläne aufzuweiten 
und den Eigentümern größere Spielräume zur Vervollkommnung, Erweiterung und 
Änderung ihrer Gewerbebetriebe zu geben sowie die rechtlichen Defizite zu beseitigen.

Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 18 ruhte aufgrund anderer 
wichtiger Prioritäten. 2014, nach Fertigstellung der B6 n wurde es wieder aufgenommen. 

2. 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB fand in Form einer 
Informationsveranstaltung am 18.03.2014 um 18 Uhr statt. Anschließend wurde den Bürgern 
vom 19.03.2014 bis 04.04.2014 Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben.

3. 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 (1)
BauGB mit Schreiben vom 18.07.2014 von der Planung unterrichtet und zur 
Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der 
Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB aufgefordert. 
Die Nachbargemeinden wurden gemäß § 2 (2) BauGB ebenfalls mit Schreiben vom 
18.07.2014 in die Planung eingeschaltet. 

4. 
Auf der Grundlage des Vorentwurfes wurde unter entsprechender Berücksichtigung der 
Auswertung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung, der Behördenbeteiligung sowie der 
Ergebnisse der Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB der Planentwurf ausgearbeitet sowie die 
Begründung -Teil 1 erstellt. Die in der Umweltprüfung ermittelten und bewerteten Belange 
wurden im Umweltbericht als gesonderter Teil 2 der Begründung beigefügt.

5. 
Der vorliegende Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 18 „Gewerbegebiet Köthen West II“, 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), den Textlichen Festsetzungen (Teil B) und 
örtlicher Bauvorschrift - Anlage 1 sowie die dazugehörige Begründung (Teil 1) und der 
Umweltbericht (Teil 2) - Anlage 2 in der Fassung vom 10.08.2017 werden gebilligt und zur 
öffentlichen Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB wie folgt bestimmt:



Öffentliche Auslegung:
vom 06.11.2017 bis einschließlich 08.12.2017

     während folgender Dienstzeiten in der Abt. Stadtentwicklung, Zimmer 114/2 (Frau   
    Jirsch),  im Haus Wallstraße 1 - 5, Eingänge 1 oder 2:

Montag 9:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag 9:00 bis 12:30 Uhr und 13:30 Uhr bis 18:00 Uhr
Mittwoch 9:00 bis 12:00 Uhr
Donnerstag 8:00 bis 12:30 und 13:30 Uhr bis 17:00 Uhr
Freitag 9:00 bis 12:00 Uhr

 
     Während dieser Zeit können Anregungen hervorgebracht werden.

    6.
    Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange werden gemäß  § 4 (2)     
    BauGB zur Stellungnahme aufgefordert und von der Offenlage benachrichtigt. 
    Die Nachbargemeinden werden über die Offenlage informiert.

   
    Der Beschluss wird entsprechend § 3 (2) BauGB ortsüblich bekannt gemacht.

             








Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage 1-BP 18-Planzeichnung-Original.pdf




                                                                                                   Anlage 2 
                                         Stadt Köthen (Anhalt) 
 
 
 
 
 


Bebauungsplan Nr. 18 
"Gewerbegebiet Köthen  West II" 
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Teil 1 


 
 
 
 
 


Auslegungsexemplar 
Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (2) BauGB 


 
 


 
 


 
 
Dipl.-Ing. Architektin Kerstin Jirsch   *   Bau- und Planungsamt      *   10.08.2017 
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1. Lage und Abgrenzung des Plangebietes 
 


Das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 18 „Köthen West II“ befindet sich am westlichen 


Ortsrand der Stadt Köthen (Anhalt) an der Langenfelder Straße. Es umfasst bei einer 


max. Ausdehnung von ca. 760 m (Nord- Süd) und ca. 150 m (Ost- West) eine Fläche von 


ca. 10,82 ha und wird gemäß Anlage 1 folgendermaßen begrenzt: 


 


im Norden die Fläche der Köthen Energie 


im Osten die Lelitzer Straße 


im Süden die Bahnlinie Köthen - Aschersleben; 


im Westen die Langenfelder Straße. 


 


Die genaue Lage und exakte Abgrenzung des Plangebietes ergibt sich aus der Darstel-


lung in der Planzeichnung. 


 


 
2. Planungserfordernis 


2.1 Anlass und Erfordernis 


Die Aufgabe des Bebauungsplanes ist es, als verbindlicher Bauleitplan die bauliche und 


sonstige Nutzung von Grundstücken in seinem Geltungsbereich nach den Maßgaben des 


Baugesetzbuches vorzubereiten und zu leiten (§ 1 Abs. 1, 2 BauGB). Er ist zu erarbeiten, 


soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist (§ 1 Abs. 3 


BauGB).  


Bis 1992 war das Plangebiet Ackerfläche, erst danach wurde es bebaut. Auf der Grundla-


ge eines Vorhaben- und Erschließungskonzeptes vom Juni 1991 sollten ursprünglich 4 


Autohäuser westlich der Rüsternbreite städtebaulich eingeordnet werden. Die Rechts-


grundlage für die Bebauung bildeten dann jedoch folgende 8 Vorhaben- und Erschlie-


ßungspläne (VEP) –Anlage 2, welche 1992/1993 genehmigt worden sind: 


 


VEP 1 “ALDI-Center Köthen West“ 


VEP 4 „Autohaus Koch“ 


VEP 5 „Autohaus Enders“ 


VEP 6 „Autohaus  Firma Klaus Kretzschmar“ 


VEP 7 „Autohaus Gute Fahrt“ 


VEP 8 „Autohaus GmbH Firma Raeder“ 


VEP 9 „Sondergebiet- Einkauf Center- EDEKA“ 


VEP 10 „Firma Heinrich, Franz (Fast- Food/ Fitness)“ 
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Für zwei Vorhaben- und Erschließungspläne (VEP 6, VEP 10) wurden Aufhebungsverfah-


ren eingeleitet, da andere Nutzungen beabsichtigt waren. Die entsprechenden Satzungs-


beschlüsse dazu wurden jedoch nicht gefasst. Der VEP 8 hatte keinen Vorhabenträger 


mehr und ist nicht verwirklicht worden, das Grundstück ist bis heute unbebaut. 


Aufgrund der allgemeinen geringen Erfahrung mit dem Bundesrecht weisen diese VEP 


einige Defizite auf, welche im Rahmen der vorliegenden Bebauungsplanung beseitigt 


werden sollen. Die Festsetzungen sind unzureichend und nicht mehr zeitgemäß.  


Zwischenzeitlich ist das BauGB mehrmals geändert worden. 


Da der Grünstreifen entlang der westlichen Plangebietsgrenze unterschiedliche Eigen-


tumsverhältnisse aufweist und in den Vorhaben- und Erschließungsplänen unterschiedli-


che Berücksichtigung fand (teilweise keine oder unzureichende Festsetzungen und nur 


privatrechtliche Berücksichtigung im Grundstückskaufvertrag), ist es notwendig den Erhalt 


des Grünstreifens dauerhaft zu sichern und mit entsprechenden Festsetzungen zu verse-


hen.  


Dabei soll einerseits den Eigentümern eine größere Flexibilität für die Nutzung ihrer 


Grundstücke eingeräumt und andererseits der schleichenden Inanspruchnahme/ Versie-


gelung des Grünstreifens entgegengewirkt werden.  


Mit dem vorliegenden Bebauungsplan soll eine geordnete und gleichberechtigte Nutzung 


dieser Grundstücke sichergestellt werden. 


Weiter soll erreicht werden, dass nach Abgang von Betrieben bzw. dem Verkauf von ein-


zelnen Parzellen die rechtssichere bauliche Nutzung auch in diesem Fall gewährleistet 


bleibt ist.  


Aus den genannten Gründen ergibt sich der konkrete Planungsanlass für die Stadt 


Köthen (Anhalt). Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) hat deshalb den Aufstellungsbe-


schluss zum vorliegenden Bebauungsplan „Gewerbegebiet Köthen West II“ gefasst. 


 


2.2 Ziel der Planung 


Folgende Planungsziele werden mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr.18 verfolgt: 


 


 Sicherung der Rechtsgrundlagen für die gewerbliche Nutzung auf den Grundstü-


cken der ehemaligen Vorhaben- und Erschließungspläne sowie Erweiterung bzw. 


Änderung ihrer Gewerbe  


 Sicherung des bestehenden Sondergebietes Einzelhandel zur Versorgung des 


Stadtgebietes (ohne Erweiterung) 


 Ansiedlung von Gewerbe auf den Grundstücken des ehemaligen VEP 8 
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 Sicherung der Bau- und Nutzungsstruktur des bestehenden Gewerbegebietes ge-


gen eine weitergehende Veränderung der Gebietscharakteristik, insbesondere 


durch Handelseinrichtungen und der sich daraus ergebenden Gefährdung auf die 


Entwicklung der Innenstadt 


 Dauerhafte Sicherung des vorhandenen Grünstreifens durch entsprechende Fest-


setzungen. 


 


3. Übergeordnete und sonstige Planungen 


Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung gemäß § 1 (4) BauGB anzupassen und 


haben diese als raumbedeutsame Planungen öffentlicher Stellen gemäß § 4 (1) Satz 1 


Raumordnungsgesetz(ROG) zu beachten. Ziele der Raumordnung sind verbindliche Vor-


gaben in Form von räumlich und sachlich bestimmten oder bestimmbaren, textlichen oder 


zeichnerischen Festlegungen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raumes. 


Grundsätze und sonstige Erfordernisse der Raumordnung sind gemäß § 4 (2) ROG bei 


raumbedeutsamen Planungen wie der Bauleitplanung in der Abwägung zu berücksichti-


gen. Grundsätze der Raumordnung sind gemäß § 3 Nr. 3 ROG allgemeine Aussagen zur 


Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raumes. Folgende übergeordnete Planungen, 


in denen die Ziele der Raumordnung festgelegt sind, liegen derzeit vor: 


 


3.1 Landesplanung 


Der Landesentwicklungsplan 2010 des Landes Sachsen-Anhalt (LEP LSA) gemäß der 


durch die Landesregierung beschlossenen Verordnung vom 16.02.2011 (gültig ab 


12.03.2011) enthält die landesbedeutsamen Ziele und Grundsätze der Raumordnung, die 


der Entwicklung, Ordnung und Sicherung der nachhaltigen Raumentwicklung des Landes 


Sachsen-Anhalt zugrunde zu legen sind. 


 Mittelzentrum entlang der überregionalen Entwicklungsachse von europäischer 


Bedeutung zwischen Magdeburg und Halle sowie entlang der überregionalen Ent-


wicklungsachse von Bundes- und Landesbedeutung zwischen Bernburg und Des-


sau-Roßlau  


 Vorrangstandort für landesbedeutsame Industrie- und Gewerbeflächen 


 überregional bedeutsame Hauptverkehrsstraßen (B 183, B 185, L 145 und B6n - 


Planung) und die Bahnstrecken Magdeburg – Halle und Dessau-Roßlau – Bern-


burg als überregionale Schienenverbindung 
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Für das Plangebiet und die unmittelbar angrenzenden Flächen trifft der LEP LSA keine 


flächenkonkreten Aussagen. 


In Ziel 37 Nr. 7 des LEP LSA wird Köthen (Anhalt) als Mittelzentrum festgelegt. Mit-


telzentrum ist hierbei der im Zusammenhang bebaute Ortsteil als zentrales Siedlungsge-


biet der Stadt einschließlich seiner Erweiterungen im Rahmen einer geordneten städte-


baulichen Entwicklung. Der zentrale Ort wird durch die Regionalplanung im Einver-


nehmen mit den Städten räumlich abgegrenzt. 


Gemäß Z 46 ist die Ausweisung von Sondergebieten für Einkaufszentren, großflächige 


Handelsbetriebe im Sinne des § 11 (3) BauNVO an Zentrale Orte der oberen und mittle-


ren Stufe zu binden. Verkaufsflächen und Warensortiment müssen der zentralörtlichen 


Versorgungsfunktion und dem Verflechtungsbereich des jeweiligen Zentralen Ortes ent-


sprechen (Z 47). 


Weitere Aussagen zu der Einzelhandelsnutzung sind dem Kap. 6.2 ‚Art der baulichen 


Nutzung‘ zu entnehmen. 


Die im Z 48 für Sondergebiete definierten Standortbedingen wurden seinerzeit bei der 


Aufstellung der V+E Pläne beachtet.  


Wie bereits eingangs erwähnt, werden mit der vorliegenden Planung keine neuen Son-


dergebiete ausgewiesen, sondern die bereits auf der Rechtsgrundlage von Vorhaben- und 


Erschließungsplänen entwickelten Gewerbe- und Einzelhandelsbetriebe in ihrem Bestand 


übernommen und entsprechend festgesetzt.  


Die vorliegende Planung entspricht daher den Zielen der Landesplanung und berücksich-


tigt die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse bzw. steht diesen nicht entgegen. 


Nach § 2 (4) Landesentwicklungsgesetz (LEntwG) vom 23.04.2015 sind Landkreise und 


kreisfreie Städte Träger der Regionalplanung. Ihnen obliegt die Aufstellung, Änderung, 


Ergänzung und Fortschreibung der Regionalen Entwicklungsplanes und von Regionalen 


Teilgebietsentwicklungsplänen. Köthen (Anhalt) ist der Planungsregion Anhalt-Bitterfeld-


Wittenberg zugeordnet.  


 


3.2 Regionalplanung 


Der Regionale Entwicklungsplan für die Planungsregion Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg wur-


de durch die Regionalversammlung am 07.10.2005 beschlossen, am 09.11.2005 durch 


die oberste Landesplanungsbehörde genehmigt und ist seit dem 24.12.2006 in Kraft.  


Der Regionale Entwicklungsplan hat die Aufgabe, zukünftige Entwicklungsziele zu be-


stimmen, unterschiedliche Anforderungen und Gegensätze in einem demokratischen Ab-


stimmungsprozess abzugleichen und den neuen Herausforderungen der gesellschaftli-


chen Entwicklung gerecht zu werden. 
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Der Regionale Entwicklungsplan (REP) Anhalt- Bitterfeld- Wittenberg trifft bezüglich der 


vorliegenden Planung folgende Aussagen: 


 Allgemein wird die Stadt Köthen (Anhalt) als Schwerpunktstandort für Industrie und 


Gewerbe, als regional bedeutsamer Standort für soziale und Bildungsinfrastruktur/ 


Hochschule Anhalt (FH) sowie als regional bedeutsamer Standort für Kultur und 


Denkmalpflege ausgewiesen 


 Neu- oder Ausbau wichtiger Bundesstraßenverbindungen einschließlich zugehöri-


ger Ortsumgehungen / B 183 Köthen – Bitterfeld / B 185 Ballenstedt - Aschersle-


ben - Bernburg - Köthen / B 187a Zerbst – Köthen / B6n von der A14 bis zur A9. 


Die B 185 verläuft nördlich des Plangebietes und ist als Hauptverkehrsstraße ausgewie-


sen. Südlich ist die Bahnlinie Köthen - Aschersleben als Hauptbahn dargestellt. Ebenfalls 


südlich des Plangebietes befindet sich die bereits realisierte Trasse der Nordharzverbin-


dung B6n.  


Im Sachlichen Teilplan „Daseinsvorsorge - Ausweisung der Grundzentren in der Pla-


nungsregion Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg“, beschlossen durch die Regionalversammlung 


am 27.03.2014, genehmigt durch die oberste Landesplanungsbehörde am 23.06.2014, 


wird der Stadt Köthen (Anhalt) die zentralörtliche Funktion eines Mittelzentrums zugewie-


sen. Mittelzentrum ist laut Kap. 3.1.3.1 der im Zusammenhang bebaute Ortsteil als zentra-


les Siedlungsgebiet der Städte einschließlich seiner Erweiterungen im Rahmen einer ge-


ordneten städtebaulichen Entwicklung. Das Plangebiet befindet sich innerhalb der im Ziel 


1 i.V.m. Beikarte A.2 im Anhang A des Sachlichen Teilplans „Daseinsvorsorge - Auswei-


sung der Grundzentren in der Planungsregion Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg“ festgelegten 


räumlichen Abgrenzung des Mittelzentrums Köthen (Anhalt).  


In diesem System der zentralen Orte bedeutet die Einstufung als Mittelzentrum, dass 


städtebaulich integrierte Standorte für Einrichtungen zur Deckung des gehobenen Bedarfs 


bereitzustellen sind. Öffentliche Mittel für die Entwicklung von Arbeitsstätten sind schwer-


punktmäßig in den zentralen Orten einzusetzen, soweit deren Lage und besondere 


Zweckbestimmung dem nicht entgegensteht. Die Leistungsfähigkeit der zentralen Orte ist 


entsprechend ihrer Bedeutung für die Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft zu 


sichern und zu verbessern. Dazu zählen unter anderem: 


 Ausbau einer auf die zentralen Orte ausgerichteten Versorgungs- und Siedlungs-


struktur 


 Erhöhung der örtlichen Attraktivität durch geeignete städtebauliche Planungen und 


Maßnahmen, insbesondere durch Bereitstellung von Wohnflächen und gewerbli-


chen Bauflächen sowie durch Ausstattung und Gestaltung geeigneter Flächen für 


Zwecke der Freizeit und Naherholung. 
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Die zentralen Orte sind entsprechend ihrer Funktion Schwerpunkte für die Bereitstellung 


von Flächen für die Industrie- und Gewerbeansiedlung, zur Verbesserung der wirtschaftli-


chen Infrastruktur sowie der beruflichen Aus- und Fortbildung. 


Der REP A-B-W befindet sich auf Grundlage der Beschlussfassung durch die Regional-
versammlung am 20.09.2013 derzeit in der Neuaufstellung. Es existiert ein 1. Entwurf mit 
Stand vom 27.05.2016. Der Entwurf trägt den Titel "REP A-B-W mit den Planinhalten 
"Raumstruktur, Standortpotentiale, technische Infrastruktur und Freiraumstruktur". 


Der 1. Entwurf der Neuaufstellung (REP 2016-1. Entwurf) trifft bezüglich des Plangebietes 
folgende Aussagen: 


Die Stadt Köthen wird als Mittelzentrum ausgewiesen. Diese Darstellung wird auf Grund-
lage des Sachlichen Teilplanes „Daseinsvorsorge - Ausweisung der Grundzentren in der 
Planungsregion Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg“ nachrichtlich übernommen.  


Die im Süden verlaufende Bahnlinie "Köthen-Bernburg" ist als überregionale Schienen-
verbindung dargestellt. 


Die südwestlich des Plangebietes verlaufende Bundesstraße B6n ist als überregional be-
deutsame Hauptverkehrsstraße ausgewiesen. 


Weitere Festlegungen sind nicht von Bedeutung. 


Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die vorliegende Bebauungsplanung gemäß §1 (4) 
BauGB den Zielen der Raumordnung angepasst ist. 


 


3.3  Flächennutzungsplanung 


Gemäß § 8 (2) BauGB sind die Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwi-
ckeln. 


Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Stadt Köthen (Anhalt) (Genehmigung erteilt 
am 12.09.1995) stellt den überwiegenden Bereich des Plangebietes als gewerbliche Bau-
fläche (G) und als Sonderbaufläche für Einzelhandel (S) dar. Im östlichen Randbereich 
zur Lelitzer Straße und im südlichen Randbereich zur Bahnlinie sind jeweils Grünstreifen 


dargestellt. Anlage 3  


Im Osten grenzen Wohnbauflächen an, im Süden verläuft die Bahnlinie Aschersleben- 
Köthen etwas weiter südlich die überörtliche Hauptverkehrstrasse der B6n. Im Westen 
grenzen unmittelbar die Gewerbeflächen des Bebauungsplanes Nr. 4 an dahinter befin-
den sich Flächen für die Landwirtschaft. Im Norden befindet sich eine Fläche für Versor-
gungsanlagen. Grundsätzlich wird festgestellt, dass sich der Bebauungsplan Nr.18 gemäß 
8 (2) BauGB aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Stadt entwickeln lässt. 
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3.4  Verbindliche Bauleitplanung 


Die Stadt Köthen (Anhalt) verfügte nach der politischen Wende über keine planmäßig 
ausgebauten Gewerbe- und Industriegebiete, so dass eine Vorbereitung bzw. Baurecht-
schaffung von Gewerbeflächen in der Größenordnung der Vorhaben –und Erschließungs-
pläne, westlich des Wohnbaustandortes „Rüsternbreite“ gerechtfertigt war. 


Auf der Grundlage eines Vorhaben- und Erschließungskonzeptes vom Juni 1991 sollten 
ursprünglich 4 Autohäuser westlich der Rüsternbreite städtebaulich eingeordnet werden.  


Vorrangiges Ziel der Vorhaben- und Erschließungspläne war die schnelle Schaffung von 
gewerblichen Bauflächen, dringend benötigten Handelseinrichtungen und damit Schaf-
fung von Arbeitsplätzen für die Stadt Köthen als Mittelzentrum. 


Die Rechtsgrundlage für die Bebauung bildeten dann jedoch folgende 8 Vorhaben- und 


Erschließungspläne (VEP)-Kapitel 2.1/ sowie Anlage 2, welche 1992/1993 genehmigt 


worden sind. 


Für zwei Vorhaben- und Erschließungspläne (VEP 6, VEP 10) wurden Aufhebungsverfah-
ren eingeleitet, da andere Nutzungen beabsichtigt waren. Die entsprechenden Satzungs-
beschlüsse dazu wurden jedoch nicht gefasst. Der VEP 8 hatte keinen Vorhabenträger 
mehr und ist nicht verwirklicht worden, das Grundstück ist bis heute unbebaut. 


 


3.5  Einzelhandel- und Zentrenkonzept 


Die Stadt Köthen verfügt seit 2006 über ein Einzelhandels- und Zentrenkonzept, welches 
am 22.02.2007 vom Stadtrat als Handlungsrichtlinie beschlossen worden ist.  


Zur Erhaltung der Zentralität der Innenstadt und zur Sicherung der wohngebietsnahen 
Versorgung wurden darin notwendige Versorgungszentren und Ziele festgelegt. 


Unter Zugrundelegung aller gutachterlichen Erkenntnisse zur Einzelhandelssituation und -
entwicklung in Köthen (Anhalt) wurde eine dreistufige Zentrenhierarchie definiert.  


Als A-Zentrum wurde die „Altstadt“, als B-Zentrum das Stadtteilzentrum „An der Rüstern-
breite“ klassifiziert. Als C-Zentren fungieren die dezentralen großflächigen Einkaufslagen 
„Gewerbegebiet West“ und „Merziener Straße“, welche als Sondergebiete „Einkaufszent-
rum“ nach § 11 (3) BauNVO auch im Flächennutzungsplan der Stadt Köthen dargestellt 
sind. Diese zentralen Versorgungsbereiche bilden das Grundgerüst der wohnortnahen 
Grundversorgung.  


Sie werden durch moderne Lebensmittelmärkte zur Nahversorgung ergänzt. Die Standor-


te sind im Einzelhandels-und Zentrenkonzept festgelegt. (Anlage 5- Nahversorgungs-
standorte in Köthen)  


Das Plangebiet wird als sog. „C-Zentrum“ eingestuft, in diesen nicht-integrierten Standort-
bereichen sind vor allem flächenintensive Angebotsformen, wie Autohäuser, Teppich-
märkte, Möbelhäuser, Baumärkte funktionsgerecht angesiedelt.  


Dieser Empfehlung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes folgt der vorliegende Be-
bauungsplan.  
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4. Bestandsaufnahme 
Das Plangebiet ist durch eine gewerbliche Nutzung, hauptsächlich durch Autohäuser als 
auch durch den großflächigen Einzelhandel EDEKA mit Baumarkt geprägt.  


Das Luftbild von 2014 -Anlage 4- spiegelt den gegenwärtigen Bebauungszustand wider. 
Hier sind auch die bis dahin geltenden Rechtsgrundlagen eingetragen.  


Bis auf das GE E1 ist das Plangebiet bebaut. Dem Luftbild ist neben dem tatsächlichen 
Gebäudebestand auch der hohe Versiegelungsgrad der Grundstücke zu entnehmen. Die 
durchgängigen Grünstreifen entlang der Lelitzer Straße und entlang der Bahnlinie sind 
ausgezeichnet erkennbar. 


Der Grünstreifen entlang der Lelitzer Straße wird widerrechtlich teilweise bereits für be-
triebliche Zwecke genutzt. 


 


5. Städtebauliches Zielkonzept 
Grundsätzlich soll an dem ursprünglichen Nutzungskonzept festgehalten werden. Heute 
ist das Plangebiet durch eine gewerbliche Nutzung, hauptsächlich durch Autohäuser als 
auch durch den großflächigen Einzelhandel EDEKA mit Baumarkt geprägt. 


Die vorhandenen Nutzungen sollen somit beibehalten und nach Möglichkeit weiterentwi-
ckelt werden. Die Prägung durch gewerbliche Nutzungen und Einzelhandel entspricht den 
Zielen und Grundsätzen des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes, wonach die Zentren-
funktionen dieses zentralen Versorgungsbereiches der Stadt Köthen gesichert werden 
sollen.  


Als Art der baulichen Nutzung werden demzufolge Gewerbegebiete und ein Sondergebiet 
Einzelhandel festgesetzt.  


Mit dem vorliegenden Bebauungsplan soll eine geordnete und gleichberechtigte Nutzung 
dieser Grundstücke sichergestellt werden. Den Eigentümern soll somit einerseits eine 
größere Flexibilität für die Nutzung ihrer Grundstücke eingeräumt und andererseits der 
schleichenden Inanspruchnahme/ Versiegelung des Grünstreifens entgegengewirkt wer-
den.  


Der vorhandene Grünstreifen entlang der östlichen Plangebietsgrenze wird als private 
Grünfläche festgesetzt. Dieser Grünstreifen weist unterschiedliche Eigentumsverhältnisse 
auf und findet in den Vorhaben- und Erschließungsplänen unterschiedlich Berücksichti-
gung (teilweise keine oder unzureichende Festsetzungen und nur privatrechtliche Berück-
sichtigung im Grundstückskaufvertrag). Aus diesem Grunde ist es notwendig, den Erhalt 
des Grünstreifens mittels entsprechender Festsetzungen zu sichern. In Abgrenzung und 
zur Pufferung zu den gewerblichen und Einzelhandelsnutzungen wird ein 8,0 m breiter 
Streifen mit einer Erhaltungsbindung bzw. als Maßnahmefläche für Natur und Landschaft 
festgelegt. 


Entlang der südlichen Plangebietsfläche ist eine öffentliche Grünfläche festgesetzt, die 
der Abgrenzung zur Bahnlinie sowie der landschaftlichen Eingrünung des Plangebietes 
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dient. Darüber hinaus sind auf dieser Fläche Ausgleichsmaßnahmen für die derzeit noch 
nicht bebaute Gewerbegebietsfläche GE E1 umzusetzen.  


 
 
6. Festsetzungen des Bebauungsplanes 
 


Die einzelnen Festsetzungen im Bebauungsplan werden getroffen, um einer geordneten 


städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung der angrenzenden und vorhandenen 


Nutzungen Rechnung zu tragen. Darüber hinaus hält die Stadt Köthen (Anhalt) die Fest-


setzungen für geeignet, den in § 1 (5) BauGB genannten Anforderungen zu entsprechen. 


Die Festsetzungen des Bebauungsplanes orientieren sich an den bisherigen Festsetzun-
gen der Vorhaben- und Erschließungspläne sowie am Bestand. 


 


6.1 Art der baulichen Nutzung  
Der überwiegende Bereich des Plangebietes wird als Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO 


mit einer später näher beschriebenen Einschränkung festgesetzt.  


Gewerbegebiete dienen gemäß § 8 (1) BauNVO vorwiegend der Unterbringung von nicht 


erheblich belästigenden Gewerbebetrieben. Allgemein zulässig sind gemäß § 8 (2) 


BauNVO Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe, 


Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, Tankstellen, Anlagen für sportliche Zwecke. 


Der Bebauungsplan verfolgt das städtebauliche Ziel, im Planbereich die bisherige Ge-


bietsstruktur zu erhalten und zu stärken.  


 


Nach § 1 (6) Nr.11 BauGB sind die Ergebnisse eines von der Gemeinde beschlossenen 


städtebaulichen Entwicklungskonzeptes in die Abwägung einzustellen. 


Die Stadt Köthen verfügt seit 2006 über ein Einzelhandels- und Zentrenkonzept, welches 


am 22.02.2007 vom Stadtrat als Handlungsrichtlinie beschlossen worden ist.  


Zur Erhaltung der Zentralität der Innenstadt und zur Sicherung der wohngebietsnahen 


Versorgung wurden darin notwendige Versorgungszentren und Ziele festgelegt. 


Unter Zugrundelegung aller gutachterlichen Erkenntnisse zur Einzelhandelssituation und -


entwicklung in Köthen (Anhalt) wurde eine dreistufige Zentrenhierarchie definiert.  


Als A-Zentrum wurde die „Altstadt“, als B-Zentrum das Stadtteilzentrum „An der Rüstern-


breite“ klassifiziert. Als C-Zentren fungieren die dezentralen großflächigen Einkaufslagen 


„Gewerbegebiet West“ und „Merziener Straße“, welche als Sondergebiete „Einkaufszent-


rum“ nach § 11 (3) BauNVO auch im Flächennutzungsplan der Stadt Köthen dargestellt 


sind. Sie werden durch moderne Lebensmittelmärkte zur Nahversorgung ergänzt. Die 


Standorte sind im Einzelhandels-und Zentrenkonzept festgelegt. (Anlage 5- Nahversor-


gungsstandorte in Köthen) 
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Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt einer der 2 dezentralen Standorte des C-


Zentrums, das „Gewerbegebiet West“ mit dem festgesetzten Sondergebiet Einzelhandel 


(EDEKA).  


In dem Gewerbegebiet befinden sich flächenintensive Einzelhandelsbetriebe wie Bau-
märkte, Möbel- und Teppichhäuser, Autohäuser. Diese sind hier funktionsgerecht ange-
siedelt und sollen mit der Festsetzung GE E gesichert werden. 


Um die städtebauliche Funktion der Innenstadt von Köthen mit einer Vielzahl von Einzel-
handelsbetrieben sowie die zentralen Versorgungsbereiche nicht zu beeinträchtigen, ist 
geplant, in den Gewerbegebieten Einzelhandelsbetriebe mit innenstadtrelevantem Sorti-
ment auszuschließen.  


Das innenstadtrelevante Sortiment setzt sich aus den in der textlichen Festsetzung aufge-


listeten Warenklassen bzw. Warenarten zusammen. Dieses Sortiment wurde im Einzel-


handels- und Zentrenkonzept (2006) konkret ermittelt und ist auf den Einzelfall der Köthe-


ner Innenstadt abgestimmt.  


Mit der getroffenen Festsetzung GE E erfolgt die planerische zielgerichtete Umsetzung 


des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes. Es ist eine planerische Vorsorgeregelung zur 


Vermeidung von jeglicher Zentrenbeeinträchtigung durch außerzentrische Ansiedlungen 


von Einzelhandel mit innenstadtrelevanten Hauptsortimenten. 


 


Für die nach § 8 (3) BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen wird bestimmt, dass 


Vergnügungsstätten gemäß § 8 (3) Nr.3 BauNVO auch nicht ausnahmsweise zulässig 


sind. Dieser Ausschluss erfolgt vor dem planerischen Willen der Stadt, die vorhandene 


Nutzungsstruktur und die sich daraus ergebende städtebaulicher Funktion des Gebietes 


zu erhalten. Das Zulassen von Vergnügungsstätten könnte zu Nutzungskonflikten mit den 


benachbarten Einzelhandels- sowie sozialen und kirchlichen Einrichtungen, aber auch mit 


den Wohnnutzungen führen. Da sich in direkter Nachbarschaft das Wohngebiet Rüstern-


breite befindet, soll damit einem potentiellen schleichenden Abwärtstrend dieses Wohn-


gebietes konsequent entgegengewirkt werden.  


Textliche Festsetzung: 
(1)  Gewerbegebiet GE E  
      (Ausschluss von Einzelhandel mit innenstadtrelevantem Sortiment) 
       
      Auf der Grundlage von § 1 (5) und (9) BauNVO wird festgesetzt, dass im Gewerbe-   
      gebiet GE E nicht alle – Gewerbegebiete aller Art – zulässig sind. 
      Einzelhandelsbetriebe und sonstige Gewerbebetriebe mit Verkaufsflächen für den    
      Verkauf an letzte Verbraucher sind nicht zulässig, wenn das angebotene Sortiment     
      ganz oder teilweise den Waren des nachfolgend aufgelisteten innenstadtrelevanten  
      Sortiments zuzuordnen ist: 
      Bekleidung, Schuhe, Lederwaren, Glas/Porzellan/Keramik, Uhren/Schmuck,  
      Geschenkartikel, Spielwaren, Rundfunkt/Fernsehen/Unterhaltungselektronik,  
      Musikalien/Schallplatten, Bücher/Schreibwaren,  Foto/Optik,  Sportartikel. 
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      Ansonsten sind die in § 8 (2) BauNVO genannten Nutzungen allgemein zulässig. 
      
      Die unter § 8 (3) Nr. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten sind   
      nicht zulässig. 
 


 


Anmerkung: 


Für das GE E1 und GE E2 sind identische Festsetzungen bzgl. Art und Maß der bauli-
chen Nutzung getroffen. Die Differenzierung wurde aus dem Grund vorgenommen, da für 
das GE E1 noch keine Umsetzung der baulichen Nutzung erfolgte und auch noch kein 
Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft vollzogen bzw. zugeord-
net wurde. Um diese Zuordnung eindeutig zu regeln, erfolgte diese Differenzierung.  


 


Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt einer der 2 dezentralen Standorte des C-
Zentrums, das „Gewerbegebiet West“ mit dem festgesetzten Sondergebiet Einkaufszent-
rum.  


Dieses im Vorhaben-und Erschließungsplan Nr.9 „ EDEKA“ festgesetzte Sondergebiet 
Einzelhandel (§ 11(3) BauNVO) wird entsprechend in den Bebauungsplan übernommen. 
Die seinerzeit festgesetzten Flächenangaben der Verkaufsflächen sowie der Personal-, 
Aufenthalts-, Technikräume und Anzahl der Pkw-Stellplätze werden beibehalten. 


Textliche Festsetzung: 
(2)  Sondergebiet Einkaufszentrum (SO) 


 
Im SO Einkaufszentrum ist ein großflächiger Verbrauchermarkt mit Food- und Non-   
food-Vollsortiment, ein angegliederter Baumarkt / Gartencenter zulässig.  
Die höchstzulässige Verkaufsfläche beträgt 10.000 m² und gliedert sich wie folgt: 
ca. 5.000 m² VB-Markt incl. Shopzone und Nebenräume, davon 


  ca. 600 m²  Getränkemarkt 
ca. 5.000 m²  Baumarkt und Shopzone und Nebenräume, davon 


  ca.  435 m²  Gewächshaus 
  ca. 735 m² überdachte Freifläche 


Des Weiteren sind ca. 1.100 m² Personal-, Aufenthalts-, Technikräume im OG     
zulässig.    


 


6.2 Maß der baulichen Nutzung 


Das Maß der baulichen Nutzung des Gewerbe- und Sondergebietes wird im Bebauungs-
plan durch die Grundflächenzahl (GRZ) und die maximale Höhe der baulichen Anlagen 
bestimmt. Für das sonstige Sondergebiet Einkaufszentrum ist zusätzlich eine Geschoss-
flächenzahl festgesetzt. 


In den Gewerbegebieten und dem Sondergebiet wird die Grundflächenzahl einheitlich mit 
0,8 festgesetzt. Diese Festsetzung der Grundflächenzahl entspricht den Obergrenzen für 
die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung in Gewerbe- und Sondergebieten 
nach § 17 (1) BauNVO.  
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Gemäß § 19 (4) BauNVO sind bei der Ermittlung der Grundfläche die Grundflächen von  


 Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten 


 Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO 


 Baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück 
unterbaut wird, 


mitzurechnen. Die mögliche Überschreitung der festgesetzten Grundfläche um bis zu 50 
v.H. kommt hierbei nicht zum Tragen, weil in der BauNVO die GRZ trotz dieser Über-
schreitung auf max. 0,8 begrenzt ist. Dieser Maximalwert ist jedoch im vorliegenden Bau-
gebiet als GRZ bereits festgesetzt. 


Textliche Festsetzung: 
(1) Grundflächenzahl 
 


     Eine Überschreitung der festgesetzten Grundflächenzahl i.S.v. § 19 (4) BauNVO ist                             
     nicht zulässig. 


 


Um eine eindeutige Höhenfestsetzung vorzugeben, wird sowohl für das Gewerbe- als 
auch für das Sondergebiet eine maximale Gebäudehöhe von 8,0 m festgesetzt. Mit dieser 
Festsetzung erfolgt eine eindeutige Begrenzung des Eingriffs in das Orts- und Land-
schaftsbild und es werden dadurch die Interessen der benachbarten Nutzungen ge-
schützt. 


Als unterer Bezugspunkt für die Höhenfestsetzung wird die mittlere Höhe der Achse der 
Straßenfläche vor der jeweiligen Grundstücksmitte angegeben. Der obere Bezugspunkt 
ist die Oberkante des Gebäudes, die Traufe beim Flachdach, der First beim Satteldach. 


Von dieser Höhenbeschränkung sind Immissionsschutzanlagen, wie Schornsteine und 
Lüftungsanlagen, sowie Nebenanlagen mit geringer Grundfläche, wie Türme, Masten und 
Ähnliches ausgenommen. Für die Funktionsfähigkeit solcher Anlagen können Höhen über 
8,0 m nicht nur zweckmäßig, sondern zwingend erforderlich sein. Für derartige Anlagen 
wird ein Höchstwert von 15,0 m festgesetzt. 


Textliche Festsetzung: 


(2) Höhe baulicher Anlagen 
 


     Die max. Höhe der baulichen Anlagen im GE E und SO wird auf 8,0 m begrenzt.  
     Der untere Bezugspunkt für die Gebäudehöhenfestsetzung ist die Oberkante der      
     Fahrbahn der Erschließungsstraße, mittig vor dem jeweiligen Gebäude.                     
     Der obere Bezugspunkt ist die Oberkante des Gebäudes (Traufe beim FD, First beim     
     SD). 
     Diese Höhenbeschränkung gilt nicht für Immissionsschutzanlagen, wie Schornsteine  
     und Lüftungsanlagen, sowie Nebenanlagen mit geringer Grundfläche, wie Türme, Ma- 
     sten und Ähnliches. Für derartige Anlagen wird ein Höchstwert von 15,0 m festgesetzt.   


Im Gewerbegebiet wird keine Geschossflächenzahl und Zahl der Vollgeschosse festge-
setzt. Derartige Werte sind im modernen Gewerbe- und Industriebau keine sinnvollen 
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Maßangaben. Durch die Grundflächenzahl und die Höhe der baulichen Anlagen ist das 
Maß der baulichen Nutzung gemäß § 16 (3) BauNVO eindeutig bestimmt. 


Im Sondergebiet Einkaufszentrum wird zusätzlich eine Geschossflächenzahl von 1,6 fest-
gesetzt. Damit kann für dieses Gebäude ein zweites Vollgeschoss errichtet werden. In 
diesem Obergeschoss können u.a. die Personal- und Aufenthaltsräume sowie die Tech-
nikräume untergebracht werden. 


 


6.3  Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen (§ 22 BauNVO) 


Für das Gewerbegebiet wird keine Bauweise festgesetzt. Vom Grundsatz her gilt hier die 
offene Bauweise. Dies bedeutet, dass sich die Grenzabstände aus der Bauordnung des 
Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA) ergeben. Weil sich die Baukörper im Gewerbegebiet 
nach den betrieblichen Notwendigkeiten richten sollen, müssen auch Gebäudelängen von 
mehr als 50 m zulässig sein. Dies wird durch die unbestimmte Bauweise sichergestellt. 


Für das Sondergebiet Einkaufszentrum wird die geschlossene Bauweise festgesetzt. Der 
errichtete großvolumige Baukörper überschreitet die Länge von 50 m und bietet zwei Ein-
zelhandelseinrichtungen (Einkaufszentrum und Baumarkt) Platz. Um dieser vorhandenen 
Bauweise Rechnung zu tragen, wird eine geschlossene Bauweise festgesetzt. 


Zu den angrenzenden gewerblichen Nutzungen ist durch die Festsetzung einer Baugren-
ze dennoch sichergestellt, dass ein seitlicher Grenzabstand von 3,0 m eingehalten wird. 


Durch die Festsetzung der Baugrenzen soll einerseits eine städtebauliche Ordnung (u.a. 
Abstand der Baukörper zum Straßenraum von 5,0 m) gewährleistet werden. Andererseits 
sind die von Baugrenzen umschlossenen Bauteppiche so bemessen, dass ein größtmög-
liches Maß an Gestaltungsfreiheit im Hinblick auf die Anordnung der Gebäude auf den 
jeweiligen Grundstücken verbleibt. 


Da im Bebauungsplan nichts anderes festgesetzt ist, können in den nicht überbaubaren 
Grundstücksflächen Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO zugelassen werden. Das Glei-
che gilt für bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht in den Abstandsflächen zuläs-
sig sind oder zugelassen werden können. 


Um zu gewährleisten, dass diese Bereiche von Bebauung frei gehalten werden, wird 
textlich festgesetzt, dass Garagen i.S.d. § 12 BauNVO und Nebenanlagen i.S.d. § 14 
BauNVO nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig sind. Das Errich-
ten von Werbeanlagen zur Eigenwerbung ist von diesem Ausschluss nicht betroffen. 


Textliche Festsetzung: 


(1) Nicht überbaubare Grundstücksflächen 
 


     Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen entlang der Straßenverkehrsflächen    
     sind Garagen und Stellplätze gemäß § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen gemäß § 14  
     BauNVO nicht zulässig. 
     Das Errichten von Werbeanlagen zur Eigenwerbung ist auf diesen nicht überbaubaren   
     Grundstücksflächen in räumlich eingeschränktem Maße möglich (siehe örtliche Bau- 
     vorschrift  § 1). 
 







Stadt Köthen (Anhalt) Bebauungsplan Nr. 18 “Köthen West II“ 16 


 


Bau- und Planungsamt - Jirsch                                          Entwurf  10.08.2017 


 


6.4 Grünordnerische Festsetzungen  


In den Vorhaben- und Erschließungsplänen wurden grünordnerische Festsetzungen größ-
tenteils nicht oder nur unzureichend berücksichtigt. Mit entsprechenden Festsetzungen 
soll der Erhalt des Grünstreifens entlang der westlichen Plangebietsgrenze dauerhaft ge-
sichert und der schleichenden Inanspruchnahme/ Versiegelung des Grünstreifens entge-
gengewirkt werden.  


Der größte Teil des Plangebietes ist bebaut. Da der Eingriff bereits vor der planerischen 
Entscheidung erfolgte, ist hierfür gemäß § 1a (3) Satz 4 BauGB ein Ausgleich nicht erfor-
derlich. Die grünordnerischen Festsetzungen sind hier als Maßnahmen zur Aufwertung 
des Orts- und Landschaftsbildes anzusehen und als solche ebenfalls gemäß § 1 (6) Nr. 5 
und § 1a BauGB in die Abwägung einzubeziehen. Sie konzentrieren sich im Wesentlichen 
auf die Sicherung des Grünstreifens. (M1, M2, M4) 


Lediglich das GE E1 im Süden des Plangebietes ist unbebaut und begründet einen Ein-
griffstatbestand, welcher auszugleichen ist. (M3) 


Die Eingriffs- Ausgleichsbilanz und die grünordnerischen Festsetzungen werden im   


Umweltbericht –Teil 2 als separater Teil der Begründung dargelegt und beschrieben. 


Der Erhalt bzw. Schutz des Baumbestandes wird über die Baumschutzsatzung geregelt. 
Bäume sind demnach ab einem Stammumfang von 30 cm geschützt. Das Entfernen von 
älteren Bäumen ist nach dieser Satzung zu beantragen. Besonders wertvolle Bestände 
sind darüber hinaus im Bebauungsplan gesondert als zu erhaltender Einzelbaum festge-
setzt.  


Zum Erhalt, zum Schutz und zur Anpflanzung von Bäumen werden folgende sowohl    
allgemeine Festsetzungen als auch Festsetzungen zu Einzelmaßnahmen getroffen: 


Allgemeine Textliche Festsetzungen: 


1. Erhaltungsgebot für Gehölze 
 


    Die im Plan festgesetzten Gehölzbestände sind zu erhalten.  
    Abgängige Gehölze sind zu ersetzen. 
    Die DIN 18920 für Schachtarbeiten ist einzuhalten. Zu vorhandenen Gehölzen ist ein 


Abstand von mindestens 2,5 m einzuhalten. Eine Unterschreitung ist nur unter Beach-
tung und Anwendung des RAS LG 4 zulässig. 


 
2.  Pflanzgebot für Gehölze 
 


2.1Für sämtliche Bepflanzungsmaßnahmen gelten die Vorschriften der DIN 18915 (Her-  
     stellung von Vegetationsschichten) und 18916 (Pflanzgruben). Weiterhin sind die Qua-  
     litätsbestimmungen aus Bundes Deutscher Baumschulen (BDB) in der Qualität A zu   
     beachten.  
 
2.2Die Gehölzpflanzungen sind dauerhaft zu unterhalten, abgängige Gehölze sind durch  
     Nachpflanzungen bis 5 Jahre nach der Anlage zu ersetzen. 
2.3Der Wurzelbereich der Bäume ist auf einer Fläche von mindestens 2,5 m x 2,5 m von  
     Überbauung und Versiegelung freizuhalten. Zulässig sind Schotterrasen, großfugiges  
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     Pflaster, Rasengittersteine und wassergebundene Decken. 
2.4Neu zu verlegende Leitungen sind entlang von vorhandenen Bäumen außerhalb des  
     Kronentraufenbereichs zu führen. Muss in einem begründeten Fall dieser Abstand   
     unterschritten werden, sind Schutzmaßnahmen des Wurzelbereichs durch Wurzelvor- 
     hänge zu ergreifen. Die Arbeiten im Wurzelbereich von vorhandenen Bäumen, soweit     
     nicht anders möglich, sind für Leitungen durch Handschachtung oder durch Rohr 
     triebsverfahren zulässig.  
 


 


Textliche Festsetzungen von Einzelmaßnahmen: 


M 1 Erhaltung des bestehenden Gehölzstreifens 
Der als private Grünfläche festgesetzte Gehölzstreifen ist dauerhaft zu erhalten. Abgängi-
ge Bäume sind gleichwertig zu ersetzen. Die nicht heimischen Gehölze können durch 
heimische Laubbaumarten, wie Eberesche (Sorbus aucuparia), Spitzahorn (Acer platano-
ides), Winter-Linden (Tilia coradata) sowie Wildrose (Rosa canina), Weißdorn (Crataegus 
monogyna), Europäisches Pfaffenhütchen (Euonymus europaea) oder Roter Hartriegel 
(Cornus sanguinea) ersetzt werden. 
 
Die Umsetzung der Maßnahme obliegt dem jeweiligen Grundstückseigentümer des an-
grenzenden GE E bzw. des SO. 
 


 


Für die private Grünfläche nördlich der ‚Konrad-Adenauer-Allee‘ erfolgt eine gestalterisch 
abweichende Festsetzung. Da hier keine Bepflanzung vorhanden ist und durch die Zäsur 
der Konrad Adenauer Allee keine Fortführung des vorhandenen Grünstreifens erforderlich 
ist, werden die Anlage einer Baumreihe und eine gärtnerisch gestaltete Freifläche festge-
setzt.  


M 2 Anlage einer Grünfläche und Pflanzung einer Baumreihe 
Die festgesetzte private Grünfläche ist als Rasenfläche zu gestalten und zu pflegen. Die 
Grünfläche kann bis zu einem Flächenanteil von 25 v.H. mit Beeten und Rabatten aus 
Ziergehölzen, Stauden und Ziergräsern bepflanzt werden. 
Im nördlichen Randbereich der privaten Grünfläche ist parallel zur Lelitzer Straße eine 
Baumreihe aus heimischen Laubbaumarten, wie Eberesche oder Spitzahorn zu pflanzen. 
Es sind 5 Bäume in einem Abstand von 7,0 m- 8,0 m hintereinander zu pflanzen. Der 
Stammumfang hat mindestens 10 cm-12 cm betragen. Die Bäume sind dauerhaft zu er-
halten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. 
 
Die Umsetzung der Maßnahme obliegt dem Grundstückseigentümer des angrenzenden 
GE E. 
 


Wie bereits oben erwähnt, ist das GE E1 bislang unbebaut und es ist noch kein Ausgleich 
für die zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft erfolgt. Diese erforderlichen Aus-
gleichsmaßnahmen sollen auf der Maßnahmenfläche 3 umgesetzt werden. Es ist vorge-
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sehen, die vorhandene Strauchhecke mittels Nachpflanzungen zu vervollständigen und zu 
ergänzen. 


M 3 Entwicklung einer geschlossenen Gehölzfläche 
Die festgesetzte öffentliche Grünfläche ist im dem lückigen Bestand in einer Größenord-
nung von 4.820m² zu ergänzen und zu pflegen, so dass sich eine geschlossene Strauch-
hecke aus heimischen standortgerechten Gehölzen entwickelt. 
Im Rahmen einer einmaligen Entnahme sind die nicht heimischen Gehölzen zu entfernen 
und durch heimische Sträucher, wie Roter Hartriegel (Cornus sanguinea), Haselnuss-
strauch (Corylus avellana), Liguster (Ligustrum vulgare), Kornelkirsche (Cornus mas), 
Europäisches Pfaffenhütchen (Euonymus europaea), Wildrose (Rosa canina), Schlehe 
(Prunus spinosa) oder Weißdorn (Crataegus monogyna) zu ersetzen.  
Je 3 m² freier Fläche ist ein Strauch neu zu pflanzen. 
Diese Maßnahme dient der Kompensation des mit der Festsetzung des Gewerbegebietes 
GE E1 verursachten Eingriffs in Natur und Landschaft.  
 
Die Umsetzung der Maßnahme obliegt dem jeweiligen Grundstückseigentümer des an-
grenzenden GE E1 und hat spätestens auf die nach dem Eingriff folgernde Vegetations-
periode, spätestens zwei Jahre nach Baubeginn, zu erfolgen.  
 


 


 


Um den Grünstreifen im Westen des Plangebiets von der angrenzenden baulichen Nut-
zung abzugrenzen und gegenüber dieser Nutzung eine Pufferzone zu schaffen, wird als 
grünordnerische Maßnahme die Anlage einer Grünfläche / Abstandsgrün festgesetzt. 


M 4 Anlage einer Grünfläche / Abstandsgrün 
Die als Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-
schaft festgesetzten Teilbereiche der Baugebiete sind als Rasenfläche zu gestalten und 
zu pflegen. Die Fläche kann mit Beeten und Rabatten aus Ziergehölzen, Stauden und 
Ziergräsern sowie mit heimischen Sträuchern, wie Roter Hartriegel (Cornus sanguinea), 
Haselnussstrauch (Corylus avellana), Liguster (Ligustrum vulgare), Kornelkirsche (Cornus 
mas), Europäisches Pfaffenhütchen (Euonymus europaea), Wildrose (Rosa canina), 
Schlehe (Prunus spinosa) oder Weißdorn (Crataegus monogyna) bepflanzt werden. 
 
Die Umsetzung der Maßnahme obliegt dem jeweiligen Grundstückseigentümer des an-
grenzenden GE E. 
 


 


Im Bereich des Sondergebietes Einkaufszentrum ist die Anlage einer Grünfläche / Ab-
standsgrün nicht erforderlich, da hier bereits entsprechende Grünstrukturen vorhanden 
sind, die über die Erhaltungsbindung M1 gesichert werden.  


 


6.5 Örtliche Bauvorschriften gemäß § 85 BauO LSA i.V.m. § 9 (4) BauGB 


Die Festsetzungen zu den Werbeanlagen orientieren sich an gleichgelagerten Festset-
zungen für andere Gebiete der Stadt Köthen sowie an der vorhandenen Werbesatzung, 
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bleiben jedoch auf Grund des begrenzt schützenswerten Stadtbildes in diesem Gebiet auf 
wenige Festsetzungen beschränkt. 


Damit wird in Bezug auf die Werbeanlagen ein äußeres Erscheinungsbild gesichert, bei 
dem die architektonische Qualität des Gebietes nicht beeinträchtigt wird. 


Textliche Festsetzung: 
(1) Überbaubare Grundstücksfläche 
 


     Auf der überbaubaren Grundstücksfläche innerhalb der Gewerbegebiete und des    
     Sondergebietes ist zur Vermeidung der störenden Häufung von Werbeanlagen pro  
     5.000 m² Grundstücksfläche nur eine großflächige Werbeanlage für Fremdwerbung  
     zulässig, jedoch maximal 3 pro Grundstück. Ausgenommen sind Werbeanlagen zur  
     Eigenwerbung. 
     Bewegliche (sogenannte laufende) Lichtwerbung und solche Anlagen, bei denen die  
     Beleuchtung ganz oder teilweise im Wechsel an- oder ausgeschaltet wird, sind unzu- 
     lässig. 
 


 


Wie in Kap. 6.3 ‚Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen‘ dargelegt, sollen die nicht 
überbaubaren Grundstücksflächen entlang der Straßenverkehrsfläche von Bebauung frei 
gehalten werden. Von diesem Ausschluss sind Werbeanlagen für Eigenwerbung nicht 
betroffen bzw. diese werden in ihrer Ausdehnung räumlich eingeschränkt zugelassen. 


Textliche Festsetzung: 
(2) Nicht überbaubare Grundstücksfläche entlang der festgesetzten Straßenverkehrs-         
     fläche in der Breite von 5 m 
 


     Auf der nicht überbaubaren Grundstücksfläche entlang der festgesetzten Straßenver-  
     kehrsflächen sind Werbeanlagen zur Fremdwerbung, z.B. für Zulieferbetriebe Groß- 
     werbetafeln oder sonstige nicht auf die Betriebsstätte hinweisende Werbeanlagen       
     unzulässig. 
     Werbeanlagen zur Eigenwerbung mit einer max. Fläche von 6 m² sind zulässig.  
 


 


 


6.6 Verkehrliche Erschließung 


Die verkehrliche Anbindung des Gewerbegebietes an das Straßennetz erfolgt über die 
Langenfelder Straße und die Konrad- Adenauer-Allee. 


Die Festsetzung zusätzlicher Straßenverkehrsflächen innerhalb des Geltungsbereiches ist 
nicht notwendig, da die Gewerbegebiete durch die vorhandenen Straßen erschlossen 
werden. 


Um die fußläufige Durchlässigkeit und kurze Wege zum Sondergebiet Einkaufszentrum zu 
erreichen, werden zwei Fuß- und Radwege in einer Breite von 4,0 m über den bestehen-
den festgesetzten Grünstreifen M1 vorgesehen. Diese Fuß- und Radwege sind bereits 
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vorhanden und werden als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung, hier: Fuß- und 
Radweg festgesetzt und gesichert. 


 


6.7 Stadttechnische Erschließung 


Die der Versorgung der Baugebiete mit Elektrizität, Gas und Wasser dienenden Nebenan-
lagen können nach § 14 (2) Satz 1 BauNVO in allen Baugebieten als Ausnahme zugelas-
sen werden, auch  soweit für sie im Bebauungsplan keine besonderen Flächen festge-
setzt sind. Für Versorgungsanlagen, die der Versorgung des Gewerbegebiets dienen, 
müssen somit nicht gesondert Flächen festgesetzt werden, soweit sich ihr Standort inner-
halb eines Baugebietes befindet. 


Da das Gewerbe- und Mischgebiet entlang der Langenfelder Straße  weitgehend bebaut 
ist, und große Teile einer Nutzung unterliegen, kann davon ausgegangen werden, dass 
die stadttechnische Erschließung gesichert ist. Die notwendigen Leitungssysteme wurden 
innerhalb der öffentlichen Straßenverkehrsfläche verlegt.  


Damit ist der Anschluss des Plangebietes gewährleistet. 


 
 
Wasserversorgung 


Trinkwasser: 


Für die Trinkwasserversorgung ist die MIDEWA GmbH mit Sitz in Köthen (Anhalt) verant-
wortlich. Die wasserseitige Erschließung des Mischgebietes kann über die bestehende 
Trinkwasserleitung entlang der Langenfelder Straße erfolgen. In der Planungsphase ist 
durch den jeweiligen Nutzer gemäß BauGB die entsprechende Zustimmung der MIDEWA 
einzuholen. 


Löschwasser: 


Die Stadt Köthen (Anhalt) hat für eine ausreichende Löschwasserversorgung in ihrem 
Gebiet Sorge zu tragen. Sie ist für den abwehrenden Brandschutz und Hilfeleistung zu-
ständig. 


Entsprechend verfügt die Stadt Köthen (Anhalt) über eine leistungsfähige Feuerwehr. 


Die Sicherstellung der Löschwasserversorgung kann bei ausreichender Dimensionierung 
durch die öffentliche Trinkwasserversorgung (abhängige Löschwasserversorgung) oder 
durch unabhängige Löschwasserversorgung gewährleistet werden. 


Im Plangebiet besteht die Möglichkeit der Versorgung mit Löschwasser aus dem vorhan-
denen Trinkwassernetz. 


In der unmittelbaren Nähe des Geltungsbereichs stehen zur Löschwasserentnahme in-
nerhalb der Langenfelder Straße mehrere Unterflurhydranten (UFH) der MIDEWA mit 
Nennweiten von 200 mm in einer Entfernung von max.100 m zur Verfügung. Der Lösch-
wasserbedarf ist mit den zur Verfügung stehenden Hydranten abgesichert. Durch die MI-
DEWA werden die Hydranten hinsichtlich des erforderlichen Druckes regelmäßig über-
prüft. 
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Abwasserentsorgung 


Für die Abwasserentsorgung ist der Abwasserverband Köthen zuständig.  


Das anfallende Schmutzwasser im geplanten Mischgebiet ist dem öffentlichen Schmutz-
wassersystem des Abwasserverbandes Köthen zuzuführen.  


Das gesamte Plangebiet ist über öffentliche Leitungen an den Hauptschmutz-
wassersammler angeschlossen, der zum Klärwerk an der Maxdorfer Straße führt. 


Die Einleitbedingungen sind mit dem Kanalnetzbetreiber abzustimmen. Die Einleitung des 
Schmutzwassers jedes einzelnen Unternehmens in die öffentlichen Schmutzwasserablei-
tungs- und -behandlungsanlagen ist mit dem AV Köthen vertraglich zu regeln. Dabei sind 
die Vorgaben nach Satzungsrecht einzuhalten. 


Innerhalb des bestehenden Gewerbe- und Mischgebietes werden Regen- und Schmutz-
wasser getrennt abgeführt. Das hier abgeleitete Niederschlagswasser wird der Ziethe 
separat zugeführt. 


Niederschlagswasser: 


Eine dezentrale Versickerung wird nicht zwingend vorgeschrieben.  


Die Ableitung von Niederschlagswasser in den Untergrund bedarf der Genehmigung 
durch die zuständige Wasserbehörde. 


Eine Nutzung des anfallenden Dachflächenwassers als Brauchwasser ist möglich und 
sollte von den Grundstückseigentümern angestrebt werden. 


 
 
Energieversorgung 


Die Energieversorgung wird durch die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH ge-
währleistet. Die Versorgung mit Strom kann entsprechend dem Bedarf sichergestellt wer-
den. Voraussetzung hierfür ist die rechtzeitige Anmeldung. 


 


Gasversorgung 


Die Versorgung des Plangebietes mit Erdgas kann von der Köthen Energie GmbH sicher-
gestellt werden. Voraussetzung hierfür ist die rechtzeitige Anmeldung.  


 


 
Telekommunikationsversorgung 


Für die Versorgung ist die Telekom Deutschland GmbH zuständig. Der Ausbau des Tele-
kommunikationsnetzes erfolgt durch die Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH. Das 
Plangebiet ist telekommunikationsseitig angeschlossen. In der Langenfelder Straße befin-
det sich Leitungsbestand der Telekom. 


 
 
Abfallbeseitigung 
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Träger der Abfallbeseitigung ist der Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Die Entsorgung der festen 
Abfallstoffe wird zentral über ein vom Landkreis beauftragtes Unternehmen (Tönsmeier 
Entsorgung Köthen GmbH) durchgeführt. Die Abfallstoffe werden, soweit es sich um 
Haus- und Siedlungsmüll sowie unbedenkliche Gewerbeabfälle handelt, der Müllverbren-
nung zugeführt. 


Für Hausmüll sind die entsprechenden Mülltonnen bzw. Container zu nutzen und auf dem 
Grundstück unterzubringen. 


 


7. Hinweise, Kennzeichnungen, nachrichtliche Übernahmen 


Denkmalschutz 


Falls bei der Realisierung der geplanten Bebauung bei Bau- und Erdarbeiten ur- oder 


frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht werden, müssen diese unverzüglich bei der zu-


ständigen Denkmalschutzbehörde gem. § 9 (3) des Denkmalschutzgesetzes des Landes 


Sachsen-Anhalt vom 21.10.1991 in der zurzeit gültigen Fassung angezeigt werden. Die 


Funde und Fundstellen sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige zu erhalten 


und vor negativen Einwirkungen zu schützen. 


Erd- und Bauarbeiten, bei denen zu vermuten ist, dass Kulturdenkmale entdeckt werden, 


bedürfen gemäß § 14 (2) Denkmalschutzgesetz LSA der Genehmigung der Unteren 


Denkmalschutzbehörde und sind rechtzeitig anzuzeigen. 


Wenn die Untere Denkmalschutzbehörde nicht innerhalb von 4 Wochen widerspricht, gilt 


die Genehmigung als erteilt. 


 


Baumschutzsatzung 


Für alle vorhandenen Bäume gilt die Baumschutzsatzung der Stadt Köthen/Anhalt vom 


14.12.2000, zuletzt geändert durch die 1. Änderungssatzung vom 25.10.2001. Notwendi-


ge Baumfällungen sind entsprechend zu beantragen und durch Nachpflanzungen zu er-


setzen. 


 


 


 


Nachbarschaftsgesetz 


Die Regelungen des Nachbarschaftsgesetzes LSA vom 13.11.1997 sind bei allen Pflan-


zungen zu beachten. 


 


Vermessungs- und Geoinformationsgesetz 
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Im Plangebiet befinden sich Grenzeinrichtungen sowie Vermessungsmarken des amtli-


chen Lagefestpunkfeldes. Auf die Regelungen die § 5 und § 22 des Vermessungs- und 


Geoinformationsgesetzes Sachsen-Anhalt (VermGeoG LSA) in der Fassung der Be-


kanntmachung vom 15. September 2004, wonach derjenige ordnungswidrig handelt, der 


unbefugt Grenz- und Vermessungsmarken einbringt, verändert oder beseitigt, wird hinge-


wiesen.  


 


 
8. Planungsstatistik 
 


Art der Nutzung  Fläche in m²       Fläche in ha 


Gewerbegebiet GE E          47.816 m²                    4,78 ha 


Sondergebiet Einzelhandel SO          33.572 m²             3,36 ha    


Öffentliche Grünfläche  ÖG            4.822 m²                   0,48 ha 


Private Grünfläche  PG          18.018 m²                   1,80 ha       


Straßenverkehrsfläche                    4.014 m²                   0,40 ha 


Gesamtfläche       108.242 m²                10,82 ha    


 
 
 
9. Verfahrensvermerke 
 


 Beteiligung der Öffentlichkeit 
 


Die frühzeitige Bürgerbeteiligung gemäß § 3 (1) BauGB fand am 18.03.2014 in Form einer 
Informationsveranstaltung mit anschließender öffentlicher Auslegung vom 19.03.2014 bis 
einschließlich 04.04.2014 statt.  


Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 18 wird gemäß § 3 (2) BauGB mit dazu gehöriger 
Begründung und Umweltbericht für die Dauer eines Monats öffentlich ausgelegt. 


 
 Beteiligung der Behörden  und sonstigen Träger öffentlicher Belange  


 


Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 (1) BauGB 
mit Schreiben vom 18.07.2014 von der Planung unterrichtet und zur Äußerung auch im 
Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach  § 
2 (4) BauGB aufgefordert. Die Nachbargemeinden wurden gemäß § 2 (2) BauGB eben-
falls mit Schreiben vom 18.07.2014 in die Planung eingeschaltet.   
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Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange werden gemäß § 4 (2) BauGB, 
die Nachbargemeinden entsprechend § 2 (2) BauGB um Stellungnahme gebeten.  


 


Köthen (Anhalt), den  


 


 


…………………………………. 


Oberbürgermeister 


der Stadt Köthen (Anhalt) 
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1 Einleitung 


1.1 Rechtsvorschriften 
Durch die Novellierung des Baugesetzbuches 2004, welches durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 15. Juli 2014 geändert worden ist, besteht bei der Aufstellung und Änderung von 
Bauleitplänen, zu denen der Flächennutzungsplan als vorbereitende Bauleitplanung sowie 
der Bebauungsplan als verbindlicher Bauleitplanung gehört, die Belange des 
Umweltschutzes zu berücksichtigen. Gemäß §2 Abs. 4 BauGB sind für „[...] für die Belange 
des Umweltschutzes nach §1 Abs. 6 Nr. 7 und §1a [...] eine Umweltprüfung durchzuführen 
[...]“ (§2 Abs. 4 Satz 1 BauGB). Voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen werden in 
einem Umweltbericht zusammenfassend bewertet und beschrieben. 
Der Umweltbericht bildet nach §2a BauGB einen gesonderten Teil der Begründung zum 
Bebauungsplan. Die Anforderungen an den Umweltbericht sind in der Anlage 1 zum 
Baugesetzbuch eigens dargestellt. 
 
1.2 Lage des Plangebietes 
Das Plangebiet befindet sich am westlichen Stadtrand von Köthen (Anhalt). Das Gebiet liegt 
zwischen den Straßenzügen ‚Langenfelder Straße’ (westlich) und ‚Lelitzer Straße’ (östlich). 
Im Norden wird das Gebiet des Bebauungsplanes durch die Flächen der ‚Köthen Energie’ 
begrenzt und südlich verläuft die Bahnlinie zwischen Köthen - Aschersleben. Die Anbindung 
der Gewerbeflächen erfolgt vollständig von der ‚Lelitzer Straße’ aus. 
Das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 18 „Gewerbegebiet Köthen West II“ umfasst eine 
Flächen von ca. 10,82 ha (STADT KÖTHEN, Begründung Bebauungsplan, 06/2014). 
Gegenwärtig werden die Flächen neben einem großflächigen Einzelhandel (Edeka) und 
Baumarkt (Toom) hauptsächlich von Nutzungen durch Autohäuser geprägt. Unmittelbar an 
das Gelände des Edeka-Marktes grenzt ein weiterer Einzelhandel (Aldi) an. Zum 
Kreuzungsbereich ‚Lelitzer Straße’ / ‚Konrad-Adenauer-Allee’ befindet sich 
Gastronomiegewerbe sowie ein Autopflegeservice. Entlang der südlichen Gebietsgrenze 
befindet sich ein noch unbebautes und ungenutztes Grundstück (gegenwärtiger Zustand: 
ruderale Vegetation / Grünland). 
Der festgesetzte ca. 30 m breite Grünstreifen, welcher das Gewerbegebiet von dem 
Wohngebiet abschirmt (straßenbegleitend zur ‚Lelitzer Straße’), ist teilweise überbaut bzw. 
abschnittsweise vollständig versiegelt. Er ist überwiegend mit Bäumen und Sträuchern 
bestanden. Abschnittsweise sind ruderalisierte Grünflächen der Baum-Strauchpflanzung 
vorgelagert. Im Süden zwischen Gewerbegebiet und Bahnlinie befindet sich ebenfalls ein 
Grünstreifen, der von Gehölzen geprägt ist. Im Gebiet kommen heimische und nicht 
heimische Arten (vor allem Eschen-Ahorn) vor. 
 
1.3 Ziele des Bebauungsplanes 
Für den Bebauungsplan Nr. 18 „Gewerbegebiet Köthen West II“ erfolgte ein 
Aufstellungsbeschluss durch die Stadt Köthen (Anhalt). Mit dem vorliegenden 
Bebauungsplan verfolgt die Stadt das Ziel, bauliche und sonstige Nutzungen im Plangebiet 
unter Beachtung des BauGB in der derzeit gültigen Fassung städtebaulich zu leiten. 
Die Bebauung des Plangebietes westlich der Wohnsiedlung „Rüsternbreite“ basiert auf 
insgesamt acht Vorhabens- und Erschließungsplänen (VEP), die Anfang der 90er Jahre 
genehmigt wurden. Das Ziel war die Ansiedlung von Gewerbebetriebe einhergehend mit 
Schaffung von Arbeitsplätzen für die Stadt. Für zwei der VEP wurde ein 
Aufhebungsverfahren aufgrund anderer Nutzungsabsichten eingeleitet. Eine der VEP ist bis 
heute unbebaut. Zwischenzeitlich wurden die Rechtsgrundlagen mehrmals geändert, 
wodurch die aufgestellten VEP Defizite aufweisen und nicht mehr zeitgemäß sind. Die 
Defizite sollen im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungsplan) beseitigt 
werden, so dass die Anforderungen gegenwärtig gültigen Rechtsgrundlagen wie das BauGB 
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entsprechen. Zudem umfasst der B-Plan das städtebauliche Ziel, die bisherige 
Gebietsstruktur zu erhalten und zu stärken. 
Zur damaligen Zeit wurden Bebauungspläne ohne Beachtung der Grünordnung aufgestellt 
und genehmigt. Der ca. 30 m (teils 34 m) breite Grünstreifen, welcher das Gewerbegebiet 
vom Siedlungsraum abgrenzt, wurde unzureichend festgesetzt. Folglich sind gegenwärtig 
Inanspruchnahmen des Grünstreifens durch Versiegelungen erkennbar. Aufgrund seiner 
bedeutsamen Funktion als Abgrenzung und Abschirmung des Gewerbegebietes 
einhergehend mit Verbesserung der Erholungseignung für Menschen in den Wohngebieten 
sowie der ökologischen Funktion als Lebensraum verschiedener Tier- und Pflanzenarten 
sind Verlust der Grünstruktur nicht tolerierbar. Der Grünstreifen ist dauerhaft zu sichern. 
Mit der Aufstellung des Baubauungsplanes verfolgt die Stadt Köthen (Anhalt) folgende Ziele 
(nach: Begründung zum Bebauungsplan Nr. 18 „Gewerbegebiet Köthen West II“, STADT KÖTHEN, 
ABTEILUNG STADTPLANUNG, Stand: 06/2014): 
− Sicherung der Rechtgrundlage für die gewerbliche Nutzung auf den Grundstücken der 


ehemaligen VEP sowie Erweiterung ihrer Gewerbe. 
− Sicherung des bestehenden Sondergebietes Einzelhandel zur Versorgung des 


Stadtgebietes. 
− Ansiedlung von Gewerbe auf Grundstücken unbebauter und unbenutzter VEP. 
− Sicherung der Bau- und Nutzungsstruktur des bestehenden Gewerbegebietes gegen eine 


weitergehende Veränderung der Gebietscharakteristik, insbesondere durch 
Handelseinrichtungen mit Gefährdung auf die innerstädtische Entwicklung. 


− dauerhafte Sicherung des vorhandenen Grünstreifens durch entsprechende 
Festsetzungen. 


 
1.4 Festsetzungen des Bebauungsplanes 
Der Bereich des großflächigen Einzelhandels ‚Edeka’ und Baumarkt wird als Sondergebiet 
Einzelhandel nach §11 (3) BauNVO übernommen. Für alle weiteren Bauflächen im 
Plangebiet erfolgt die Festsetzung als unterschiedlich differenzierte Gewerbegebiete nach 
§ 8 BauNVO. Es sind Ansiedlungen von nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrieben 
zulässig (wie beispielsweise Betriebe aller Art, Lagerhäuser/-plätze, Tankstellen, 
Verwaltungs- oder Bürogebäude). Im Rahmen des Bebauungsplanes ist festgesetzt, dass 
ein Ansiedeln unterschiedlicher Gewerben bzw. Einzelhandelsbetrieben, die die 
innerstädtische Entwicklung gefährden, nicht zulässig sind. 
Das zulässige Maß der baulichen Nutzung im „Gewerbegebiet Köthen West II“ wird durch die 
Grundflächenzahl (GRZ) und maximale Höhe der baulichen Anlagen festgelegt. Die GRZ 
beträgt 0,8 und entspricht dabei den Obergrenzen für die Bestimmung des Maßes der 
baulichen Nutzungen nach §17 (1) BauNVO. 
Weiterhin wird festgelegt, dass nach §1a Abs. 2 BauGB mit Grund und Boden sparsam und 
schonend umgegangen wird. D.h. Bodenversiegelungen sind auf ein erforderliches Maß zu 
begrenzen. 
Die Festsetzung der Bauweise ist aus städtebaulicher Sicht nicht erforderlich. 
Die Baugrenzen (überbaubare Grundstücksfläche) werden gegenüber den VEP erweitert. 
Sie müssen einen Abstand von 5,0 m zur Straße und zu Grundstücksgrenzen einhalten. 
Innerhalb des 33-35 m breiten Grünstreifens soll ein 8 m breiter Streifen zum Anpflanzen von 
Bäumen und Sträuchern oder zur Anlage einer Wiesenfläche als Flächen für Natur und 
Landschaft festgesetzt werden. Dieser Bereich soll in die GRZ-Berechnung einfließen. Die 
verbleibenden ca. 25-27 m Grünstreifen werden als Grünfläche Baum-Strauchhecke 
festgesetzt. 
Es wird davon ausgegangen, dass Gewerbe- und Mischgebiet entlang der ‚Langenfelder 
Straße’ aufgrund der weitgehenden Bebauung und größtenteils der Nutzung unterliegenden 
Flächen die stadttechnische Erschließung gesichert ist (STADT KÖTHEN, Begründung, 06/2014). 
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Gemäß §1a (3) Satz 4 BauGB ist ein „[...] ein Ausgleich nicht erforderlich, soweit die Eingriffe 
bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren“. Da der größte 
Teil des Plangebietes vor der planerischen Entscheidung bebaut wurde (Anfang der 90er 
Jahre), ist eine Ausgleich nicht erforderlich. Die grünordnerische Festsetzung fungiert als 
Aufwertung des Orts- und Landschaftsbildes nach §1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB (Berücksichtigung 
bei der Aufstellung von Bauleitplänen: Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes) sowie 
nach §1a BauGB (Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes). Der 
Grünstreifen, welche das Gewerbegebiet von dem Wohngebiet abgrenzt, soll dauerhaft 
mittels folgenden Festsetzungen gesichert werden: Bestehende Baum-Strauchhecke soll 
erhalten und entsprechend erweitert werden. Der sich anschließende 8 m breite Streifen soll 
als Flächen für Natur und Landschaft festgesetzt werden und auf die GRZ anrechenbar sein. 
Das südlichste, bisher ungenutzte und unbebaute Grundstück stellt einen Eingriff in Natur 
und Landschaft dar und ist daher nach § 1a BauGB i.V.m. der Eingriffsregelung nach dem 
BNatSchG auszugleichen. 
Der Erhalt und Schutz des Baumbestandes im Plangebiet erfolgt über die 
Baumschutzsatzung der Stadt Köthen (Anhalt). 
 
1.5 Umweltschutz in übergeordneten Planungen (Regionalplan) 


Landesentwicklungsplan (LEP) für das Land Sachsen-Anhalt (2010) 
Der Landesentwicklungsplan ist die zeichnerische Darstellung der Verordnung über den 
Landesentwicklungsplan des Landes Sachsen-Anhalt (LEP-LSA), zuletzt geändert durch § 2 
des Gesetzes vom 19. Dezember 2007 (GVBl. LSA S. 466). 
Gemäß des LEP wird die Stadt Köthen (Anhalt) als Mittelzentrum festgelegt. Sie ist als 
Vorrangstandort mit landesbedeutsamer Industrie- und Gewerbeflächen ausgewiesen. Die 
Kleinstadt liegt an überregional bedeutsamen Hauptverkehrsstraßen (wie die B6n) sowie an 
überregionalen Schienenverbindungen (Richtung Dessau-Roßlau, Halle (Saale), Bernburg 
und Schönebeck). Sie liegt bezüglich der Raumstruktur an überregionalen 
Entwicklungsachsen von europäischer Bedeutung sowie von Bundes- und 
Landesbedeutung. Köthen wird nach dem LEP dem touristischen Schwerpunkt ‚Musikland 
Sachsen-Anhalt’ zugeordnet. 
Die Bebauungsplan Nr. 18 „Gewerbegebiet Köthen West II“ sieht die Erhaltung und Stärkung 
des Gewerbestandortes vor. 
 
Regionaler Entwicklungsplan (REP) für die Planungsregion Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg 
Für die Ziele der Raumordnung auf der Ebene der Regionalplanung gelten zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt die Festsetzungen des Regionalen Entwicklungsplanes für die 
Region Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg, der am 07. Oktober 2005 beschlossen und am 
09. November 2005 durch die oberste Landesplanungsbehörde genehmigt ist. 
Die Stadt Köthen (Anhalt) ist als Mittelzentrum festgesetzt. Gemäß der Kartendarstellung 
befinden sich Vorbehaltsgebiete für den Aufbau eines ökologischen Verbundsystems (Nr. 5 
„Ziethe“) nördlich der Stadt Köthen (Anhalt). Südlich, südwestlich sowie westlich des 
Stadtgebietes sind Vorranggebiete für die Landwirtschaft (Nr. I „Gebiet um Staßfurt-Köthen-
Aschersleben“) ausgewiesen. Die schwach bewaldeten Gebiete der Agrarlandschaft um 
Bernburg und Köthen wird eine Erhöhung des Waldanteils angestrebt (insbesondere: 
Zietheniederung zwischen Scheuder und Köthen). 
Gemäß dem REP stellt Köthen ein regional bedeutsamen Standort der Kultur- und 
Denkmalpflege (anhaltinische Residenzstadt, Wirkungs- und Gedenkstätte des 
Homöopathen Dr. Samuel Hahnemann und des Komponisten Johann Sebastian Bach) 
sowie ein Wissenschaftszentrum dar. Des Weiteren ist die Stadt Köthen (Anhalt) als 
Hochschulstandort (Fachhochschule Anhalt) bedeutsam. 
Köthen liegt an regional bedeutsamen Straßen und Bundesstraßen mit Landesbedeutung. 
Die Bundesstraßenverbindung B183 Köthen – Bitterfeld, B185 Dessau – Köthen – 
Bernburg – Aschersleben sowie B187a Zerbst – Köthen sollen gestärkt und ausgebaut 
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werden. Die Nordharzverbindung (B6n) von der A7über Goslar zur A14 soll über Köthen 
verlängert werden. Zur Aufwertung des Standortes Köthens für die wirtschaftliche 
Entwicklung sind Flächen für einen Sonderlandeplatz vorzuhalten (ehem. Flugplatz Köthen). 
Köthen ist nach REP einer der landesbedeutsamen Standorte für Industrie und Gewerbe. 
Die Bebauungsplan Nr. 18 „Gewerbegebiet Köthen West II“ ist mit dem REP konform. 
 
Landschaftsplan (LP) für die Stadt Köthen 
Der Landschaftsplan für die Stadt Köthen liegt im Entwurf vor. Dieser wurde vom Büro 
„Umweltvorhaben Möller und Darmer GmbH“, Berlin 1997, erstellt. 
Für Gewerbe- und Sonderbauflächen werden dabei u. a. folgende allgemeine Aussagen 
getroffen: 
− Beschränkungen des Anteils versiegelter Flächen auf ein Minimum, Teilversiegelung aller 


Verkehrs- und Stellflächen, 
− Eingrünung von Freiflächen mit autochthonen Gehölzen, 
− Fassadenbegrünung innerhalb der Gewerbegebiete, 
− Extensive Pflege bzw. Sukzession im Bereich gehölzfreier Grünflächen, 
− Erhaltung und Neuschaffung durchgängiger Grünzüge, 
− Freihaltung von Frischluftraum von der Bebauung. 


 
Im Planungsraum befindet sich an der westlichen Grenze eine Grünfläche. Folgende 
allgemeine Aussagen trifft der Landschaftsplan für Grünflächen: 
- Erhaltung aller öffentlichen Grünflächen sowie des Straßenbegleitgrüns, 
- Extensive Pflege gehölzfreier Flächen.  
 
Der Landschaftsplan der Stadt Köthen zeigt Leitbilder und Zielkonzepte für die künftige 
Entwicklung von Natur und Landschaft auf. Allgemein wird der Erhöhung der Attraktivität des 
Wohnumfeldes sowie der Erholungsnutzung von Freiflächen im Stadtgebiet von Köthen 
höchste Priorität zugewiesen. Für den erweiterten Planungsbereich des 
Grünordnungsplanes für den Bebauungsplan Nr. 18 „Gewerbegebiet Köthen West II“ treffen 
nachfolgende Entwicklungsschwerpunkte zu: 
- Gestalterische Aufwertung von Grünflächen im Neubaugebiet Rüsternbreite 
- Freihaltung stadtklimatisch wichtiger Frischluftschneisen des Gebietes An der 


Rüsternbreite 
- Mittelfristige Minderung der durch unangepasste Bauformen am Siedlungsrand 


verursachten Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Gehölzpflanzungen 
(Siedlungskante am Neubaugebiet Rüsternbreite, Außenkanten des Gewerbegebietes 
Köthen-West. 


 
Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Köthen 
Der Flächennutzungsplan wurde am 12.09.1995 genehmigt. Er weist für das Plangebiet 
gewerbliche Bauflächen sowie Sonderbauflächen für Einzelhandel aus. Entlang der ‚Lelitzer 
Straße’ (östliches Plangebiet) sowie entlang der südlichen Grenze (Bahnlinie) sind 
Grünflächen festgelegt. 
Östlich des Plangebietes befinden sich Wohnsiedlungen. Im Süden verläuft die Bahnstrecke 
Köthen – Aschersleben sowie die Bundesstraße B6n. Westlich grenzen weitere 
Gewerbeflächen (Bebauungsplan Nr. 4) an. Nördlich bestehen verschiedene 
Versorgungsanlagen. 
(Begründung zum B-Plan Nr. 18, STADT KÖTHEN, 06/2014) 
 
Die Bebauungsplan Nr. 18 „Gewerbegebiet Köthen West II“ ist mit dem FNP konform. 
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2 Beschreibung und Bewertung der Umwelt 


2.1 Boden 
Die Flächen innerhalb des Plangebietes werden überwiegend gewerblich genutzt. Im 
Plangebiet besteht daher eine hoher Versiegelungsgrad (Gebäude, Parkplätze, Wege usw.). 
Innerhalb des Bearbeitungsgebietes sind die Böden aufgrund ihrer Lage im Siedlungsbereich 
stark anthropogen überprägt (vgl. UMWELTVORHABEN MÖLLER UND DARMER GMBH, 1997, Abb. 9 
Bodentypen). Des Weiteren besteht eine starke Beanspruchung durch Versiegelungen. Es 
wird davon ausgegangen, dass es um keine natürlich gewachsene Böden handelt. Aufgrund 
der anthropogenen Nutzungen unterliegen die Böden Beeinträchtigungen u.a. durch 
Verdichtungen und Änderungen in der Horizontfolge. Die natürlichen Bodenfunktionen sind 
insbesondere innerhalb der versiegelten und überbauten Flächen stark gestört bzw. nicht 
mehr vorhanden. In den Boden wurden Fremdmaterialien durch Leitungen für beispielsweise 
Schmutz- und Trinkwasser, Elektro oder Medien eingebracht. Daher kann es zu Änderungen 
in den Bodenschichten gekommen sein. 
Die Bodenkarte des Landesamtes für Geologie und Bergwesen (LAGB, 2015) weist für den 
Planungsraum Böden in Ortslagen aus. Außerhalb der Ortslage sind Tschernoseme bis 
Braunerde-Tschernoseme aus Löss dargestellt. 
Altlastenverdachtsflächen im Planungsraum sind nicht bekannt. 
 
2.2 Wasser 
2.2.1 Oberflächenwasser 
Innerhalb des Plangebietes sind keine Gewässer I. oder II. Ordnung sowie 
Entwässerungsgräben vorhanden. 
Durch die starke Versiegelung des Gebietes ist eine Versickerung von Oberflächenwasser 
(Niederschlagswasser) großflächig nicht mehr gegeben. Das Wasserrückhaltevermögen des 
Gebietes ist stark herabgesetzt. Da das Gewerbegebiet vollständig erschlossen ist, erfolgt 
die Ableitung von anfallendem Niederschlagswasser durch Drainageeinrichtungen 
(Schächte, Rohre etc.). Im Bereich der Grünflächen, Beete bzw. des Grünstreifens sind noch 
Versickerungen von Oberflächenwasser möglich. Die Flächen sind bezogen auf die 
Gesamtgröße jedoch gering. 
 
2.2.2 Grundwasser 
Der Planungsraum befindet sich innerhalb eines Bereiches in dem laut hydrogeologischer 
Karte, Karte der Grundwassergefährdung (Hydrologische Karte, HK50), keine unmittelbare 
Gefährdung des Grundwassers durch flächenhaft eindringende Schadstoffe besteht. 
Es handelt sich um gespanntes Grundwasser im Lockergestein, wobei der Anteil bindiger 
Bildungen an der Versickerungszone größer als 80% ist. Der Grundwasserflurabstand ist 
hier weit größer als 10 m. Die vermutete Grundwasserisohypse liegt bei 79 m Tiefe. Jedoch 
können auch saisonbedingt wasserführende bzw. trockene Grundwasserleiter / 
grundwasserleitende stratigraphische Komplexe mit Mächtigkeiten von 2 – 5 m bzw. 
5 – 10 m auftreten. Der Hauptgrundwasserleiter ist Lockergestein (Poren-Grundwasserleiter) 
(LAGB, 2015). 
Aufgrund der starken Verbauungen einhergehend mit einem hohen Versiegelungsgrad im 
Gebiet sind nur kleinflächig im Bereich der Grünanlagen bzw. Pflanzbeete Versickerungen 
möglich. Im Bereich von Pflasterflächen besteht eine Teilversiegelung, so dass die 
Versickerung von Oberflächenwasser eingeschränkt ist. Im Bereich von vollversiegelten 
Flächen wie Asphalt ist die Versickerungsfunktion unterbunden. Durch den hohen 
Versiegelungsgrad der Fläche besteht eine Verminderung der Grundwasserneubildungsrate 
im gesamten Planungsgebiet. 
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2.3 Klima / Luft 
Der Planungsraum befindet sich im Lee des Harzes, am östlichen Rand des mitteldeutschen 
Trockengebietes. Das Klima ist subkontinental geprägt. 
Die mittleren Jahresniederschläge liegen bei 518 mm. Für die Angaben der Temperatur 
werden die Daten der Messstation Bernburg zugrunde gelegt. Die Jahresmitteltemperaturen 
betragen 8,5°C bis 9°C, der kälteste Monat ist der Januar (-0,2°C) und der wärmste Monat 
der Juli (18°C). (Landschaftsprogramm, 2001) 
Aufgrund der Verringerung der nächtlichen Abkühlung infolge von Versiegelung, dichter 
Bebauung sowie zusätzlicher Wärmeabgabe aus Industrie, Verkehr und den Häusern 
bestehen positive Temperaturabweichungen zwischen 1°C und 3°C. 
 
Der Planungsraum wird als belasteter Bereich eingestuft. Für das Lokalklima sind u.a. die 
Verteilung von unbebauten und bebauten Flächen entscheidende Einflussgrößen, da 
Siedlungen und Straßen generell als Wärmeinseln und Schadstoffquellen, die zu einer 
Belastung und Veränderung des Klimas führen, gelten. Versiegelte Flächen, wie sie 
großflächig im Planungsgebiet vorkommen, fungieren als Wärmespeicher. Es kommt zu 
verstärkten Erwärmung und zum Schadstoffausstoß. Eine Verringerung des 
Belastungseffekts besteht durch die benachbarten Ausgleichsräume (Gebiet mit 
Zirkulationserscheinungen, Kalt- und Frischluftproduktion, Abflussbahn). Außerhalb der 
Ortslage schließen sich weitläufige Ackerflächen an, die in hohem Maße Kaltluft produzieren 
und der klimatischen Ausgleichsfunktion dienen. 
Mikroklimatisch wirksame Bereiche sind ebenfalls unversiegelte Flächen für die 
Kaltluftbildung und Gehölzstrukturen zur Frischluftbildung. Vor allem Gehölze aber auch teils 
Grünlandstrukturen filtern Schadstoffe und Staub aus der Luft und produzieren Sauerstoff, 
was die lufthygienische Ausgleichswirkung positiv beeinflusst. 
 
2.4 Arten und Biotope 
2.4.1 Schutzgebiete 
Der Planungsraum befindet sich außerhalb von Schutzgebieten des Natur- und 
Landschaftsschutzes. 
Gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 22 NatSchG LSA sowie 
geschützte und/oder gefährdete Tierarten (wie Vögel, Amphibien, Reptilien) sind nicht 
bekannt. 
 
2.4.2 Arten im Planungsraum 
Kenntnisse zu einzelnen Fundpunkten von Tier- und Pflanzen bestehen gegenwärtig nicht. 
Aufgrund der starken anthropogenen Beeinträchtigungen (u.a. Siedlungsbereich mit wenigen 
adäquaten Lebensraumstrukturen, Nutzungen im Gebiet) bestehen im Planungsraum 
Störungen vor allem durch Lärm und optische Reize. Daher sind Vorkommen 
störempfindlicher und gefährdeter Arten nicht zu erwarten. Es kann nicht vollständig 
ausgeschlossen, dass ubiquitäre Arten, die als ungefährdet und weitverbreitet gelten, im 
Gebiet vorkommen. Diese Arten befinden sich in einem günstigen Erhaltungszustand. I.d.R. 
sind sie bei Eingriffen nicht von populationsrelevanten Beeinträchtigungen bedroht. 
 
2.4.3 Beschreibung der Biotopstrukturen 
Im Rahmen der Erarbeitung des Grünordnungsplanes (KLEINE+KLEINE, 2002) wurden die 
Biotopstrukturen erfasst. Verwendet wurde der Biotoptypenschlüssel der Biotop- und 
Nutzungstypen für die CIR-Luftbildgestützte Biotoptypen- und Nutzungstypenkartierung vom 
Land Sachsen-Anhalt (LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ, 1992). 
Im Rahmen des Umweltberichtes wurden die Biotoptypen dem aktuell vorhandenen 
Biotoptypen nach dem Bewertungsmodell Sachsen-Anhalt (Richtlinie zur Bewertung und 
Bilanzierung von Eingriffen im Land Sachsen-Anhalt) zugeordnet. 
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Tabelle 1: im Planungsgebiet vorkommende Biotoptypen 
Kürzel Beschreibung 


Gehölze 
HHC Hecke mit überwiegend standortfremden Gehölzen   *1 


[CIR-Luftinterpretation: HN lu - linearer Gehölzbestand/Hecke, nicht standortgerecht, 
Laubmischbestand] 


Krautige Vegetation 
GSA Ansaatgrünland  *2 


[CIR-Luftinterpretation: KG - Grünland] 
URA Ruderalflur, gebildet von ausdauernden Arten  *3 


[CIR-Luftinterpretation: KS mh – Staudenfluren mit Hochstauden]  
Vegetationsfreie Flächen 
ZOY  *4 Sonstiger Offenlandbereich 


[CIR-Luftinterpretation: FA sk – Vegetationsfreie Fläche, anthropogenen Ursprungs, mit 
Feinsubstrat und teils lockerer, krautiger Vegetation] 


Bebauter Bereich 
BID Gewerbegebiet 


[CIR-Luftinterpretation: BS igvf – Gewerbegebiet, sehr stark versiegelt (75-100 %), 
gehölzfrei] 


PYY Sonstige Grünanlage, nicht parkartig 
[CIR-Luftinterpretation: BG – Grünflächen] 


VPB Parkplatz 
[CIR-Luftinterpretation: BV p – Parkplatz] 


VPY  *4 Sonstiger Platz / Parkplatz 
[CIR-Luftinterpretation: BV p.g – Zum Zeitpunkt der Kartierung als Parkfläche genutzte 
gering versiegelte Fläche] 


VSB Straße 
[CIR-Luftinterpretation: BV s – Straße] 


VWB Befestigter Weg (mit wassergebundener Decke, gepflastert oder mit Spurbahnen) 
[CIR-Luftinterpretation: BV w –Weg, befestigt] 


BIY Gewerbefläche / Gewerbegebiet 
[CIR-Luftinterpretation: BS ig – Gewerbeflächen] 


*1 Der Biotoptyp umfasst den Gehölzbestand (Heckenstruktur am östlichen Ortsrand) mit Beständen an Eschen-
Ahorn (Acer negundo). 


*2 Bei den Grünlandflächen handelt es sich um überwiegend kurzrasige und in regelmäßigen Abständen 
gemähte Rasenflächen (innerhalb der Gewerbeeinheiten). 


*3 Dieser Biotoptyp umfasst insbesondere die Flächen im Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplanes 8, 
welcher nicht realisiert wurde. Die Flächen unterliegen gegenwärtig der Sukzession und werden vermutlich in 
größeren Abständen gemäht. Die Flächen sind mit ubiquitären Arten bestanden. 


*4 Aufgrund fehlender Differenzierung in den Biotoptypen wir die bestehende Struktur in diesen Biotoptyp 
eingeordnet. 


 
Bewertung der Lebensräume 
Insgesamt ist der Planungsraum stark von anthropogenen Einflüssen überprägt. 
Zur Beurteilung der Lebensräume dienen Natürlichkeit, Seltenheit/Gefährdung, 
Artenvielfalt/Strukturreichtum, räumliche und zeitliche Ersetzbarkeit, Funktionalität und 
Repräsentanz als Bewertungskriterien. 


Tabelle 2: Übersicht und Bewertung der Lebensräume im Planungsraum 
Lebensraum Kurzcharakteristik Wertigkeit 


Hecke • Gehölzartenreiche Hecke, jedoch mit hohem Anteil 
standortfremder, nicht heimischer Ziergehölze mittel 
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Lebensraum Kurzcharakteristik Wertigkeit 
• Lebensraum für zahlreiche Vögel, Käfer und Insekten, jedoch 


insbesondere für anspruchslose Ubiquisten 
• strukturreich 
• die Entwicklung einer solchen Struktur würde mindestens 


15 Jahre brauchen 
• Beeinträchtigung durch Verlärmung und Schadstoffeintrag 


infolge des Straßenverkehrs und der Nutzungen im Gebiet 
• Isolation durch Gewerbegebiet und Straße von anderen 


Lebensräumen. Einschränkung der Biotopverbundfunktion. 


Staudenfluren 
und 


ruderalisiertes 
Grünland 


• artenreiche Staudenfluren mit ubiquitären Arten der 
Ruderalvegetation 


• Lebens- und Nahrungsraum für zahlreiche Vertreter der Avi- und 
Enthomofauna 


• Entwicklung einer solchen Struktur in ca. 1 -2 Jahre 
• Beeinträchtigung durch Isolation und Verlärmung aufgrund der 


Lage zwischen Gewerbegebiet und Straße 


mittel 


Grünfläche 


• strukturarm, wird geprägt von jungen Einzelgehölzen und 
bodendeckenden, nicht heimischen, Gehölzen 


• untergeordnete Bedeutung als Lebensraum durch regelmäßige 
Mahd, stellt jedoch Nahrungsraum für Arten da, die kurzrasige 
Strukturen zur Nahrungssuche bevorzugen (z.B. Amsel) 


• als Lebens- und Nahrungsraum von vergleichsweise 
untergeordneter Bedeutung, kann jedoch an Bedeutung 
gewinnen, wenn die Bäume größer werden 


gering 


Gewerbegebiet, 
Wege/Straßen 
und Parkplätze 


• sehr hoch versiegelter, lebensfeindlicher Bereich, 
gekennzeichnet durch sehr hohe, anthropogene Beanspruchung 
(durch beispielsweise Befahren und Begehen), 


• als Lebensraum von sehr untergeordneter (geringer) Bedeutung 


sehr gering 


 
2.5 Landschaftsbild 
Die Stadt Köthen befindet sich fast zentral in der Landschaftseinheit „Köthener Ackerland“. 
Dieses ist durch ein ebenes Relief mit nur wenigen geringen, langgestreckten Bodenwellen 
gekennzeichnet. Das durchschnittliche Höhenniveau liegt bei 100 m über NN. 
Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Stadt Köthen (Anhalt) am südwestlichen 
Ortsrand. Das Landschaftsbild vor allem durch weitläufige Ackerflächen dominiert. 
Gehölzstrukturen sind vorhanden, bilden jedoch kaum landschaftsbildprägende Elemente. 
Die Agrarlandschaft wird durch oftmals ländlich/dörflich geprägte Ortschaften mit 
landwirtschaftlichen Strukturen geprägt, die von den überwiegend intensiv bewirtschafteten 
Ackerflächen umschlossen werden, geprägt. Die Ortschaften weisen einen mittleren 
Durchgrünungsgrad auf. Das Landschaftsbild wird durch Straßen und Feld- bzw. 
Wirtschaftswege negativ beeinträchtigt. Hierbei sind insbesondere die Bundesstraße B6n 
und Landesstraßen wie die L185 oder L183 zu nennen. Die Bundesstraße erstreckt sich 
südlich des Plangebietes. Von ihr gehen geringfügige Beeinträchtigungen insbesondere 
Straßenlärm durch das Fahrzeugaufkommen aus. Im Süden des Gewerbegebietes verläuft 
die Bahnstrecke, die von Köthen in Richtung Westen mit Bernburg und in Richtung Nord- 
bzw. Südosten mit Magdeburg bzw. Halle (Saale) verbindet. 
 
Die Bewertung des Landschaftsbildes erfolgt über die Kriterien Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit. Folgende Tabelle dient der Erläuterung der Beurteilungskriterien. 
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Tabelle 3: Beurteilungskriterien für das Landschaftserleben 


Beurteilungskriterien Bedeutung für das 
Landschaftserleben 


• Gebiete mit sehr hohem Wechsel der Einzelelemente und 
Nutzungsstrukturen. 


• Steile Hanglagen natürlichen Ursprungs. 
• Dominanz historisch entwickelter Bau- und Nutzungsformen, die an den 


Landschaftsraum gebunden sind. 


SEHR HOCH 


• Gebiete mit hohem Wechsel der Einzelelemente und Nutzungsstrukturen. 
• Hanglagen. Dominanz historisch entwickelter Bau- und Nutzungsformen mit 


charakteristischem Erscheinungsbild. 
• Bereiche, in denen technische Elemente dominieren, fügen sich 


überwiegend ins naturnahe Gesamtbild ein. 


 
HOCH 


• Gebiete mit durchschnittlichem Wechsel der Einzelelemente und 
Nutzungsstrukturen. 


• Mittlere natürliche Höhendifferenz im Gelände. 
• „Normalbild“ einer Kulturlandschaft; Vorhandensein anthropogen 


beeinflusster Bereiche; 
• Kulturlandschaft weist durchschnittliche Menge naturraumtypischer 


Strukturen und Elemente auf, Vorhandensein technischer Elemente sowie 
intensiv agrarisch genutzter Bereiche. Bereiche, die punktuell von Lärm-, 
Geruchs-, Staubelastung sowie visuellen Beeinträchtigungen geprägt sind, 
dominieren. 


 
MITTEL 


• Gebiete mit einheitlichem Nutzungsmuster und geringer Ausstattung an 
strukturierenden Elementen. 


• Natürliche Höhendifferenz im Gelände < 5 m auf einer Strecke von 200 m. 
• Dominanz anthropogener in kurzen Zeiträumen entstandener Elemente und 


Nutzungsstrukturen mit geringer Nutzungsdauer und geringer 
raumspezifischer Entwicklung; Fehlen bzw. geringes Vorkommen 
kulturhistorisch bedeutsamer Elemente und Nutzungsformen. 


• Fehlen ganzheitlich harmonischer Bereiche. Dominanz technisch 
überprägter Flächen mit Lärm-, Geruchs-, oder Staubbelastung sowie 
visuellen Beeinträchtigungen. 


GERING 


 
Der Planungsraum umfasst einen Landschaftsbildtypen. Der Haupttyp lässt sich als urban-
industriell geprägter Raum definieren, in dem das Sondergebiet und das Gewerbegebiet 
eingeordnet werden können. 
Der Raum ist geprägt durch einen hohen Versiegelungsgrad und Technisierung. Moderne 
Bauformen, einfache Strukturen und landschaftsuntypische Baumaterialien wirken im Bezug 
auf angrenzende Gebiete störend. 
Die Bedeutung des Planungsraumes für das Landschaftserleben, lässt sich als gering 
einstufen. Durchgrünungen in Form von Gehölzpflanzungen und Grünland sind kaum 
vorhanden. Die Ausnahme bilden der bestehende Grünlandanteil, vor allem die Hecke im 
östlichen Bereich des Planungsraumes entlang der ‚Lelitzer Straße’. Sie hat durch ihre 
Geschlossenheit eine wichtige Funktion zur optischen Trennung und Abschirmung des 
Gewerbegebietes von der angrenzenden Wohnbebauung. 
 
2.6 Mensch und Erholung 
Innerhalb des Planungsraumes sowie in den unmittelbar angrenzenden Bereichen befinden 
sich keine ausgewiesenen oder regional bedeutsamen Erholungsgebiete. Jedoch befindet 
sich im unmittelbar angrenzenden Bebauungsplan Nr. 4 ein gut ausgebautes Fuß- und 
Radwegenetz, das Teil einer Verbindung von Norden nach Süden darstellt und zusammen 
mit dem angelegten Grünbereich zur Naherholung genutzt wird. 
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Insgesamt weist das Plangebiet ein sehr geringes Erholungspotenzial auf. Von hoher 
Bedeutung ist jedoch die östlich gelegene Gehölzfläche. Diese trägt zur Gliederung und zur 
optischen Trennung des Gewerbe- bzw. Sondergebietes von der angrenzenden 
Wohnbebauung bei. Durch die Abschirmung wird die Erholungsfunktion in den nahen 
Wohngebieten verbessert. Lärm, optische Reize und Stoffeinträge infolge der gewerblichen 
Nutzungen bzw. des Verkehrsaufkommen werden durch den Gehölzgürtel deutlich 
gemindert. 
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3 Umweltauswirkungen des Vorhabens (bau-, anlage- und betriebsbedingt) 


3.1 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der 
Planung 


Nach der Bauordnung beträgt die Grundflächenzahl für Gewerbe- und Sondergebiete 0,8. 
Das bedeutet, dass 80 % der Gewerbe- und Sondergebietsfläche versiegelt werden können. 
Bei der Betrachtung der Umweltauswirkungen wird die maximale Eingriffsintensität zugrunde 
gelegt. 
 
3.1.1 Boden 
Baubedingt 
Durch den Bauverkehr wird sich temporär eine geringe Erhöhung der flüssigen, festen und 
gasförmigen Immissionen (Stäube, Luftschadstoffe) ergeben. Im Zuge der Errichtung von 
den Fundamenten, Zuwegungen und Stellplätzen ist mit lokal beschränkten 
Bodenverdichtungen durch Baufahrzeuge zu rechnen (technologischer Streifen). 
Durch das Gewerbegebiet, welches vollständig erschlossen ist, bestehen 
Beeinträchtigungen infolge des Fahrzeugverkehrs (Anlieferer, Kunden etc.) durch Lärm, 
optische Reize und Schadstoffeinträge. 
Durch eine gewissenhafte Bauausführung und Einhaltung entsprechender Vorschriften sind 
Einträge von Schadstoffen wie Schmier- und Kraftstoffen durch Baufahrzeuge und 
–maschinen in den Bodenbereich vermeidbar. Dazu gehört auch eine regelmäßige Kontrolle 
der Fahrzeuge. 


Bewertung: keine Beeinträchtigung 
 
Anlagebedingt 
Für die Errichtung von Gebäuden einschließlich ihrer Nebenanlagen, wie Zufahrten und 
Parkflächen werden Böden versiegelt und somit die natürlichen Bodenfunktionen wie 
Gasaustausch oder Wasserspeichervermögen beeinträchtigt. 
Die bereits bebauten Grundstücke weisen aufgrund des hohen Versiegelungsgrades 
Einschränkungen bzw. örtlichen Verlust der Bodenfunktionen auf. 


Bewertung: hoher Beeinträchtigungsgrad 
 
Betriebsbedingt 
Durch den Betrieb bzw. Nutzung der Gebäude und unter Berücksichtigung der vorhandenen 
Gebäude und Stellflächen können die Auswirkungen auf den Boden durch Schadstoffeintrag 
durch den Fahrzeugverkehr als verhältnismäßig gering eingestuft werden. Durch 
regelmäßige Kontrolle von Fahrzeugen sowie sachgemäßen Umgang mit Stoffen sind 
Beeinträchtigungen vermeidbar. 


Bewertung: geringer Beeinträchtigungsgrad 
 
Vorbelastung 
Der überwiegende Teil des Plangebietes ist bereits durch Gebäude und Stellflächen stark 
versiegelt, so dass in großen Bereichen die natürlichen Bodenfunktionen bereits stark 
beeinträchtigt sind. Ebenso bestehen bereits Schadstoffeinträge durch das bestehende 
Fahrzeugaufkommen. 


 


Bewertung Boden (gesamt) : erheblich 
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3.1.2 Wasser 
3.1.2.1 Grundwasser 
Baubedingt 
Durch den Bauverkehr wird sich eine geringfügige Erhöhung der flüssigen, festen und 
gasförmigen Immissionen ergeben, so dass ein Eintrag von geringen Mengen dieser 
Schadstoffe in das Grundwasser möglich ist. 
Durch eine gewissenhafte Bauausführung und Einhaltung entsprechender Vorschriften sind 
Einträge von Schadstoffen wie Schmier- und Kraftstoffe durch Baufahrzeuge und 
–maschinen in den Grundwasserkörper vermeidbar. 


Bewertung: keine Beeinträchtigung 
 
Anlagebedingt 
Durch die Errichtung von Gebäuden, Zuwegungen und Stellflächen gehen Flächen für die 
Grundwasserneubildung verloren. Aufgrund des bereits vorhandenen sehr hohen 
Versiegelungsgrades des Planungsgebietes kann die Beeinträchtigung des Grundwassers 
durch die zusätzliche Versiegelung als verhältnismäßig gering eingestuft werden. 


Bewertung: geringer Beeinträchtigungsgrad 
 
Betriebsbedingt 
Durch die Nutzung der Gebäude besteht keine erkennbare Beeinträchtigung des 
Grundwasseres. 
Ein Eindringen von Schadstoffen in das Grundwasser bei Havariefällen ist durch geeignete 
technische Einrichtungen zu verhindern. 
Durch Befahrung mit Kraftfahrzeugen ist ein geringfügiger Eintrag von flüssigen und 
staubförmigen Partikeln in den Grundwasserkörper möglich, welcher jedoch nicht als 
erheblich eingestuft wird. 


Bewertung: keine Beeinträchtigung 
 
Vorbelastung 
Der überwiegende Teil des Plangebietes ist bereits durch Gebäude und Stellflächen stark 
versiegelt, so dass Retentionsfunktion und Grundwasserneubildung stark beeinträchtigt sind. 


 


Bewertung Grundwasser (gesamt): nicht erheblich 
 
 
3.1.2.2 Oberflächenwasser 
Bau- / Anlage- / Betriebsbedingt 
Innerhalb des Planungsgebietes sind keine Gewässer I. und II. Ordnung vorhanden. 
Beeinträchtigungen können daher nicht prognostiziert werden. 


Bewertung: keine Beeinträchtigung 


 


Bewertung Oberflächenwasser (gesamt): nicht erheblich 
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3.1.3 Klima / Luft 
Baubedingt 
Durch den Baustellenverkehr wird kurzfristig eine Erhöhung der Luftbelastung mit 
Schadstoffen (gas- und staubförmige Partikel) auftreten, die aber zeitlich auf die Dauer der 
Bauausführung beschränkt ist. 


Bewertung: keine Beeinträchtigung 
 
Anlagebedingt 
Durch die weitere Versieglung des Gebietes ist kleinklimatisch mit einer geringfügigen 
Erhöhung der Durchschnittstemperatur zu rechnen, welche aber nicht zu einer 
Beeinträchtigung führt. 


Bewertung: keine Beeinträchtigung 
 
Betriebsbedingt 
Unter Einhaltung der Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgesetzes ist nicht mit einer 
erheblichen Beeinträchtigung von Klima und Luft zu rechnen. 


Bewertung: keine Beeinträchtigung 
 


Vorbelastung 
Aufgrund des Siedlungsbereichen bzw. der Gewerbenutzungen im Gebiet weist der 
Planungsraum einen hohen Versiegelungsgrad auf, wodurch das Schutzgut Klima/Luft 
bereits im Bestand beeinträchtigt ist (Wärmespeicherung, geringfügige Luftfilterung, 
Kaltluftentstehung u.a). 


 


Bewertung Klima / Luft (gesamt): nicht erheblich 
 
 
3.1.4 Arten und Lebensräume 
Baubedingt 
Durch Lärm und Baubewegung ist eine kurzfristige Vergrämung von Tierarten möglich. 
Aufgrund der zeitlichen Begrenzung und der bestehenden Vorbelastungen des Plangebietes 
besteht keine erhebliche Beeinträchtigung. 


Bewertung: keine Beeinträchtigung 
 
Anlagebedingt 
Eine Versiegelung innerhalb des Gewerbegebietes führt zu Verlusten von Lebensräumen 
von Pflanzen sowie von Lebensräumen der offenlandbewohnenden Tierarten. Bedingt durch 
die hohen Vorbelastungen innerhalb des Plangebietes sowie des unmittelbar angrenzenden 
Wohngebietes, ist die Schwere des Eingriffes als mittel einzustufen. Die vorhandenen 
Gehölzbestände erfüllen nur bedingt Funktionen als Lebensraum für Tiere (Brutplätze). 
Ungenutzte Grünflächen sind Lebensräume anspruchsloser Wirbelloser sowie ruderaler, 
ubiquitärer Pflanzenarten. Den Arten gehen potenzielle Nahrungsräume verloren. 
Bedingt durch die Art der bestehenden baulichen Nutzung sowie die Randlage im 
Stadtgebiet Köthen weist das Untersuchungsgebiet im Status quo keine regional 
bedeutenden Funktionen des Biotopverbundes auf. Dementsprechend sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen bezüglich möglicher Wander- bzw. 
Ausbreitungsbewegungen von Tier- und Pflanzenarten zu erwarten. 


Bewertung: mittlerer Beeinträchtigungsgrad 
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Betriebsbedingt 
Betriebsbedingt sind keine Auswirkungen auf Arten und Biotope zu erwarten. 


Bewertung: keine Beeinträchtigung 
 
Vorbelastung 
Aufgrund der Lage im Siedlungsraum sowie den gewerblichen Nutzungen im untersuchten 
Raum unterliegen die Lebensräume und Arten stetigen Störungen durch Lärm und optische 
Reize (Kulisseneffekt) sowie der Anwesenheit von Menschen. Daher wird davon 
ausgegangen, dass störempfindliche Arten, die selten und geschützt sind, nicht im 
Vorhabengebiet siedeln. 


 


Bewertung Arten / Lebensräume (gesamt): erheblich 
 
 
3.1.5 Landschaftsbild 
Baubedingt 
Während der Bauphase ist mit verstärkten visuellen und akustischen Belastungen durch die 
Baufahrzeuge zu rechnen. Aufgrund der zeitlichen Beschränkungen sind die 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes vernachlässigbar. 


Bewertung: keine Beeinträchtigung 
 
Anlagebedingt 
Eine weitere Bebauung des Planungsgebietes verstärkt die visuelle Dominanz der 
Gewerbeflächen. Bestehende Ruderalflächen werden durch weitere Bauvorhaben nahezu 
vollständig technisch überprägt und somit grundlegend verändert. 
Bedingt durch die hohen Vorbelastungen im Planungsgebiet ist eine weitere Bebauung 
hinsichtlich des Landschaftserlebens als geringe Beeinträchtigung einzustufen. 


Bewertung: geringer Beeinträchtigungsgrad 
 
Betriebsbedingt 
Durch die gewerbliche Nutzung bestehen unter Berücksichtigung der Vorbelastung keine 
Auswirkungen auf das Landschaftsbild. 


Bewertung: keine Beeinträchtigung 
 
Vorbelastung 
Aufgrund bestehender Bebauungen am Ortsrand ist das Landschaftsbild visuell und 
akustisch beeinträchtigt. Das Plangebiet liegt nahe der Bebauung von Wohnsiedlungen 
(überwiegend Wohnblöcke) und ist durch ansässige Gewerbebtriebe geprägt. Bestehende 
Straßen und Wegen sowie Bahnschienen sind landschaftsbildprägend und beeinträchtigen 
das Landschaftsbild negativ. 


Bewertung Landschaftsbild (gesamt): nicht erheblich 
 
 
3.1.6 Mensch und Erholung 
Baubedingt 
Während der Bauphase ist mit verstärkten visuellen und akustischen Belastungen durch die 
Baufahrzeuge zu rechnen. Aufgrund der zeitlichen Beschränkungen und der Vorbelastungen 
im Gebiet sind die Beeinträchtigungen auf den Menschen/ Erholung vernachlässigbar. 
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Bewertung: keine Beeinträchtigung 
 
Anlagebedingt 
Anlagebedingt besteht aufgrund des geringen Vorwertes der Fläche für den Menschen 
einschließlich der Erholungseignung keine erhebliche Beeinträchtigung durch eine weitere 
Verdichtung innerhalb der Gewerbe- bzw. Sondergebietsflächen. 


Bewertung: geringer Beeinträchtigungsgrad 
 
Betriebsbedingt 
Durch die gewerbliche Nutzung und unter Berücksichtigung des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes bestehen hinsichtlich Lärm und Luftverschmutzung unter 
Berücksichtigung der bestehenden Vorbelastung geringe Beeinträchtigungen. 


Bewertung: geringer Beeinträchtigungsgrad 
 
Vorbelastung 
Die Nutzung des Planungsraumes als Gewerbegebiet schränkt die Erholungsnutzung für den 
Menschen stark ein. Parkähnliche Grünanlagen oder andere Einrichtungen zur Erholung 
(Sport- und Freizeiteinrichtungen) sind nicht vorhanden. Das Gewerbegebiet dient 
hauptsächlich zur Versorgung des Menschen (Einkaufsmöglichkeit für den täglichen Bedarf, 
Baumarkt, Autohändler etc.). 


 


Bewertung Mensch und Erholung (gesamt): nicht erheblich 
 
 
3.2 Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der 


Planung 
Bei Nichtdurchführung der Planung, d.h. keiner weiteren Verdichtung der bestehenden 
Gewerbeflächen wäre weniger versiegelte Fläche vorhanden. Aufgrund der hohen 
Vorbelastung kann dies nur als geringfügig positive Effekte der Schutzgüter Boden, Wasser, 
Klima/Luft, Arten und Lebensräume gewertet werden. Auch das bereits im Bestand stark 
beeinträchtigte Schutzgut Landschaftsbild würde nur gering verbessert. Ebenfalls würde das 
Verkehrsaufkommen und damit die Lärmbelastung des Menschen etwas geringer ausfallen. 
Fazit: Erhebliche positive Verbesserungen würden sich aufgrund der starken Vorbelastungen 
im Planungsraum nicht ergeben. 
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4 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung/Minderung und Ausgleich 


4.1 Vermeidung / Minderung 


V1 Reduzierung der Beeinträchtigungen des Wasserhaushaltes 
(Retentionsvermögen, Grundwasserneubildung) und der Versiegelungsgrades des 
Bodens durch Verwendung von versickerungsfähigen Bauweisen  bei der Anlage 
von zusätzlichen Wegen und Stellflächen. 


V2 Beschränkung des Bauumgriffs auf kleinstmögliche Dimensionierung zur 
Reduzierung der Bodenbeanspruchung. Beanspruchung von unversiegelten 
Flächen muss auf ein erforderliches Maß / Minimum reduziert werden. 


V3 Verzicht von Erdarbeiten bei Nässe. 
V4 Konsequente Beachtung der RAS-LP4 in Verbindung mit der DIN 18920 und der 


ZTV-Baumpflege zum Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und 
Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen durch ortsfeste Schutzzäune, 
Stangengeviert und/oder abgepolsterten Brettermantel. Bestehende 
Gehölzbestände sind möglichst dauerhaft zu erhalten und zu sichern. Bodenauf- 
und -abträge sowie Lagerungen von Baumaterialien und Überfahrungen sind im 
Wurzelbereich (Kronentraufenbereich zzgl. 1,50 m) zu erhaltender Gehölze zu 
vermeiden. 


V5 Sachgemäßer Umgang mit Boden. Sicherung und Schutz des abzutragenden 
Oberbodens entsprechend den Forderungen der DIN 18915 (Bodenverdichtung, 
Bodenlagerung, Bodenschichten-Einbau, Bodenlockerung). Nach DIN 19731 und 
DIN 18915 ist Bodenmaterial von unterschiedlicher Qualität, wie z.B. humoses 
Oberbodenmaterial und nicht humoser Unterboden, sowohl bei Ausbau als auch 
bei der Lagerung getrennt zu halten. Für die temporäre Inanspruchnahme von 
Flächen beispielweise für Zuwegungen oder Lagerungen ist der Oberboden zuvor 
abzutragen und gemäß Bodenschutzgesetz fachgerecht zu lagern. Im Umgang 
mit Boden sind das Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) sowie das 
Bodenschutz-Ausführungsgesetz Sachsen-Anhalt (BodSchAG LSA) in der jeweils 
gültigen Fassung bindend. 


V6 Sachgemäßer Umgang und entsprechende Lagerung von im Rahmen der 
Baumaßnahme zu verwendenden Schadstoffen und Chemikalien. Zur 
Minimierung des Gefährdungspotenzials ist ein sorgsamer und gewissenhafter 
Umgang unumgänglich. Das Betanken von Maschinen und/oder Fahrzeugen 
sowie deren Wartung und Instandsetzung müssen so ausgeführt werden, dass 
eine Gefährdung der Gewässer sowie der Böden nicht zu befürchten ist. 


V7 Verdichtung innerhalb des nach Flächennutzungsplan ausgewiesen Gewerbe- 
und Sondergebietes, somit keine Beanspruchung zusätzlicher Flächen außerhalb 
des Siedlungsgebietes. 


 
4.2 Ausgleich 
Nach § 1a BauGB erfolgt der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Auswirkungen durch 
geeignete Darstellungen und Festsetzungen als Flächen oder Maßnahmen. Diese können 
nach § 9 (1a) BauGB „[…] auf den Grundstücken, auf denen Eingriffe in Natur und 
Landschaft zu erwarten sind, oder an anderer Stelle sowohl im sonstigen Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes als auch in einem anderen Bebauungsplan festgesetzt werden […]“. 
 
Gegenwärtig sind die meisten Flächen im Gewerbegebiet bebaut. Gemäß § 1a (3) Satz 4 
BauGB ist ein Ausgleich „[…] nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der 
planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren“. Da die Bebauungspläne vor 
1993 ohne Grünordnungspläne genehmigt worden, enthalten die Vorhaben- und 
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Erschließungspläne (VEP) keine konkreten Festsetzungen zur Grünordnung. Ein Ausgleich 
ist lediglich für die VEP 8 zu erarbeiten, da diese Gewerbefläche derzeit unbebaut ist. 
Nach gegenwärtigem Stand werden die Vorhaben- und Erschließungspläne (VEP) folgenden 
Gewerbeeinheiten (GE) bzw. Sondergebieten (SO) zugeordnet: 


Bezeichnung 
GOP  * 


aktuelle Zuordnung 
/ Bezeichnung 


gegenwärtige Nutzung 
(Stand: 03/2016) 


VEP 1 GE E2 Nutzung Supermarkt (Aldi) 
VEP 4 GE E2 Nutzung durch Autohaus 
VEP 5 GE E2 Nutzung durch Autohaus 
VEP 6 GE E2 Nutzung durch Autohaus 
VEP 7 GE E2 Nutzung durch Autohaus 
VEP 8 GE E1 derzeit ohne Nutzung und Bebauung 
VEP 9 SO Nutzung Supermarkt (Edeka) einschl. Baumarkt (Toom) 


VEP 10 GE E2 Nutzung Gastronomie und Autopflegeservice 


* GOP – nach Grünordnungsplan (KLEINE + KLEINE, 2002) 
 
 
4.2.1 GE und SO ohne gegenwärtigen Eingriffstatbestand 


Gewerbeeinheit (GE) E2 u. SO   (VEP 1, 4, 5, 6, 7, 9 und 10) 
Im zum Bebauungsplan erarbeiteten Grünordnungsplan (GOP) vom 25.02.2002 
(KLEINE + KLEINE) wurde bereits eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanz entwickelt. Aufgrund der 
bestehenden Bebauung und Nutzungen sind gegenwärtig weitere 
Flächeninanspruchnahmen bisher unversiegelter Bereiche nicht zulässig. Ein 
Eingriffstatbestand ist daher nicht vorhanden. 
Die im GOP formulierten Maßnahmen sind für die GE E2 als Aufwertung des Orts- und 
Landschaftsbildes anzusehen. Prinzipiell soll der Grün-/ Gehölzstreifen gesichert und 
dauerhaft auf einer Breite von insgesamt 34 m erhalten werden. Derzeit ist zu beobachten, 
wie der Gehölzstreifen mittel- bis langfristig durch Ausbreitung der Gewerbeeinrichtungen 
und -nutzungen sukzessiv geschmälert bzw. durch befestigte Flächen bzw. Verbauungen 
(wie Aufstellen Container) verkleinert wird. Zur Sicherung des Gehölzstreifens erfolgen zwei 
unterschiedliche Festsetzungen. Von der ‚Lelitzer Straße‘ ausgehend soll ein 25 m bis 27  m 
breiter Streifen erhalten bleiben (Private Grünfläche (PG) bzw. öffentliche Grünfläche (ÖG) gemäß 
Planunterlage B-Plan Nr. 18). Die sich anschließenden 8 m werden im B-Plan so festgesetzt, 
dass diese als Gehölzbestand erhalten bzw. ausgebaut oder mindestens als Grünland 
angesät bzw. gepflegt werden müssen und gleichzeitig auf den Flächenanteil der 
unbefestigten Bereiche (GRZ 0,2) angerechnet werden (Flächen für Natur und Landschaft gemäß 
Planunterlagen B-Plan Nr. 18). 
Die öffentliche (OG) und privaten (PG) bestehende Grünflächen sollen erhalten und 
ausgebaut werden. Versiegelungen beispielsweise durch Wege oder Errichten von 
Gebäuden sind nicht geplant. Ein Eingriffstatbestand besteht daher nicht. 


Ein Eingriffstatbestand ist aufgrund der bereits bestehenden Gewerbenutzungen 
einschließlich Bebauungen und der Festsetzung keiner weiteren Flächeninanspruchnahmen 
bisher unversiegelter Bereiche nicht gegeben. Daher ist eine Aufstellung zur Wertigkeit vor 
und nach dem Eingriff nicht erforderlich. Im Rahmen des Maßnahmenkonzeptes werden 
jedoch Maßnahmen zum Erhalt des bestehenden Gehölzstreifens festgesetzt (vgl. 
Kapitel 4.2.3). 


Die folgende Tabelle fasst die bebauten GE E2 einschließlich dem Flächenanteil von 
Versiegelung (GRZ 0,8) und unversiegelten Bereichen (GRZ 0,2) bezogen auf die 
Gesamtfläche der zur Verfügung stehenden Gewerbenutzungsgrenzen zusammen. 
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Tabelle 4: Übersicht der umgesetzten Vorhaben- und Erschließungspläne 


GE 
VEP 


Gewerbenutzung  
(Flächengröße) 


Flächenanteil versiegelte 
Bereiche * 


Flächenanteil unversiegelte 
Bereiche ** 


gesamt 
in m2, gerundet 


Wertfaktor 
(GRZ) 


Flächenanteil 
in m2, gerundet 


Wertfaktor 
(GRZ) 


Flächenanteil 
in m2, gerundet 


GE E2 
VEP 1 4.247 0,8 3.398 0,2 849 


GE E2 
VEP 4 5.509 0,8 4.407 0,2 1.102 


GE E2 
VEP 5 10.912 0,8 8.730 0,2 2.182 


GE E2 
VEP 6 4.556 0,8 3.645 0,2 911 


GE E2 
VEP 7 13.283 0,8 10.626 0,2 2.657 


GE E2 
VEP 10 2.069 0,8 1.655 0,2 414 


Summe GE E2 40.576  32.461  8.115 
* maximal zulässige Versiegelung innerhalb der Gewerbenutzungsfläche. 
** Mindestgröße von unversiegelten Bereichen innerhalb der Gewerbenutzungsflächen. 8 m breiter Bereich, 


der als ‚Flächen für Natur und Landschaft’ ausgewiesen wird und an den bestehenden Gehölzstreifen 
unmittelbar angrenzt, ist auf den Flächenanteil der unversiegelten Bereiche anrechenbar. 


 
 
4.2.2 GE mit gegenwärtigen Eingriffstatbestand 


4.2.2.1 Wertigkeit vor und nach Eingriff 


Gewerbeeinheit (GE) E1   (VEP 8) 
Für die gegenwärtig unbebaute und gewerblich ungenutzte GE E1 wird ein 
Eingriffstatbestand begründet. Die Ermittlung des Kompensationsbedarfs basiert auf der 
Eingriffsbilanzierung im Rahmen des Grünordnungsplanes (GOP) für den Bebauungsplan 
Nr. 18 ‚Gewerbegebiet Köthen West 2’ (KLEINE + KLEINE, 2002) und orientiert sich am 
„Magdeburger Modell“. Nach dem GOP wurden bereits Maßnahmen zu der Gewerbeeinheit 
konkret festgelegt, die den Eingriff bei einer Bebauung der Gewerbeeinheit kompensieren. 
Die im GOP formulierten Maßnahmen haben zur Kompensation des Eingriffes weiter 
Bestand (vgl. Kapitel 4.2.3). 
Aufgrund fehlender Investoren wurden die Maßnahmen jedoch nicht vollständig ausgeführt 
bzw. unterlagen keinerlei Pflege. Daher sind die Maßnahmenflächen gegenwärtig ‚verwildert’ 
und müssen gepflegt werden, um das formulierte Kompensationsziel zu erreichen. Die 
Flächenwertigkeiten und Wertfaktoren sind daher dem Grünordnungsplan entnommen. Das 
Ausgangsbiotop (Bestand) wurde im Rahmen einer Geländebegehung Ende März 2016 
erfasst und wird als Fläche mit Ruderfluren, analog zum GOP eingestuft. Die Flächengrößen 
orientieren sich an den aktuellen örtlichen Gegebenheiten. 
 
 


Flächenwertigkeit vor Eingriff 
Tabelle 5: Flächenwertigkeit vor Eingriff 


GE 
(VEP) 


Biotoptyp 
(Bestand) 


Gesamtfläche 
Gewerbenutzung Wertfaktor Wertigkeit 


GE E1 (VEP 8) Ruderalflur 6.720 m2 0,2 1.344 
Gesamt 1.344 
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Flächenwertigkeit nach Eingriff 
Gesamtfläche GE E1: 6.721 m2 maximal zulässige Versiegelung (GRZ 0,8) = 5.377 m2 


 minimal zulässige Grünfläche (GRZ 0,2) = 1.344 m2 


Tabelle 6: Flächenwertigkeit nach Eingriff 
GE 
VEP 


Gesamtfläche 
Gewerbenutzung 


Biotoptyp 
(Planung) GRZ Flächen-


größe 
Wert-
faktor Wertigkeit 


GE E1 
VEP 8 


6.720 m2 


vollversiegelte Fläche 
(Gewerbebebauung) 0,8 5.376 m2 0,0 0,0 


unversiegelte Bereiche 
(Gehölz- und Grünflächen 
innerhalb Gewerbeeinheit) 


0,2 1.344 m2 0,3 403,2 


Gesamt 403,2 
 
 
4.2.2.2 Bilanzierung des Kompensationsbedarfs 
Die folgende Tabelle fasst den ermittelten Kompensationsbedarf zusammen. Die 
Flächenwertigkeiten orientieren sich am Grünordnungsplanes (GOP) für den Bebauungsplan 
Nr. 18 ‚Gewerbegebiet Köthen West 2’ (KLEINE + KLEINE, 2002). 


Tabelle 7: Ermittlung des Kompensationsbedarfs 
GE 
VEP Wertigkeit vor Eingriff Wertigkeit nach Eingriff Kompensationsbedarf 


GE E1 
VEP 8 1.344 403,2 940,8 


Gesamt (gerundet) 941 
 
Insgesamt besteht ein Kompensationsbedarf von 941 Punkten. 
Im Rahmen des GOP zum Bebauungsplan Nr. 18 ‚Gewerbegebiet Köthen West 2’ 
(KLEINE + KLEINE, 2002) wurden Kompensationsmaßnahmen zum Ausgleich des Eingriffes 
festgelegt. Die Bilanzierung der erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen erfolgte so, dass eine 
eindeutige, grundstücksgenaue Zuordnung von Eingriffen und Kompensations- bzw. 
Gestaltungsmaßnahmen möglich ist. 
Die im GOP formulierten Maßnahmen werden übernommen. Dem Kompensationsziel 
entsprechend werden geeignete Maßnahmen im Rahmen einer Pflege erforderlich (vgl. 
Kapitel 4.2.3). Die Maßnahmen wurden damals aufgrund fehlender Investoren nicht 
vollständig umgesetzt. 
 
 
4.2.3 Maßnahmen 


4.2.3.1 Maßnahmen zum Erhalt bestehender Vegetationsstrukturen 
Entlang der ‚Letlitzer Straße’ befindet sich ein breiter Gehölzstreifen, der als Abschirmung 
und deutlich sichtbare Trennung zwischen dem Gewerbegebiet Köthen West 2 und den 
Wohnsiedlungen fungiert. Die Gehölzfläche aus Bäumen und Sträuchern bewirkt neben der 
Abschirmung einhergehend mit Reduzierung von akustischen und optischen Reizen sowie 
Stoffeinträgen eine Verbesserung des Ortsbildes und verbessert die Erholungsfunktion in 
den Wohnsiedlungen. Sie trägt zu Charakterisierung und Strukturierung des Stadtviertels 
bei. Zudem schafft sie Lebensraumstrukturen für verschiedene Tier- und Pflanzenarten, die 
im stark anthropogen geprägten Raum auf solche Habitatstrukturen angewiesen sind. Das 
lokale Klima / Luft wird durch Gehölze sehr positiv beeinflusst, da diese Schadstoffe und 
Stäube aus der Luft filtern sowie Sauerstoff produzieren, was der lufthygienischen 
Ausgleichsfunktion zugute kommt. 
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Aufgrund der bedeutenden Funktion im Siedlungsraum ist der bestehende Gehölzgürtel 
dauerhaft zu schützen, zu erhalten und ggf. zu erweitern. Daher werden die Maßnahmen 
M1, M2 sowie M4 festgelegt. 
 


M1 Erhalt des bestehenden Gehölzstreifens 
Beschreibung der Maßnahme 
Der vorhandene Gehölzgürtel ist in seiner Breite von ca. 25-27 m (vgl. Planunterlagen zum B-
Plan Nr. 18) zu erhalten. Eine Inanspruchnahme der Gehölzflächen durch beispielsweise 
Versiegelung und/oder Bebauung ist strengsten zu unterlassen. Die Funktion der aus 
Bäumen und Sträuchern bestehenden Hecke wird durch Verschmälerung der Gehölzfläche 
deutlich gemindert. Ausnahmen bilden erforderliche Gehölzentnahmen oder Rückschnitte im 
Rahme der Pflegearbeiten. Entnommene Gehölze sollen durch heimische Laubgehölzarten 
wieder angepflanzt werden. 
Innerhalb des Gehölzbestandes sind vor allem nicht-heimische Eschen-Ahorne (Acer 
negundo) aufgewachsen, die inzwischen stattliche Bäume darstellen. Zum Erreichen eines 
naturnahen Gehölzbestandes sind diese nicht-heimischen Gehölze sukzessiv zu entnehmen 
und durch heimische Laubbaumarten zu ersetzen (teilweiser Umbau). Anfallende Strauch- 
und Baummaterialien sind von der Fläche zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen. 
Weiterhin sind die Flächen für eine nachfolgende Bepflanzung vorzubereiten. Die 
Bepflanzung der gehölzlosen Flächen erfolgt mit heimischen Arten entsprechend der 
heutigen natürlichen potenziellen Vegetation (hpnV). Zu verwendete Arten sind u.a. 
Eberesche (Sorbus aucuparia), Spitz-Ahorn (Acer platanoides) oder Winter-Linden (Tilia 
cardata) sowie Wildrose (Rosa canina), Weißdorn, (Crataegus monogyna), Europäisches 
Pfaffenhütchen (Euonymus europaea) oder Roter Hartriegel (Cornus sanguinea). Die 
endgültige Artenauswahl ist in der Ausführungsplanung abzustimmen. 
 
Wirkung der Maßnahme 
Die Entnahme der nicht einheimischen Gehölzarten bildet die Grundlage zum langfristigen 
Aufbau einer aus naturschutzfachlicher Sicht wertvollen Heckenstruktur mit Einzelbäumen. 
Dem in seiner Ausbreitung aggressiven Eschen-Ahorn wird entgegengewirkt. Der Umbau 
des bestehenden Gehölzstreifens zu einem naturnahen Gehölzbestand führt zur 
Verbesserung des Angebotes an Lebensraumstrukturen im Gebiet des Bebauungsplanes. 
Der Bestand an einheimischen Gehölzen bietet einer Vielzahl von Tieren geeignete 
Lebensstätten. 
Die Pflanzung schirmt das Gewerbegebiet optisch gegenüber dem sich anschließenden 
Wohngebiet ab und trägt zu dessen Durchgrünung bei. Neben der Reduzierung von 
Stoffeinträgen, optischen und akustischen Reizen in die Wohnsiedlungsbereiche verbessert 
die Heckenstruktur die Charakterisierung des Ortsbildes und schafft Lebensraumstrukturen 
für die heimische Flora und Fauna. 
 
 


M2 Neuanlage einer Baumreihe und Anlage einer repräsentativen Grünfläche in 
Erweiterung des Gehölzstreifens 


Beschreibung der Maßnahme 
Gegenwärtig ist die Fläche nicht mit Gehölzen bestanden und wird von einer Rasenfläche 
dominiert. Zur Verbesserung des Ortsbildes und in Erweiterung des bestehenden 
Gehölzstreifens entlang der ‚Lelitzer Straße’ ist zur Straße hin eine Baumreihe sowie eine 
mindestens 27 m breiten Grünfläche anzulegen. 
Baumreihe parallel zur bestehenden Straßen: Zum Einsatz kommen Hochstämme mit einem 
Stammumfang von mindestens 10/12 cm und einem Abstand der Bäume untereinander von 
7-8 m. Es dürfen nur heimische Laubbaumarten wie Spitz-Ahorn (Acer platanoides) oder 
Eberesche (Sorbus aucuparia) verwendet werden. Die endgültige Artenauswahl erfolgt im 
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Rahmen der Ausführungsplanung in Abstimmung mit dem Grundstückseigentümer bzw. 
-nutzern. Die Baumreihe ist dauerhaft zu erhalten. 
Repräsentative Grünfläche: Die Grünfläche muss, insofern gegenwärtig nicht vorhanden, auf 
eine Breite von 27 m ausgeweitet werden. Die Rasenfläche ist dauerhaft zu erhalten und darf 
beispielsweise durch Bebauungen und/oder gepflasterte Flächen nicht versiegelt werden. 
Aufstellen von Fahrzeugen zu repräsentativen Zwecken darf zu keiner Schädigung 
einhergehend mit Verlust der krautigen Vegetationsstrukturen führen. Es ist denkbar, dass 
die Grünfläche mit Inseln aus Ziergehölzen, Stauden oder Ziergräsern ‚geschmückt’ wird, um 
so eine repräsentative Grünfläche bzw. Pflanzung zu etablieren. 
 
Wirkung der Maßnahme 
Ziel der Anlage einer Baumreihe und einer repräsentativen Grünfläche ist die Erweiterung 
der Heckenstruktur, die sich im Übergang zu den Siedlungsbereichen (Einfamilienhäuser, 
Blockbebauung) lockert bzw. ‚fast schon auflöst’. Um den Gehölzstreifen fortzuführen, ist 
daher eine Breite von 27 m erforderlich. Die Baumreihe einschließlich der Grünfläche soll 
eine deutlich sichtbare Trennung zwischen Gewerbegebiet und Wohnsiedlungsbereich 
erreichen und verstärkt zudem die Charakterisierung und Strukturierung des Ortsbildes. 
Durch die Gestaltung einer repräsentativen Grünfläche mit z.B. Gehölz- und/oder 
Staudeninseln wird der Charakter des Grundstückes mit einem hohen 
Wiedererkennungswert belegt, was bezüglich der gegenwärtigen Nutzung (Autohaus) 
vorteilhaft sein kann. Die Pflanzungen stellen ein ‚schmückendes Element im offenen 
Verkaufsraum’ dar. Durch den Einsatz von Hochstämmen werden Blicke in das Grundstück 
ermöglicht und erhöht die Attraktivität der Gewerbefläche. Insgesamt betrachtet, erlangt das 
Grundstück durch Pflanzungen eine deutliche optische Aufwertung. 
Neben den repräsentativen (Verkauf-) Zwecken und der Verbesserung des Ortsbildes sind 
positive Auswirkungen auf verschiedene Schutzgüter und Potentiale des Naturhaushaltes 
(Boden, Klima / Luft, Boden, Wasser, Arten / Lebensräume) zu prognostizieren. 
 
 


M4 Etablierung von Grünland- und Gehölzflächen zum Schutz des bestehenden 
Gehölzstreifens 


Beschreibung der Maßnahme 
Zum Schutz und Erhalt des Gehölzstreifens schließt sich unmittelbar an der Heckenstruktur 
innerhalb der Gewerbenutzungsflächen Flächen für Natur und Landschaft an. Dieser Art 
‚Pufferstreifen’ soll die Heckenstruktur mit ihrer bedeutenden Funktion für den 
Siedlungsraum vor Schädigung und schrittweise Inanspruchnahme schützen. 
Insgesamt ist ein 8 m breiter Streifen vorgesehen, der mit Grünland und/oder Gehölzen 
bestanden ist. Die Flächen sind für Natur und Landschaft dauerhaft zu erhalten. Eine 
Versieglung des 8 m breiten Bereiches durch beispielweise Bebauung, Anlage von 
Wegen / Plätzen oder Aufstellen von Container u.ä. ist nicht grundsätzlich gestattet. 
Dem Gewerbebetreibenden wird überlassen, wie der Bereich für Natur und Landschaft 
gestaltet wird: Die Flächen können mit Rasen angesät und dauerhaft erhalten und/oder 
zusätzlich mit einzelnen Gehölzen bepflanzt werden. Es ist auch denkbar, dass der 8 m 
breite Streifen vollständig mit Bäumen und Sträuchern oder Bodendeckern bepflanzt wird. 
Als Mindestanforderung gilt die Anlage einer Wiesenfläche, die auch extensiv genutzt 
werden kann. Bei der Gehölzauswahl sind heimische Gehölzarten zu verwenden. 
 
Wirkung der Maßnahme 
Der 8 m breite Streifen ist dauerhaft zu erhalten und soll als ‚Pufferzone’ für die bestehenden 
Heckenstruktur, die das Gewerbegebiet von der Straße und Wohnsiedlungen deutlich trennt, 
zum dauerhaften Erhalt fungieren. In der Vergangenheit zeigt sich in Teilbereichen, wie in 
die Gehölzfläche eingegriffen wurde und schrittweise Gehölzflächen beansprucht wurden. 
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Der Grünland- oder auch Gehölzstreifen soll die bestehende Hecke vor Schädigung und 
Verlust schützen (Schutz vor Bebauung in den Gehölzbestand, Schutz der Wurzelbereiche, 
Schutz vor Ablagerungen in der Gehölzfläche etc.). 
Neben der Schutzfunktion werden Lebensraumstrukturen für Flora und Fauna geschaffen. 
Zudem ergeben sich positive Wirkungen auf verschiedene Schutzgüter wie Boden, Wasser 
oder Luft / Klima in der stark anthropogen überformten Landschaft. 
 
 
4.2.3.2 Kompensationsmaßnahmen zum Ausgleich des Eingriffstatbestandes 
Die Kompensation des Eingriffes in die Gewerbeeinheit (GE) E1 wurde im Rahmen des 
Grünordnungsplanes (GOP) für den Bebauungsplan Nr. 18 ‚Gewerbegebiet Köthen West 2’ 
(KLEINE + KLEINE, 2002) festgesetzt und in den Umweltbericht übernommen. Die Maßnahmen 
wurden jedoch aufgrund fehlender Investoren nicht vollständig ausgeführt. Eine Pflege 
unterblieb vollständig, sodass die Flächen wild bewachsen sind. Daher sind zum Erreichen 
des formulierten Kompensationszieles Pflegemaßnahmen einhergehend mit Entnahme von 
nicht-heimischen Gehölzen und Neupflanzungen in lückigen Beständen erforderlich. 
Der zur Kompensation anrechenbare Umfang der Ausgleichsmaßnahmen berechnet sich wie 
folgt: Differenz der Wertsteigerung durch Ausgleichsmaßnahme x Flächengröße der 
Ausgleichsmaßnahme = anrechenbare Wertpunktzahl. Die Flächengröße orientiert sich an 
den gegenwärtigen örtlichen Gegebenheiten. 
 
Tabelle 8: Kompensationsmaßnahmen für die Eingriffe 


Eingriffs-
fläche 


Maßnahmen-
nummer 


Fläche der 
Ausgleichsmaßnahme 


Wert-
steigerung Wertfaktor Anrechenbare 


Wertpunktzahl 
GE E1 
VEP 8 M3 4.820 m2 0,4 à 0,7 0,3 1.446 


Gesamt 1.466 
 
Als Ausgleich sind Pflanzungen von heimischen, standortgerechten Gehölzen vorgesehen 
(KLEINE + KLEINE, 2002: Grünordnungsplan zum Bebauungsplan Nr. 18). Gehölzpflanzungen 
fördern die Durchwurzelung des Bodens, welches zu einer Verbesserung der Bodenstruktur 
führt und der Bodenerosion entgegen wirkt. Weiterhin wird durch diese neuen 
Biotopstrukturen das Angebot an Lebensräumen erhöht und der Biotopverbund verbessert. 
Ebenso erfolgt eine Aufwertung des Landschafts- bzw. Ortsbildes durch die optische 
Abschirmung des Gewerbe- und Sondergebietes von der benachbarten Wohnbebauung 
sowie der Bahntrasse. Damit leistet die ‚Gehölzwand‘ einen wichtigen Beitrag zur Erholung 
der Menschen im Wohngebiet (u.a. Abschirmung, Lärmregulierung). Gehölze tragen zur 
Verbesserung der Luftqualität durch die Filterung von Stäuben sowie die Produktion von 
Frischluft bei. 
Die Maßnahme wurden dem GOP (Kleine + Kleine, 2002) entnommen, die in der 
Vergangenheit unvollständig umgesetzt wurden. In der gegenwärtigen Bearbeitung ist 
vorgesehen, die bestehenden, teils wild gewachsenen Gehölzflächen zu einem geschlossen 
Gebüsch zu entwickeln. Damit soll das damals formulierte Kompensationsziel vollständig 
erreicht werden. 
 


M3 Entwicklung eines geschlossenen Gebüschbestandes 
Beschreibung der Maßnahme 
Die Pflanzungen im Rahmen der Maßnahme M3 wurden bereits in der Vergangenheit 
unvollständig umgesetzt. Aufgrund fehlender Investoren unterblieben Pflegemaßnahmen der 
Flächen, so dass diese gegenwärtig ‚wild bewachsen’ sind. 
Anlage eines geschlossenen Gebüschbestandes im Dammbereich auf insgesamt 4.820 m2. 
Die Entwicklung des Gehölzbestandes erfolgt durch die Pflanzung von Sträuchern in 
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lückigen Bereichen (als Aufpflanzung). Im Rahmen einer einmaligen Entnahme von nicht-
heimischen Gehölzen und Wiederanpflanzung von heimischen Sträuchern soll sich ein 
naturnaher Gehölzbestand (Gebüsch) entwickeln. 
Neupflanzung: 1 Strauch / m2 Gebüsch. Bei den zu pflanzenden Arten sind heimische, 
standortgerechte Laubgehölze auszuwählen. Es können u.a. Roter Hartriegel (Cornus 
sanguinea), Haselnussstrauch (Corylus avellana), Liguster (Ligustrum vulgare), Kornel-
Kirsche (Cornus mas), Europäisches Pfaffenhütchen (Euonymus europaea), Wildrose (Roisa 
canina), Schlehe (Prunus spinosa) oder Weißdorn (Crataegus monogyna) gepflanzt werden. 
Im Rahmen der Ausführungsplanung ist die endgültige Pflanzenauswahl abzustimmen. 
 
Beschreibung der Maßnahme 
Die Kompensationswirkung beruht auf der Schaffung neuer flächiger Lebensraumstrukturen 
für Flora und Fauna. Des Weiteren erfolgt die optische Abschirmung des Gewerbegebietes 
durch entsprechende Gehölzstrukturen. Das Landschafts- und Ortsbild wird verbessert und 
charakterisiert. Mit der Entwicklung eines geschlossenen Gebüschbestandes erfolgt eine 
visuelle Abschirmung zur nahe gelegenen Bahntrasse (Bahnstrecke: Köthen – Bernburg) 
Neben den beschriebenen positiven Auswirkungen auf Arten, Lebensräume und 
Landschaftsbild werden Flächen zur Retention und Grundwasserneubildung sowie Flächen 
mit lufthygienischen Ausgleichsfunktionen geschaffen. 
 
 
4.3 Zusammenfassung aller Maßnahmen 
Tabelle 9 Übersicht aller festgesetzten Maßnahmen 


MN-
Nr. Maßnahmenbezeichnung Umfang Bemerkungen 


M1 Erhalt des bestehenden 
Gehölzstreifens 


Gesamter bestehender Gehölz-
streifen (Strauch-Baumhecke) 
entlang der ‚Lelitzer Straße’, 
Breite 25 m - 27 m (private (PG) und 
öffentliche (ÖG) Grünfläche). 
à Gemarkung Köthen, Flur 26, 


Grundstücke 1255, 1258, 1259, 1262, 
1263, 1267, 1270, 1273 u. 405/23 


Bereits bestehender 
Gehölzstreifen, in dem sich 
vor allem der nicht-
heimische Eschen-Ahorn 
(Acer negundo) ausge-
breitet hat. 


M2 Neuanlage einer Baumreihe 
und Anlage einer repräsen-
tativen Grünfläche in Erwei-
terung des Gehölzstreifens  


Gesamte private Grünfläche (PG) 
innerhalb der Gewerbeeinheit, die 
als Fortsetzung des bestehenden 
Gehölzstreifens entlang der ‚Lelitzer 
Straße‘ fungiert. 
à Gemarkung Köthen, Flur 26, 


Grundstück 405/88 


Gegenwärtig wird dieser 
Bereich durch eine Wiesen-
fläche geprägt (mit 
teilweisem Abstellen 
einzelner Fahrzeuge / ‚Art 
Verkaufsraum‘). 


M3 Entwicklung eines geschlos-
senen Gebüschbestandes 


Insg. 4.820 m2 im Dammbereich. 
Durch Aufpflanzung, Entnahme 
nicht-heimischer Arten und Pflege- / 
Schnittmaßnahmen 
à Gemarkung Köthen, Flur 26, 
Grundstück 1254 


Ausgleichsmaßnahme zur 
Kompensation des 
Eingriffstatbestandes in 
GE E1 (Übernahme aus 
Grünordnungsplan). 


M4 Etablierung von Grünland- 
und Gehölzflächen zum 
Schutz des bestehenden 
Gehölzstreifens 


8 m breiter Streifen (Anlage von 
Wiesenflächen, von Wiesenflächen mit 
einzelnen Gehölzen oder verdichteten 
Gehölzbeständen je nach Wahl des 
Gewerbebetreibenden) 
à Gemarkung Köthen, Flur 26, 
Grundstücke 405/23, 405/88, 1255, 
1258, 1259 u. 1262 


Dauerhaft zu erhaltende 
Fläche für Natur und Land-
schaft, als vorgelagerter 
Vegetationsstreifen zum 
Schutz des Gehölzstreifens 
entlang der ‚Lelitzer Straße‘. 
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5 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 


Im Rahmen der Flächennutzungsplanung wurden die Standortmöglichkeiten von Gewerbe- 
und Sondergebieten bereits untersucht. Des Weiteren werden die Flächen im Plangebiet des 
Bebauungsplanes bereits als Gewerbe- und Sondergebiet genutzt. Die für weitere 
Ansiedlungen verfügbaren Flächen nehmen einen verhältnismäßig geringen Anteil an der 
Gesamtfläche ein. 
 
 
 
6 Beschreibung der verwendeten Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten 


und Kenntnislücken 


Die Einschätzung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal-argumentativ. Unterschieden 
werden drei Stufen: geringer, mittlerer und hoher Beeinträchtigungsgrad. Die 
Erheblichkeitsschwelle wird ab einem mittleren Beeinträchtigungsgrad überschritten. Ein 
wichtiger Indikator bei der Beurteilung des Beeinträchtigungsgrades ist die Ausgleichbarkeit 
der Auswirkungen. Dies betrifft insbesondere das Schutzgut Boden. Nicht ausgleichbare 
Beeinträchtigungen werden generell als hoch eingestuft. Temporäre Beanspruchungen der 
Schutzgüter führen zu keiner Beeinträchtigung. Bei der Bewertung der Schutzgüter 
Luft/Klima und Mensch/Erholung wird die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften aufgrund 
der Ausweisung des Plangebietes bereits im Flächennutzungsplan als Gewerbe- und 
Sondergebiet vorausgesetzt. Da im Bereich des Plangebietes bereits eine Vielzahl an 
Gewerbe angesiedelt ist und sich das damit verbundene Verkehrsaufkommen durch die 
Ansiedlung von weiterem Gewerbe und Sondergebietsnutzungen nur unerheblich erhöhen 
würde, werden keine erheblichen Auswirkungen der möglicherweise betroffenen Schutzgüter 
erwartet. Ein gesondertes schalltechnisches Gutachten wird deshalb nicht für notwendig 
erachtet. 
 
Im Umweltbericht werden die Aussagen des Grünordnungsplanes (KLEINE + KLEINE, 2002) 
berücksichtigt. 
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7 Allgemein verständliche Zusammenfassung 


Ziel des Bebauungsplanes ist das im Flächennutzungsplan ausgewiesene Gewerbe- und 
Sondergebiet städtebaulich zu ordnen und die Ansiedlung von Gewerbe und sonstigen, mit 
der Ausweisung zu vereinbarenden, Nutzungen zu erhalten und zu fördern. Aufgrund der 
derzeitigen schon bestehenden Vielzahl von Nutzungen innerhalb des Gewerbe- und 
Sondergebietes sind bereits hohe Vorbelastungen der Schutzgüter vorhanden. Des Weiteren 
werden Vermeidungsmaßnahmen angeführt, welche vor allem die Beeinträchtigungen der 
Schutzgüter Boden, Wasser sowie Arten und Lebensräume so gering wie möglich halten. 
 
Gemäß § 1a (3) BauGB ist eine Kompensation von Eingriffen, die bereits vor der 
planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren nicht erforderlich. Der größte 
Teil des Gewerbegebietes wurde 1992 ohne Grünordnungspläne genehmigt. Gegenwärtig 
sind alle Gewerbeeinheiten bebaut. Lediglich GE E1 (VEP 8) ist derzeit ungenutzt. 
Die Wertigkeit des Eingriffes sowie Kompensation erfolgte nach dem Grünordnungsplan 
(2002). Die im Grünordnungsplan formulierten Maßnahmen sind für sämtliche 
Gewerbeeinheiten als Aufwertung des Orts- und Landschaftsbildes anzusehen, da sie 
gegenwärtig keinen Eingriffstatbestand aufweisen. Der Gehölzstreifen zwischen den 
einzelnen Gewerbeeinheiten und der ‚Lelitzer Straße‘ / Wohngebiet soll auf einer Breite von 
33 - 35 m erhalten und dauerhaft gesichert werden. Dafür sieht der Bebauungsplan Nr. 18 
„Gewerbegebiet Köthen West II“ eine zweiteilige Festsetzung vor. Der Gehölzstreifen wird in 
öffentliche Grünflächen (ÖG) und private Grünfläche (PG) ausgewiesen. Zum Schutz des 
bestehenden Gehölzstreifens soll innerhalb der Gewerbenutzungsflächen und unmittelbar an 
den Gehölzbestand angrenzend (vorgelagert) Flächen für Natur und Landschaft dauerhaft 
vorgehalten werden. Diese 8 m breite Vegetationsstreifen soll auf die Grundflächenzahl für 
unversiegelte Flächen angerechnet werden können. Die Bepflanzung obliegt dem 
Gewerbebetreibenden (entweder Anlage von Wiesenflächen, 
Gehölzbestand / Bodendeckern oder Wiesenfläche mit einzelnen Gehölzen). 
Eine Bebauung des Grundstückes innerhalb der GE E1 begründet einen Eingriffstatbestand. 
Die nachstehende Tabelle fasst die Ergebnisse zusammen. 
Tabelle 10: Zusammenfassung der voraussichtlich prognostizierten Umweltauswirkungen 


Schutzgut Beeinträchtigungsgrad voraussichtlich zu prognos-
tizierte Auswirkungen baubedingt anlagebedingt betriebsbedingt 


Boden kein hoher geringer erheblich 
Grundwasser kein geringer kein nicht erheblich 
Oberflächenwasser Kein kein kein nicht erheblich 
Luft/Klima kein kein kein nicht erheblich 
Arten und Biotope kein mittlerer kein erheblich 
Landschaftsbild kein geringer kein nicht erheblich 
Mensch/Erholung kein geringer geringer nicht erheblich 


* Die Bewertung erfolgt in drei Stufen: geringer, mittlerer und hoher Beeinträchtigungsgrad. Ein geringer 
Beeinträchtigungsgrad wird als nicht erheblich eingestuft. Mittlere und hohe Beeinträchtigungsgrade führen 
zu einer voraussichtlich erheblichen prognostizierten Umweltauswirkung. 


 
Zur Kompensation von Eingriffen in die Schutzgüter Boden und Arten/Lebensräume sind 
Pflanzungen von heimischen, standortgerechten Bäumen und Sträuchern sowie 
Pflegemaßnahmen der bereits bestehenden und teils umgesetzten Pflanzungen vorgesehen. 
Nicht-heimische Gehölze sollen durch heimische Laubgehölze ersetzt werden (Maßnahme M1 
bis M4). Neben positiven Wirkungen auf die Schutzgüter Boden und Arten/Lebensräume 
bestehen auch positive Einflüsse auf das Landschafts- und Ortsbild sowie auf den 
Menschen. 
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(1999): Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil Landschaftspflege Abschnitt 4: Schutz von 
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MINISTERIUM FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ DES LANDES SACHSEN-ANHALT (1996); Ministerialblatt für 
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LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ SACHSEN-ANHALT (2000): Karte der potenziellen natürlichen 
Vegetation von Sachsen-Anhalt, M1 : 200.000, Erläuterungen zur Naturschutz-Fachkarte. Berichte 
des Landesamtes für Umweltschutz Sonderheft 1/2000. 


MINISTERIUM FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ DES LANDES SACHSEN-ANHALT (1992); Zeichnerische 
Darstellung zum Landesentwicklungsprogramm, Magdeburg 





		2-Deckbl- Begründung- Teil 1-10.08.17-Anlage 2

		3-Begründung-Teil 1-10.08.17 -Offenlage

		4-BP 18-Anlage 1

		5-BP 18_Anlage 2-alt

		6-BP 18_Anlage 3-alt

		7-BP 18_Anlage 4-alt

		8-BP 18-Anlage 5-alt

		9-Deckbl-Umweltbericht- Teil 2-10.08.17

		10-Umweltbericht-Teil 2-17.05.16



Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage 2-BP 18-Begründung_Umweltbericht.pdf



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2017113/8 

Dezernat: Dezernat 3 aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 26.09.2017
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Amt: Bereich 030 öffentlich
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Vorlagen-Nr.:
2017113/8

Az.: erstellt am: 10.08.2017

Betreff

3. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt)

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8

21.08.2017: Ortschaftsrat Löbnitz an der Linde 
23.08.2017: Ortschaftsrat Wülknitz 
24.08.2017: Ortschaftsrat Baasdorf 
28.08.2017: Ortschaftsrat Dohndorf 
29.08.2017: Ortschaftsrat Merzien 
30.08.2017: Ortschaftsrat Arensdorf 
19.09.2017: Hauptausschuss 
26.09.2017: Stadtrat

21.08.2017 
23.08.2017 
24.08.2017 
28.08.2017 
29.08.2017 
30.08.2017 
19.09.2017 
26.09.2017

laut BV 
entspr. prot. Änd. 
laut BV 
laut BV 
entspr. prot. Änd. 
laut BV 
zurückgestellt 
zurückgestellt

Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt die 3. Änderungssatzung zur 
Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt) gemäß Anlage 1 zu dieser Vorlage.

Gesetzliche Grundlagen:

§§ 8, 10 und 45 Abs. 2 Nr.1 KVG LSA



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

1. Regelungsanlass

Anlässlich des Beschlusses des Stadtrates zur 2. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der 
Stadt Köthen (Anhalt) vom 22.06.2017 (Beschluss-Nr.: 2017/StR/19/010) kamen weitere 
Änderungswünsche aus der Vertretung und der Verwaltung auf, die zum damaligen 
Zeitpunkt nicht mehr umsetzbar waren und mit dieser Vorlage zur Beschlussfassung 
eingebracht werden. 

2. Änderung der Hauptsatzung

a.) § 11 – Einwohnerfragestunde

Aus der Fraktion DIE LINKE kam der Vorschlag, dass in der Hauptsatzung geregelt 
werden sollte, dass in der Einwohnerfragestunde nicht nur Fragen gestellt werden 
können, sondern allgemein auch Anregungen, Probleme usw. angesprochen werden 
können. 

Dieser Vorschlag wird seitens der Verwaltung als rechtlich nicht umsetzbar erachtet. 
§ 28 Abs. 2 KVG LSA benennt die vorgesehene Form der Bürgerbeteiligung explizit 
als „Einwohnerfragestunde“. Zwar soll eine wechselseitige Erörterung zu dem 
jeweiligen Punkt zulässig sein, jedoch ist von dem „Fragerecht jedes Einwohners 
[nicht] die Befugnis [erfasst], eigene politische oder kritische Stellungnahmen 
abzugeben“ (Miller/Wiegand, in: Kommunalverfassungsrecht Sachsen-Anhalt, § 28 
KVG S. 5 – Stand September 2015). 

Um die Rechtsanwendung hinreichend bestimmt vornehmen zu können sowie um 
eine zeitliche Ausuferung der etwaigen Diskussionsbeiträge zu vermeiden, ist eine 
Einschränkung auf die vorgesehene Form der Einwohnerfragestunde aus Sicht der 
Verwaltung beizubehalten.  

b.) Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Grünflächen und 
Spielplätzen 

Bislang war die Zuständigkeit beim BSU in § 6 Abs. 9 Satz 2 Nr. 7 wie folgt geregelt:

„7. Anlegung, Erweiterung, Unterhaltung und Pflege städtischer Grün- und 
Waldflächen sowie Spielplätzen,“ 

Aus Sicht der Verwaltung handelt es sich bei Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen 
an städtischen Grünflächen und Spielplätzen in der Regel um Geschäfte der 
laufenden Verwaltung. Aus diesem Grunde wird in § 7 Abs. 2 hierfür bis zu einer 
Wertgrenze von 25.000 EUR eine Zuständigkeitsregelung für den Oberbürgermeister 
aufgenommen; die Zuständigkeit des BSU ist insoweit zu präzisieren. Pflege- und 
Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Waldflächen verbleiben in der 
Zuständigkeit des BSU. 

In § 7 Abs. 2 wird folgende Regelung neu aufgenommen:

„27. Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Grünflächen und 
Spielplätzen bis zu einer Wertgrenze von 25.000 EUR.“



§ 6 Abs. 9 Satz 2 Nr. 7 erhält folgende Fassung:

„7. Anlegung und Erweiterung städtischer Grün- und Waldflächen sowie Spielplätzen; 
Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Waldflächen und, soweit es 
nicht in die Zuständigkeit des Oberbürgermeisters nach § 7 Abs. 2 Nr. 27 fällt, an 
städtischen Grünflächen und Spielplätzen,“ 

 

c.) Angelegenheiten des Tierparks

Es soll eine klarstellende Zuständigkeit des SK für Angelegenheiten des Tierparks 
aufgenommen werden, da es hieran bislang gefehlt hat.

In § 6 Abs. 10 wird folgende Regelung neu aufgenommen:

„19. Angelegenheiten des Tierparks.“

d.) Haushaltsrechtliche Zuständigkeiten des Oberbürgermeisters

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten kann es vorkommen, dass nach Prüfung 
einzelne Vorgänge periodengerecht einem anderen Haushaltsjahr zugeordnet 
werden müssen. Hierfür müssen dann ggf. über- bzw. außerplanmäßige Mittel zur 
Verfügung gestellt werden, um die korrekten Aufwandsbuchungen programmseitig 
umzusetzen. Änderungen ergeben sich lediglich in der Ergebnisrechnung; die 
Finanzrechnung bleibt unverändert. Gerade in den ersten doppischen 
Haushaltsjahren ist davon auszugehen, dass vermehr derartige Buchungen 
vorzunehmen sind. Dies sollte in der Verwaltungskompetenz liegen. 

Bislang ist in § 7 Abs. 2 Nr. 15 folgendes geregelt:

„15. nicht erhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
(§ 105 Abs. 1 Satz 2 KVG LSA) sowie nicht erhebliche über- oder außerplanmäßige 
Verpflichtungsermächtigungen (§§ 45 Abs. 2 Nr. 4, 107 Abs. 5 KVG LSA) bis 30.000 
Euro im Einzelfall; ferner über- und außerplanmäßige Mehrbedarfe im Rahmen der 
Jahresabschlussbuchungen (innerbetriebliche Leistungsverrechnungen und weitere 
zahlungsunwirksame Buchungen),“

Als neue Formulierung wird folgende Fassung vorgeschlagen:

„15. nicht erhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
(§ 105 Abs. 1 Satz 2 KVG LSA) sowie nicht erhebliche über- oder außerplanmäßige 
Verpflichtungsermächtigungen (§§ 45 Abs. 2 Nr. 4, 107 Abs. 5 KVG LSA) bis 30.000 
Euro im Einzelfall; ferner über- und außerplanmäßige Mehrbedarfe im Rahmen der 
Jahresabschlussarbeiten unabhängig einer Wertgrenze (u.a. Aufwands-
Umbuchungen hinsichtlich einer periodengerechten Zuordnung, innerbetriebliche 
Leistungsverrechnungen und weitere zahlungsunwirksame Buchungen),“ 

Zudem soll eine Zuständigkeitsregelung für den Oberbürgermeister für 



Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung im 
Sinne des § 104 KVG LSA aufgenommen werden.

Hierzu erhält der § 7 Abs. 2 eine neue Nr. 15a:

„15a. Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen der vorläufigen 
Haushaltsführung (§ 104 KVG LSA), soweit es sich um eine Geschäft der laufenden 
Verwaltung handelt; ohne Wertgrenze, wenn bereits eine rechtliche oder vertragliche 
Verpflichtung zur Leistung besteht; bis zu einer Wertgrenze von 30.000 EUR im 
Einzelfall, wenn diese zur Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar ist 
sowie über die Fortsetzung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen – 
unabhängig einer Wertgrenze -, für die im Haushaltplan eines Vorjahres Planansätze 
oder Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen waren,“

e.) Ausnahmen und Befreiungen nach § 31 BauGB

Bei Ausnahmen und Befreiungen nach § 31 BauGB handelt es sich um gebundene 
Entscheidungen, bei denen kein politischer Ermessenspielraum besteht. Aus diesem 
Grunde sollte die Entscheidung hierzu in die Zuständigkeit des Oberbürgermeisters 
fallen.

Daher werden folgende Änderungen vorgeschlagen:

§ 6 Abs. 9 Nr. 3 erhält folgende Fassung:

„3. die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben im Außenbereich im Sinne des 
§ 35 BauGB sowie, soweit die Maßnahmen nicht unter die Zuständigkeit des 
Oberbürgermeisters gemäß § 7 Abs. 2 Nrn. 8, 17 und 18 fallen, die 
planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben gemäß den §§ 31 bis 34 BauGB für:

a) die Errichtung von Wohngebäuden mit mehr als drei Wohnungen oder 
einem anrechenbaren Bauwert gemäß Bauvorlagenverordnung über 300.000 
Euro, 

b) Nutzungsänderungen von gesamten Grundstücken bzw. Gebäuden, die die 
Gebietscharakteristik gemäß BauNVO beeinflussen, 

c) Vergnügungsstätten gemäß BauNVO, 

d) die Errichtung von Stellplatzanlagen für mehr als 20 Stellplätze, 

e) Vorhaben im Außenbereich,“ 

und § 7 Abs. 2 Nr. 18 erhält folgende Fassung:

„18. geringfügige Ausnahmen und Befreiungen von Festlegungen gültiger 
Bebauungspläne, "Vorhaben- und Erschließungsplänen (§ 31 BauGB) sowie 
geringfügige Abweichungen von sonstigem Ortsrecht gemäß BauGB und BauO 
LSA,“ 

Dieser Vorlage ist eine Synopse als Anlage 2 beigefügt, in der die Neufassung der 
Altfassung gegenüber gestellt wird und Erläuterungen enthalten sind. 

3. Vorschlag der Verwaltung



Die Verwaltung schlägt vor, die als Anlage 1 dieser Vorlage beigefügte 3. Änderungssatzung 
zur Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt) zu beschließen.
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3. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt) 


 


Aufgrund der §§ 8, 10 und 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 


Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) hat der Stadtrat der Stadt 


Köthen (Anhalt) in seiner Sitzung am 26.09.2017 folgende 3. Änderungssatzung zur Haupt-


satzung der Stadt Köthen (Anhalt) beschlossen: 


 


§ 1 


Änderung der Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt) 


1. § 6 Abs. 9 Satz 2 Nr. 3 wird wie folgt neu gefasst: 


 


„3. die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben im Außenbereich im Sinne des 


§ 35 BauGB sowie, soweit die Maßnahmen nicht unter die Zuständigkeit des Ober-


bürgermeisters gemäß § 7 Abs. 2 Nrn. 8, 17 und 18 fallen, die planungsrechtliche Zu-


lässigkeit von Vorhaben gemäß den §§ 31 bis 34 BauGB,“ 


 


2. § 6 Abs. 9 Satz 2 Nr. 7 wird wie folgt neu gefasst: 


 


„7.  Anlegung und Erweiterung städtischer Grün- und Waldflächen sowie Spiel-


plätzen; Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Waldflächen und, so-


weit es nicht in die Zuständigkeit des Oberbürgermeisters nach § 7 Abs. 2 Nr. 27 fällt, 


an städtischen Grünflächen und Spielplätzen,“  


 


3. In § 6 Abs. 10 Nr. 18 wird nach den Wörtern „und deren Förderung“ der Punkt durch 


ein Komma ersetzt.   


 


4. In § 6 Abs. 10 wird nach Nr. 18 folgende neue Nr. 19 eingefügt: 


 


„19.  Angelegenheiten des Tierparks.“ 


 


5. § 7 Abs. 2 Nr. 15 wird wie folgt neu gefasst:  


 


„15. nicht erhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlun-


gen (§ 105 Abs. 1 Satz 2 KVG LSA) sowie nicht erhebliche über- oder außerplanmä-


ßige Verpflichtungsermächtigungen (§§ 45 Abs. 2 Nr. 4, 107 Abs. 5 KVG LSA) bis 


30.000 Euro im Einzelfall; ferner über- und außerplanmäßige Mehrbedarfe im Rah-


men der Jahresabschlussarbeiten unabhängig einer Wertgrenze (u.a. Aufwands-
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Umbuchungen hinsichtlich einer periodengerechten Zuordnung, innerbetriebliche 


Leistungsverrechnungen und weitere zahlungsunwirksame Buchungen),“  


  


6. In § 7 Abs. 2 wird nach Nr. 15 folgende neue Nr. 15a eingefügt: 


 


„15a. Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen der vorläufigen Haushaltsfüh-


rung (§ 104 KVG LSA), soweit es sich um eine Geschäft der laufenden Verwaltung 


handelt; ohne Wertgrenze, wenn bereits eine rechtliche oder vertragliche Verpflich-


tung zur Leistung besteht; bis zu einer Wertgrenze von 30.000 EUR im Einzelfall, 


wenn diese zur Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar ist sowie über 


die Fortsetzung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen – unabhängig 


einer Wertgrenze -, für die im Haushaltplan eines Vorjahres Planansätze oder Ver-


pflichtungsermächtigungen vorgesehen waren,“  


 


7. § 7 Abs. 2 Nr. 18 wird wie folgt neu gefasst: 


 


„18. Ausnahmen und Befreiungen von Festlegungen gültiger Bebauungspläne, Vor-


haben- und Erschließungsplänen (§ 31 BauGB) sowie geringfügige Abweichungen 


von sonstigem Ortsrecht gemäß BauGB und BauO LSA,  


 


8. In § 7 Abs. 2 Nr. 26 wird nach den Wörtern „es gilt § 7 Abs. 2 Nr. 21“ der Punkt durch 


ein Komma ersetzt.   


 


9. In § 7 Abs. 2 wird nach Nr. 26 folgende neue Nr. 27 eingefügt: 


 


„27. Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Grünflächen und Spiel-


plätzen bis zu einer Wertgrenze von 25.000 EUR.“ 


 


§ 2 


Inkrafttreten 


Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 


 


Köthen (Anhalt), 


 


 


Bernd Hauschild 


Oberbürgermeister    (Siegel) 





Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage 1- 3  Änderungssatzung zur HS 2014.pdf
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Neuer Text ist unterstrichen entfallener Text durchgestrichen dargestellt. 


 


Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 


   


Aufgrund der §§ 8, 10 und 45 Abs. 2 Nr. 1 des 


Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sach-


sen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA 


S. 288) hat der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) in 


seiner Sitzung am 16.10.2014 folgende Hauptsat-


zung beschlossen: 


 Aufgrund der §§ 8, 10 und 45 Abs. 2 Nr. 1 des 


Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sach-


sen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA 


S. 288) hat der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) in 


seiner Sitzung am 16.10.2014 folgende Hauptsat-


zung beschlossen: 


 


I. ABSCHNITT 


BENENNUNG UND HOHEITSZEICHEN 


 


 


I. ABSCHNITT 


BENENNUNG UND HOHEITSZEICHEN 


   


§ 1 


Bezeichnung, Name, Flagge und Wappen 


 


 


§ 1 


Bezeichnung, Name, Flagge und Wappen 


 


(1) Die Stadt führt den Namen "Köthen (Anhalt)". 


  


(1) Die Stadt führt den Namen "Köthen (Anhalt)". 


   


(2) Die Farben der Stadt Köthen (Anhalt) sind blau 


und weiß. 


 (2) Die Farben der Stadt Köthen (Anhalt) sind blau 


und weiß. 


   


(3) Das Wappen der Stadt Köthen (Anhalt) zeigt in 


Silber eine gezinnte rote Stadtmauer, schwarz ge-


fugt, mit geöffnetem roten Tor, hochgezogenem 


blauen Fallgatter und drei aufgesetzten gezinnten 


roten, schwarz gefugten Türmen mit je einem Fens-


ter, der größere und stärkere mittlere Turm mit 


blauem Kegeldach und goldenem Knauf. 


 (3) Das Wappen der Stadt Köthen (Anhalt) zeigt in 


Silber eine gezinnte rote Stadtmauer, schwarz ge-


fugt, mit geöffnetem roten Tor, hochgezogenem 


blauen Fallgatter und drei aufgesetzten gezinnten 


roten, schwarz gefugten Türmen mit je einem Fens-


ter, der größere und stärkere mittlere Turm mit 


blauem Kegeldach und goldenem Knauf. 


   


(4) Die Flagge der Stadt Köthen (Anhalt) zeigt die 


Farben blau und weiß und im Mittelfeld das Stadt-


 (4) Die Flagge der Stadt Köthen (Anhalt) zeigt die 


Farben blau und weiß und im Mittelfeld das Stadt-
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Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 


wappen. wappen. 


   


(5) 1Jede unbefugte oder missbräuchliche Benut-


zung des Stadtwappens oder der Stadtflagge ist 


unzulässig. 2Den in Satz 1 genannten Wappen, 


Wappenteilen und Flaggen stehen solche gleich, 


die ihnen zum Verwechseln ähnlich sind. 


 (5) 1Jede unbefugte oder missbräuchliche Benut-


zung des Stadtwappens oder der Stadtflagge ist 


unzulässig. 2Den in Satz 1 genannten Wappen, 


Wappenteilen und Flaggen stehen solche gleich, 


die ihnen zum Verwechseln ähnlich sind. 


   


§ 2 


Dienstsiegel 


 § 2 


Dienstsiegel 


   
1Die Stadt Köthen (Anhalt) führt ein Dienstsiegel. 
2Es zeigt das Stadtwappen mit der Umschrift "Stadt 


Köthen (Anhalt)". 3Es wird entweder als Prägesiegel 


oder als Drucksiegel gebraucht. 


 1Die Stadt Köthen (Anhalt) führt ein Dienstsiegel. 
2Es zeigt das Stadtwappen mit der Umschrift "Stadt 


Köthen (Anhalt)". 3Es wird entweder als Prägesiegel 


oder als Drucksiegel gebraucht. 


   


II. ABSCHNITT 


ORTSCHAFTSVERFASSUNG 


 II. ABSCHNITT 


ORTSCHAFTSVERFASSUNG 


  


   


§ 3 


Ortschaftsverfassung 


 § 3 


Ortschaftsverfassung 


  


   


(1) Die Stadt Köthen (Anhalt) gliedert sich in die 


Ortsteile Köthen (Anhalt), Arensdorf, Baasdorf, 


Dohndorf, Elsdorf, Gahrendorf, Großwülknitz, 


Hohsdorf, Kleinwülknitz, Löbnitz an der Linde, Mer-


zien, Porst und Zehringen. 


 (1) Die Stadt Köthen (Anhalt) gliedert sich in die 


Ortsteile Köthen (Anhalt), Arensdorf, Baasdorf, 


Dohndorf, Elsdorf, Gahrendorf, Großwülknitz, 


Hohsdorf, Kleinwülknitz, Löbnitz an der Linde, Mer-


zien, Porst und Zehringen. 


   


(2) Es werden folgende Ortschaften unter Einfüh-
rung der Ortschaftsverfassung gemäß den §§ 81 ff. 
KVG LSA gebildet:  


 (2) Es werden folgende Ortschaften unter Einfüh-
rung der Ortschaftsverfassung gemäß den §§ 81 ff. 
KVG LSA gebildet:  
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1. Arensdorf, mit dem Gebiet der in die Stadt 
Köthen (Anhalt) eingemeindeten Gemeinde Arens-
dorf, bestehend aus den Ortsteilen Arensdorf und 
Gahrendorf,  


2. Baasdorf, mit dem Gebiet der in die Stadt Köthen 
(Anhalt) eingemeindeten Gemeinde Baasdorf,  


3. Dohndorf, mit dem Gebiet der in die Stadt Köthen 
(Anhalt) eingemeindeten Gemeinde Dohndorf,  


4. Löbnitz an der Linde, mit dem Gebiet der in die 
Stadt Köthen (Anhalt) eingemeindeten Gemeinde 
Löbnitz an der Linde,  


5. Merzien, mit dem Gebiet der in die Stadt Köthen 
(Anhalt) eingemeindeten Gemeinde Merzien, be-
stehend aus den Ortsteilen Hohsdorf, Merzien und 
Zehringen,  


6. Wülknitz, mit dem Gebiet der in die Stadt Köthen 
(Anhalt) eingemeindeten Gemeinde Wülknitz, be-
stehend aus den Ortsteilen Großwülknitz und 
Kleinwülknitz.  


 


1. Arensdorf, mit dem Gebiet der in die Stadt 
Köthen (Anhalt) eingemeindeten Gemeinde Arens-
dorf, bestehend aus den Ortsteilen Arensdorf und 
Gahrendorf,  


2. Baasdorf, mit dem Gebiet der in die Stadt Köthen 
(Anhalt) eingemeindeten Gemeinde Baasdorf,  


3. Dohndorf, mit dem Gebiet der in die Stadt Köthen 
(Anhalt) eingemeindeten Gemeinde Dohndorf,  


4. Löbnitz an der Linde, mit dem Gebiet der in die 
Stadt Köthen (Anhalt) eingemeindeten Gemeinde 
Löbnitz an der Linde,  


5. Merzien, mit dem Gebiet der in die Stadt Köthen 
(Anhalt) eingemeindeten Gemeinde Merzien, be-
stehend aus den Ortsteilen Hohsdorf, Merzien und 
Zehringen,  


6. Wülknitz, mit dem Gebiet der in die Stadt Köthen 
(Anhalt) eingemeindeten Gemeinde Wülknitz, be-
stehend aus den Ortsteilen Großwülknitz und 
Kleinwülknitz.  


 


(3) 1In den Ortschaften wird ein Ortschaftsrat ge-
wählt. 2Er besteht in den Ortschaften  
1. Dohndorf, Merzien und Wülknitz aus neun Mit-
gliedern,  


2. Arensdorf, Baasdorf und Löbnitz an der Linde 
aus sieben Mitgliedern.  
 


 (3) 1In den Ortschaften wird ein Ortschaftsrat ge-
wählt. 2Er besteht in den Ortschaften  
1. Dohndorf, Merzien und Wülknitz aus neun Mit-
gliedern,  


2. Arensdorf, Baasdorf und Löbnitz an der Linde 
aus sieben Mitgliedern.  
 


§ 4 


Zuständigkeiten des Ortschaftsrates 


 § 4 


Zuständigkeiten des Ortschaftsrates 


   


(1) 1Der Ortschaftsrat Merzien ist insbesondere bei  (1) 1Der Ortschaftsrat Merzien ist insbesondere bei 
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folgenden Angelegenheiten, die die Ortschaft be-
treffen, anzuhören:  
1. Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen,  


2. Änderung des Flächennutzungsplanes, Aufstel-
lung von Bebauungsplänen sowie Baugestaltungs-
satzungen,  


3. Erlass, Aufhebung und Änderungen von Satzun-
gen und Verordnungen,  


4. Bestellung des Ortswehrleiters,  


5. Errichtung, wesentliche Änderung und Aufhe-
bung von öffentlichen Einrichtungen,  


6. Pflege des Ortsbildes,  


7. Unterhaltung von Wirtschaftswegen,  


8. Pflege und Benutzung der Einrichtungen der Kul-
tur und Gemeinschaftspflege, Sport-anlagen, Kin-
derspielplätze und Grünanlagen,  


9. alle anderen Angelegenheiten des eigenen Wir-
kungskreises der Ortschaft.  
 
2Der Ortschaftsrat Merzien verfügt jährlich eigen-


ständig über 25,56 Euro je Einwohner. 3Basis ist die 


Einwohnerzahl zum 30.06. des dem Haushaltsjahr 


vorangegangenen Jahres. 4Die Mittel sind für Ver-


anstaltungen der Heimatpflege und Förderung des 


örtlichen Brauchtums, für Zuwendungen an Verei-


ne, Verbände und Organisationen, für Aufwendun-


gen der sozialen Betreuung von Jugendgruppen 


sowie für die Altenbetreuung insbesondere Renten-


weihnachtsfeier, Faschingsfeier, Kinderfeste, Dra-


folgenden Angelegenheiten, die die Ortschaft be-
treffen, anzuhören:  
1. Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen,  


2. Änderung des Flächennutzungsplanes, Aufstel-
lung von Bebauungsplänen sowie Baugestaltungs-
satzungen,  


3. Erlass, Aufhebung und Änderungen von Satzun-
gen und Verordnungen,  


4. Bestellung des Ortswehrleiters,  


5. Errichtung, wesentliche Änderung und Aufhe-
bung von öffentlichen Einrichtungen,  


6. Pflege des Ortsbildes,  


7. Unterhaltung von Wirtschaftswegen,  


8. Pflege und Benutzung der Einrichtungen der Kul-
tur und Gemeinschaftspflege, Sport-anlagen, Kin-
derspielplätze und Grünanlagen,  


9. alle anderen Angelegenheiten des eigenen Wir-
kungskreises der Ortschaft.  
 
2Der Ortschaftsrat Merzien verfügt jährlich eigen-


ständig über 25,56 Euro je Einwohner. 3Basis ist die 


Einwohnerzahl zum 30.06. des dem Haushaltsjahr 


vorangegangenen Jahres. 4Die Mittel sind für Ver-


anstaltungen der Heimatpflege und Förderung des 


örtlichen Brauchtums, für Zuwendungen an Verei-


ne, Verbände und Organisationen, für Aufwendun-


gen der sozialen Betreuung von Jugendgruppen 


sowie für die Altenbetreuung insbesondere Renten-


weihnachtsfeier, Faschingsfeier, Kinderfeste, Dra-
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chenfest usw. zu verwenden sowie für re-


präsentative Leistungen und Öffentlichkeitsarbeit. 
5Bei Verkauf, Vermietung, Verpachtung und der 


anderen Nutzung von Grundstücken, die durch die 


Eingliederung in das Vermögen der Stadt Köthen 


(Anhalt) eingebracht wurden, sind die Einwohner 


der Ortschaft Merzien bevorzugt, einschließlich 


Zehringen und Hohsdorf, zu berücksichtigen. 6Mit 


dem Ortschaftsrat ist diesbezüglich Einvernehmen 


herzustellen. 


chenfest usw. zu verwenden sowie für re-


präsentative Leistungen und Öffentlichkeitsarbeit. 
5Bei Verkauf, Vermietung, Verpachtung und der 


anderen Nutzung von Grundstücken, die durch die 


Eingliederung in das Vermögen der Stadt Köthen 


(Anhalt) eingebracht wurden, sind die Einwohner 


der Ortschaft Merzien bevorzugt, einschließlich 


Zehringen und Hohsdorf, zu berücksichtigen. 6Mit 


dem Ortschaftsrat ist diesbezüglich Einvernehmen 


herzustellen. 


   


(2) Die Ortschaftsräte Arensdorf, Baasdorf, Dohn-
dorf, Löbnitz an der Linde und Wülknitz sind insbe-
sondere bei folgenden Angelegenheiten, die die 
Ortschaft betreffen, anzuhören:  
1. Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen,  


2. Änderung des Flächennutzungsplanes, Aufstel-
lung von Bebauungsplänen sowie Baugestaltungs-
satzungen,  


3. Erlass, Aufhebung und Änderungen von Satzun-
gen und Verordnungen,  


4. Bestellung des Ortswehrleiters,  


5. Planung, Errichtung, und Schließung von öffentli-
chen Einrichtungen,  


6. Pflege des Ortsbildes,  


7. Um- und Ausbau sowie Unterhaltung und In-
standsetzung kulturellen und sozialer Ein-
richtungen, Sportanlagen, Kinderspielplätze und 
Grünanlagen, Straßen, Wege und Plätze.  
 


 (2) Die Ortschaftsräte Arensdorf, Baasdorf, Dohn-
dorf, Löbnitz an der Linde und Wülknitz sind insbe-
sondere bei folgenden Angelegenheiten, die die 
Ortschaft betreffen, anzuhören:  
1. Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen,  


2. Änderung des Flächennutzungsplanes, Aufstel-
lung von Bebauungsplänen sowie Baugestaltungs-
satzungen,  


3. Erlass, Aufhebung und Änderungen von Satzun-
gen und Verordnungen,  


4. Bestellung des Ortswehrleiters,  


5. Planung, Errichtung, und Schließung von öffentli-
chen Einrichtungen,  


6. Pflege des Ortsbildes,  


7. Um- und Ausbau sowie Unterhaltung und In-
standsetzung kulturellen und sozialer Ein-
richtungen, Sportanlagen, Kinderspielplätze und 
Grünanlagen, Straßen, Wege und Plätze.  
 


(3) 1Den Ortschaftsräten Arensdorf, Dohndorf, Löb-  (3) 1Den Ortschaftsräten Arensdorf, Dohndorf, Löb-
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nitz an der Linde und Wülknitz werden jährlich 9,00 
Euro je Einwohner, dem Ortschaftsrat Baasdorf 
werden jährlich 15,00 Euro je Einwohner für freiwil-
lige Leistungen, die die Ortschaften betreffen, zur 
Verfügung gestellt. 2Basis ist die Einwohnerzahl 
zum 30.06. des dem Haushaltsjahr vorangehenden 
Jahres. 3Die in Satz 1 genannten Beträge werden 
bis zum 31.12.2009 festgeschrieben. 4Ab 2010 
werden diese Beträge entsprechend der Haushalts-
lage der Stadt Köthen (Anhalt) jährlich neu fest-
gesetzt, wobei ein Betrag von 5,00 Euro je Einwoh-
ner nicht unterschritten werden darf. 5Die Mittel sol-
len nach Maßgabe der Ansätze des Haushaltspla-
nes der Stadt Köthen (Anhalt) für folgende Maß-
nahmen verwandt werden:  
1. Veranstaltungen der Heimatpflege und Förde-
rung des örtlichen Brauchtums,  


2. Zuwendungen für Vereine, Verbände und Orga-
nisationen,  


3. Aufwendungen der sozialen Betreuung von Ju-
gendgruppen sowie Altenbetreuung, insbesondere 
für Rentnerfeier, Faschingsfeier, Kinderfeste, Dra-
chenfeste und gemeindliche Veranstaltungen,  


4. in den Ortschaften Arensdorf, Baasdorf, Dohn-
dorf und Löbnitz an der Linde ferner für repräsenta-
tive Leistungen, Jubiläen, Ehrungen und Öffentlich-
keitsarbeit.  
 


nitz an der Linde und Wülknitz werden jährlich 9,00 
Euro je Einwohner, dem Ortschaftsrat Baasdorf 
werden jährlich 15,00 Euro je Einwohner für freiwil-
lige Leistungen, die die Ortschaften betreffen, zur 
Verfügung gestellt. 2Basis ist die Einwohnerzahl 
zum 30.06. des dem Haushaltsjahr vorangehenden 
Jahres. 3Die in Satz 1 genannten Beträge werden 
bis zum 31.12.2009 festgeschrieben. 4Ab 2010 
werden diese Beträge entsprechend der Haushalts-
lage der Stadt Köthen (Anhalt) jährlich neu fest-
gesetzt, wobei ein Betrag von 5,00 Euro je Einwoh-
ner nicht unterschritten werden darf. 5Die Mittel sol-
len nach Maßgabe der Ansätze des Haushaltspla-
nes der Stadt Köthen (Anhalt) für folgende Maß-
nahmen verwandt werden:  
1. Veranstaltungen der Heimatpflege und Förde-
rung des örtlichen Brauchtums,  


2. Zuwendungen für Vereine, Verbände und Orga-
nisationen,  


3. Aufwendungen der sozialen Betreuung von Ju-
gendgruppen sowie Altenbetreuung, insbesondere 
für Rentnerfeier, Faschingsfeier, Kinderfeste, Dra-
chenfeste und gemeindliche Veranstaltungen,  


4. in den Ortschaften Arensdorf, Baasdorf, Dohn-
dorf und Löbnitz an der Linde ferner für repräsenta-
tive Leistungen, Jubiläen, Ehrungen und Öffentlich-
keitsarbeit.  
 


(4) 1Die Ortschaftsräte entscheiden über  
1. Verträge bis 20.000 Euro über die Nutzung von 
Grundstücken und beweglichem Vermögen der 
jeweiligen Ortschaft (bewegliches Vermögen, wel-
ches durch die jeweilige Gemeinde eingebracht 
wurde),  


 (4) 1Die Ortschaftsräte entscheiden über  
1. Verträge bis 20.000 Euro über die Nutzung von 
Grundstücken und beweglichem Vermögen der 
jeweiligen Ortschaft (bewegliches Vermögen, wel-
ches durch die jeweilige Gemeinde eingebracht 
wurde),  
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2. die Veräußerung von beweglichem Vermögen bis 
20.000 Euro (bewegliches Vermögen, welches 
durch die jeweilige Gemeinde eingebracht wurde).  
 
2Bei Verkauf, Vermietung, Verpachtung und einer 
anderen Nutzung von beweglichem und nicht be-
weglichem Vermögen, das durch die Eingliederung 
in das Vermögen der Stadt Köthen (Anhalt) einge-
bracht wurde, ist, soweit die abschließende Ent-
scheidungskompetenz nicht beim Ortschaftsrat 
liegt, dieser vorher zu diesen Angelegenheiten zu 
hören. 


2. die Veräußerung von beweglichem Vermögen bis 
20.000 Euro (bewegliches Vermögen, welches 
durch die jeweilige Gemeinde eingebracht wurde).  
 
2Bei Verkauf, Vermietung, Verpachtung und einer 
anderen Nutzung von beweglichem und nicht be-
weglichem Vermögen, das durch die Eingliederung 
in das Vermögen der Stadt Köthen (Anhalt) einge-
bracht wurde, ist, soweit die abschließende Ent-
scheidungskompetenz nicht beim Ortschaftsrat 
liegt, dieser vorher zu diesen Angelegenheiten zu 
hören. 


   


III. ABSCHNITT 
ORGANE 


 III. ABSCHNITT 
ORGANE 


   


§ 5 
Stadtrat 


 § 5 
Stadtrat 


(1) Der Gemeinderat der Stadt Köthen (Anhalt) führt 
die Bezeichnung „Stadtrat“. 


 (1) Der Gemeinderat der Stadt Köthen (Anhalt) führt 
die Bezeichnung „Stadtrat“. 


(2) 1Der Stadtrat wählt aus dem Kreis der ehren-


amtlichen Mitglieder für die Dauer der Wahlperiode 


einen Vorsitzenden und mindestens zwei Stellver-


treter; diese bilden den Stadtratsvorstand. 2Die An-


zahl der Stellvertreter richtet sich nach der Anzahl 


der Fraktionen zum Zeit-punkt der konstituierenden 


Sitzung. 3Werden keine Fraktionen gebildet, sind 


zwei Stellvertreter zu wählen. 4Die Reihenfolge der 


Stellvertreter richtet sich nach der Stimmenzahl; bei 


Stimmengleichheit entscheidet das Los, das der 


Vorsitzende des Stadtrates zieht. 


 (2) 1Der Stadtrat wählt aus dem Kreis der ehren-


amtlichen Mitglieder für die Dauer der Wahlperiode 


einen Vorsitzenden und mindestens zwei Stellver-


treter; diese bilden den Stadtratsvorstand. 2Die An-


zahl der Stellvertreter richtet sich nach der Anzahl 


der Fraktionen zum Zeit-punkt der konstituierenden 


Sitzung. 3Werden keine Fraktionen gebildet, sind 


zwei Stellvertreter zu wählen. 4Die Reihenfolge der 


Stellvertreter richtet sich nach der Stimmenzahl; bei 


Stimmengleichheit entscheidet das Los, das der 


Vorsitzende des Stadtrates zieht. 
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(3) Bei Nichtanwesenheit des Vorsitzenden des 


Stadtrates nehmen die Stellvertreter in der gewähl-


ten Reihenfolge entsprechend ihrer Anwesenheit 


die Aufgabe des Vorsitzenden wahr. 


 (3) Bei Nichtanwesenheit des Vorsitzenden des 


Stadtrates nehmen die Stellvertreter in der gewähl-


ten Reihenfolge entsprechend ihrer Anwesenheit 


die Aufgabe des Vorsitzenden wahr. 


   


(4) 1Der Vorsitzende und die Stellvertreter können 


jeweils mit der Mehrheit der Mitglieder des Stadtra-


tes abgewählt werden. 2Eine Neuwahl hat unver-


züglich zu erfolgen. 


 (4) 1Der Vorsitzende und die Stellvertreter können 


jeweils mit der Mehrheit der Mitglieder des Stadtra-


tes abgewählt werden. 2Eine Neuwahl hat unver-


züglich zu erfolgen. 


  


(5) Die Frist gemäß § 43 Abs. 3 Satz 3 KVG LSA, 


innerhalb der einem Mitglied des Stadtrates Aus-


kunft zu erteilen ist, beträgt vier Wochen. 


 (5) Die Frist gemäß § 43 Abs. 3 Satz 3 KVG LSA, 


innerhalb der einem Mitglied des Stadtrates Aus-


kunft zu erteilen ist, beträgt vier Wochen. 


   


§ 6 


Ausschüsse des Stadtrates 


 § 6 


Ausschüsse des Stadtrates 


   


(1) Der Stadtrat bildet zur Erfüllung seiner Aufgaben 
die folgenden ständigen Ausschüsse:  
1. als beschließende Ausschüsse  


a) den Hauptausschuss,  


b) den Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss,  


c) den Heimausschuss,  


2. als beratende Ausschüsse  


a) den Sozial- und Kulturausschuss,  


b) den Rechnungsprüfungsausschuss.  
 


 (1) Der Stadtrat bildet zur Erfüllung seiner Aufgaben 
die folgenden ständigen Ausschüsse:  
1. als beschließende Ausschüsse  


a) den Hauptausschuss,  


b) den Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss,  


c) den Heimausschuss,  


2. als beratende Ausschüsse  


a) den Sozial- und Kulturausschuss,  


b) den Rechnungsprüfungsausschuss.  
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(2) 1Der Hauptausschuss besteht aus zehn Stadträ-
ten und dem Oberbürgermeister als Vorsitzenden. 
2Die Vertretung des Oberbürgermeisters bestimmt 
sich nach § 50 KVG LSA. 


 (2) 1Der Hauptausschuss besteht aus zehn Stadträ-
ten und dem Oberbürgermeister als Vorsitzenden. 
2Die Vertretung des Oberbürgermeisters bestimmt 
sich nach § 50 KVG LSA. 


   


(3) 1Der Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss 
besteht aus elf Stadträten. 2Vorsitzender des Bau-, 
Sanierungs- und Umweltausschusses ist ein Stadt-
rat. 3Die Fraktion, die den Vorsitzenden stellt, be-
nennt auch den Vertreter für den Verhinderungsfall 
aus der Mitte der dem jeweiligen Ausschuss ange-
hörenden Stadträten der Fraktion. 


 (3) 1Der Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss 
besteht aus elf Stadträten. 2Vorsitzender des Bau-, 
Sanierungs- und Umweltausschusses ist ein Stadt-
rat. 3Die Fraktion, die den Vorsitzenden stellt, be-
nennt auch den Vertreter für den Verhinderungsfall 
aus der Mitte der dem jeweiligen Ausschuss ange-
hörenden Stadträten der Fraktion. 


   


(4) Die Zusammensetzung des Heimausschusses 
und der Vorsitz richten sich nach den Bestimmun-
gen der Eigenbetriebssatzung für das Pflegeheim 
der Stadt Köthen (Anhalt) vom 05.03.2014 (AmtsBl. 
03/2014) in der jeweils geltenden Fassung. 
 


(5) 1Der Sozial- und Kulturausschuss besteht aus 
elf Stadträten und zehn sachkundigen Einwohnern. 
2Vorsitzender des Sozial- und Kulturausschusses 
ist ein Stadtrat. 3Die Fraktion, die den Vorsitzenden 
stellt, benennt auch den Vertreter für den Verhinde-
rungsfall aus der Mitte der dem jeweiligen Aus-
schuss angehörenden Stadträten der Fraktion. 


 (4) Die Zusammensetzung des Heimausschusses 
und der Vorsitz richten sich nach den Bestimmun-
gen der Eigenbetriebssatzung für das Pflegeheim 
der Stadt Köthen (Anhalt) vom 05.03.2014 (AmtsBl. 
03/2014) in der jeweils geltenden Fassung. 
 


(5) 1Der Sozial- und Kulturausschuss besteht aus 
elf Stadträten und zehn sachkundigen Einwohnern. 
2Vorsitzender des Sozial- und Kulturausschusses 
ist ein Stadtrat. 3Die Fraktion, die den Vorsitzenden 
stellt, benennt auch den Vertreter für den Verhinde-
rungsfall aus der Mitte der dem jeweiligen Aus-
schuss angehörenden Stadträten der Fraktion. 


   


(6) 1Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus 
elf Stadträten und zehn sachkundigen Einwohnern. 
2Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses 
ist ein Stadtrat. 3Die Fraktion, die den Vorsitzenden 
stellt, benennt auch den Vertreter für den Verhinde-
rungsfall aus der Mitte der dem jeweiligen Aus-
schuss angehörenden Stadträten der Fraktion. 


 (6) 1Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus 
elf Stadträten und zehn sachkundigen Einwohnern. 
2Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses 
ist ein Stadtrat. 3Die Fraktion, die den Vorsitzenden 
stellt, benennt auch den Vertreter für den Verhinde-
rungsfall aus der Mitte der dem jeweiligen Aus-
schuss angehörenden Stadträten der Fraktion. 


  







Anlage 2 


Seite 10 von 30 


Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 


   


(7) 1Soweit Ausschüsse durch Stadträte geleitet 
werden, richtet sich die Verteilung dieser Aus-
schussvorsitze auf die im Stadtrat vertretenen Frak-
tionen nach dem Höchstzahlverfahren. 2Die Benen-
nung des Vorsitzenden erfolgt durch die zugriffsbe-
rechtigte Fraktion gegen-über dem Stadtratsvorsit-
zenden. 3Der Stadtratsvorsitzende informiert den 
Stadtrat. 


 (7) 1Soweit Ausschüsse durch Stadträte geleitet 
werden, richtet sich die Verteilung dieser Aus-
schussvorsitze auf die im Stadtrat vertretenen Frak-
tionen nach dem Höchstzahlverfahren. 2Die Benen-
nung des Vorsitzenden erfolgt durch die zugriffsbe-
rechtigte Fraktion gegen-über dem Stadtratsvorsit-
zenden. 3Der Stadtratsvorsitzende informiert den 
Stadtrat. 


   


(8) 1Der Hauptausschuss berät in der Regel alle 
Angelegenheiten, die der Stadtrat abschließend 
entscheidet oder die dem Stadtrat zur Kenntnis 
gebracht werden sollen. 2Der Haupt-ausschuss 
beschließt abschließend über:  
1. die Koordinierung der Arbeit aller Ausschüsse in 
Streitfällen über Ausschusszuständigkeiten,  


2. die Durchführung von repräsentativen Veranstal-
tungen, Messen, Ausstellungen und Kongressen,  


3. die Genehmigung von Dienstreisen mit einem zu 
erwartenden Kostenaufwand von über 1.000 Euro 
pro Person,  


4. Angelegenheiten des abwehrenden Brandschut-
zes,  


5. Vergaben, soweit nicht im Rahmen dieser Sat-
zung anderen übertragen,  


6. Zuwendungen an Vereine, Verbände und wirt-
schaftliche Bereiche,  


7. über den Jahresplan städtepartnerschaftliche 
Angelegenheiten und deren Änderungen,  


8. die Ansiedlung von wirtschaftlichen Unterneh-


 (8) 1Der Hauptausschuss berät in der Regel alle 
Angelegenheiten, die der Stadtrat abschließend 
entscheidet oder die dem Stadtrat zur Kenntnis 
gebracht werden sollen. 2Der Haupt-ausschuss 
beschließt abschließend über:  
1. die Koordinierung der Arbeit aller Ausschüsse in 
Streitfällen über Ausschusszuständigkeiten,  


2. die Durchführung von repräsentativen Veranstal-
tungen, Messen, Ausstellungen und Kongressen,  


3. die Genehmigung von Dienstreisen mit einem zu 
erwartenden Kostenaufwand von über 1.000 Euro 
pro Person,  


4. Angelegenheiten des abwehrenden Brandschut-
zes,  


5. Vergaben, soweit nicht im Rahmen dieser Sat-
zung anderen übertragen,  


6. Zuwendungen an Vereine, Verbände und wirt-
schaftliche Bereiche,  


7. über den Jahresplan städtepartnerschaftliche 
Angelegenheiten und deren Änderungen,  


8. die Ansiedlung von wirtschaftlichen Unterneh-
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men,  


9. Vermögensangelegenheiten im Sinne von § 45 
Abs. 2 Nr. 7 KVG LSA bis zu einer Wertgrenze von 
100.000 Euro außerhalb des Sanierungsgebietes,  


10. alle Fälle der Ernennung und Entlassung von 
Beamten der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt, 
sofern sie nicht kraft Gesetzes vorgegeben sind, im 
Einvernehmen mit dem Oberbürgermeister.  
 


men,  


9. Vermögensangelegenheiten im Sinne von § 45 
Abs. 2 Nr. 7 KVG LSA bis zu einer Wertgrenze von 
100.000 Euro außerhalb des Sanierungsgebietes,  


10. alle Fälle der Ernennung und Entlassung von 
Beamten der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt, 
sofern sie nicht kraft Gesetzes vorgegeben sind, im 
Einvernehmen mit dem Oberbürgermeister.  
 


(9) 1Der Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss 
berät in der Regel über  


1. alle Angelegenheiten, die auf der Grundlage des 
Baugesetzbuches und anderer baurechtlicher Vor-
schriften durch den Stadtrat entschieden werden,  


2. alle Umweltangelegenheiten, die in die Zustän-
digkeit des Stadtrates fallen,  


3. Verkehrsentwicklungsplanungen.  


2Der Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss ent-
scheidet über folgende Vorgänge und Vorhaben:  


1. Vergaben von Bau- und Planungsaufträgen in 
einer Höhe bis 500.000 Euro,  


2. Planungsentwürfe städtischer Tief- und Hoch-
baumaßnahmen,  


 


 


3. die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorha-
ben im Außenbereich im Sinne des § 35 BauGB 
sowie, soweit die Maßnahmen nicht unter die Zu-
ständigkeit des Oberbürgermeisters gemäß § 7 
Abs. 2 Nrn. 8, 17 und 18 fallen, die planungsrechtli-


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Bei Ausnahmen und Befreiungen nach § 31 BauGB 
handelt es sich um gebundene Entscheidungen, bei 
denen kein politischer Ermessenspeilraum besteht. 
Aus diesem Grunde sollte die Entscheidung hierzu 


(9) 1Der Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss 
berät in der Regel über  


1. alle Angelegenheiten, die auf der Grundlage des 
Baugesetzbuches und anderer baurechtlicher Vor-
schriften durch den Stadtrat entschieden werden,  


2. alle Umweltangelegenheiten, die in die Zustän-
digkeit des Stadtrates fallen,  


3. Verkehrsentwicklungsplanungen.  


2Der Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss ent-
scheidet über folgende Vorgänge und Vorhaben:  


1. Vergaben von Bau- und Planungsaufträgen in 
einer Höhe bis 500.000 Euro,  


2. Planungsentwürfe städtischer Tief- und Hoch-
baumaßnahmen,  


 


 


3. die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorha-
ben gemäß den §§ 31 bis 35 BauGB für  


a) die Errichtung von Wohngebäuden mit mehr als 
drei Wohnungen oder einem anrechenbaren Bau-
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che Zulässigkeit von Vorhaben gemäß den §§ 31 
bis 34 BauGB, 


 


 


 


 


 


 


4. Ausnahmen von der Veränderungssperre gemäß 
§ 14 Abs. 2 BauGB,  


5. Entscheidung über die Ausübung des Vorkaufs-
rechts der Gemeinde (§§ 24, 25 BauGB),  


6. Ausnahmen und Befreiungen von Festlegungen 
gültiger Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschlie-
ßungspläne sowie Abweichungen zu sonstigem 
Ortsrecht gemäß BauGB und BauO LSA soweit die 
Maßnahmen nicht unter Zuständigkeit des Ober-
bürgermeisters gemäß § 7 Abs. 2 Nrn. 17 und 18 
fallen,  


 


 


7. Anlegung und Erweiterung städtischer Grün- und 
Waldflächen sowie Spielplätzen; Pflege- und Unter-
haltungsmaßnahmen an städtischen Waldflächen 
und, soweit es nicht in die Zuständigkeit des Ober-
bürgermeisters nach § 7 Abs. 2 Nr. 27 fällt, an städ-
tischen Grünflächen und Spielplätzen,  


 


in die Zuständigkeit des Oberbürgermeisters fallen.  


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Bei Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen an städti-


schen Grünflächen und Spielplätzen handelt es sich in 


der Regel um Geschäfte der laufenden Verwaltung. Aus 


diesem Grunde wird in § 7 Abs. 2 hierfür bis zu einer 


Wertgrenze von 25.000 EUR eine Zuständigkeitsrege-


lung für den Oberbürgermeister aufgenommen; die Zu-


ständigkeit des BSU ist insoweit zu präzisieren. Pflege- 


und Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Waldflä-


chen verbleiben in der Zuständigkeit des BSU.  


wert gemäß Bauvorlagenverordnung über 300.000 
Euro,  


b) Nutzungsänderungen von gesamten Grundstü-
cken bzw. Gebäuden, die die Gebietscharakteristik 
gemäß BauNVO beeinflussen,  


c) Vergnügungsstätten gemäß BauNVO,  


d) die Errichtung von Stellplatzanlagen für mehr als 
20 Stellplätze,  


e) Vorhaben im Außenbereich,  


4. Ausnahmen von der Veränderungssperre gemäß 
§ 14 Abs. 2 BauGB,  


5. Entscheidung über die Ausübung des Vorkaufs-
rechts der Gemeinde (§§ 24, 25 BauGB),  


6. Ausnahmen und Befreiungen von Festlegungen 
gültiger Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschlie-
ßungspläne sowie Abweichungen zu sonstigem 
Ortsrecht gemäß BauGB und BauO LSA soweit die 
Maßnahmen nicht unter Zuständigkeit des Ober-
bürgermeisters gemäß § 7 Abs. 2 Nrn. 17 und 18 
fallen,  


 


 


 


7. Anlegung, Erweiterung, Unterhaltung und Pflege 
städtischer Grün- und Waldflächen sowie Spielplät-
zen,  
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8. Ablösung von mehr als drei Stellplätzen gemäß 
der Stellplatzablösesatzung,  


9. städtebauliche Gebote gemäß den §§ 176 bis 
179 BauGB,  


10. Genehmigung von Anträgen auf Baumfällungen 
gemäß Baumschutzsatzung für Baumgruppen, die 
einen Park bildenden und/oder das Stadtbild prä-
gen,  


11. Bezuschussung der Sanierung von Denkmä-
lern,  


12. den Sanierungswirtschaftsplan, den Wirt-
schaftsplan „Städtebaulicher Denkmalschutz“ und 
die Wirtschaftspläne der Stadtumbaugebiete „Alt-
stadt“, „Rüsternbreite“ und „Wasserturm“ soweit der 
im Haushaltsplan jeweils enthaltene Ansatz nicht 
überschritten wird,  


13. geringfügige Abweichungen vom Sanierungs-
rahmenplan,  


14. geringfügige Abweichungen von Verkehrspla-
nungen (insbesondere Verkehrsentwicklungsplan, 
Parkraumkonzepte),  


15. Empfehlungen zur Ausgestaltung und Umset-
zung der Verkehrsplanung,  


16. Vermögensangelegenheiten im Sinne von § 45 
Abs. 2 Nr. 7 KVG LSA bis zu einer Wertgrenze von 
100.000 Euro innerhalb des Sanierungsgebietes,  


17. Förderung von Einzelmaßnahmen in den För-
dergebieten des Stadtumbaus, im Sa-
nierungsgebiet und im Erhaltungssatzungsgebiet 


 


 


 


 


 


 


8. Ablösung von mehr als drei Stellplätzen gemäß 
der Stellplatzablösesatzung,  


9. städtebauliche Gebote gemäß den §§ 176 bis 
179 BauGB,  


10. Genehmigung von Anträgen auf Baumfällungen 
gemäß Baumschutzsatzung für Baumgruppen, die 
einen Park bildenden und/oder das Stadtbild prä-
gen,  


11. Bezuschussung der Sanierung von Denkmä-
lern,  


12. den Sanierungswirtschaftsplan, den Wirt-
schaftsplan „Städtebaulicher Denkmalschutz“ und 
die Wirtschaftspläne der Stadtumbaugebiete „Alt-
stadt“, „Rüsternbreite“ und „Wasserturm“ soweit der 
im Haushaltsplan jeweils enthaltene Ansatz nicht 
überschritten wird,  


13. geringfügige Abweichungen vom Sanierungs-
rahmenplan,  


14. geringfügige Abweichungen von Verkehrspla-
nungen (insbesondere Verkehrsentwicklungsplan, 
Parkraumkonzepte),  


15. Empfehlungen zur Ausgestaltung und Umset-
zung der Verkehrsplanung,  


16. Vermögensangelegenheiten im Sinne von § 45 
Abs. 2 Nr. 7 KVG LSA bis zu einer Wertgrenze von 
100.000 Euro innerhalb des Sanierungsgebietes,  


17. Förderung von Einzelmaßnahmen in den För-
dergebieten des Stadtumbaus, im Sa-
nierungsgebiet und im Erhaltungssatzungsgebiet 
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„Innenstadt“ (Darlehen und Zu-schüsse),  


18. Übertragung von Ordnungsmaßnahmen nach 
§ 147 BauGB und deren Finanzierung,  


19. Grundsatzentscheidungen und allgemeine 
Richtlinien im Zusammenhang mit Sanie-
rungsverfahren,  


20. einzelne Abweichungen von den im Rahmen-
plan genannten Zielen der Sanierung.  


 


„Innenstadt“ (Darlehen und Zu-schüsse),  


18. Übertragung von Ordnungsmaßnahmen nach 
§ 147 BauGB und deren Finanzierung,  


19. Grundsatzentscheidungen und allgemeine 
Richtlinien im Zusammenhang mit Sanie-
rungsverfahren,  


20. einzelne Abweichungen von den im Rahmen-
plan genannten Zielen der Sanierung.  


 


(10) Der Sozial- und Kulturausschuss berät in An-
gelegenheiten der Stadt Köthen (Anhalt) in der Re-
gel über  
1. kulturelle Veranstaltungen,  


2. Zuwendungen für kulturelle, sportliche und sozia-
le Zwecke aus Haushaltsmitteln der Stadt Köthen 
(Anhalt),  


3. die Auswahl und Anschaffung von Kunstwerken,  


4. die Pflege der Zusammenarbeit mit Kultur- und 
Sportvereinen,  


5. den Neubau und die Unterhaltung von städti-
schen Freizeit-, Kultur- und Sportstätten,  


6. die Belegung städtischer Freizeit- und Sportein-
richtungen,  


7. den Erhalt und die Förderung kultureller Einrich-
tungen sowie der Sportstätten,  


8. Vorschläge für den Abschluss von Partner-
schaftsbeziehungen zur Förderung der eu-
ropäischen Integration, zu den Jahresaktivitäten in 
partnerschaftlichen Beziehungen und Vorbereitung 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


(10) Der Sozial- und Kulturausschuss berät in An-
gelegenheiten der Stadt Köthen (Anhalt) in der Re-
gel über  
1. kulturelle Veranstaltungen,  


2. Zuwendungen für kulturelle, sportliche und sozia-
le Zwecke aus Haushaltsmitteln der Stadt Köthen 
(Anhalt),  


3. die Auswahl und Anschaffung von Kunstwerken,  


4. die Pflege der Zusammenarbeit mit Kultur- und 
Sportvereinen,  


5. den Neubau und die Unterhaltung von städti-
schen Freizeit-, Kultur- und Sportstätten,  


6. die Belegung städtischer Freizeit- und Sportein-
richtungen,  


7. den Erhalt und die Förderung kultureller Einrich-
tungen sowie der Sportstätten,  


8. Vorschläge für den Abschluss von Partner-
schaftsbeziehungen zur Förderung der eu-
ropäischen Integration, zu den Jahresaktivitäten in 
partnerschaftlichen Beziehungen und Vorbereitung 
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von einzelnen Veranstaltungen in diesem Zusam-
menhang,  


9. die Verteilung von Zuwendungen an Verbände 
und Vereine im Sozial- und Jugendbereich,  


10. soziale Probleme von Hilfsbedürftigen,  


11. Obdachlosenangelegenheiten,  


12. Angelegenheiten der Altenhilfe und -pflege,  


13. Angelegenheiten der städtischen Kindertages-
einrichtungen,  


14. Angelegenheiten der städtischen Schulen und 
Schulhorte,  


15. den An-, Um- und Neubau von städtischen 
Schulen und Kindertageseinrichtungen,  


16. städtische Spielplatzkonzeption und Neugestal-
tung von Spielplätzen sowie Auswahl der Standor-
te,  


17. die Umgestaltung von Außenanlagen in städti-
schen Sozial- und Jugendeinrichtungen,  


18. die örtliche Jugendfreizeitangebote und deren 
Förderung,  
 
 
19. Angelegenheiten des Tierparks. 
 
 
 


(11) Der Rechnungsprüfungsausschuss berät in der 
Regel über  
1. die Entgegennahme der Jahresrechnung und die 
Entlastung des Oberbürgermeisters für die Haus-


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Es soll eine klarstellende Zuständigkeit des SK für 


Angelegenheiten des Tierparks aufgenommen wer-


den, da es hieran bislang gefehlt hat.  


von einzelnen Veranstaltungen in diesem Zusam-
menhang,  


9. die Verteilung von Zuwendungen an Verbände 
und Vereine im Sozial- und Jugendbereich,  


10. soziale Probleme von Hilfsbedürftigen,  


11. Obdachlosenangelegenheiten,  


12. Angelegenheiten der Altenhilfe und -pflege,  


13. Angelegenheiten der städtischen Kindertages-
einrichtungen,  


14. Angelegenheiten der städtischen Schulen und 
Schulhorte,  


15. den An-, Um- und Neubau von städtischen 
Schulen und Kindertageseinrichtungen,  


16. städtische Spielplatzkonzeption und Neugestal-
tung von Spielplätzen sowie Auswahl der Standor-
te,  


17. die Umgestaltung von Außenanlagen in städti-
schen Sozial- und Jugendeinrichtungen,  


18. die örtliche Jugendfreizeitangebote und deren 
Förderung. 
  
 


 


 


 


 
(11) Der Rechnungsprüfungsausschuss berät in der 
Regel über  
1. die Entgegennahme der Jahresrechnung und die 
Entlastung des Oberbürgermeisters für die Haus-
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haltsdurchführung,  


2. die Stellungnahme zum Prüfergebnis der überört-
lichen Prüfung sowie eine Stellungnahme zum 
Prüfbericht über die Jahresabschlussprüfung der 
Eigenbetriebe,  


3. die Gegenstände der Rechnungsprüfungsord-
nung der Stadt Köthen (Anhalt) in der jeweils gel-
tenden Fassung.  
 


haltsdurchführung,  


2. die Stellungnahme zum Prüfergebnis der überört-
lichen Prüfung sowie eine Stellungnahme zum 
Prüfbericht über die Jahresabschlussprüfung der 
Eigenbetriebe,  


3. die Gegenstände der Rechnungsprüfungsord-
nung der Stadt Köthen (Anhalt) in der jeweils gel-
tenden Fassung.  
 


(12) Die Information über die Beschlüsse der be-
schließenden Ausschüsse erfolgt über die Vertei-
lung der Protokolle an alle Stadträte. 


 (12) Die Information über die Beschlüsse der be-
schließenden Ausschüsse erfolgt über die Vertei-
lung der Protokolle an alle Stadträte. 


  


   


§ 7 


Zuständigkeiten des Oberbürgermeisters 


 § 7 


Zuständigkeiten des Oberbürgermeisters 


   


(1) Geschäfte der laufenden Verwaltung im Sinne 
des § 66 Abs. 1 Satz 3 KVG LSA sind diejenigen, 
die nicht von grundsätzlicher, über den Einzelfall 
hinausgehender Bedeutung sind und deshalb keine 
besondere Beurteilung erfordern, sondern die mit 
einer gewissen Regelmäßigkeit wiederkehren, nach 
feststehenden Verwaltungsregeln erledigt werden 
und für die Stadt Köthen (Anhalt) sachlich und fi-
nanziell nicht von erheblicher Bedeutung sind. 


 (1) Geschäfte der laufenden Verwaltung im Sinne 
des § 66 Abs. 1 Satz 3 KVG LSA sind diejenigen, 
die nicht von grundsätzlicher, über den Einzelfall 
hinausgehender Bedeutung sind und deshalb keine 
besondere Beurteilung erfordern, sondern die mit 
einer gewissen Regelmäßigkeit wiederkehren, nach 
feststehenden Verwaltungsregeln erledigt werden 
und für die Stadt Köthen (Anhalt) sachlich und fi-
nanziell nicht von erheblicher Bedeutung sind. 


   


(2) Im eigenen Wirkungskreis der Stadt Köthen 
(Anhalt) entscheidet der Oberbürgermeister insbe-
sondere über  


1. die nach feststehenden Tarifen, Richtlinien, Ord-
nungen und Satzungen abzuschließenden Ge-
schäfte des täglichen Verkehrs,  


2. die Vergabe von Lieferungen und Leistungen bis 


 


 


 


 


 


(2) Im eigenen Wirkungskreis der Stadt Köthen 
(Anhalt) entscheidet der Oberbürgermeister insbe-
sondere über  


1. die nach feststehenden Tarifen, Richtlinien, Ord-
nungen und Satzungen abzuschließenden Ge-
schäfte des täglichen Verkehrs,  


2. die Vergabe von Lieferungen und Leistungen bis 
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25.000 Euro,  


3. Geschäfte oder andere Maßnahmen, bei denen 
im Einzelfall folgende Wertgrenzen (ohne Steuer) 
nicht überschritten werden:  


a) Stundungen bis zu drei Monaten unbegrenzt, im 
Übrigen bis zu 15.000 Euro je Forderung und Ab-
rechnungszeitraum,  


b) Niederschlagung, bis zu 5.000 Euro je Forderung 
und Abrechnungszeitraum,  


c) Erlass bis zu 2.500 Euro je Forderung und Ab-
rechnungszeitraum,  


d) kurzfristige Vereinbarungen über die Nutzung 
städtischer Liegenschaften (Laufzeit unter fünf Jah-
ren),  


e) Abschluss von gerichtlichen und außergerichtli-
chen Vergleichen bis zu einem Nachgebensbetrag 
in Personalangelegenheiten von 15.000 Euro in 
allen übrigen Rechtsstreitigkeiten bis 50.000 Euro,  


4. die Heranziehung zu kommunalen Abgaben,  


5. Löschungsbewilligungen, Abtretungserklärungen 
und Vorrangseinräumungen bis 25.000 Euro,  


6. die Erteilung von Prozessvollmachten und die 
Einlegung von Rechtsbehelfen bzw. Erhebung von 
Klagen für Rechtsstreitigkeiten, die für die Stadt von 
nicht erheblicher Bedeutung sind,  


7. Auszahlungen, soweit die Summe und der Zu-
schussempfänger im Haushaltsplan genau definiert 
sind,  


8. die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorha-


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


25.000 Euro,  


3. Geschäfte oder andere Maßnahmen, bei denen 
im Einzelfall folgende Wertgrenzen (ohne Steuer) 
nicht überschritten werden:  


a) Stundungen bis zu drei Monaten unbegrenzt, im 
Übrigen bis zu 15.000 Euro je Forderung und Ab-
rechnungszeitraum,  


b) Niederschlagung, bis zu 5.000 Euro je Forderung 
und Abrechnungszeitraum,  


c) Erlass bis zu 2.500 Euro je Forderung und Ab-
rechnungszeitraum,  


d) kurzfristige Vereinbarungen über die Nutzung 
städtischer Liegenschaften (Laufzeit unter fünf Jah-
ren),  


e) Abschluss von gerichtlichen und außergerichtli-
chen Vergleichen bis zu einem Nachgebensbetrag 
in Personalangelegenheiten von 15.000 Euro in 
allen übrigen Rechtsstreitigkeiten bis 50.000 Euro,  


4. die Heranziehung zu kommunalen Abgaben,  


5. Löschungsbewilligungen, Abtretungserklärungen 
und Vorrangseinräumungen bis 25.000 Euro,  


6. die Erteilung von Prozessvollmachten und die 
Einlegung von Rechtsbehelfen bzw. Erhebung von 
Klagen für Rechtsstreitigkeiten, die für die Stadt von 
nicht erheblicher Bedeutung sind,  


7. Auszahlungen, soweit die Summe und der Zu-
schussempfänger im Haushaltsplan genau definiert 
sind,  


8. die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorha-







Anlage 2 


Seite 18 von 30 


Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 


ben gemäß den §§ 31 bis 35 BauGB für  


a) die Errichtung von Wohngebäuden bis zu drei 
Wohnungen oder einem anrechenbaren Bauwert 
gemäß Bauvorlagenverordnung bis zu 300.000 
Euro,  


b) die Errichtung von Anlagen für gewerbliche, kul-
turelle, kirchliche, soziale, gesundheitliche und 
sportliche Zwecke mit einem anrechenbaren Bau-
wert gemäß Bauvorlagenverordnung bis zu 300.000 
Euro,  


c) Nutzungsänderungen von Grundstücken und 
baulichen Anlagen, die die Gebietscharakteristik 
gemäß der BauNVO nicht beeinflussen,  


d) die Errichtung von Einrichtungen des Einzelhan-
dels, die nicht als großflächig gemäß § 11 Abs. 3 
BauNVO einzustufen sind,  


e) die Errichtung von Stellplatzanlagen bis zu 20 
Stellplätzen,  


9. Genehmigungen nach den §§ 172, 173 BauGB,  


10. die Ablösung von bis zu drei Stellplätzen gemäß 
der Stellplatzablösesatzung,  


11. die sanierungsrechtliche Genehmigung gemäß 
§ 144 BauGB,  


12. Rechtsgeschäfte gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 7 KVG 
LSA, die im Einzelfall eine Wertgrenze von 30.000 
Euro nicht überschreiten,  


13. Rechtsgeschäfte gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 10 
KVG LSA, die im Einzelfall eine Wertgrenze von 
10.000 Euro nicht überschreiten,  


14. Verträge der Stadt Köthen (Anhalt) mit ehren-


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ben gemäß den §§ 31 bis 35 BauGB für  


a) die Errichtung von Wohngebäuden bis zu drei 
Wohnungen oder einem anrechenbaren Bauwert 
gemäß Bauvorlagenverordnung bis zu 300.000 
Euro,  


b) die Errichtung von Anlagen für gewerbliche, kul-
turelle, kirchliche, soziale, gesundheitliche und 
sportliche Zwecke mit einem anrechenbaren Bau-
wert gemäß Bauvorlagenverordnung bis zu 300.000 
Euro,  


c) Nutzungsänderungen von Grundstücken und 
baulichen Anlagen, die die Gebietscharakteristik 
gemäß der BauNVO nicht beeinflussen,  


d) die Errichtung von Einrichtungen des Einzelhan-
dels, die nicht als großflächig gemäß § 11 Abs. 3 
BauNVO einzustufen sind,  


e) die Errichtung von Stellplatzanlagen bis zu 20 
Stellplätzen,  


9. Genehmigungen nach den §§ 172, 173 BauGB,  


10. die Ablösung von bis zu drei Stellplätzen gemäß 
der Stellplatzablösesatzung,  


11. die sanierungsrechtliche Genehmigung gemäß 
§ 144 BauGB,  


12. Rechtsgeschäfte gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 7 KVG 
LSA, die im Einzelfall eine Wertgrenze von 30.000 
Euro nicht überschreiten,  


13. Rechtsgeschäfte gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 10 
KVG LSA, die im Einzelfall eine Wertgrenze von 
10.000 Euro nicht überschreiten,  


14. Verträge der Stadt Köthen (Anhalt) mit ehren-
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amtlichen Mitgliedern der Vertretung, sonstigen 
Mitgliedern von Ausschüssen, von Ortschaftsräten, 
mit dem Ortsvorsteher oder mit dem Hauptverwal-
tungsbeamten, wenn es sich um Verträge aufgrund 
einer förmlichen Ausschreibung oder um Geschäfte 
der laufenden Verwaltung handelt deren Vermö-
genswert einen Betrag von 2.500 Euro nicht über-
steigt gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 13 KVG LSA,  


 


15. nicht erhebliche über- oder außerplanmäßige 
Aufwendungen und Auszahlungen (§ 105 Abs. 1 
Satz 2 KVG LSA) sowie nicht erhebliche über- oder 
außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen 
(§§ 45 Abs. 2 Nr. 4, 107 Abs. 5 KVG LSA) bis 
30.000 Euro im Einzelfall; ferner über- und außer-
planmäßige Mehrbedarfe im Rahmen der Jahres-
abschlussarbeiten unabhängig einer Wertgrenze 
(u.a. Aufwands-Umbuchungen hinsichtlich einer 
periodengerechten Zuordnung, innerbetriebliche 
Leistungsverrechnungen und weitere zahlungsun-
wirksame Buchungen),  


 


 


 


15a. Aufwendungen und Auszahlungen im Rah-
men der vorläufigen Haushaltsführung (§ 104 KVG 
LSA), soweit es sich um eine Geschäft der laufen-
den Verwaltung handelt; ohne Wertgrenze, wenn 
bereits eine rechtliche oder vertragliche Verpflich-
tung zur Leistung besteht; bis zu einer Wertgrenze 
von 30.000 EUR im Einzelfall, wenn diese zur Wei-
terführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar 
ist sowie über die Fortsetzung von Investitionen und 


 


 


 


 


 


Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten kann es 
vorkommen, dass nach Prüfung einzelne Vorgänge 
periodengerecht einem anderen Haushaltsjahr zu-
geordnet werden müssen. Hierfür müssen dann 
ggf. über- bzw. außerplanmäßige Mittel zur Verfü-
gung gestellt werden, um die korrekten Aufwands-
buchungen programmseitig umzusetzen. Änderun-
gen ergeben sich lediglich in der Ergebnisrechnung; 
die Finanzrechnung bleibt unverändert. Gerade in 
den ersten doppischen Haushaltsjahren ist davon 
auszugehen, dass vermehr derartige Buchungen 
vorzunehmen sind. Dies sollte in der Verwaltungs-
kompetenz liegen.  


 


 


 


 


 


 


Es soll eine Zuständigkeitsregelung für den Ober-
bürgermeister für Aufwendungen und Auszahlun-
gen im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung 
im Sinne des § 104 KVG LSA aufgenommen wer-
den.  


amtlichen Mitgliedern der Vertretung, sonstigen 
Mitgliedern von Ausschüssen, von Ortschaftsräten, 
mit dem Ortsvorsteher oder mit dem Hauptverwal-
tungsbeamten, wenn es sich um Verträge aufgrund 
einer förmlichen Ausschreibung oder um Geschäfte 
der laufenden Verwaltung handelt deren Vermö-
genswert einen Betrag von 2.500 Euro nicht über-
steigt gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 13 KVG LSA,  


 


15. nicht erhebliche über- oder außerplanmäßige 
Aufwendungen und Auszahlungen (§ 105 Abs. 1 
Satz 2 KVG LSA) sowie nicht erhebliche über- oder 
außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen 
(§§ 45 Abs. 2 Nr. 4, 107 Abs. 5 KVG LSA) bis 
30.000 Euro im Einzelfall; ferner über- und außer-
planmäßige Mehrbedarfe im Rahmen der Jahres-
abschlussbuchungen (innerbetriebliche Leistungs-
verrechnungen und weitere zahlungsunwirksame 
Buchungen),  
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Investitionsfördermaßnahmen – unabhängig einer 
Wertgrenze -, für die im Haushaltplan eines Vorjah-
res Planansätze oder Verpflichtungsermächtigun-
gen vorgesehen waren, 


 


16. Änderungen des Sanierungswirtschaftsplanes, 
des Maßnahmeplanes "städtebaulicher Denkmal-
schutz" und der Maßnahmepläne Stadtumbau Ost 
"Altstadt" dahingehend, dass die geplanten Einzel-
maßnahmen lediglich innerhalb der Wirtschaftsplä-
ne verschoben bzw. ausgetauscht werden und die 
jeweiligen Haushaltsansätze der Wirtschaftspläne 
der Einzelpläne laut Haushaltsplan nicht überschrit-
ten werden,  


17. Abweichungen von Vorgaben der gültigen Ge-
staltungssatzungen, wenn diese begründete Aus-
nahmefälle darstellen und soweit sie in den einzel-
nen Paragraphen und deren Begründungen in den 
Satzungen vorgesehen sind,  


 


 


18. Ausnahmen und Befreiungen von Festlegungen 
gültiger Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplänen (§ 31 BauGB) sowie geringfügige Ab-
weichungen von sonstigem Ortsrecht gemäß 
BauGB und BauO LSA,  


 


 


19. die Annahme oder Vermittlung von geringfügi-
gen Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwen-
dungen gemäß § 99 Abs. 6 Satz 4 KVG LSA bis zu 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Bei Ausnahmen und Befreiungen nach § 31 BauGB 
handelt es sich um gebundene Entscheidungen, bei 
denen kein politischer Ermessenspeilraum besteht. 
Aus diesem Grunde sollte die Entscheidung hierzu 
in die Zuständigkeit des Oberbürgermeisters fallen.  


 


 


 


 


 


 
 


 


16. Änderungen des Sanierungswirtschaftsplanes, 
des Maßnahmeplanes "städtebaulicher Denkmal-
schutz" und der Maßnahmepläne Stadtumbau Ost 
"Altstadt" dahingehend, dass die geplanten Einzel-
maßnahmen lediglich innerhalb der Wirtschaftsplä-
ne verschoben bzw. ausgetauscht werden und die 
jeweiligen Haushaltsansätze der Wirtschaftspläne 
der Einzelpläne laut Haushaltsplan nicht überschrit-
ten werden,  


17. Abweichungen von Vorgaben der gültigen Ge-
staltungssatzungen, wenn diese begründete Aus-
nahmefälle darstellen und soweit sie in den einzel-
nen Paragraphen und deren Begründungen in den 
Satzungen vorgesehen sind,  


 


 


18. geringfügige Ausnahmen und Befreiungen von 
Festlegungen gültiger Bebauungspläne, Vorhaben- 
und Erschließungsplänen sowie Abweichungen von 
sonstigem Ortsrecht gemäß BauGB und BauO 
LSA,  


 


 


19. die Annahme oder Vermittlung von geringfügi-
gen Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwen-
dungen gemäß § 99 Abs. 6 Satz 4 KVG LSA bis zu 
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einem Betrag in Höhe von 1.000 Euro,  


20. die Beantragung und Weitergabe von Förder-
mitteln aus dem Programm „Stadtumbau Ost Rück-
bau“,  


21. alle Fälle der Ernennung und Entlassung von 
Beamten der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt, 
die Amtsleiter, die Rechnungsprüfer und Ratsbüro-
leiter, sofern sie nicht kraft Gesetzes vorgegeben 
sind, im Einvernehmen mit dem Stadtrat; es gilt 
§ 139 Abs. 5 KVG LSA,  


22. alle Fälle der Ernennung und Entlassung von 
Beamten der Laufbahngruppe 1,  


23. Umsetzung, Versetzung und Abordnung sowie 
die Versetzung in den Ruhestand für alle Beamten,  


24. Ernennung und Entlassung des Stadtwehrlei-
ters, der Ortswehrleiter und deren Stellvertreter 
sowie aller anderen Ehrenbeamten, soweit gesetz-
liche Regelungen dem nicht entgegenstehen,  


25. Einstellung, Entlassung und die nicht nur vo-
rübergehende Übertragung einer anders bewerte-
ten Tätigkeit betreffend die Dezernenten, Amtslei-
ter, Rechnungsprüfer und Ratsbüroleiter im Einver-
nehmen mit dem Stadtrat,  


26. alle weiteren Beschäftigten der Verwaltung, es 
gilt § 7 Abs. 2 Nr. 21, 


 


 


27. Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen an städ-
tischen Grünflächen und Spielplätzen bis zu einer 
Wertgrenze von 25.000 EUR.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Bei Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen an städti-


schen Grünflächen und Spielplätzen handelt es sich in 


der Regel um Geschäfte der laufenden Verwaltung. Aus 


diesem Grunde wird in § 7 Abs. 2 hierfür bis zu einer 


Wertgrenze von 25.000 EUR eine Zuständigkeitsrege-


lung für den Oberbürgermeister aufgenommen. Pflege- 


und Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Waldflä-


chen verbleibt in der Zuständigkeit des BSU.  


einem Betrag in Höhe von 1.000 Euro,  


20. die Beantragung und Weitergabe von Förder-
mitteln aus dem Programm „Stadtumbau Ost Rück-
bau“,  


21. alle Fälle der Ernennung und Entlassung von 
Beamten der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt, 
die Amtsleiter, die Rechnungsprüfer und Ratsbüro-
leiter, sofern sie nicht kraft Gesetzes vorgegeben 
sind, im Einvernehmen mit dem Stadtrat; es gilt 
§ 139 Abs. 5 KVG LSA,  


22. alle Fälle der Ernennung und Entlassung von 
Beamten der Laufbahngruppe 1,  


23. Umsetzung, Versetzung und Abordnung sowie 
die Versetzung in den Ruhestand für alle Beamten,  


24. Ernennung und Entlassung des Stadtwehrlei-
ters, der Ortswehrleiter und deren Stellvertreter 
sowie aller anderen Ehrenbeamten, soweit gesetz-
liche Regelungen dem nicht entgegenstehen,  


25. Einstellung, Entlassung und die nicht nur vo-
rübergehende Übertragung einer anders bewerte-
ten Tätigkeit betreffend die Dezernenten, Amtslei-
ter, Rechnungsprüfer und Ratsbüroleiter im Einver-
nehmen mit dem Stadtrat,  


26. alle weiteren Beschäftigten der Verwaltung, es 
gilt § 7 Abs. 2 Nr. 21. 







Anlage 2 


Seite 22 von 30 


Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 


   


 


(3) Dem Oberbürgermeister obliegt die Geschäfts-
verteilung innerhalb der Verwaltung. 


 (3) Dem Oberbürgermeister obliegt die Geschäfts-
verteilung innerhalb der Verwaltung. 


 


§ 8 


Allgemeine Vertretung des Oberbürgermeisters 


  


§ 8 


Allgemeine Vertretung des Oberbürgermeisters 


   
1Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) wählt einen 
Beschäftigten der Stadtverwaltung als 1. Vertreter 
des Oberbürgermeisters für den Verhinderungsfall. 
2Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) kann einen 
weiteren Beschäftigten der Stadtverwaltung als 2. 
Vertreter des Oberbürgermeisters für den Fall der 
Verhinderung sowohl des Oberbürgermeisters als 
auch des 1. Vertreters des Oberbürgermeisters 
wählen. 3Das Vorschlagsrecht dafür hat der Ober-
bürgermeister. 


 1Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) wählt einen 
Beschäftigten der Stadtverwaltung als 1. Vertreter 
des Oberbürgermeisters für den Verhinderungsfall. 
2Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) kann einen 
weiteren Beschäftigten der Stadtverwaltung als 2. 
Vertreter des Oberbürgermeisters für den Fall der 
Verhinderung sowohl des Oberbürgermeisters als 
auch des 1. Vertreters des Oberbürgermeisters 
wählen. 3Das Vorschlagsrecht dafür hat der Ober-
bürgermeister. 


   


   


§ 9  


Gleichstellungsbeauftragte 


 § 9  


Gleichstellungsbeauftragte 


  


 


(1) Der Stadtrat bestellt im Einvernehmen mit dem 
Oberbürgermeister eine Gleichstellungsbeauftragte. 


  


(1) Der Stadtrat bestellt im Einvernehmen mit dem 
Oberbürgermeister eine Gleichstellungsbeauftragte. 


  


(2) 1Die Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten 
ist widerruflich. 2Über die Abberufung entscheidet 
der Stadtrat im Einvernehmen mit dem Oberbür-
germeister. 3Einer Abberufung bedarf es nicht bei 
Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses. 


 (2) 1Die Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten 
ist widerruflich. 2Über die Abberufung entscheidet 
der Stadtrat im Einvernehmen mit dem Oberbür-
germeister. 3Einer Abberufung bedarf es nicht bei 
Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses. 
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(3) 1Die Gleichstellungsbeauftragte kann an den 
Sitzungen des Stadtrates und der Ausschüsse teil-
nehmen, soweit ihr Aufgabenbereich betroffen ist. 
2Ihr ist in Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches 
auf Verlangen das Wort zu erteilen. 


 (3) 1Die Gleichstellungsbeauftragte kann an den 
Sitzungen des Stadtrates und der Ausschüsse teil-
nehmen, soweit ihr Aufgabenbereich betroffen ist. 
2Ihr ist in Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches 
auf Verlangen das Wort zu erteilen. 


  


   


IV. ABSCHNITT 


UNTERRICHTUNG UND BETEILIGUNG DER 


EINWOHNER 


 IV. ABSCHNITT 


UNTERRICHTUNG UND BETEILIGUNG DER 


EINWOHNER 


   


§ 10 


Einwohnerversammlung 


 § 10 


Einwohnerversammlung 


   


(1) 1Über allgemein bedeutsame Angelegenheiten 
der Stadt Köthen (Anhalt) können die Einwohner 
auch durch Einwohnerversammlungen unterrichtet 
werden. 2Der Oberbürgermeister beruft die Ein-
wohnerversammlungen ein. 3Er setzt die Ge-
sprächsgegenstände sowie Ort und Zeit der Veran-
staltung fest. 4Die Einladung ist gemäß § 14 Abs. 2 
bekanntzumachen und soll in der Regel 14 Tage 
vor Beginn der Veranstaltung erfolgen. 5Die Einla-
dungsfrist kann bei besonderer Dringlichkeit auf 
drei Tage verkürzt werden. 


 (1) 1Über allgemein bedeutsame Angelegenheiten 
der Stadt Köthen (Anhalt) können die Einwohner 
auch durch Einwohnerversammlungen unterrichtet 
werden. 2Der Oberbürgermeister beruft die Ein-
wohnerversammlungen ein. 3Er setzt die Ge-
sprächsgegenstände sowie Ort und Zeit der Veran-
staltung fest. 4Die Einladung ist gemäß § 14 Abs. 2 
bekanntzumachen und soll in der Regel 14 Tage 
vor Beginn der Veranstaltung erfolgen. 5Die Einla-
dungsfrist kann bei besonderer Dringlichkeit auf 
drei Tage verkürzt werden. 


  


(2) Die Einwohnerversammlungen können auf Teile 
des Stadtgebietes beschränkt werden. 


 (2) Die Einwohnerversammlungen können auf Teile 
des Stadtgebietes beschränkt werden. 


  


(3) Der Oberbürgermeister unterrichtet den Stadtrat 
in seiner nächsten Sitzung über den Ablauf der 
Einwohnerversammlung und die wesentlichen Er-
gebnisse. 


 (3) Der Oberbürgermeister unterrichtet den Stadtrat 
in seiner nächsten Sitzung über den Ablauf der 
Einwohnerversammlung und die wesentlichen Er-
gebnisse. 


  


   


§ 11  § 11   
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Einwohnerfragestunde Einwohnerfragestunde 


     


(1) Der Stadtrat sowie seine Ausschüsse führen im 
Rahmen ordentlicher öffentlicher Sitzungen eine 
Einwohnerfragestunde durch. 


 (1) Der Stadtrat sowie seine Ausschüsse führen im 
Rahmen ordentlicher öffentlicher Sitzungen eine 
Einwohnerfragestunde durch. 


  


(2) 1Die Einwohnerfragestunde erfolgt in der Regel 
zum Beginn der Sitzung. 2Abweichungen hiervon 
kann der Vorsitzende des Stadtrates in der Einla-
dung zur Sitzung festlegen. 


 (2) 1Die Einwohnerfragestunde erfolgt in der Regel 
zum Beginn der Sitzung. 2Abweichungen hiervon 
kann der Vorsitzende des Stadtrates in der Einla-
dung zur Sitzung festlegen. 


  


(3) 1Der Vorsitzende des Stadtrates stellt den Be-
ginn und das Ende der Fragestunde fest. 2Findet 
sich zu Beginn der Fragestunde kein Einwohner 
ein, kann sie geschlossen werden. 3Die Fragestun-
de soll auf höchstens 30 Minuten begrenzt sein. 


 (3) 1Der Vorsitzende des Stadtrates stellt den Be-
ginn und das Ende der Fragestunde fest. 2Findet 
sich zu Beginn der Fragestunde kein Einwohner 
ein, kann sie geschlossen werden. 3Die Fragestun-
de soll auf höchstens 30 Minuten begrenzt sein. 


  


(4) 1Jeder Einwohner ist nach Angabe seines Na-
mens und seiner Anschrift berechtigt, grundsätzlich 
eine Frage und zwei Zusatzfragen, die sich auf den 
Gegenstand der ersten Frage beziehen, zu stellen. 
2Zugelassen sind Fragen von allgemeinem Interes-
se, die in die Zuständigkeit der Stadt Köthen (An-
halt) fallen, insbesondere Fragen, die die Tages-
ordnung betreffen. 3Die Fragezeit beträgt in der 
Regel drei Minuten. 4Persönliche Angelegenheiten 
einzelner Personen können nicht Gegenstand der 
Einwohnerfragestunde sein. 5Über Ausnahmen ent-
scheidet der Vorsitzende des Stadtrates. 


 (4) 1Jeder Einwohner ist nach Angabe seines Na-
mens und seiner Anschrift berechtigt, grundsätzlich 
eine Frage und zwei Zusatzfragen, die sich auf den 
Gegenstand der ersten Frage beziehen, zu stellen. 
2Zugelassen sind Fragen von allgemeinem Interes-
se, die in die Zuständigkeit der Stadt Köthen (An-
halt) fallen, insbesondere Fragen, die die Tages-
ordnung betreffen. 3Die Fragezeit beträgt in der 
Regel drei Minuten. 4Persönliche Angelegenheiten 
einzelner Personen können nicht Gegenstand der 
Einwohnerfragestunde sein. 5Über Ausnahmen ent-
scheidet der Vorsitzende des Stadtrates. 


  


(5) 1Fragen, die die Tagesordnung betreffen, sollen 
bei der Behandlung des Tagesordnungspunktes 
beantwortet werden. 2Die Beantwortung der Fragen 
erfolgt in der Regel mündlich durch den Oberbür-
germeister oder den Vorsitzenden des Stadtrates. 
3Eine Aussprache findet nicht statt. 4Ist die Beant-
wortung der Frage in der Sitzung nicht möglich, 
erhält der Einwohner eine schriftliche Antwort, die 


 (5) 1Fragen, die die Tagesordnung betreffen, sollen 
bei der Behandlung des Tagesordnungspunktes 
beantwortet werden. 2Die Beantwortung der Fragen 
erfolgt in der Regel mündlich durch den Oberbür-
germeister oder den Vorsitzenden des Stadtrates. 
3Eine Aussprache findet nicht statt. 4Ist die Beant-
wortung der Frage in der Sitzung nicht möglich, 
erhält der Einwohner eine schriftliche Antwort, die 
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innerhalb von vier Wochen erteilt werden soll. 
5Schriftliche Antworten sind dem Protokoll der auf 
die Beantwortung folgenden nächsten ordentlichen 
Stadtratssitzung beizufügen. 


innerhalb von vier Wochen erteilt werden soll. 
5Schriftliche Antworten sind dem Protokoll der auf 
die Beantwortung folgenden nächsten ordentlichen 
Stadtratssitzung beizufügen. 


(6) 1Auf die Einwohnerfragestunden in den Aus-
schüssen finden die Regelungen der Absätze 2 bis 
5 entsprechend Anwendung. 2An die Stelle des 
Vorsitzenden des Stadtrates tritt der Vorsitzende 
des Ausschusses. 


 (6) 1Auf die Einwohnerfragestunden in den Aus-
schüssen finden die Regelungen der Absätze 2 bis 
5 entsprechend Anwendung. 2An die Stelle des 
Vorsitzenden des Stadtrates tritt der Vorsitzende 
des Ausschusses. 


  


(7) 1In den Ortschaftsräten und ihren beschließen-
den Ausschüssen ist jeder Einwohner nach Angabe 
seines Namens und seiner Anschrift berechtigt, 
grundsätzlich eine Frage und zwei Zusatzfragen, 
die sich auf den Gegenstand der ersten Frage be-
ziehen, zu stellen. 2Zugelassen sind vorrangig Fra-
gen, die die Tagesordnung betreffen und Fragen 
von allgemeinem Interesse, die in die Zuständigkeit 
der Stadt Köthen (Anhalt) fallen. 3Die Redezeit be-
trägt in der Regel drei Minuten. 4Persönliche Ange-
legenheiten einzelner Personen können nicht Ge-
genstand der Einwohnerfragestunde sein. 5Die Ab-
sätze 2, 3 und 5 finden entsprechende Anwendung 
mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Vorsitzen-
den des Stadtrates der Ortsbürgermeister tritt. 


 (7) 1In den Ortschaftsräten und ihren beschließen-
den Ausschüssen ist jeder Einwohner nach Angabe 
seines Namens und seiner Anschrift berechtigt, 
grundsätzlich eine Frage und zwei Zusatzfragen, 
die sich auf den Gegenstand der ersten Frage be-
ziehen, zu stellen. 2Zugelassen sind vorrangig Fra-
gen, die die Tagesordnung betreffen und Fragen 
von allgemeinem Interesse, die in die Zuständigkeit 
der Stadt Köthen (Anhalt) fallen. 3Die Redezeit be-
trägt in der Regel drei Minuten. 4Persönliche Ange-
legenheiten einzelner Personen können nicht Ge-
genstand der Einwohnerfragestunde sein. 5Die Ab-
sätze 2, 3 und 5 finden entsprechende Anwendung 
mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Vorsitzen-
den des Stadtrates der Ortsbürgermeister tritt. 


  


     


§ 12 


Bürgerbefragung 


 § 12 


Bürgerbefragung 


   
1Eine Bürgerbefragung nach § 28 Abs. 3 KVG LSA 
erfolgt ausschließlich in wichtigen Angelegenheiten 
des eigenen Wirkungskreises der Stadt Köthen 
(Anhalt). 2Sie kann nur auf der Grundlage eines 
Stadtratsbeschlusses durchgeführt werden, in dem 
die mit „ja“ oder „nein“ zu beantwortende Frage 


 1Eine Bürgerbefragung nach § 28 Abs. 3 KVG LSA 
erfolgt ausschließlich in wichtigen Angelegenheiten 
des eigenen Wirkungskreises der Stadt Köthen 
(Anhalt). 2Sie kann nur auf der Grundlage eines 
Stadtratsbeschlusses durchgeführt werden, in dem 
die mit „ja“ oder „nein“ zu beantwortende Frage 
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formuliert ist und insbesondere festgelegt wird, ob 
die Befragung als elektronische Abstimmung im 
Internet oder im schriftlichen Verfahren erfolgt, in 
welchem Zeitraum die Befragung durchgeführt wird 
und in welcher Form das Abstimmungsergebnis 
bekanntzugeben ist. 


formuliert ist und insbesondere festgelegt wird, ob 
die Befragung als elektronische Abstimmung im 
Internet oder im schriftlichen Verfahren erfolgt, in 
welchem Zeitraum die Befragung durchgeführt wird 
und in welcher Form das Abstimmungsergebnis 
bekanntzugeben ist. 


   


V. ABSCHNITT 


EHRENBÜRGER UND EHRENBEZEICHNUNG 


 V. ABSCHNITT 


EHRENBÜRGER UND EHRENBEZEICHNUNG 


  


     


§ 13 


Ehrenbürgerrecht und Ehrenbezeichnung 


 § 13 


Ehrenbürgerrecht und Ehrenbezeichnung 


  


     


Die Verleihung oder Aberkennung des Ehrenbür-
gerrechts oder der Ehrenbezeichnung bedarf einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der stimmberechtigten 
Mitglieder des Stadtrates. 


 Die Verleihung oder Aberkennung des Ehrenbür-
gerrechts oder der Ehrenbezeichnung bedarf einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der stimmberechtigten 
Mitglieder des Stadtrates. 


  


 


 


  


 


VI. ABSCHNITT 


ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN 


  


VI. ABSCHNITT 


ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN 


   


§ 14 


Öffentliche Bekanntmachungen 


 § 14 


Öffentliche Bekanntmachungen 


   


(1) 1Satzungen, Verordnungen, Bekanntmachungen 
und Beschlüsse werden im Amtsblatt der Stadt 
Köthen (Anhalt) öffentlich bekannt gemacht. 2Es 
erscheint in der Regel monatlich. 
3Bekanntmachungen und Beschlüsse, für die aus 
zeitlichen Gründen eine Bekanntmachung im 
nächsten Amtsblatt nicht ausreichend ist, werden in 


 (1) 1Satzungen, Verordnungen, Bekanntmachungen 
und Beschlüsse werden im Amtsblatt der Stadt 
Köthen (Anhalt) öffentlich bekannt gemacht. 2Es 
erscheint in der Regel monatlich. 
3Bekanntmachungen und Beschlüsse, für die aus 
zeitlichen Gründen eine Bekanntmachung im 
nächsten Amtsblatt nicht ausreichend ist, werden in 
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der Mitteldeutschen Zeitung im Anzeigeteil der Lo-
kalausgabe Köthen veröffentlicht. 4Auf diese Be-
kanntmachung wird im darauf folgenden Amtsblatt 
hingewiesen. 5Die Bekanntmachung ist mit Ablauf 
des Erscheinungstages bewirkt, an dem im Falle 
des Satz 1 das Amtsblatt der Stadt Köthen (Anhalt) 
bzw. im Falle der Sätze 3 und 4 die Mitteldeutsche 
Zeitung den bekanntzumachenden Text enthält. 


der Mitteldeutschen Zeitung im Anzeigeteil der Lo-
kalausgabe Köthen veröffentlicht. 4Auf diese Be-
kanntmachung wird im darauf folgenden Amtsblatt 
hingewiesen. 5Die Bekanntmachung ist mit Ablauf 
des Erscheinungstages bewirkt, an dem im Falle 
des Satz 1 das Amtsblatt der Stadt Köthen (Anhalt) 
bzw. im Falle der Sätze 3 und 4 die Mitteldeutsche 
Zeitung den bekanntzumachenden Text enthält. 


(2) 1Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des 
Stadtrates und seiner Ausschüsse werden spätes-
tens sechs Tage vor der Sitzung auf der Internetsei-
te der Stadt Köthen (Anhalt) unter www.koethen-
anhalt.de öffentlich bekannt gemacht. 2Ergänzend 
ist der Bekanntmachungstext durch Aushang im 
Schaukasten des Rathauses mindestens drei Tage 
vor der Sitzung zu veröffentlichen. 3Soweit die Be-
kanntmachung nach Satz 1 wegen technischer 
Probleme nicht möglich ist, hat sie drei Tage vor 
der Sitzung in der Mitteldeutschen Zeitung, Lokal-
ausgabe Köthen, zu erfolgen. 4In den Fällen der 
Ladung des Stadtrates nach § 53 Abs. 4 Satz 5 
KVG LSA erfolgt die Bekanntmachung soweit mög-
lich unverzüglich nach der Ladung entsprechend 
den Sätzen 1 und 2. 


 (2) 1Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des 
Stadtrates und seiner Ausschüsse werden spätes-
tens sechs Tage vor der Sitzung auf der Internetsei-
te der Stadt Köthen (Anhalt) unter www.koethen-
anhalt.de öffentlich bekannt gemacht. 2Ergänzend 
ist der Bekanntmachungstext durch Aushang im 
Schaukasten des Rathauses mindestens drei Tage 
vor der Sitzung zu veröffentlichen. 3Soweit die Be-
kanntmachung nach Satz 1 wegen technischer 
Probleme nicht möglich ist, hat sie drei Tage vor 
der Sitzung in der Mitteldeutschen Zeitung, Lokal-
ausgabe Köthen, zu erfolgen. 4In den Fällen der 
Ladung des Stadtrates nach § 53 Abs. 4 Satz 5 
KVG LSA erfolgt die Bekanntmachung soweit mög-
lich unverzüglich nach der Ladung entsprechend 
den Sätzen 1 und 2. 


(3) Zeit, Ort und die Tagesordnung des Ortschafts-
rates Merzien werden drei Tage vor der Sitzung in 
den Schaukästen  


1. im Ortsteil Merzien, An der Bushaltestelle ge-
genüber der Straße der DSF 33,  


2. im Ortsteil Hohsdorf, Straße des 7. Oktober 16,  


3. im Ortsteil Zehringen, Straße der Freundschaft 
11,  


 (3) Zeit, Ort und die Tagesordnung des Ortschafts-
rates Merzien werden drei Tage vor der Sitzung in 
den Schaukästen  


1. im Ortsteil Merzien, An der Bushaltestelle ge-
genüber der Straße der DSF 33,  


2. im Ortsteil Hohsdorf, Straße des 7. Oktober 16,  


3. im Ortsteil Zehringen, Straße der Freundschaft 
11,  
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öffentlich bekannt gemacht. öffentlich bekannt gemacht. 


(4) Zeit, Ort und die Tagesordnung der Ortschafts-
ratssitzung Arensdorf werden drei Tage vor der 
Sitzung in den Schaukästen  


1. im Ortsteil Arensdorf, Gahrendorfer Weg 11,  


2. im Ortsteil Arensdorf, Pappelplatz 2, am Feuer-
wehrgerätehaus,  


3. im Ortsteil Gahrendorf, Arensdorfer Weg 6, am 
Pumpenhaus,  


öffentlich bekannt gemacht. 


 (4) Zeit, Ort und die Tagesordnung der Ortschafts-
ratssitzung Arensdorf werden drei Tage vor der 
Sitzung in den Schaukästen  


1. im Ortsteil Arensdorf, Gahrendorfer Weg 11,  


2. im Ortsteil Arensdorf, Pappelplatz 2, am Feuer-
wehrgerätehaus,  


3. im Ortsteil Gahrendorf, Arensdorfer Weg 6, am 
Pumpenhaus,  


öffentlich bekannt gemacht. 


(5) Zeit, Ort und Tagesordnung der Ortschaftsrats-
sitzungen Baasdorf werden drei Tage vor der Sit-
zung in dem Schaukasten Köthener Str. 23, Ver-
kaufsstelle, öffentlich bekannt gemacht. 


 (5) Zeit, Ort und Tagesordnung der Ortschaftsrats-
sitzungen Baasdorf werden drei Tage vor der Sit-
zung in dem Schaukasten Köthener Str. 23, Ver-
kaufsstelle, öffentlich bekannt gemacht. 


(6) Zeit, Ort und Tagesordnung der Ortschaftsrats-
sitzungen Dohndorf werden drei Tage vor der Sit-
zung in dem Schaukasten Dorfstraße 9, vor dem 
Gemeindebüro, öffentlich bekannt gemacht. 


 (6) Zeit, Ort und Tagesordnung der Ortschaftsrats-
sitzungen Dohndorf werden drei Tage vor der Sit-
zung in dem Schaukasten Dorfstraße 9, vor dem 
Gemeindebüro, öffentlich bekannt gemacht. 


(7) Zeit, Ort und die Tagesordnung der Ortschafts-
ratssitzungen Löbnitz an der Linde werden drei Ta-
ge vor der Sitzung in dem Schaukasten Dorfplatz 2 
öffentlich bekannt gemacht. 


 (7) Zeit, Ort und die Tagesordnung der Ortschafts-
ratssitzungen Löbnitz an der Linde werden drei Ta-
ge vor der Sitzung in dem Schaukasten Dorfplatz 2 
öffentlich bekannt gemacht. 


(8) Zeit, Ort und die Tagesordnung der Ortschafts-
sitzungen Wülknitz werden drei Tage vor der Sit-
zung in den Schaukästen  


1. im Ortsteil Großwülknitz, am Grundstück Kasta-
nienplatz 1,  


2. im Ortsteil Kleinwülknitz, Hauptstraße, gegen-
über dem Grundstück Nr. 19,  


 (8) Zeit, Ort und die Tagesordnung der Ortschafts-
sitzungen Wülknitz werden drei Tage vor der Sit-
zung in den Schaukästen  


1. im Ortsteil Großwülknitz, am Grundstück Kasta-
nienplatz 1,  


2. im Ortsteil Kleinwülknitz, Hauptstraße, gegen-
über dem Grundstück Nr. 19,  
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öffentlich bekannt gemacht. öffentlich bekannt gemacht. 


(9) Bekanntmachungen nach § 10 Abs. 2 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes (öffentliche Zustel-
lung) und Bekanntmachungen im Wege der Amts-
hilfe werden durch Aushang an der amtlichen Be-
kanntmachungstafel im Eingangsbereich des 
Haupteinganges des Rathauses der Stadt Köthen 
(Anhalt), Marktstraße 1-3, öffentlich bekannt ge-
macht, sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt 
ist. 


 (9) Bekanntmachungen nach § 10 Abs. 2 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes (öffentliche Zustel-
lung) und Bekanntmachungen im Wege der Amts-
hilfe werden durch Aushang an der amtlichen Be-
kanntmachungstafel im Eingangsbereich des 
Haupteinganges des Rathauses der Stadt Köthen 
(Anhalt), Marktstraße 1-3, öffentlich bekannt ge-
macht, sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt 
ist. 


(10) 1Das Amtsblatt der Stadt Köthen (Anhalt) wird 
den Haushalten der Stadt Köthen (Anhalt) kosten-
los zur Verfügung gestellt. 2Hierüber hinaus hat 
jede Person das Recht, Satzungen einschließlich 
aller Anlagen und Pläne innerhalb der öffentlichen 
Sprechzeiten der Stadtverwaltung Köthen einzuse-
hen und sich gegen Erstattung der dadurch entste-
henden Kosten Abschriften fertigen zu lassen. 


 (10) 1Das Amtsblatt der Stadt Köthen (Anhalt) wird 
den Haushalten der Stadt Köthen (Anhalt) kosten-
los zur Verfügung gestellt. 2Hierüber hinaus hat 
jede Person das Recht, Satzungen einschließlich 
aller Anlagen und Pläne innerhalb der öffentlichen 
Sprechzeiten der Stadtverwaltung Köthen einzuse-
hen und sich gegen Erstattung der dadurch entste-
henden Kosten Abschriften fertigen zu lassen. 


(11) 1Ist das Amtsblatt für die Veröffentlichung von 
Plänen, Karten oder Zeichnungen sowie Begrün-
dungen oder Erläuterungsberichte, die Bestandteile 
von Satzungen sind, nicht geeignet, so erfolgt die 
öffentliche Bekanntmachung dieser Teile dadurch, 
dass sie während der öffentlichen Sprechzeiten der 
Stadtverwaltung öffentlich ausgelegt werden und in 
der Bekanntmachung des textlichen Teils der Sat-
zung auf die Dauer und den Ort der Auslegung hin-
gewiesen wird. 2Satz 1 findet sinngemäß Anwen-
dung auf entsprechende Bestandteile sonstiger 
Bekanntmachungen, sofern gesetzlich nichts ande-
res bestimmt ist. 


 (11) 1Ist das Amtsblatt für die Veröffentlichung von 
Plänen, Karten oder Zeichnungen sowie Begrün-
dungen oder Erläuterungsberichte, die Bestandteile 
von Satzungen sind, nicht geeignet, so erfolgt die 
öffentliche Bekanntmachung dieser Teile dadurch, 
dass sie während der öffentlichen Sprechzeiten der 
Stadtverwaltung öffentlich ausgelegt werden und in 
der Bekanntmachung des textlichen Teils der Sat-
zung auf die Dauer und den Ort der Auslegung hin-
gewiesen wird. 2Satz 1 findet sinngemäß Anwen-
dung auf entsprechende Bestandteile sonstiger 
Bekanntmachungen, sofern gesetzlich nichts ande-
res bestimmt ist. 


   


VII. ABSCHNITT  VII. ABSCHNITT 
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SCHLUSSVORSCHRIFTEN SCHLUSSVORSCHRIFTEN 


   


§ 15 


Sprachliche Gleichstellung 


 § 15 


Sprachliche Gleichstellung 


   


Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser 
Sat-zung gelten jeweils in männlicher und weibli-
cher Form. Dies gilt nicht für die Funktionsbe-
zeichnung Gleichstellungsbeauftragte. 


 Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser 
Sat-zung gelten jeweils in männlicher und weibli-
cher Form. Dies gilt nicht für die Funktionsbe-
zeichnung Gleichstellungsbeauftragte. 


   


§ 16 


Inkrafttreten 


 § 16 


Inkrafttreten 


    
1Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Be-
kanntmachung im Amtsblatt der Stadt Köthen (An-
halt) in Kraft. 2Zugleich treten die Hauptsatzung der 
Stadt Köthen (Anhalt) vom 10.12.2001, zuletzt ge-
ändert durch die 6. Änderung der Hauptsatzung der 
Stadt Köthen (Anhalt) vom 20.01.2014, sowie die 
Zuständigkeitsordnung des Stadtrates der Stadt 
Köthen (Anhalt) außer Kraft. 


 1Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Be-
kanntmachung im Amtsblatt der Stadt Köthen (An-
halt) in Kraft. 2Zugleich treten die Hauptsatzung der 
Stadt Köthen (Anhalt) vom 10.12.2001, zuletzt ge-
ändert durch die 6. Änderung der Hauptsatzung der 
Stadt Köthen (Anhalt) vom 20.01.2014, sowie die 
Zuständigkeitsordnung des Stadtrates der Stadt 
Köthen (Anhalt) außer Kraft. 
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Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2017120/2 

Dezernat: OB aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 26.09.2017

TOP: 2.20

Amt: Amt 20 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2017120/2

Az.: erstellt am: 22.08.2017

Betreff

Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2

19.09.2017: Hauptausschuss 
26.09.2017: Stadtrat

19.09.2017 
26.09.2017

laut BV 
laut BV

Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt die Annahme von angebotenen Spenden, 
Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen entsprechend der beiliegenden Auflistung für 
den Zeitraum vom 11.06.2017 bis 31.08.2017 gemäß § 99 Abs. 6 
Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) i. V. mit § 7 Abs. 2 
Nr. 19 der Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt).

Gesetzliche Grundlagen:

§ 99 Abs. 6 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

In dem ab 01.07.2014 gültigen Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 
(KVG LSA) ist im § 99 Abs. 6 eine Regelung hinsichtlich des Erhalts von Spenden, 
Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen aufgenommen worden, die so in der bis dato 
gültigen Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt nicht enthalten war.

Danach darf die Kommune zur Erfüllung einzelner Aufgaben nach § 4 KVG LSA Spenden, 
Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben und annehmen oder an Dritte 
vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 4 beteiligen. Die Einwerbung und 
die Entgegennahme des Angebotes einer Zuwendung obliegen ausschließlich dem 
Hauptverwaltungsbeamten (Oberbürgermeister). Über die Annahme oder Vermittlung 
entscheidet die Vertretung (Stadtrat).
Abweichend von Satz 3 kann die Vertretung die Entscheidung über die Annahme oder 
Vermittlung bei geringfügigen Zuwendungen auf den Hauptverwaltungsbeamten oder einen 
beschließenden Ausschuss übertragen. Die Wertgrenzen nach Satz 4 sind in der 
Hauptsatzung geregelt. Die Kommune erstellt jährlich einen Bericht, in welchem die Geber, 
die Zuwendungen und die Zuwendungszwecke anzugeben sind, und übersendet ihn der 
Kommunalaufsichtsbehörde.
Nach einem Schreiben des Ministerium für Inneres und Sport vom 27.10.2014 – Hinweise 
zu § 99 Abs. 6 KVG LSA – fallen auch Sponsorringgelder unter den § 99 KVG LSA.

In der neuen Hauptsatzung vom 18.11.2014 wurde im § 7 Abs. 2 Nr. 19 geregelt, dass die 
Entscheidung über die Annahme oder Vermittlung bei geringfügigen Zuwendungen dem 
Oberbürgermeister bis zu einem Betrag von 1.000 € obliegt und somit vom Stadtrat 
übertragen wird. 

D.h. in der praktischen Umsetzung der Regelungen in § 99 Abs. 6 KVG LSA i.V.m.
§ 7 Abs. 2 Nr. 19 der Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt), dass die Entscheidung zur 
Annahme  von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen

· bis zu 1.000,- € der Oberbürgermeister und
· über 1.000,- € der Stadtrat im Rahmen einer entsprechenden Beschlussfassung

trifft.

Somit muss aufgrund des ab 01.07.2014 gültigen Kommunalverfassungsgesetzes bei 
Überschreitung der 1.000 €-Wertgrenze regelmäßig im laufenden Jahr ein 
Stadtratsbeschluss zur Entscheidung entgegengenommener Spenden, Schenkungen und 
ähnlicher Zuwendungen herbeigeführt werden.

Die Envia M ist ein regionaler Energiedienstleister mit Sitz in Chemnitz. Im 
Unternehmensleitbild ist der sorgsame Umgang mit natürlichen Ressourcen - und damit 
verbunden die nachhaltige Entwicklung unserer Umwelt verankert.
Die Envia M stellt der Stadt Köthen (Anhalt) aus dem Fond Energieeffizienz Kommune für 
die „Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED“ zweckgebundene Mittel i.H.v. 2.000 € 
und für die „Umrüstung der Sicherheitsbeleuchtung der Tiefgarage Ritterstraße auf LED-
Leuchtmittel“ zweckgebundene Mittel i.H.v. 1.950 € zur Verfügung.

Da hier eine Überschreitung der Wertgrenze von über 1.000 € vorliegt, ist ein 
Stadtratsbeschluss zur Annahme notwendig.
Anliegend befindet sich die Übersicht der entgegengenommenen Spenden, Schenkungen 
und ähnliche Zuwendungen für den Zeitraum 11.06.2017 - 31.08.2017.
Da der letzte diesbezügliche Stadtratsbeschluss den Zeitraum bis 10.06.2017 umfasste, 



wird hier, um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten, der Zeitraum 11.06.2017 bis  
31.08.2017 - erfasst. Weitere Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen über der 
Wertgrenze von 1.000 € sind in dem Zeitraum nicht eingegangen. 






Zeitraum:


Datum


des Eingangs / 


Vertragsabschlusses


Art
(Spende, Schenkung, 


Sponsoring)


Zuwendungsgeber
Betrag


(bzw. Wert der 


Sachspende)


Verwendungszweck Amt


25.07.2017


Mittel aus Fond 


Energieeffizienz 


Kommune (ähnlich 


Sponsoringvertrag)


Envia M Chemnitz 2.000,00 €
Umstellung Straßenbeleuchtung auf 


LED 
65


25.07.2017


Mittel aus Fond 


Energieeffizienz 


Kommune (ähnlich 


Sponsoringvertrag)


Envia M Chemnitz 1.950,00 €


Umrüstung der 


Sicherheitsbeleuchtung der TG 


Ritterstr. auf LED-Leuchtmittel


65


Summe: 3.950,00 €


11.06.2017-31.08.2017


Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen gemäß § 99 (6) S. 4 des 


Kommunalverfassungsgesetzes (KVG) i.V.m. § 7 (2) Nr. 19 der Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt)


Bezug nehmend auf den § 99 (6) S. 4 des Kommunalverfassungsgesetzes (KVG) i.V.m. § 7 (2) Nr. 19 der Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt) in der 


gültigen Fassung vom 18.11.2014 fand eine Kompetenzübertragung für die Annahme oder Vermittlung von geringfügigen Spenden, Schenkungen und 


ähnlichen Zuwendungen bis 1.000 € vom Stadtrat an den Oberbürgermeister statt. Der Oberbürgermeister entscheidet nunmehr über die Annahme bzw. 


Vermittlung bis zu einer Höhe von 1.000 €. Der Stadtrat entscheidet über die Annahme bzw. Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen 


Zuwendungen über einer Höhe von 1.000 €.


Folgende Angebote wurden entgegengenommen, die den festgesetzten Höchstbetrag von 1.000 € übersteigen und somit


in der Kompetenz des Stadtrates liegen:
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Zeitraum:


Datum


des Eingangs / 


Vertragsabschlusses


Art
(Spende, Schenkung, 


Sponsoring)


Zuwendungsgeber
Betrag


(bzw. Wert der 


Sachspende)


Verwendungszweck Amt


16.05.2017 Spende Köthen Energie 1.250,00 € 25 (Eichen) quercus robur
Tierpark 


Köthen


02.06.2017 Spenden BSK Michael Körting 2.000,00 €
Förderung Heimatpflege -und 


Heimatkunde Ortschaft Arensdorf
10


Summe: 3.250,00 €


01.02.2017 - 10.06.2017


Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen gemäß § 99 (6) S. 4 des 


Kommunalverfassungsgesetzes (KVG) i.V.m. § 7 (2) Nr. 19 der Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt)


Bezug nehmend auf den § 99 (6) S. 4 des Kommunalverfassungsgesetzes (KVG) i.V.m. § 7 (2) Nr. 19 der Hautsatzung der Stadt Köthen (Anhalt) in der 


gültigen Fassung vom 18.11.2014 fand eine Kompetenzübertragung für die Annahme oder Vermittlung von geringfügigen Spenden, Schenkungen und 


ähnlichen Zuwendungen bis 1.000 € vom Stadtrat an den Oberbürgermeister statt. Der Oberbürgermeister entscheidet nunmehr über die Annahme bzw. 


Vermittlung bis zu einer Höhe von 1.000 €. Der Stadtrat entscheidet über die Annahme bzw. Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen 


Zuwendungen über einer Höhe von 1.000 €.


Folgende Angebote wurden entgegengenommen, die den festgesetzten Höchstbetrag von 1.000 € übersteigen und somit


in der Kompetenz des Stadtrates liegen:





Anlage zur Sitzungsvorlage
Juni - Auflistung über 1.000 Euro.pdf



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2017123/2 

Dezernat: aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 26.09.2017

TOP: 2.18

Amt: öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2017123/2

Az.: erstellt am: 29.08.2017

Betreff

Antrag der Fraktion DIE LINKE: Aufhebung eines Sperrvermerkes

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2

19.09.2017: Hauptausschuss 
26.09.2017: Stadtrat

19.09.2017 
26.09.2017

entspr. prot. Änd. 
laut BV

Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt auf Antrag der Fraktion DIE LINKE die 
Aufhebung des Sperrvermerkes Maßnahme 31.5.400-001 - Bauliche Verbesserung 
Obdachlosenunterkunft Augustenstraße.

Gesetzliche Grundlagen:

§ 2 Absatz 2 GeschO



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Die Fraktion "DIE LINKE" im Stadtrat Köthen beantragt die Aufhebung des Sperrvermerkes 
Maßnahme 31.5.400-001 - Bauliche Verbesserung Obdachlosenunterkunft Augustenstraße.








Anlage zur Sitzungsvorlage
Antrag LINKE Aufhebung Sperrvermerk Obdachlosenunterkunft.pdf




Stellungnahme der Verwaltung zum Antrag der Fraktion Die Linke: Aufhebung eines 
Sperrvermerks 
 
 
Mit Schließung der Obdachlosenunterkunft in der Angerstraße ergibt sich der Bedarf, in der 


Augustenstraße weitere Unterbringungsmöglichkeiten für Obdachlose zu schaffen. Dazu ist 


das Dachgeschoss auszubauen. Es entstehen 4 Unterbringungseinheiten mit Waschstelle 


(kalt) und Ofenheizung. Die Planung bis zur Leistungsphase 6 liegt vor, so dass 2017 die 


Umsetzung des Dachgeschossausbaus erfolgen kann. Die Baukosten belaufen sich auf rund 


81.000 €. Für die Planungsleistungen der Leistungsphasen 8 – 9 werden Mittel i. H. v.  


6.700 € benötigt.  


 


Außerdem sollen gemäß der Forderung des Gesundheitsamtes des Landkreises Anhalt-


Bitterfeld Gemeinschaftsduschen – getrennt für männliche und weibliche Obdachlose – 


geschaffen werden. Geplant ist, im Erdgeschoss eine Wohnungseinheit zu 3 einzelnen 


Duschräumen für die 20 unterzubringenden Obdachlosen umzubauen. Die Ausstattung soll 


mit je einem Waschbecken, einer Dusche und einem WC (und Urinal im Duschraum für 


Männer) erfolgen. Es ist eine Elektroheizung vorgesehen. Für die Schaffung von 


Gemeinschaftsduschen fallen Planungskosten i. H. v. 13.700 €  und Baukosten i. H. v. 


59.000 € an. Für die Realisierung beider Maßnahmen werden somit 2017 insgesamt Mittel i. 


H. v. 160.400 € benötigt.  


 


Zwischenzeitlich hat das zuständige Ordnungsamt verschiedene Varianten des Betriebs der 


Obdachlosenunterkunft untersucht. Im Ergebnis wird empfohlen, dass der Betrieb aus 


Wirtschaftlichkeitserwägungen weiter durch die Stadt erfolgt. Wegen der Einzelheiten wird 


auf die anliegende Ausarbeitung verwiesen. Weil die geplanten Maßnahmen aber für den 


Weiterbetrieb der Einrichtung an sich unerlässlich sind und auch einer Fremdbetreibung in 


der Perspektive nicht entgegenstehen, wird empfohlen, dem Antrag stattzugeben und den 


Sperrvermerk aufzuheben.    


 


Nur durch Aufheben des Sperrvermerkes gelingt es, die für die Realisierung der Investition 


zur Verfügung stehenden Mittel noch in diesem Jahr zu binden  und – soweit notwendig - in 


das Haushaltsjahr 2018 zu übertragen. 


 


 


 





Anlage zur Sitzungsvorlage
Stellungnahme der Verwaltung zum Antrag der Fraktion Die Linke.pdf




Anlage 1 Gegenüberstellung der  möglichen Kosten der einzelnen Varianten
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Kostenanstieg Kostensenkung


(im Vergleich zum derzeitigen Stand) (im Vergleich zum derzeitigen Stand)


2019 2020


Posten


Kosten Stadt aktuell


Varianten


1. 


Weiterbetreibung durch die Stadt im bisherigen Objekt, 


jedoch mit Einbau von Duschen und Ausbau des 


Dachgeschosses, inklusive der Reinigungsleistungen 


(Duschen und Toiletten) durch die Stadt 


2.1.


Schaffung eines Unterkunftscharakters ohne Einsatz 


eines Wachschutzes


2.2.


Schaffung eines Unterkunftscharakters mit Einsatz eines 


Wachschutzes


3.


Beibehaltung des Wohnungscharakters unter Einsatz 


eines Wachschutzes in Kombination mit Variante 1
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2019 2020


1.300,00 € 1.300,00 € 1.300,00 €1.300,00 € 1.300,00 € 1.300,00 € 1.300,00 € 1.300,00 €


Personalausgaben (SB 


Obdachlosenangelegenheiten)
24.400,00 €
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24.400,00 € 24.400,00 € 24.400,00 € 24.400,00 €


2018 2019


4.


Beibehaltung des Wohnungscharakters mit 


Sozialbetreuung (täglich stundenweise) durch die Stadt  


in Kombination mit Variante 1


2016 2017 2018 2019 2020 2018


24.400,00 € 24.400,00 € 24.400,00 € 19.520,00 € 19.520,00 € 19.520,00 €24.400,00 € 24.400,00 € 24.400,00 € 24.400,00 € 24.400,00 € 24.400,00 €


2018 2019 20202020 2018


1.300,00 €Sachliche Ausgaben 1.692,02 € 1.300,00 € 1.300,00 € 1.300,00 € 1.300,00 €


9.800,00 € 9.800,00 € 9.800,00 €


1.300,00 €


Unterhaltung der Grundstücke 


und baulichen Anlagen
3.964,01 € 10.500,00 € 9.800,00 € 9.800,00 € 9.800,00 €


1.300,00 € 1.300,00 €


9.800,00 € 9.800,00 € 9.800,00 €9.800,00 € 9.800,00 € 9.800,00 € 9.800,00 € 9.800,00 € 9.800,00 €


Bewirtschaftungskosten


313,49 € 313,49 € 313,49 € 313,49 € 313,49 € 313,49 €313,49 € 313,49 € 313,49 € 313,49 € 313,49 € 313,49 €laufende Ausgaben 313,49 € 313,49 € 313,49 € 313,49 € 313,49 €


Strom 728,41 € 9.000,00 € 9.000,00 €


Niederschlagswasser 95,00 € 200,00 € 200,00 €


Reinigung 793,61 € 12.800,00 € 52.000,00 €


Sonstige (Sperrmüll, 


Schornsteinfeger, 


Schädlingsbekämpfung, 


Entrümpelungen, 


Unterhaltung Einrichtung)


1.377,58 € 4.100,00 € 4.100,00 €


9.000,00 € 9.000,00 €


Wasser 615,68 € 1.900,00 € 1.900,00 € 1.900,00 € 1.900,00 € 1.900,00 € 1.900,00 €


9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 €9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 €


1.900,00 € 1.900,00 € 1.900,00 € 1.900,00 €


Abwasser 1.859,64 € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 €


1.900,00 € 1.900,00 € 1.900,00 € 1.900,00 € 1.900,00 € 1.900,00 €


3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 €3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 €


200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 €200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 €


2.500,00 €Grundgebühr 1.161,82 €


Nachzahlung 607,00 €


2.500,00 € 1.700,00 € 1.700,00 € 1.700,00 € 1.700,00 € 1.700,00 €
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3.600,00 € 3.600,00 €


200,00 € 200,00 €


Abfallentsorgung 


2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €


200,00 €


52.000,00 € 52.000,00 €


1.700,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €


52.000,00 € 52.000,00 € 52.000,00 € 52.000,00 € 52.000,00 € 52.000,00 €52.000,00 € 52.000,00 € 52.000,00 € 52.000,00 € 52.000,00 € 52.000,00 €


4.100,00 € 4.100,00 € 4.100,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €4.100,00 € 4.100,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 4.100,00 € 4.100,00 € 4.100,00 €


10.500,00 €


Bewirtschaftungs - und 


Reparaturkosten Amt 65


3.500,00 €


904,91 €


425,78 €


1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 3.500,00 € 3.500,00 €10.500,00 € 10.500,00 € 10.500,00 € 10.500,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €
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2.091,72 €


10.500,00 €


Um- und Ausbau (ohne Dienstraum)


bisher keine 


Kosten


bisher keine 


Kosten


160.000,00 €


Kosten Wachschutz


160.000,00 € 160.000,00 €160.000,00 € 160.000,00 €


43.200,00 € 43.200,00 €


jährliche Kosten bei Fremdbetreibung 


(Tagessätze/Jahr)


158.100,00 € 158.100,00 € 158.100,00 € 158.100,00 € 158.100,00 €


Kosten Sozialarbeiter


Erstausstattung der Unterkünfte (16) 10.800,00 € 10.800,00 € 0,00 €


Gesamt 41.030,67 € 81.113,49 € 279.613,49 € 119.613,49 € 119.613,49 €


43.200,00 €


424.313,49 € 264.313,49 € 264.313,49 € 310.933,49 €


158.100,00 €


19.520,00 € 19.520,00 € 19.520,00 € 19.520,00 €


1.300,00 €1.300,00 € 1.300,00 €


9.800,00 € 9.800,00 € 9.800,00 €


150.933,49 € 150.933,49 €290.413,49 € 119.613,49 € 119.613,49 € 435.113,49 € 264.313,49 € 264.313,49 €


5. 


Fremdbetreibung des bestehenden Objektes mit Um- 


und Ausbau durch den Fremdbetreiber mit 


Sozialbetreuung und Wachschutz


(Kosten Um-und Ausbau - Einmalzahlung)


5. 


Fremdbetreibung des bestehenden Objektes mit Um- 


und Ausbau durch den Fremdbetreiber mit 


Sozialbetreuung und Wachschutz


(Kosten Um-und Ausbau - Zahlung entsprechend 


Vertragslaufzeit (Bsp. 3 Jahre))


6. 


Fremdbetreibung des bestehenden Objektes mit Um- 


und Ausbau durch die Stadt mit Sozialbetreuung und 


Wachschutz


7.


Fremdbetreibung in einem durch den Fremdbetreiber 


neu gebauten Objekt


2020


Varianten


Personalausgaben (SB 


Obdachlosenangelegenheiten)
19.520,00 € 19.520,00 € 19.520,00 € 19.520,00 € 19.520,00 € 19.520,00 € 19.520,00 € 19.520,00 €


2018 2019 2020 2018 2019 2020


Posten


2018 2019 2020 2018 2019


Sachliche Ausgaben 1.300,00 € 1.300,00 € 1.300,00 € 1.300,00 € 1.300,00 €
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Unterhaltung der Grundstücke 


und baulichen Anlagen
9.800,00 € 9.800,00 € 9.800,00 € 9.800,00 € 9.800,00 € 9.800,00 € 9.800,00 € 9.800,00 €


1.300,00 € 1.300,00 € 1.300,00 € 1.300,00 €


9.800,00 €


laufende Ausgaben 313,49 € 313,49 € 313,49 € 313,49 € 313,49 € 313,49 €


Bewirtschaftungskosten


313,49 € 313,49 € 313,49 € 313,49 € 313,49 € 313,49 €


1.900,00 € 1.900,00 €


9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 €


Die Kosten sind bei einem Neubau nicht im Vorfeld 


kalkulierbar.


3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 €
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95,00 € 95,00 € 95,00 €


1.700,00 €


1.900,00 €


Abwasser 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 €


1.900,00 € 1.900,00 € 1.900,00 €Wasser 1.900,00 € 1.900,00 € 1.900,00 €
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95,00 €


Abfallentsorgung 


Niederschlagswasser 95,00 € 95,00 € 95,00 € 95,00 € 95,00 €


Grundgebühr
1.700,00 € 1.700,00 € 1.700,00 € 1.700,00 € 1.700,00 € 1.700,00 € 1.700,00 € 1.700,00 €


Nachzahlung


Reinigung über Fremdbetreiber über Fremdbetreiber über Fremdbetreiber


1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €


Bewirtschaftungs - und 


Reparaturkosten Amt 65


Sonstige (Sperrmüll, 


Schornsteinfeger, 


Schädlingsbekämpfung, 


Entrümpelungen, 


Unterhaltung Einrichtung)


1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €


Strom 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 €


1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €


0,00 € 0,00 € 0,00 €


1.000,00 € 1.000,00 €


0,00 € 0,00 € 0,00 €


0,00 € 0,00 € 0,00 €


Kosten Wachschutz


Kosten Sozialarbeiter


53.333,33 € 160.000,00 € Die Kosten eines Neubaus können nicht geschätzt werden.


Erstausstattung der Unterkünfte


Um- und Ausbau (ohne Dienstraum) 160.000,00 € 53.333,33 € 53.333,33 €


229.950,00 € 229.950,00 € 229.950,00 €
jährliche Kosten bei Fremdbetreibung 


(Tagessätze/Jahr)
229.950,00 € 229.950,00 € 229.950,00 € 229.950,00 € 229.950,00 €
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Als Sockelbetrag für Reparturkosten am Objekt 


(Schlösser, Fenster, Türen) und die Prüfung der 


Öfen sind 6.900 € eingeplant. Die restlichen 3.600 


€ sind für den Austausch der Ofen und deren 


Reperaturen eingeplant. Diese Kosten sind Teil 


eines Deckungskreises.


Als Sockelbetrag für Reparturkosten am Objekt 


(Schlösser, Fenster, Türen) und die Prüfung der 


Öfen sind 6.900 € eingeplant. Die restlichen 3.600 


€ sind für den Austausch der Ofen und deren 


Reperaturen eingeplant. Diese Kosten sind Teil 


eines Deckungskreises.


Erläuterungen:


Varianten 1 - 3:


Unter Personalausgaben wird dier Planansansatz angegeben.


Variante 1 - 7:


Unter sachliche Ausgaben, Unterhaltung der Grundstücke, laufende Ausgaben (ausgenommen der 


Reinigung) werden die Planansätze angegeben.


Variante 1 - 4:


Die Kosten der Reinigung resultieren aus einer Kostenabfrage bei einer Reinigungsfirma und umfassen die 


Reinigung der Toiletten und Duschen entsprechend des Rahmenhygieneplans.


Variante 2.1. und 2.2.:


Die Kosten für die Erstausstattung für eine Unterkunft belaufen sich auf ca. 600 €. Es sind 18 Unterkünfte 


auszustatten. 


Variante 2.2. und 3:


Die Kosten für den Wachschutz beziehen sich auf eine Kostenabfrage bei einem Wachschutzunternehmen, 


unter der Vorgabe das die Bewachung rund um die Uhr durch mindestens einen Mitarbeiter gewährleistet ist. 


Variante 2.2., 3 und 5 - 6:


Bei einer permanenten Überwachung des Objektes ist davon auszugehen, dass es zu keinen 


Sperrmüllanhäufungen (speziell im Hofbereich) kommt. Die Kosten (Bsp. 2016 = 347,00 €) für die 


Entsorgung werden daher sinken. Daher werden Sonstige Bewirtschaftungskosten auf ca. 1.000,00 € 


geschätzt (Entrümpelungen Unterkünfte, Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfung, etc.) 


Die durch Amt 65 zu begleichenden Reparaturkosten können durch eine permanente Überwachung des 


Objektes reduziert werden. 


Variante 3 und 5 - 6:


Für die Abfallentsorgung wird nur die jährliche Grundgebühr angesetzt: Es ist davon auszugehen, dass bei 


einer regelmäßigen Überwachung die Tonnen nur noch zur Abholungen bereitgestellt werden, wenn dies 


auch erforderlich ist. Eine Nachzahlung (ca. 600,00 € jährlich) ist dann nicht zu erwarten.


Variante 4 - 7:


Die Personalausgaben für den SB Obdachlosenangelegenheiten werden um 20 % reduziert, wenn eine 


soziale Betreuung der eingewiesenen Personen durch einen Betreuer vor Ort gewährleistet ist. 


Variante 4:


Die Berechnung basiert auf einem monatlichen Bruttogehalt nach dem Tarfivertrag für den öffentlichen 


Dienst (Sozial- und Erziehungsdienst) in Höhe von 3.600 € bei einer 40 h/Woche. Zusätzliche Kosten, wie 


jährliche Einmalzahlungen, Beiträge zu Versorgungskassen oder zur gesetzlichen Sozialversicherung sind 


noch nicht mit berücksichtigt.


Variante 5 - 7:


Es wird von einem Mindestsatz in Höhe von 35 € pro Tag und Betreuungsplatz in Höhe von 35,00 € 


ausgegangen. (18 Plätze * 35,00 € * 365 Tage) Die Höhe der Zahlung kann erst nach Ermittlung des 


tatsächlichen Tagessatzes genau kalkuliert werden.


10.500,00 €


2.500,00 €


279.178,49 € 260.883,49 € 260.883,49 € 260.883,49 €


229.950,00 €


Gesamt 439.178,49 € 279.178,49 € 279.178,49 € 332.511,82 € 332.511,82 € 332.511,82 € 439.178,49 € 279.178,49 €


229.950,00 € 229.950,00 € 229.950,00 €





Anlage zur Sitzungsvorlage
Gegenüberstellung der Kosten.pdf
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I. 


Bestandsanalyse / aktuelle Situation 


 


Aktueller Stand 


 


Die Unterbringung von Obdachlosen ist eine hoheitliche Aufgabe des übertragenen 


Wirkungskreises der Kommunen. Derzeit wird durch die Stadt Köthen (Anhalt) in 


einem städtischen Objekt eine Obdachlosenunterkunft in der Augustenstraße 63 in 


06366 Köthen (Anhalt) betrieben. Die Wohnfläche des Gebäudes beträgt 329 m². Die 


ebenfalls zu bewirtschaftende Freifläche beträgt 213 m². Im Objekt gibt es derzeit 16 


Wohneinheiten und eine Notunterkunft. Das Objekt ist mit sechs Toiletten 


ausgestattet, welche sich auf halber Treppe befinden. Jede Wohneinheit verfügt über 


ein Waschbecken mit Kaltwasser- und Waschmaschinenanschluss. Die 


Wohneinheiten werden durch die Eingewiesenen mittels Ofen beheizt. Lediglich die 


Notunterkunft ist mit einer elektrischen Heizung ausgestattet.  


 


Durch die Ordnungsabteilung der Stadt Köthen (Anhalt) werden bei Bedarf 


Einweisungen, Umsetzungen und Ausweisungen vorgenommen. Ebenso obliegt das 


Hausrecht bei der Stadt und die Hausordnung wird gegebenenfalls mittels 


Ordnungsverfügung durchgesetzt. Die Reinigung der Toiletten erfolgt drei Mal in der 


Woche durch ein von der Stadt beauftragtes Unternehmen. Für die Reinigung der 


Unterkünfte und des Treppenhauses sind die Eingewiesenen selbst verantwortlich. 


Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten werden durch die Stadt bzw. durch 


beauftragte Unternehmen durchgeführt. 


 


Im Einzelnen übernimmt die Stadt derzeit die Bewirtschaftung des 


Obdachlosenobjektes in der Augustenstraße 63 sowie eine einfache Betreuung der 


untergebrachten Personen. Beratungs- und Betreuungsleistungen zur 


Wiedereingliederung werden durch die im Stadtgebiet niedergelassenen Träger 


(Landkreis) sichergestellt. 


 


Eine soziale Betreuung der Eingewiesenen findet derzeit nur statt, wenn der Einzelne 


einen entsprechenden Antrag auf Unterstützung beim zuständigen Sozialamt oder 


dem Jobcenter des Landkreises gestellt hat. Diese Unterstützung ist dann jedoch 


zeitlich und im Umfang begrenzt.  


 


Unumstritten ist, dass bei der derzeitigen Art der Betreibung ein 


Verbesserungsbedarf besteht. Dies bezieht sich sowohl auf den baulichen Zustand, 


die Hygiene im Objekt und ggf. die Sozialbetreuung. 


  


Der bauliche Zustand des Objekts erfüllt derzeit nur Mindeststandards. So verfügen 


die Unterkünfte nur über eine Ofenheizung. Weiterhin stehen sanitäre Einrichtungen 


(Toiletten) nur jeweils auf halber Treppe zur Verfügung.  
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Derzeit verfügt das Objekt lediglich über je ein Waschbecken mit 


Kaltwasseranschluss pro Wohneinheit, welches die eingewiesenen Personen zur 


Körperpflege nutzen. Durch den geplanten Einbau von Duschen können die 


hygienischen Bedingungen in Bezug auf die Körperpflege der eingewiesenen 


Personen verbessert werden.  


 


Die eingewiesenen Personen sind für die Reinigung des Treppenhauses und der 


Wohneinheiten selbst verantwortlich. Da es sich bei 90 % der Eingewiesenen um 


alkohol- bzw. drogenabhängige Personen handelt, erfolgt eine Reinigung nur äußerst 


selten. Gleiches galt bis Anfang 2017 auch für die im Haus befindlichen Toiletten. Um 


der Forderung des Gesundheitsamtes des Landkreises nach Abhilfe nachzugehen, 


erfolgt eine regelmäßige Reinigung der Toiletten durch von der Stadt beauftragte 


Unternehmen. Dadurch konnte der hygienische Zustand bereits verbessert werden. 


Für das Treppenhaus wird je nach Bedarf eine Reinigung durch die Stadt bei zu 


starker Verschmutzung beauftragt. Eine Verbesserung der hygienischen Zustände 


der einzelnen Wohneinheiten könnte jedoch nur erfolgen, wenn die eingewiesenen 


Personen permanent zur Reinigung angehalten werden, oder Unterstützung 


diesbezüglich erhalten. Dies kann jedoch nicht durch die Mitarbeiter der Stadt 


erfolgen. Eine solche Unterstützung wäre nur im Rahmen einer Sozialbetreuung 


möglich.  


 


Seit dem Neubezug des Objektes im Jahr 2013 wurden in den Unterkünften keine 


Renovierungsarbeiten vorgenommen. Nach jeder Beräumung der Unterkunft durch 


den dort Eingewiesen wird lediglich die besenreine Übergabe der Unterkunft 


gefordert. Renovierungsarbeiten müssen durch die eingewiesenen Personen nicht 


durchgeführt werden. Der stetige Wechsel in einigen Wohneinheiten und die 


Dauernutzung anderer Wohneinheiten durch Personen, die ihre Einheit nicht sauber 


gehalten haben, hat zur Folge, dass die Unterkünfte „verwohnt“ sind. Die 


Wandanstriche müssen besonders in den derzeit leestehenden Wohneinheiten 


dringend erneuert werden. Von Obdachlosigkeit bedrohte Personen in diese 


Unterkünfte einzuweisen, ist derzeit nicht zumutbar.  


 


 


Derzeitige Belegung 


 


Momentan sind acht Personen in der Augustenstraße 63 eingewiesen. Hierbei 


handelt es sich um sechs Männer und zwei Frauen. Zwei der Männer stehen unter 


Berufsbetreuung. Sechs der Eingewiesenen gehören zu einer Familie.  


 


Von den 16 Wohneinheiten sind derzeit neun belegt. Zur Verfügung stehen derzeit 


drei Doppeleinheiten und eine Einzeleinheit.  


 


Zwei ehemals eingewiesene Personen befinden sich derzeit in Haft. Wann die 


Entlassung erfolgt ist unklar. Eine Rückkehr dieser Personen in die 


Obdachlosenunterkunft ist jedoch anzunehmen.  
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Entwicklung der Obdachlosenzahlen 


Wie aus der nachfolgenden Statistik ersichtlich, ist die Zahl der eingewiesenen 


Personen in den letzten Jahren rückläufig. 


 


 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 


Männer 43 40 35 30 22 26 25 


Frauen 19 15 12 7 7 9 8 


Kinder 19 16 17 9 6 6 7 


gesamt 81 71 64 46 35 41 40 


 


 2014 2015 2016 2017 


Männer 16 17 7 6 


Frauen 9 7 2 2 


Kinder 6 3 0 0 


gesamt 31 27 9 8 
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Auch die Zahl der auf Grund einer Zwangsräumung unterzubringenden Personen ist 


stark zurückgegangen.  


 


 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 


Männer 8 6 12 3 1 1 1 0 


Frauen 1 3 7 4 1 1 0 0 


Kinder 2 0 3 8 0 0 0 0 


gesamt 11 9 22 15 2 2 1 0 


 


 
 


Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass bereits vor der angekündigten 


Zwangsräumung seitens des Ordnungsamtes Kontakt mit den Betroffenen 


aufgenommen wird und diese aktiv unterstützt werden, selbst neuen Wohnraum zu 


finden. Weiterhin werden die Betroffenen darauf hingewiesen, dass sie gezielte 


Hilfeleistungen beim Sozialamt des Landkreises beantragen können.  


 


Die Zahl der durch die Gerichtsvollzieher angekündigten und dann auch 


durchgeführten Zwangsräumungen ist jedoch in den Vergleichsjahren nicht 


zurückgegangen.  


 


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 


9 16 22 13 22 11 17 16 
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Ein weiterer Grund für die rückläufigen Zahlen der unterzubringenden Personen ist, 


dass seitens der Stadt seit 2015 kein Wohnraum Dritter (beschlagnahmter 


Wohnraum) mehr für die Unterbringung in Anspruch genommen wird. Bis 2015 


wurden der Stadt von der Wohnungsgesellschaft und von einigen privaten 


Vermietern Wohnungen zur Verfügung gestellt, welche bei Bedarf beschlagnahmt 


und an von der Obdachlosigkeit bedrohte Personen vergeben werden konnten.  


 


 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 


Männer 26 24 20 16 16 15 11 


Frauen 12 9 7 4 5 4 5 


Kinder 11 8 8 8 5 5 6 


gesamt 49 41 35 28 26 24 22 


 


 2014 2015 2016 2017 


Männer 5 5 0 0 


Frauen 5 3 0 0 


Kinder 5 3 0 0 


gesamt 15 11 0 0 


 


 
 


Die von einer Zwangsräumung betroffenen Personen wurden von der Stadt in diese 


Wohnungen eingewiesen. Die Kosten der Unterbringung (Miete) wurden zunächst 


durch die Stadt übernommen und mittels Gebührenbescheid gemäß der 


Obdachlosengebührensatzung auf die eingewiesene Person umgelegt. Zum Teil 


wurden diese Einweisungen nach einer gewissen Zeit in normale Mietverhältnisse 


umgewandelt. Die Kosten der Unterkunft wurden dann in den meisten Fällen durch 


die Träger von Sozialleistungen übernommen.  


 


Da die Stadt jedoch über ein eigenes Objekt für die Unterbringung Obdachloser 


verfügt, wurde von der Weiterführung dieser Variante der Unterbringung abgesehen 







E 5   Stand 07.09.2017 


Seite | 8 


und die vorhandenen Kapazitäten ausgeschöpft. Dadurch konnten die Ausgaben für 


die Stadt drastisch gesenkt werden. Zudem gab es etliche ausstehende 


Forderungen, da die die umgelegten Kosten der Unterkünfte in vielen Fällen nicht 


durch die eingewiesenen Personen an die Stadt gezahlt wurden.  


 


Ebenso ist es nun unattraktiver, eingewiesen zu werden, da die Unterbringung nun 


ausschließlich in der Obdachlosenunterkunft Augustenstraße 63 erfolgt. Die meisten 


von einer Zwangsräumung Bedrohten bemühen sich daher intensiv um neuen 


Wohnraum, um eine Unterbringung in diese Obdachlosenunterkunft zu verhindern. 


Als für die Unterbringung noch Wohnraum Dritter zur Verfügung stand, waren diese 


Bemühungen nicht so intensiv, da die Unterbringung durch die Stadt soweit wie 


möglich in einer richtigen Wohnung (alleinige Nutzung der Küche und Badezimmer) 


erfolgte und die Bedingungen für die dort Eingewiesenen dann teilweise besser 


waren als in ihrer bisherigen Unterkunft. 


 


 


Prognose der Entwicklung der Obachlosenzahlen 


 


Trotz der derzeitig rückläufigen Zahlen ist von einer Reduzierung des zur Verfügung 


stehenden Wohnraums zur Unterbringung Obdachloser abzusehen.  


 


Die seit Jahren in der Obdachlosenunterkunft eingewiesene Großfamilie wächst 


stetig weiter. Mittlerweile wurde bereits die 4. Generation geboren. Kinder der 3. 


Generation werden volljährig und kehren schon in die Obdachlosenunterkunft zurück. 


Die jeweils Inhaftierten der Familie kehren ebenfalls immer wieder nach Köthen 


zurück.  


 


Auch kann der Bedarf für von Zwangsräumungen betroffene Personen wieder 


ansteigen. Dies ist derzeit nicht abzusehen. Gerade bei Personen, welche schon 


mehrfach negativ bei Vermietern aufgefallen sind, wird es immer schwerer, sich im 


Falle einer Zwangsräumung selbst mit neuem Wohnraum zu versorgen. Eine 


Unterbringung in der Obdachlosenunterkunft ist in solchen Fällen nicht abzuwenden.  


 


Weiterhin ist damit zu rechnen, dass zukünftig Asylsuchende, deren Antrag auf Asyl 


genehmigt wurde, untergebracht werden müssen. Diese Personen können auf Grund 


ihres Statuswechsels oft nicht weiter in den Gemeinschaftsunterkünften für 


Asylsuchende untergebracht werden und sind somit von Obdachlosigkeit bedroht, 


wenn sie selbst nicht in der Lage sind, sich mit eigenem Wohnraum zu versorgen. 


 


Beim Einbau der Duschen, ist es daher unerlässlich, das Dachgeschoss auszubauen 


um weiterhin genügend Kapazitäten für die Unterbringung Obdachloser zur 


Verfügung zu stellen. 


 


 


 


 


 


 







E 5   Stand 07.09.2017 


Seite | 9 


 


 


Stand der 2. Änderung der Obdachlosengebührensatzung (ObLoGebS) 


 
Die Stadt Köthen (Anhalt) erhebt für die Benutzung der Obdachlosenunterkunft 


Augustenstraße 63 Benutzungsgebühren auf der Grundlage des 


Kommunalabgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KAG LSA) in der Fassung 


vom 18.11.2005. Die Gebührensätze betragen gemäß der zurzeit gültigen 


ObLoGebS monatlich 6,34 €/m².  


 


In diesen Gebühren sind die verbrauchsabhängigen Kosten (Betriebskosten) wie 


Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigung, Reinigung und Strom für Keller, Treppenhaus 


und Boden sowie bauliche Instandhaltungen enthalten. 
 


Gemäß § 5 (1) KAG-LSA soll das Gebührenaufkommen die Kosten der jeweiligen 


Einrichtung decken. Weiterhin darf mit einer solchen Einrichtung kein Gewinn 


erwirtschaftet werden. Um eine Gewinnerwirtschaftung zu vermeiden und eine 


eventuelle Kostendeckung zu erreichen, ist eine regelmäßige Kostenermittlung nötig. 


Auf Grund dessen werden die Benutzungsgebühren der Obdachlosenunterkunft 


Augustenstraße 63 neu kalkuliert.  


 


Die Grundlagen für eine Neukalkulation wurden bereits zusammengetragen. Die 


Kalkulation setzt sich aus den tatsächlichen Aufwendungen und Erträgen der Jahre 


2014 – 2016 und den zu erwartenden Kosten anhand der Planzahlen des 


Haushaltsplanes der Jahre 2017 – 2019 zusammen.  


 


Anhand dieser Zahlen ist bereits ersichtlich, dass die bisher erhobenen 6,34 €/m² 


Benutzungsgebühren zukünftig die Kosten nicht decken werden. Durch 


Inbetriebnahme der geplanten Duschen werden die Kosten für Wasser, Abwasser 


und Strom und somit die laufenden Ausgaben steigen. Aufgrund der sinkenden 


Zahlen der eingewiesenen Personen sind die eingenommenen Benutzungsgebühren 


in den letzten Jahren zurückgegangen. Das dadurch entstandene Defizit ist gemäß 


KAG-LSA innerhalb der nächsten drei Jahre auszugleichen.  


 


Eine Erhöhung der Benutzungsgebühr ist daher voraussichtlich unumgänglich. Der 


Refinanzierung sind jedoch Grenzen gesetzt. Soweit die Höhe der 


Benutzungsgebühr die Höhe der ortsüblichen Kosten der Unterkunft, die durch die 


Sozialleistungsträger (Sozialamt und Jobcenter) festgelegt sind, und die derzeit 


monatlich max. 315 € betragen, überschreitet, wird dieser Teil der Gebühr in der 


Regel uneinbringlich sein.  


 


Eine abschließende Kalkulation sowie die daraus resultierende Änderung der 


ObLoGebS kann jedoch erst erfolgen, wenn eine Entscheidung gefallen ist, in 


welchem Rahmen die Obdachlosenunterkunft Augustenstraße 63 weiter betrieben 


wird. Gegebenenfalls muss die Kalkulation in Bezug auf die zu berücksichtigten 


Haushaltsjahre (bisher 2014 – 2019, dann 2015 – 2020) überarbeitet werden. 
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Je nach der Betreibungsvariante sind unterschiedlichen Faktoren bei der Kalkulation 


zu berücksichtigen.  


 


Kosten für eine soziale Betreuung, die Um- und Ausbaumaßnahmen und einen 


Wachschutz können bei einer Benutzungsgebührenkalkulation ggf. nicht in vollem 


Umfang berücksichtigt werden. Kosten für Unterhaltung von 


Einrichtungsgegenständen (Möbel) könnten dagegen in die Kalkulation einfließen 


und umgelegt werden.  


 


 


Status der Einrichtung Augustenstraße 63 


 


Zwischen der Stadt Köthen (Anhalt) und dem Gesundheitsamt des Landkreises 
Anhalt-Bitterfeld besteht ein Dissens darüber, ob es sich bei der 
Obdachlosenunterkunft Augustenstraße 63 um eine Gemeinschaftsunterkunft im 
Rechtssinne oder ein Wohngebäude handelt. Die Stadt Köthen (Anhalt) vertritt den 
Standpunkt, dass die Unterbringung von Obdachlosen im Gebäude Augustenstraße 
63 in Wohnungen erfolgt und die damit einhergehende Nutzung bestimmter 
Funktionsbereiche, wie Toiletten und Küchen durch mehrere Bewohner für sich 
genommen noch nicht den Status einer Gemeinschaftsunterkunft begründet. Aus 
Sicht des Gesundheitsamtes, handelt es sich bei der Obdachlosenunterkunft jedoch 
um eine Gemeinschaftsunterkunft, da diese unter  anderem als öffentliche 
Einrichtung betrieben wird. Weiterhin sind die vorgehaltenen Wohneinheiten aus 
Sicht des Gesundheitsamtes keine Wohnungen. Eine Einstufung als 
Gemeinschaftsunterkunft würde bedeuten, dass das Objekt der Überwachung des 
Gesundheitsamtes unterliegen würde und bei der Betreibung die Richtlinien des 
Rahmenhygieneplans (RHP) gemäß § 36 Infektionsschutzgesetz einzuhalten wären.  
 
Unter anderem sind laut RHP nachfolgende Dinge als Grundausstattung für die 
einzelnen Unterkünfte zu stellen: 
 


 Bettgestell mit Matratze, wischdesinfizierbarer Matratzenbezug und Bettzeug 
(Kissen, Decke, Bettwäsche)   


 Tisch mit Sitzgelegenheit 


 Abschließbarer Schrank 


 Kühleinrichtung 


 Mülleimer 


 Reinigungsgeräte (Besen, Kehrgarnitur, Lappen) 


 Küchenutensilien zur Esseneinnahme 
 
Des Weiteren müssen weitere Raumbedarfe abgedeckt werden:  
 


 Aufenthalts- / Speiseraum 


 Raucherzimmer 


 Küche mit Vorratsräumen, soweit keine separate Kochmöglichkeit in den 
einzelnen Unterkünften vorhanden ist 


 Waschautomaten und Wäschetrockner 


 Abstellräume 


 Putzräume 
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 Krankenzimmer mit Erste-Hilfe-Ausstattung 


 Alarmierungsmöglichkeit Feuerwehr und Polizei (Brandmeldeanlage) 
 
Für die Hygiene, Reinigung und Desinfektion sind folgende Vorgaben einzuhalten: 
 


 Nichttextile Bodenbeläge in den Bewohnerzimmern sind mindestens wöchentlich 
feucht zu wischen. In den Gemeinschaftsräumen hat dies täglich zu erfolgen. 


 Aschenbecher sind täglich zu leeren und zu reinigen. 


 Der Müll ist zu trennen, in Tüten oder Behältern mit Deckel zu sammeln und 
täglich zu entsorgen. 


 Für Reinigungsmittel ist ein abschließbarer Aufbewahrungsort vorzusehen. 


 Tische und andere Einrichtungsgegenstände, insbesondere gemeinschaftlich 
genutzte Möbel (in den Aufenthaltsräumen), sind bei Verunreinigungen sofort 
und sonst wöchentlich feucht zu reinigen. 


 Die Zimmer sind mehrmals täglich zu lüften (Bewohner- und 
Gemeinschaftszimmer). 


 
Zusätzlich sind für Gemeinschaftsduschen personengebundene Handtücher oder 
Einmalhandtücher bereit zu stellen. 
 
Die nach RHP vorgeschriebenen Richtlinien würden einen enormen Kostenaufwand 
für die Stadt bedeuten. Davon unabhängig ist es im bestehenden Objekt nicht 
möglich, die zusätzlich vorgeschriebenen Räumlichkeiten zu schaffen.  
 
Auf Grund dessen haben sich Stadt und Landkreis auf einen Kompromiss bezüglich 
der Obdachlosenunterkunft geeinigt. Die Einrichtung unterliegt weiterhin der 
Überwachung durch das Gesundheitsamt. Jedoch beschränkt sich diese 
Überwachung auf die gemeinschaftlich genutzten Toiletten und Duschen. Dies hat 
zur Folge, dass die Reinigung nach den Vorgaben des Rahmen-Hygieneplans 
gemäß § 36 Infektionsschutzgesetz zu erfolgen hat. Es kann nicht sichergestellt 
werden, dass eine Reinigung nach den Vorgaben des Rahmen-Hygieneplans durch 
die eingewiesenen Personen selbst ausgeführt wird. Um die geforderten Vorgaben 
zu erfüllen, ist der Einsatz einer Reinigungsfirma unumgänglich. Die Einhaltung der 
Vorgaben wird regelmäßig (alle zwei Monate) durch Mitarbeiter des 
Gesundheitsamtes des Landkreises Anhalt-Bitterfeld überprüft.  
 


 


Stand der Prüfung einer Betreibung durch einen Dritten 


 


Seitens des Fachamtes wurde geprüft, die Betreibung der Obdachlosenunterkunft 


durch einen Dritten durchführen zu lassen. Es wurde ein 


Interessenbekundungsverfahren eingeleitet. Hierbei wurden ein Wohlfahrtsverband  


(Malteser) und zwei Unternehmen der Sozialwirtschaft (Human Care und Campanet) 


befragt. Alle drei Unternehmen bekundeten ihr Interesse an der Übernahme der 


Betreibung. 


 


1) Malteser 


 


Für die Fremdbetreibung wurden zunächst die Malteser favorisiert.  
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Erste Gespräche mit den Maltesern fanden am 14.02. und 24.02.2017 statt. 


Am 24.02.2017 nahmen an den Beratungen zusätzlich Vertreter des 


Sozialamtes und des Gesundheitsamtes des Landkreises teil. Am 16.03.2017 


fand eine Objektbegehung mit den Maltesern statt.  


 
Bereits beim ersten Gespräch wurde mitgeteilt, dass im Falle einer Betreibung 
durch die Malteser die Obdachlosenunterkunft im bisherigen Objekt verbleibt, 
da die Malteser über kein eigenes geeignetes Objekt in Köthen verfügen und 
auch nicht die Vermieterrolle übernehmen wollen. 
 
Die Malteser wurden um Einreichung eines Angebots bis Ende März gebeten. 
Dieser Termin wurde seitens der Malteser mehrmals nach hinten verlegt. Am 
26.04.2017 ging das Angebot bei der Stadt Köthen (Anhalt) ein. Es umfasste 
jedoch, anders als gewünscht und vereinbart, lediglich die Sozialbetreuung 
(30 h/Woche).  
 
Eine Übernahme des Wachschutzes und der Reinigung sei aus 
steuerrechtlichen Gründen seitens der Malteser nicht möglich, so die 
mündliche Begründung. 
 
Dies erforderte eine Überarbeitung der internen Planung zur Vorbereitung der 
beabsichtigten Untersuchung seitens des Fachamtes. Zumal sich das 
eingereichte Angebot nur auf die Sozialberatung als Sozialleistung, welche 
nicht in die Zuständigkeit der Stadt, sondern des Landkreises fällt, bezog.  
 
Die Reinigung und der Wachschutz sollten in diesem Fall durch die Stadt 
vergeben werden.  
 
Eine komplette Fremdbetreibung durch die Malteser ist somit ausgeschlossen 
und es müsste geprüft werden, ob in diesem Fall die Leistungen einzeln 
vergeben werden.  
 
Das Fachamt hat daraufhin eine Anfrage an den Bereich Gebäudeverwaltung 
gestellt, unverbindliche Angebote bezüglich des Wachschutzes und der 
Reinigung bei den bereits vertraglich an die Stadt gebundenen Unternehmen 
einzuholen.  
 
Die Firma Perfekta GmbH reichte am 16.05.2017 ein unverbindliches Angebot 
für die Reinigung der Duschen und Toiletten gemäß des Rahmen- 
hygieneplanes ein. Das Angebot der Firma Security City Schutz, bezüglich 
des permanenten Wachschutzes, ging ebenfalls am 16.05.2017 ein. 
 
Bei einer Betreibung der Obdachlosenunterkunft in Zusammenarbeit würden 
demnach jährlich mindestens die nachfolgenden Kosten anfallen: 
 


Sozialbetreuung (30h/Woche) durch Malteser Hilfsdienst 
e.V.  


59.700,00 € 


Reinigung der Duschen und Toiletten gemäß 
Rahmenhygieneplan durch Perfekta GmbH 


52.000,00 € 
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Permanenter Wachschutz (24/365) durch Security City 
Schutz 


158.100,00 € 


Gesamtkosten 269.800,00 € 


 
Da seitens des Landkreises bereits signalisiert wurde, dass keine pauschale 
Übernahme der Kosten für die Sozialbetreuung erfolgen kann, wären diese 
Kosten zunächst von der Stadt zu tragen.  
 
Eine Übernahme der Um- und Ausbauarbeiten des Objektes durch die 
Malteser ist nicht möglich. Diese Arbeiten müssen durch die Stadt erfolgen.  
 
Die Betreibung der Obdachlosenunterkunft Augustenstraße 63 durch die 
Malteser kommt aus oben angeführten Gründen daher nicht in Frage. 


 
 


2) Human Care 


 


Ein erstes Gespräch mit Human Care fand am 31.05.2017 statt.  


 


Human Care betreibt an 100 Standorten bundesweit Flüchtlingsunterkünfte 


und Pflegeheime mit insgesamt 15.000 Plätzen. Bei den Unterkünften handelt 


es sich ausschließlich um Gebäude, welche durch das Unternehmen auf den 


neuesten Stand der Technik gebracht worden sein sollen. 


 


Ein Um- und Ausbau des bereits bestehenden Objektes durch Human Care ist 


aus Sicht des Unternehmens grundsätzlich möglich. Die durch die 


Maßnahmen entstehenden Kosten könnten durch die Stadt als einmalige 


Zahlung an Human Care erfolgen oder entsprechend der Laufzeit des 


Betreibervertrages anteilig monatlich beglichen werden.  


 


Bei einer langfristigen Betreibung durch Human Care wird angeboten, die 


„Kohleöfen“ mittelfristig abzuschaffen und auf Zentralheizung umzustellen.  


 


Eine weitere Option wäre der Neubau einer Unterkunft. Hier bestünde die 


Möglichkeit, dass dieses Objekt, ähnlich wie bei einem Mietkauf, nach der 


Fertigstellung an die Stadt übergehen werden könnte. 


 


Durch Human Care werden die Sozialbetreuer in der Regel auf 8-Stunden-


Basis eingesetzt. Zu Zeiten, in denen kein Sozialbetreuer vor Ort ist, könnte 


ein Wachschutz eingesetzt werden. Das eingesetzte Personal verfügt über 


mehrjährige Erfahrung mit der jeweiligen Klientel. Es werden gerade in der 


Anfangszeit nur Personen eingesetzt, die schon länger bei Human Care tätig 


sind. Im Bereich des Wachschutzes arbeitet Human Care ausschließlich mit 


einem Unternehmen bundesweit zusammen. Dessen Mitarbeiter sind nicht nur 


für die Bewachung der jeweiligen Objekte zuständig, sondern fungieren auch 


als eine Art „Betreuer“. Sie sollen für die eingewiesenen Personen ein 


Ansprechpartner sein, wenn kein Sozialarbeiter vor Ort ist. Bei  
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schwerwiegenden Problemen können die zuständigen Sozialarbeiter rund um 


die Uhr vom Wachpersonal hinzugezogen werden.  


 


Für die Reinigung bedient sich Human Care in der Regel externer 


Unternehmen, da es schwierig ist, bei eigenem Personal die Absicherung der 


Vertretung bei Urlaub oder Krankheit zu gewährleisten.  


 


Da die Obdachlosenunterkunft im Vergleich zu anderen Städten relativ klein 


ist, ist mit entsprechend höheren Kosten zu rechnen. Der tägliche Pro-Kopf-


Satz (pro eingewiesene Person) liegt nach einer ersten Schätzung bei 


mindestens 35,00 €. Genauere Berechnungen können durch Human Care erst 


erfolgen, wenn seitens der Stadt so viel Angaben wie möglich zur 


gewünschten Betreibungsform erfolgen. Nötig sind hier Angaben wie: 


 


- Umfang der Sozialbetreuung (40 h/Woche oder weniger), 


- Um- / Ausbau des Objektes durch Human Care oder die Stadt,  


- Neubau und 


- Länge der Betreibungslaufzeit 


 


 


3) Campanet 


 
Ein erstes Gespräch mit Campanet fand am 01.06.2017 statt.  


 


Die Firma Campanet GmbH ist ein rein privatwirtschaftliches Unternehmen. 


Seit 1993 werden unter anderem Asylbewerber, Obdachlose, Essgestörte und 


psychisch Kranke betreut. Der für den Regionalbereich zuständige Mitarbeiter 


der Campanet GmbH betreut schon seit vielen Jahren Obdachlose in Dresden 


und Delitzsch.  


 


Seitens der Campanet GmbH ist eine 24-Stunden-Betreuung der 


Obdachlosen in der Augustenstraße 63 vorgesehen. Diese Betreuung wird im 


Wechsel durch Sozialbetreuer und Wachdienst abgedeckt. Man möchte sich 


jedoch nicht festlegen, ab wann der Wachdienst eingesetzt wird. Dies ist von 


der Klientel und dem Tagesablauf abhängig. Es wäre eine Sozialbetreuung 


nach Bedarf (z.B. 4 Stunden werktags) möglich. 


 


Das Wachpersonal wird nicht ausschließlich als „Security“ fungieren, sondern 


auch über soziale Kompetenzen verfügen. Sozialbetreuer und Wachfirmen 


werden nicht über Fremdfirmen bezogen, sondern arbeiten bereits im 


Unternehmen und weisen die entsprechenden Qualifizierungen auf.   


 


Bezüglich der Reinigung des Objektes sollen die eingewiesenen Personen 


durch die Betreuer animiert werden, diese selbst zu übernehmen. Speziell für 


die Toiletten und Duschen wird jedoch Personal beauftragt, um die Reinigung 


zu übernehmen, da durch die Eingewiesenen keine Reinigung entsprechend 


des Rahmenhygieneplans erfolgen kann.  
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Der Einbau der Duschen und der Ausbau des Dachgeschosses kann durch 


das Unternehmen übernommen werden. Campanet verfügt über eigene 


Baufirmen und weitreichende Erfahrungen mit ähnlichen Objektumbauten. 


Eine zügige Umsetzung des Umbaus ist somit garantiert.  


 


Eine mögliche Umstellung von Ofen- auf Zentralheizung kann ebenfalls 


seitens Campant erfolgen. Dies müsste dann im Betreibervertrag mit 


aufgenommen werden. Bis zur Umstellung wird das Betreuungspersonal dafür 


Sorge tragen, dass die einzelnen Unterkünfte entsprechend beheizt werden.  


 


Die Kosten für das Personal sind unabhängig von der Anzahl der 


eingewiesenen Personen. Es kann vertraglich festgelegt werden, dass bei 


einer Verringerung der Anzahl der eingewiesenen Personen die Arbeitszeit 


der Sozialbetreuer verringert wird. Der Personaleinsatz für die 


Sozialbetreuung wäre durch die vertragliche Verankerung von zum Beispiel 


einer „8-Mann-Grenze“ flexibel. Dies würde bedeuten, dass automatisch die 


Sozialbetreuung vermindert wird, sobald weniger als acht Personen in der 


Augustenstraße 63 untergebracht sind.  


 


Die Kosten für die Sozialbetreuung, den Wachdienst, das Reinigungspersonal 


und des Umbaus werden durch das Unternehmen mittels Tagessätzen und 


Vertragslaufzeit umgelegt. Je länger die Laufzeit ist, desto geringer fallen die 


Tagessätze aus. Somit würden bei einer langen Vertragslaufzeit geringe 


Kosten für die Stadt anfallen.  


 


Genaue Zahlen konnten durch das Unternehmen beim ersten Gespräch noch 


nicht genannt werden. Ein Angebot kann seitens der Campanet erst gemacht 


werden, wenn durch die Stadt geklärt ist, wie genau die Betreibung ausfallen 


soll.  


 
 
 


 


II. 


Varianten der Weiterbetreibung / Beabsichtigte Maßnahmen  


 
 
Ausgehend von Verlauf und Inhalt der Gespräche im Rahmen der 
Interessenbekundung und unter Berücksichtigung der bisherigen eigenen 
Erfahrungen beim Betrieb der Einrichtung sowie der gestellten Anforderungen an den 
Betrieb der Einrichtung und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Stadt wurden 
folgende Varianten der Weiterbetreibung näher untersucht.  
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Varianten einer Weiterbetreibung 
 
1. Weiterbetreibung durch die Stadt im bisherigen Objekt, jedoch mit Einbau von 


Duschen und Ausbau des Dachgeschosses, inklusive der Reinigungsleistungen 
(Duschen und Toiletten) durch die Stadt  


 
 


Der Einbau der Duschen wurde eindeutig vom Landkreis gefordert und ist daher 
unerlässlich. Dieser muss schnellst möglich erfolgen, um den Vorgaben des 
Gesundheitsamtes des Landkreises Anhalt-Bitterfeld gerecht zu werden. Mit der 
Maßnahme kann jedoch erst begonnen werden, wenn der durch den Stadtrat 
veranlasste Sperrvermerk aufgehoben wurde.  
 
Für den Einbau der Duschen müsste eine Wohneinheit umgebaut werden und 
nicht mehr als solche genutzt werden. Der Ausbau des Dachgeschosses ist 
daher ebenfalls erforderlich, um einen Ausgleich für den Kapazitätsverlust zu 
schaffen.  
 
Die Reinigung der Duschen muss auf Grund der bestehenden Einigung zwischen 
Stadt und Landkreis durch eine Fachfirma erfolgen. Eine solche Fachfirma muss 
durch die Stadt beauftragt werden. Auf Grund des Umfangs der Leistung ist ein 
Vergabeverfahren durchzuführen. Eine erste Kostenabfrage hat ergeben, dass 
sich die Kosten für die Reinigung der Duschen und Toiletten auf ca. 52.000,00 € 
belaufen werden. Diese Kosten sind durch die Stadt zu tragen. Sie können 
jedoch durch die Benutzungsgebühren wieder auf die eingewiesenen Personen 
umgelegt werden.  
 
Um die Unterkünfte an neu eingewiesene Personen in einem hygienischen und 
sauberen Zustand übergeben zu können, ist es zukünftig erforderlich, dass nach 
einem Auszug durch die Stadt eine Sichtung der Unterkunft vorgenommen wird 
und eventuelle Renovierungsarbeiten (Malerarbeiten) durchgeführt werden.  
 
Mittelfristig sollte die Umrüstung von Ofen- auf Zentralheizung in Betracht 
gezogen werden. Dabei kommt allerdings nur ein System in Betracht, bei dem 
die Raumtemperatur nicht durch die eingewiesenen Personen reguliert werden 
kann. 
 
Der Einbau einer Zentralheizung ist aus Gründen der Sicherheit empfehlenswert. 
Da 90 % der eingewiesenen Personen alkohol- bzw. drogenabhängig sind, kann 
nicht gewährleistet werden, dass die Befeuerung der Öfen durch die 
eingewiesenen Personen weiterhin gefahrlos abläuft. Auch sind einige der 
eingewiesenen Personen körperlich nicht dazu in der Lage, sich regelmäßig 
selbständig mit Brennmaterial zu versorgen oder die anfallende Asche zu 
entsorgen. Infolgedessen wird die Unterkunft nicht regelmäßig beheizt und es 
droht im Winter die Gefahr für die körperliche Unversehrtheit (Unterkühlung). 
Auch die Versorgungsleitungen sind dann in Gefahr und es könnten durch 
Platzen der Leitungen große Schäden entstehen. Weiterhin wird zum Teil die 
Asche nicht entsorgt und verbleibt weiter im Ofen bzw. in der Wohneinheit. Durch 
das unregelmäßige Heiz- und Lüftungsverhalten drohen zudem Schäden an der 
Bausubstanz (Schimmelbildung) und infolge dessen eine ggf. eingeschränkte 
Nutzbarkeit des Objekts zu Wohnzwecken.    
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Bei den jährlichen Schornsteinfegerkontrollen werden ferner immer wieder 
Mängel festgestellt, welche durch fehlerhafte Benutzung entstehen. So werden 
zum Beispiel jährlich Dichtungen an den Öfen ausgetauscht oder Ofenrohre 
ersetzt oder neu ausgerichtet. Ebenso müssen regelmäßig Ofenvorlegebleche 
ersetzt werden, da diese von den eingewiesenen Personen entfernt werden. Die 
eigens durch die Stadt angebrachten Rauchmelder werden regelmäßig durch 
eingewiesene Personen entfernt. Ein dauerhafter Brandschutz ist dadurch 
gefährdet.  


 
 


2. Schaffung eines Unterkunftscharakters in Kombination mit Variante 1 
 


2.1. ohne Einsatz eines Wachschutzes 
 
Um einen Unterkunftscharakter zu schaffen ist es erforderlich, die einzelnen 
Unterkünfte mit einheitlichem Mobiliar auszustatten. Weiterhin können 
einzelne Zimmer, je nach Größe von bis zu zwei Personen genutzt werden. 
Jede Unterkunft verfügt dann, je nach möglicher Belegung, über einen Tisch 
ein Bett (bzw. zwei Betten), Stühle und einen Doppelspind (bzw. zwei). Es 
kann den eingewiesenen Personen nicht mehr gestattet sein, eigenes 
Mobiliar in die Unterkunft zu verbringen. Eine Gestaltung der Wände (eigene 
Tapete) soll ebenfalls unterbunden werden.  


 
Eine erste Preisermittlung hat nachfolgende Kosten für die Erstausstattung 
pro Unterkunftsplatz ergeben: 
 


Ausstattung für eine Person 
voraussichtliche 
Kosten   


1 Bettgestell 50,00 € 


1 Matratze mit wischdesinfizierbarem Matratzen-
bezug und Bettzeug (Kissen, Decke, Bettwäsche)   


60,00 € 


1 Tisch 60,00 € 


1 Sitzgelegenheit 30,00 € 


1 abschließbarer Schrank 200,00 € 


Kühleinrichtung 120,00 € 


Mülleimer  40,00 € 


Reinigungsgeräte (Besen, Kehrgarnitur, Lappen) 20,00 € 


Küchenutensilien zur Esseneinnahme 20,00 € 


Gesamt 600,00 € 


 
Es würden im Vergleich zum jetzigen Zustand noch Kosten für die 
Beschaffung und Instandhaltung des Mobiliars, die Wandgestaltung und die 
ständige Wiederherstellung des Unterkunftscharakters (Neubeschaffung 
Inventar, Renovierungsarbeiten) anfallen. Eine Kostenermittlung ist noch 
erforderlich. 
 
Die Variante der Betreibung lässt sich jedoch nur umsetzen, wenn eine 
permanente Kontrolle der einzelnen Unterkünfte erfolgt. Eine Überwachung 
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und Aufrechterhaltung der einheitlichen Einrichtung allein durch die 
zuständigen Mitarbeiter der Stadt kann nicht gewährleistet und durchgesetzt 
werden. 


 
Ebenso kann durch die zuständigen Mitarbeiter der Stadt nicht sichergestellt  
werden, dass die einheitlichen Einrichtungsgegenstände in den Unterkünften 
verbleiben. Es ist zu erwarten, dass die eingewiesenen Personen das 
einheitliche Mobiliar zeitnah aus den Unterkünften entfernen und dieses 
durch Eigenes ersetzen. Gleiches gilt für die Wandgestaltung. Es ist nicht 
unüblich, dass eigene Tapeten angebracht oder die Wände durch Graffiti 
umgestaltet werden. 


 
Um den Unterkunftscharakter beizubehalten, müssten engmaschige 
Kontrollen (mitunter täglich) erfolgen. Da jedoch erfahrungsgemäß die 
Abendstunden und Wochenenden für Räumaktionen seitens der 
Eingewiesenen genutzt werden, ist es nahezu unmöglich, der Umgestaltung 
der Unterkünfte entgegen zu wirken.  
 
Weiterhin muss berücksichtigt werden, dass nicht alle der derzeit 
eingewiesenen Personen ohne weiteres ihre Möbel aus den Unterkünften 
beräumen lassen werden. Hier ist vereinzelt mit starkem Widerstand zu 
rechnen. Für die Zeit der Renovierungsarbeiten und Neueinrichtung müssen 
die eingewiesenen Personen in andere, dann schon eingerichtete 
Wohneinheiten, umgesetzt werden. Dies wird nicht selbständig erfolgen. 
Auch hier ist in Einzelfällen mit Widerstand zu rechnen. Die Erfahrung hat 
gezeigt, dass in Einzelfällen die Umsetzung und Beräumung der Unterkünfte 
nur unter Einsatz der Polizei erfolgen kann.  
 
Es ist zu überdenken, ob die derzeit freien Unterkünfte einheitlich 
ausgestattet werden und die belegten Unterkünfte im jetzigen Zustand 
verbleiben. So haben die derzeit eingewiesenen Personen eine Art 
Bestandschutz. Eine Renovierung und Neumöblierung von derzeit belegten 
Unterkünften wird dann nur durchgeführt, wenn die eingewiesene Person 
damit einverstanden ist. 


 
Die Schaffung und Aufrechterhaltung des Unterkunftscharakters ohne den 
Einsatz eines Wachschutzes ist jedoch nicht durchsetzbar. 


 
 


2.2. mit Einsatz eines Wachschutzes 
 


Für die Schaffung und Aufrechterhaltung des Unterkunftscharakters ist der 
Einsatz eines Wachschutzes unerlässlich (siehe Begründung Variante 2.1.). 
Es würden, neben den Kosten für Inventar und Renovierung, zusätzliche 
Kosten für den Wachschutz anfallen. 
 
Durch den geplanten Einsatz eines Wachschutzes ist es ferner erforderlich, 


für diesen einen Dienstraum (Pförtnerzimmer) zu schaffen. Hierfür muss eine 


weitere Wohneinheit im Erdgeschoss umgebaut werden. Die dadurch 


entstehenden Kosten sind noch zu ermitteln. 
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Eine Weiterbetreibung durch die Stadt mit Unterkunftscharakter, unter 
Einsatz eines Wachschutzes, wird auf Grund der wahrscheinlich sehr hohen 
Kosten im Moment nicht weiter in Erwägung gezogen.  
 


 
3. Beibehaltung des Wohnungscharakters unter Einsatz eines Wachschutzes in 


Kombination mit Variante 1 
 


Die Unterkünfte werden weiterhin mit eigenem Mobiliar der eingewiesenen 
Personen ausgestattet. Der bisher bestehende Wohnungscharakter der 
Unterkünfte wird beibehalten. 
 
Zusätzlich wird rund um die Uhr ein Wachschutz eingesetzt, der folgende 


Aufgaben zu erfüllen hat: 


 


- Bewachung des Objektes durch min. 1 Mitarbeiter rund um die Uhr 
- Einlasskontrolle (nur eingewiesene Personen, Vertreter von Behörden 


oder beauftragte Firmen dürfen das Objekt betreten) 
- Einweisungen in die Notunterkunft nach Auftragserteilung durch den 


Rufbereitschaftsdienst der Stadt bzw. die Polizei (Aufnahme der 
Personalien und Einlass in die Notunterkunft) außerhalb der Dienstzeiten 
der Stadtverwaltung und Mitteilung an den zuständigen Sachbearbeiter 
am folgenden Werktag 


- Aufnahme von Schäden und Verstößen gegen die Hausordnung sowie 
Weiterleitung an den zuständigen Sachbearbeiter 


- Sicherstellung, dass kein Sperrmüll bzw. Schrott in das Objekt gebracht 
wird 


- Überwachung der Einhaltung der Hausordnung und Durchsetzung (ggf. 
unter Hinzuziehung der Polizei und Stadt) 
 


Ziel ist es, die Kosten der Verwaltung durch permanente Überwachung des 


Objektes zu minimieren. Kosten der Verwaltung entstehen unter anderem durch:  


 


- Reparaturen der durch die Eingewiesenen zerstörten Einrichtung (Türen, 


Fenster, Briefkästen, etc.), 


- Beseitigung von Müll bzw. Sperrmüll (Hofberäumungen), 


- zusätzliche Leerungen der Mülltonnen, da diese bei jedem möglichen 


Leerungstermin von den Eingewiesenen rausgestellt werden und nicht nur 


wenn sie auch wirklich voll sind und  


- Austausch von Türschlössern, die eigenmächtig von den Eingewiesenen 


ausgetauscht wurden. 


 


Ein weiterer positiver Aspekt dieser Variante wäre, dass die Einsätze der Polizei 


bezüglich des Objektes und der dort eingewiesenen Personen minimiert werden 


kann. 


 


Durch den geplanten Einsatz eines Wachschutzes ist es erforderlich, für diesen 


einen Dienstraum (Pförtnerzimmer) zu schaffen. Hierfür muss eine weitere 
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Wohneinheit im Erdgeschoss umgebaut werden. Die dadurch entstehenden 


Kosten sind noch zu ermitteln. 


 


Inwiefern dann eine Sozialbetreuung der eingewiesenen Personen erfolgen 


kann, ist durch das Sozialamt des Landkreises zu prüfen. Aus den bisherigen 


Gesprächen ging hervor, dass es nur eine kurzzeitige soziale Betreuung geben 


wird. Nach aktuellem Stand ist seitens des Sozialamtes keine permanente 


soziale Betreuung möglich. 


 
 
4. Beibehaltung des Wohnungscharakters mit Sozialbetreuung durch die Stadt  in 


Kombination mit Variante 1 
 
Die Unterkünfte werden weiterhin mit eigenem Mobiliar der eingewiesenen 
Personen ausgestattet. Der bisher bestehende Wohnungscharakter der 
Unterkünfte wird beibehalten. 
 
Da durch das Sozialamt des Landkreises bereits signalisiert wurde, dass eine 
Sozialbetreuung durch den Landkreis nur kurzzeitig in Einzelfällen erfolgen wird, 
kann eine umfassende soziale Betreuung nur angeboten werden, wenn durch die 
Stadt ein Sozialbetreuer eingestellt wird.  


 
Die Sozialbetreuung kann zu festen Zeiten direkt im Objekt Augustenstraße 63 
erfolgen. Eine Betreuung vor Ort wäre auch grundsätzlich erforderlich, da die 
eingewiesenen Personen erfahrungsgemäß nicht von selbst die Unterstützung 
suchen, sondern diese nur in Anspruch nehmen, wenn sie in ihrem gewohnten 
Umfeld angeboten wird.  
 
Für die soziale Betreuung ist ein Dienstraum einzurichten. Hierfür muss eine 


weitere Wohneinheit im Erdgeschoss umgebaut werden. Die dadurch 


entstehenden Kosten sind noch zu ermitteln. 


 
Die Einstellung eines separaten Mitarbeiters für die soziale Betreuung der 
eingewiesenen Personen ist eine rein freiwillige Leistung der Stadt. Die Kosten 
sind allein durch die Stadt zu tragen.  
 
Als Qualifikation für die Betreuung der eingewiesenen Personen, sollte der 
Mitarbeiter eine abgeschlossene Ausbildung zum Dipl.-Sozialarbeiter oder Dipl.-
Pädagogen vorweisen können. Abhängig vom Aufgabenfeld erfolgt die 
Einstufung in den Tarifgruppen S 8 – S 18 nach dem Tarifvertrag für den 
Öffentlichen Dienst. Ob eine Beschäftigung in Voll- oder Teilzeit erfolgt, ist von 
der Anzahl der eingewiesenen Personen und dem Umfang der benötigten 
Betreuung abhängig.  
 
In Anlehnung an den ehemaligen Betreuungsschlüssel des Sozialamtes des 
Landkreises, sollte für 15 eingewiesene Personen ein Sozialbetreuer zur 
Verfügung stehen.  
 
Durch die Einstellung eines Sozialarbeiters entstehen der Stadt zusätzlich 
Personalkosten. Diese können ggf. nicht oder nicht gänzlich über die 
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Benutzungsgebühren auf die eingewiesenen Personen umgelegt werden, zumal 
es sich hierbei um eine rein freiwillige Leistung der Stadt handelt. 
 


 
Beispiel Personalkosten: 


 


Eingruppierung 
Vollzeit  


(40 h/Woche) 
Teilzeit  


(30 h/Woche) 


S 8 Stufe 1 


Monat 2.600,00 € 1.950,00 € 


Jahr 31.200,00 € 23.400,00 € 


S 18 Stufe 1 


Monat 3.600,00 € 2.700,00 € 


Jahr 43.200,00 € 32.400,00 € 


 
Hierbei handelt es sich lediglich um das Bruttogehalt nach dem Tarifvertrag für 
den Öffentlichen Dienst. Zusätzliche Kosten, wie jährliche Einmalzahlungen, 
Beiträge zu Versorgungskassen oder zur gesetzlichen Sozialversicherung sind 
noch nicht mit berücksichtigt. 
 


 
Ziel einer intensiven Sozialbetreuung kann es sein, den eingewiesenen Personen 
eine Hilfestellung zu bieten. Durch permanente Betreuung sollen sie dazu 
angeleitet werden, in ein „normales“ Leben zurückzufinden. Der Sozialarbeiter 
soll unter anderem: 


 
- zur regelmäßigen Hygiene (Körper und Unterkunft) anhalten,  
- Tagesstrukturen aufweisen,  
- die eingewiesenen Personen bei einer Wohnungssuche unterstützen und  
- bei Behördenangelegenheiten behilflich sein,  
- als Ansprechpartner zur Verfügung stehen und 
- die Einhaltung der Hausordnung überwachen.  


 


Durch diese Variante könnte der zuständige SB Obdachlosenangelegenheiten 


entlastet werden, da während der Geschäftszeiten ein fester Ansprechpartner im 


Objekt ist. 


 


Schäden am Objekt können zumindest tagsüber minimiert, schneller 


aufgenommen und somit auch beseitigt werden.  


 
 
5. Fremdbetreibung des bestehenden Objektes mit Um- und Ausbau durch den 


Fremdbetreiber mit Sozialbetreuung und Wachschutz 
 


Ziel der „Fremdbetreibung“ kann es sein, nicht nur eine Unterbringung 


(ordnungsbehördliche Aufgabe – auch weiterhin in der Zuständigkeit der Stadt) 


sondern auch eine Sozialbetreuung (Aufgabe des Landkreises) zu etablieren. 


Durch den Betreiber sollen folgende Punkte abgesichert werden: 
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- Wachschutz  
- feste Einsatzzeiten für Betreuungspersonal (tagsüber 9-14 Uhr) 
- Art der Betriebsführung 
- Hilfe im Alltag 
- Schaffung von Tagesstrukturen 
- „Schlüsselgewalt“ 
- Überwachung der Reinigungsleistung 
- Betriebs- und Hausverwaltung 
- Reinigungsdienst 


 
Die Fremdbetreibung soll weiterhin in dem bereits bestehenden Objekt 
Augustenstraße 63 erfolgen. Bei dieser Variante ist ebenso die Schaffung eines 
separaten Dienstzimmers erforderlich. Die Kosten für diese Umbaumaßnahme 
sind noch  zu ermitteln.  
 
Die nötigen Um- und Ausbauarbeiten werden durch den zukünftigen Betreiber 
erfolgen. Zwei der drei möglichen Fremdbetreiber verfügen über das nötige 
Know-how sowie erfahrene Baufirmen, um dies umzusetzen. Es wurden bereits 
mehrere Unterkünfte dieser Art durch die Unternehmen modernisiert. Die 
Baumaßnahmen können zeitnah umgesetzt werden. Um- und Ausbau können im 
bewohnten Zustand des Objektes erfolgen, da keine der belegten Wohneinheiten 
direkt betroffen ist. Die Kosten für den Um- und Ausbau können entweder durch 
monatliche Zahlungen oder durch eine Einmalzahlung durch die Stadt an den 
Betreiber entrichtet werden. Die Höhe der monatlichen Zahlung ist hierbei 
abhängig von der Dauer des Betreibervertrages.  


 
Ein Vorteil dieser Variante ist, dass das zeitaufwendige Vergabeverfahren für 
kommunale Bauleistungen entfallen kann. Die Arbeiten können aus privater 
Hand schneller umgesetzt werden. 
 
Sollte der Betreibervertrag nach Ablauf nicht weiter verlängert werden, verfügt 
die Stadt dennoch über ein um- und ausgebautes Objekt für die Unterbringung 
Obdachloser.  
 
Es ist anzunehmen, dass die Kosten für den Umbau durch einen Fremdbetreiber 
für die Stadt, im Vergleich zum Umbau durch die Stadt selbst, gleich hoch 
ausfallen würden. Die Kosten für den Um- und Ausbau durch den Fremdbetreiber 
können jedoch erst im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens ermittelt 
werden. 
 
Bei einem Umbau durch den Fremdbetreiber bestünde jedoch die Möglichkeit, 
die Kosten in Raten je nach Vertragslaufzeit an den Fremdbetreiber zu zahlen. 
Die Kosten sind somit keine einmalige Belastung für die Stadt, sondern könnten 
über mehrere Jahre verteilt werden.  
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6. Fremdbetreibung des bestehenden Objektes mit Um- und Ausbau durch die 
Stadt mit Sozialbetreuung und Wachschutz 


 
Diese Variante setzt ein Vergabeverfahren der Bauleistungen durch die Stadt 
voraus. Diese Verfahren sind erfahrungsgemäß aufwendig und zeitintensiv. Die 
Baumaßnahmen können nicht zeitnah umgesetzt werden.  
 
Da die Fremdbetreibung erst erfolgen kann, wenn der für das Personal 
erforderliche Dienstraum geschaffen ist. 


 
 
 
7. Fremdbetreibung in einem durch den Fremdbetreiber neu gebauten Objekt 


 
Die Fremdbetreibung wird in einem durch den Betreiber neu gebauten Objekt 
erfolgen. Dieses wird nach den aktuellen rechtlichen Vorgaben für 
Gemeinschaftsunterkünfte errichtet und ist auf dem technisch neuesten Stand.  


 
Die Kosten für den Neubau können analog zu Variante 4 umgelegt werden. 
Weiterhin kann vertraglich festgelegt werden, dass bei Vertragsende das 
Grundstück samt Gebäude an die Stadt übergeht. Je nach Vertragslänge wäre 
dies mit der Zahlung einer Ablösesumme durch die Stadt verbunden.  
 
Während der Dauer des Neubaus, würde die Unterbringung im bisherigen Objekt 
nach aktuellem Stand durch die Stadt erfolgen.  
 
Eine angemessene Betreuung in der Neubauphase durch einen Fremdbetreiber 
ist auf Grund des baulichen Zustands (fehlender Dienstraum) nicht möglich.  
 
Nach erfolgtem Neubau muss ein Umzug der Eingewiesenen in das neue Objekt 
erfolgen. Diese Kosten sind entweder gleich durch die Stadt zu tragen oder 
werden bei Übernahme durch den Betreiber letztendlich auf die Stadt umgelegt.  
 
Wie bei dieser Variante mit dem Objekt Augustenstraße 63 weiter verfahren wird,  
ist noch nicht absehbar. 
 
Diese Variante wird aus nachfolgenden Gründen kritisch gesehen: 


 
- Die Stadt verfügt bereits über ein Objekt, welches kostengünstiger umgebaut 


werden kann. 
- Während der Bauphase, welche mehrere Monate dauert, erfolgt die 


Unterbringung wie bisher ohne Duschen. Dieser Zustand ist nicht länger 
tragbar. 


- Ein Neubau würde den Normen einer Gemeinschaftsunterkunft entsprechen. 
Es sind zusätzliche Auflagen zu erfüllen. Beispielsweise muss die Unterkunft 
mit einer Brandmeldeanlage ausgerüstet werden. Dies zieht erhebliche 
zusätzliche Baukosten und Folgekosten (Wartung, Kontrollen) nach sich.  


- Es entstehen zusätzliche Kosten für den Umzug der Eingewiesenen. 
- Nach einem Neubau gibt es keine Verwendung mehr für das Objekt 


Augustenstraße 63. Eine Veräußerung wäre jedoch mit dem Risiko 
verbunden, für den Fall, dass es zu Problemen mit dem Betreiber kommen 
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sollte (vorzeitige Vertragsauflösung oder nicht erfolgende Übergabe des 
Neubaus), verfügt die Stadt dann über kein geeignetes Objekt, um 
Obdachlose unterzubringen. 


 
 


III. 


Fazit 
 
Alle Varianten, die eine Fremdbetreibung des bestehenden Objektes mit Um- und 
Ausbau durch den Fremdbetreiber oder einen Neubau mit Sozialbetreuung und 
Wachschutz vorsehen, bieten selbstredend zahlreiche Vorteile.  
 
Die Betreibung der Unterkunft erfolgt aus einer Hand durch für die Betreuung von 
Obdachlosen qualifiziertes Personal. Die Mitarbeiter der Stadt werden durch die 
Fremdbetreibung entlastet, da permanent ein Ansprechpartner vor Ort ist. Mitunter 
tägliche Telefonate oder Vor-Ort-Kontrollen seitens der Stadt können entfallen. Durch 
die Stadt müssen nur die ordnungsbehördlichen Aufgaben wie Einweisung, Ahndung 
von Verstößen gegen die Hausordnung und Umlage der Benutzungsgebühren 
erfolgen. Den eingewiesenen Personen wird durch tägliches Einwirken der Betreuer 
die Chance gegeben, wieder in ein geordnetes Leben mit dem Ziel des 
„Auswohnens“ zurückzufinden. 
 
Jedoch sind alle Varianten der Fremdbetreibung im Vergleich zum Betrieb durch 
Stadt erheblich teurer. Dies wird bereits selbst aus den im Rahmen einer 
Interessenbekundung nur summarisch ermittelbaren Kosten deutlich. Es gibt keinen 
Grund, der darauf schließen lässt, dass sich bei Durchführung eines 
Vergabeverfahrens mit dem Ziel der Fremdbetreibung hieran etwas ändern würde.   
 
In den letzten Jahren ist es aufgrund externer Faktoren, aber auch  durch intensive 
Arbeit mit den Betroffenen, gelungen, die Zahl der Personen, die in einer 
Obdachloseneinrichtung untergebracht werden müssen, deutlich zu reduzieren. Die 
Aufgabe des Objekts Angerstraße und die damit einhergehende Konzentration auf 
das Objekt Augustenstraße führten ebenfalls bereits zu Verringerung der Kosten im 
Bereich der Obdachlosenbetreuung.   
 
Gleichwohl wird deutlich, dass auf Grund des eingewiesenen Personenkreises und 


der in den letzten Jahren verstärkt auftretenden Probleme bei der Betreibung des 


Objektes, nicht nur qualifiziertes Personal im Ordnungsamt nötig ist. Die Arbeit der 


Mitarbeiterinnen dort könnte durch den Einsatz eines Wachschutzes sinnvoll 


unterstützt werden. Gründe hierfür: 


 


 


 


1. Es herrscht eine differenzierte Wahrnehmung der Art der Unterbringung. Die 


Eingewiesenen sehen sich als Mieter und nicht als untergebrachte 


Obdachlose. Es werden Forderungen gestellt, die selbst ein Vermieter in 


einem Mietshaus nicht umsetzen kann oder muss.  
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Beispiele: 


 


- Wechsel der Wohneinheit, wenn die Eingewiesenen dies wünschen     


   (zugewiesene Unterkunft ist aus Sicht der eingewiesenen Person zu    


   klein, z. B. durch Vollstellen mit allen möglichen Dingen) 


- Beschäftigung einer eingewiesenen Person durch die Stadt als ´   


   Hausmeister für das Objekt 


- Reinigung des Treppenhauses durch die Stadt, obwohl diese per   


   Hausordnung durch die Eingewiesenen zu übernehmen ist 


- Obdachlosengebühr wird als Miete bezeichnet, (welche auch noch als   


   unverschämt hoch bezeichnet wird) 


 


2. Es kommt immer wieder zu unerlaubter Tierhaltung. Bei Versuchen, diese zu 


unterbinden, werden die Mitarbeiter des Ordnungsamtes verbal stark 


angegriffen und beleidigt. Ordnungsverfügungen werden ignoriert und die 


Durchsetzung (Abholung der Tiere) kann nur unter massiven Polizeischutz 


erfolgen.  


 


3. Die Eingewiesenen nehmen regelmäßig eigenmächtige Veränderungen vor. 


Es werden regelmäßig und eigenmächtig Türschlösser ausgetauscht, so dass 


die Mitarbeiter keinen Zugang zu den einzelnen Wohneinheiten haben. Türen 


und Briefkästen werden beschädigt bzw. aufgebrochen, wenn man den 


Schlüssel grad nicht findet. Rauchmelder werden entfernt und entsorgt. Wer 


genau diese Schäden verursacht, kann nie ermittelt werden, da sich die 


Eingewiesenen gegenseitig decken. Auf den daraus resultierenden Kosten der 


Reparaturen bleibt die Stadt sitzen, da die mittels Kostenbescheid erhobenen 


Forderungen nicht beglichen werden. Vollstreckungsmaßnahmen sind nur 


bedingt möglich. 


 


4. Durch die Eingewiesenen werden regelmäßig Möbel, Sperrmüll und Schrott in 


das Objekt gebracht. Altes Mobiliar wird auf dem Hof oder dem Gehweg 


entsorgt. Dies führt zu einer regelmäßigen Vermüllung des Hofes. Auf Grund 


dessen wurden durch die Stadt in der Vergangenheit vermehrt 


Räumungsaktionen durchgeführt. Auch diese Kosten können nicht umgelegt 


werden, da keine Verursacher zu ermitteln sind. Nachweise können nicht 


erbracht werden, da diese Aktionen oft in den Abend- oder Nachtstunden 


erfolgen.  


 


5. Es halten sich regelmäßig nicht eingewiesene Personen in der Unterkunft auf. 


Diese verweilen dort zum Teil mehrere Tage. Verweise seitens des 


Ordnungsamtes werden ignoriert und sind nicht durchsetzbar (kein Mitarbeiter 


dauerhaft vor Ort). Die Personen werden als „Besuch“ bezeichnet. 


 


6. Durch die Eingewiesenen werden Personen in die Unterkünfte aufgenommen, 


die laut eigener Aussage kein Obdach haben. Die Eingewiesenen fordern 


dann von den Mitarbeitern des Ordnungsamtes, diesen eine Unterkunft 


zuzuweisen, weil sie nun schon mal da sind. 
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7. Treten Probleme mit anderen Eingewiesenen auf, wird gefordert, diese 


„rauszuschmeißen“. Der Hinweis, dass dies auf Grund der Verpflichtung zur 


Unterbringung von Obdachlosen nicht möglich ist, wird nicht akzeptiert und es 


kommt zu verbalen Ausbrüchen gegenüber den Mitarbeitern des 


Ordnungsamtes. 


 


8. Städtische gebundene Firmen, welche mit Reparatur- oder 


Ausbesserungsarbeiten (oft zum Vorteil der Eingewiesenen) beauftragt sind, 


werden verbal angegriffen und sogar bedroht. Es wurde im Beisein der Polizei 


schon angedroht, die Firmenfahrzeuge zu beschädigen oder den Firmensitz 


aufzusuchen, um dort Schaden anzurichten. Dies hat zur Folge, dass einige 


Firmen nur noch in Begleitung eines Mitarbeiters des Ordnungsamtes das 


Objekt betreten.  


 


9. Die Mitarbeiter der Stadt, egal ob zuständiger Sachbearbeiter oder nächster 


Vorgesetzter, werden beleidigt und persönlich bedroht. Dies bezieht sich auf 


alle bisher zuständigen Sachbearbeiter.  


 


10. Dadurch, dass nunmehr fast ausschließlich eine einzige Familie in die 


Obdachlosenunterkunft eingewiesen ist, kommt es verstärkt zu einem 


Clanverhalten. Das heißt, alle ziehen am gleichen Strang, wenn es darum 


geht, die eigenen Vorstellungen bezüglich der Unterbringung gegenüber der 


Stadt durchzusetzen (Umzüge, Rausschmisse, Tierhaltung, Beräumungen). 


Die Eingewiesenen schaukeln sich gegenseitig hoch und das Betreten der 


Unterkunft durch Mitarbeiter des Ordnungsamtes ist allein nicht möglich, bis 


sich die Gemüter wieder beruhigt haben. 


 


11. Werden die geforderten Vorstellungen durch den zuständigen Sachbearbeiter 


nicht umgesetzt, werden die nächsten Vorgesetzten zur Umsetzung der 


Vorstellungen aufgefordert.  


 


12. Vor einigen Jahren war es noch üblich, dass der jeweils zuständige 


Sachbearbeiter regelmäßig 2 – 3 Mal in der Woche in der 


Obdachlosenunterkunft nach dem Rechten gesehen hat. Um die Polizei als 


Begleitschutz nicht übermäßig zu beanspruchen und aus Gründen des 


Eigenschutzes, wird seit einigen Jahren vermehrt (je nach aktueller Situation) 


auf diese regelmäßigen Kontrollen verzichtet. Das Objekt wird nur betreten, 


wenn dies erforderlich ist (Beispiel: Einweisung, Termine Vertragsfirmen) 


 
 
Eine soziale Betreuung, wie sie zum Teil von den Eingewiesen durch das 


Ordnungsamt verlangt wird, kann von den Mitarbeitern des Ordnungsamtes nicht 


erbracht werden, da die Zuständigkeit nicht bei der Stadt liegt und die hierfür 


erforderliche Personaldecke nicht vorhanden ist. Da auch eine spezielle 


sozialpädagogische Ausbildung nicht vorhanden ist, ist es unwahrscheinlich 


schwierig, eine vernünftige Kommunikationsebene mit diesem, zum Teil speziellen 


Personenkreis (bedingt durch Suchtverhalten und Familienverhältnisse), aufzubauen. 
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Zudem handelt es sich hierbei um eine freiwillige Leistung, zu der die Stadt nicht 
verpflichtet ist. Den Betroffenen werden dennoch bereits jetzt alle erdenklichen 
Hilfestellungen gegeben, um bei den zuständigen Sozialbehörden Gehör zu finden. 
Diese werden über jeden Zugang in der Unterkunft zeitnah in Kenntnis gesetzt, um 
geeignete Hilfen zu prüfen. Leider scheitern diese dann oft an der fehlenden 
Mitwirkung der Betroffenen.  
 
Soweit es als sinnvoll erachtet wird, die Unterkünfte zukünftig einheitlich 
auszustatten, ist zu überdenken, ob zunächst die derzeit freien Unterkünfte 
einheitlich ausgestattet werden und die belegten Unterkünfte im jetzigen Zustand 
verbleiben. So haben die derzeit eingewiesenen Personen eine Art Bestandschutz. 
Eine Renovierung und Neumöblierung von derzeit belegten Unterkünften wird dann 
nur durchgeführt, wenn die eingewiesene Person damit einverstanden ist. So kann 
ein schonender Übergang gelingen. 
 
Aus Sicht des Fachamtes unerlässlich ist es jedoch, zur Verbesserung der 
Unterbringungssituation, die in der Haushaltsplanung 2017 vorgesehenen 
Investitionen in das Gebäude vorzunehmen und die für seine Unterhaltung und den 
Betrieb notwendigen Mittel in ausreichendem Maße zu planen und zur Verfügung zu 
stellen. Dann ist auch der Betrieb der Einrichtung durch die Stadt weiter möglich und 
im Vergleich zur Fremdbetreibung kostengünstiger zu realisieren.    
 
 
 
 
Anlagen: 
1 – Gegenüberstellung der möglichen Kosten der einzelnen Varianten 
2 – Kostenstaffelung zu Variante 5 
3 – Vor- und Nachteile der einzelnen Varianten 
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Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2017124/3 

Dezernat: Dezernat 6 aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 26.09.2017

TOP: 2.12

Amt: Bereich 061 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2017124/3

Az.: erstellt am: 30.08.2017

Betreff

Bebauungsplan Nr. 30 "Wohngebiet Wülknitzer Straße" in Köthen (Anhalt) 
hier: Abwägung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der 
         Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger 
         öffentlicher Belange (TöB) - Abwägungsbeschluss

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3

19.09.2017: Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss 
19.09.2017: Hauptausschuss 
26.09.2017: Stadtrat

19.09.2017 
19.09.2017 
26.09.2017

laut BV 
laut BV 
laut BV

Beschlussentwurf

1. Nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange entsprechend dem zu diesem 
Beschluss vorliegenden Abwägungsprotokoll (Anlage 2) und gemäß der Sachdar-
stellung zur Beschlussvorlage werden im Bebauungsplanentwurf

             (Planzeichnung und textliche Festsetzungen) des Bebauungsplanes Nr. 30 
„Wohngebiet Wülknitzer Straße“ in Köthen (Anhalt) keine Änderungen und 
Ergänzungen vorgenommen.

2. Nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange entsprechend dem zu diesem 
Beschluss vorliegenden Abwägungsprotokoll (Anlage 2) und gemäß der 
Sachdarstellung zur Beschlussvorlage werden in der Begründung 

            des Bebauungsplanes Nr.  30 „Wohngebiet Wülknitzer Straße“ in Köthen (Anhalt) 
folgende Korrekturen und Ergänzungen vorgenommen:



2.1 In das Kapitel 4.3 „Altlasten“ und in das Kapitel 7.7 „Nachrichtliche Übernahmen“ 
werden die Hinweise des Landkreises gemäß dem Abwägungsprotokoll 
aufgenommen (Anlage 2, TöB Nr. 3 Landkreis / Bodenschutz).

2.2 In das Kapitel 4.5 „Verkehrliche und stadttechnische Erschließung“  werden die 
Aussagen der MIDEWA aus der Stellungnahme vom 14.08.2017 gemäß dem 
Abwägungsprotokoll aufgenommen (Anlage 2, TöB Nr. 3 Landkreis / Amt für 
Brand- und Katastrophenschutz und Rettungsdienst und TöB Nr. 21 / MIDEWA).

2.3 Gemäß dem Abwägungsprotokoll (Anlage 2, TöB Nr. 4 / Regionale Planungs-
gemeinschaft) wird das Kapitel 3.2 „Regionalplanung“ um Aussagen, die Ziele 
der Raumordnung betreffend, ergänzt.

2.4 In der Anlage zur Begründung „Schalltechnische Untersuchung“ werden auf 
der verwendeten Kartengrundlage die Nachweise der Erlaubnis zur Verviel-
fältigung und Verbreitung nachgetragen (TöB Nr. 10 Landesamt für Ver-
messung).

3. Eine erneute öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes erfolgt nicht.

Gesetzliche Grundlagen:

§§ 1-4a, 8-10, 13a Baugesetzbuch (BauGB)
§§ 5, 8, 45 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen- Anhalt (KVG LSA)



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

1. Verfahrensstand

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 30 „Wohngebiet Wülknitzer Straße“ in Köthen 
(Anhalt) mit der dazugehörigen Begründung wurde am 27.04.2017 vom Stadtrat der Stadt 
Köthen (Anhalt) gebilligt und die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes mit 
Begründung für die Dauer eines Monats gemäß § 3 (2) BauGB wurde beschlossen 
(Beschluss Nr. 17/StR/18/003). Die öffentliche Auslegung wurde am 26.05.2017 im 
Amtsblatt der Stadt Köthen (Anhalt) bekannt gemacht und wurde vom 06. 06. bis 07.07. 
2017 durchgeführt. 

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TöB) fand gemäß 
§ 3 (2) BauGB statt. Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung und der Behördenbeteiligung 
wurde der Entwurf des Bebauungsplanes außerdem auf der Internetseite der Stadt Köthen 
(Anhalt) bereitgestellt

2. Auswertung der öffentlichen Auslegung / Öffentlichkeitsbeteiligung

Während der öffentlichen Auslegung wurden keine Stellungnahmen von Bürgern 
abgegeben. 

3. Auswertung der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange (TöB)

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TöB) wurden gemäß § 4 (2) 
BauGB schriftlich (mit Schreiben vom 19.05.2017) um Stellungnahme gebeten. Es wurden 
17 TöB beteiligt. 14 TöB gaben eine Stellungnahme ab (Anlage 1, Liste der beteiligten 
Behörden / Träger öffentlicher Belange).
Bei der frühzeitigen Beteiligung der TöB gemäß § 4 (1) BauGB war bereits ein 
umfangreicher Vorentwurf und eine Begründung zu den TöB gesandt und auf der 
Internetseite der Stadt bereitgestellt worden. Dabei wurden 38 TöB beteiligt. Die Behörden, 
welche bei der frühzeitigen TöB- Beteiligung geantwortet hatten und mitteilten, dass deren 
Belange nicht berührt seien bzw. keine Bedenken und Hinweise vorlägen, wurden nach
§ 4(2) BauGB nicht noch einmal beteiligt. Bei der Beteiligung gemäß § 4 (2) BauGB wurden 
deshalb nur noch 17 TöB zur Stellungnahme zum Entwurf des Bebauungsplanes 
aufgefordert 

4. Abwägung

Die Stellungnahmen der TöB wurden registriert und ausgewertet und werden Bestandteil der 
Verfahrensakte. Die Abwägungsvorschläge zu den relevanten Stellungnahmen der 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange (TöB) wurden protokolliert und sind 
der Beschlussvorlage in der Anlage 2 beigefügt.

Auf der Planzeichnung wurde unter der Überschrift "Hinweise, nachrichtliche Übernahmen" 
im Abschnitt "Lärmschutz", der letzte Satz korrigiert, um nicht zu suggerieren, dass alle 
Empfehlungen des Gutachtens übernommen worden sind. Diese redaktionelle Korrektur ist 
nicht abwägungsrelevant.



Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen und deren Abwägungsergebnis ist keine 
Änderung des Planentwurfes erforderlich, die eine erneute öffentliche Auslegung erfordert.

Die Stadtverwaltung empfiehlt, die Abwägungsbeschlüsse gemäß der 
Beschlussvorlage zu fassen.






BEBAUUNGSPLAN NR. 30 "WOHNGEBIET WÜLKNITZER STRAßE"


LISTE DER BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE


BETEILIGUNG GEM. § 4(2) BAUGB


30.08.2017


TöB- 


Nr.
TöB / Behörde


Unterabteilung / 


Amt


Anzahl Exemplare  


Anschreiben vom 19.05.17                  


Postausgang  19.05.17  


Fristsetzung: bis 26.06.2017


Eingang 


Stellungnahme 


vom / 


Posteingang


Zusammenfassung / Bemerkungen Abwägung


1 Ministerium für 


Landesentwicklung und 


Verkehr LSA


 Referat 44 1x Papier + digital 12./16.06.17 SN vom 09.12.15 behält Gültigkeit, keine weiteren Hinweise


ja


2 Landesverwaltungsamt 


Sachsen-Anhalt


Referat 204 


Bauwesen


2x Papier + digital 27./28.06.17 Obere Luftfahrtbehörde: Hinweis: Geräuschemissionen durch 


Sonderlandeplatz; Obere Immissionsschutzbehörde: Verkehrslärm, 


Immissionen wurden im Gutachten sachgerecht ermittelt; Obere 


Naturschutzbehörde: Hinweis zur Beachtung des Umweltschadensgesetzes und 


des Artenschutzrechtes


ja


3 Landkreis Anhalt- Bitterfeld 63 - 


Bauordnungsamt 


/ SG Bauplanung


2x Papier + digital 21./27./28.06.17 Immissionsschutz: Bedenken, die Vorschläge zu den Maßnahmen zum 


Lärmschutz und deren Umsetzung betreffend; Abfallrecht: keine Einwände, 


Hinweise; Raumordnung: keine Einwände; Wasserrecht: Hinweise; 


Bodenschutz: altlastenfrei, Hinweise; Bauplanungsrecht: keine Bedenken; 


Brand- und Katastrophenschutz: Nachweis der erforderlichen Bereitstellung 


von 800 l/min (48m³/h) Löschwasser ist umgehend dem Amt für BKR 


vorzulegen; Vorhandensein von Kampfmitteln nicht bekannt; 


ja


4 Regionale 


Planungsgemeinschaft 


Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg


digital 06.06./08.06.17 Hinweis auf Raumordnungspläne; Belange der Ziele nicht berührt


ja


5 Amt für Landwirtschaft, 


Flurneuordnung und Forsten - - - -
6 Landesamt für 


Denkmalpflege und 


Archäologie Sachsen - 


Anhalt


2x Papier + digital  15./16.06.17 Archäol.: Hinweis auf Schreibfehler


ja


7 Stadt Köthen (Anhalt) Untere 


Denkmalschutz-


behörde


digital 22.05./24.05.17 keine Baudenkmale; archäol. Kulturdenkmal vorhanden; Hiweise im BP- Entwurf 


schon vorhanden nein 


8 Landesamt für 


Verbraucherschutz Sachsen-


Anhalt


Dezernat 54 


Gewerbeaufsicht 


Ost


- - - -
9 Landesamt für Geologie und 


Bergwesen


Abteilung 3


- - - -
10 Landesamt für Vermessung 


und Geoinformation des 


Landes Sachsen-Anhalt


digital 09.06./13.06.17 SN v. 07.06.2015 behält Gültigkeit; Vermerke zur Erlaubnis zur Vervielfält. sind 


bei den im Gutachten verwendeten Karten zu ergänzen;
ja


1 / 4


ABWÄGUNGSBESCHLUSS


ANLAGE 1







30.08.2017


TöB- 


Nr.
TöB / Behörde


Unterabteilung / 


Amt


Anzahl Exemplare  


Anschreiben vom 19.05.17                  


Postausgang  19.05.17  


Fristsetzung: bis 26.06.2017


Eingang 


Stellungnahme 


vom / 


Posteingang


Zusammenfassung / Bemerkungen Abwägung


11 Landesstraßenbaubehörde Regionalbereich 


Ost - - - -
12 Landesstraßenbaubehörde Regionalbereich 


Süd - - - -
13 Bau- und 


Liegenschaftsmanagement 


Sachsen-Anhalt


Niederlassung 


Süd-Ost - - - -
14 Bundesanstalt für 


Immobilienaufgaben


Nebenstelle Halle, 


Facilitymanage-


ment


- - - -
15 DB Services Immobilien 


GmbH


Niederlassung 


Leipzig - - - -
16 Nahverkehrsservice Sachsen-


Anhalt GmbH - - - -
17 Agentur für Arbeit


- - - -
18 Handwerkskammer Halle 


(Saale) - - - -
19 Industrie- und 


Handelskammer Halle-


Dessau


- - - -
20 MITNETZ Strom 


Mitteldeutsche 


Netzgesellschaft Strom mbH


digital 26. / 28.06.17 SN vom16.06.16 behält Gültigkeit, neuer Lageplan


ja


21 MIDEWA GmbH Niederlassung 


Anhalt- 


Harzvorland


1x Papier + digital 01.06.17 / 


06.06.17  


14.08.2017


Zustimmung; SN vom 01.11.15 behält Gültigkeit; Information über den aktuellen 


Stand der Erschließungsarbeiten;  Ergebnisse zur Hydrantenüberprüfung und zum 


Löschwasser
ja


22 Deutsche Telekom 


Netzproduktion GmbH


digital 12.06.2017 Lageplan; Erschließung mit Büro Zimmer & Rau abgestimmt


nein 


23 Bundesnetzagentur


- - - -
24 DBD Deutsche 


Breitbanddienste GmbH - - - -
25 MITNETZ Gas Fachbereich 


Projektmanage-


ment Gas


- - - -
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TöB- 


Nr.
TöB / Behörde


Unterabteilung / 


Amt


Anzahl Exemplare  


Anschreiben vom 19.05.17                  


Postausgang  19.05.17  


Fristsetzung: bis 26.06.2017


Eingang 


Stellungnahme 


vom / 


Posteingang


Zusammenfassung / Bemerkungen Abwägung


26 GDMcom Gesellschaft für 


Dokumentation und 


Telekommunikation mbH


- - - -
27 Netzgesellschaft Köthen 


mbH


digital


- - -
28 Tönsmeier Entsorgung 


GmbH


1x Papier + digital


- - -
29 Vetter GmbH


- - - -
30 Polizeidirektion Sachsen-


Anhalt Ost 


Polizeirevier 


Anhalt - Bitterfeld - - - -
31 Bundesamt für Infrastruktur, 


Umweltschutz und 


Dienstleistungen der 


Bundeswehr 


Infra I 3


- - -
-


32 Evangelisches Pfarramt St. 


Jacob - - - -
33 Katholisches Pfarramt St. 


Maria/St.Anna - - - -
34 Kirche Jesu Christi der 


Heiligen der letzten Tage - - - -
35 Hochschule Anhalt (FH)


- - - -
36 Unterhaltungsverband 


"Westliche Fuhne / Ziethe" - - - -
37 Unterhaltungsverband Taube 


/ Landgraben - - - -
38 Abwasserverband Köthen digital 24./26.05.17 keine Einwände


nein 


39 Abwasserzweckverband 


"Ziethetal" 


Kläranlage 


Crüchern - - - -
40 Gemeinde Osternienburger 


Land


1x Papier + digital 15./23.06.17 keine Einwände, Belange nicht berührt
nein 
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TöB- 


Nr.
TöB / Behörde


Unterabteilung / 


Amt


Anzahl Exemplare  


Anschreiben vom 19.05.17                  


Postausgang  19.05.17  


Fristsetzung: bis 26.06.2017


Eingang 


Stellungnahme 


vom / 


Posteingang


Zusammenfassung / Bemerkungen Abwägung


41 Stadt Südliches Anhalt digital 23./30.05.17 keine Einwände, Bedenken, Hinweise; Belange nicht betroffen
nein 


42 Stadt Könnern digital


- - -
43 Stadt Bernburg digital 24./30.05.17 Belange nicht berührt


nein 


44 Zweckverband-


Gewerbegebiet "Um die 


Dorfstätte"


Verbands-


geschäftsführer - - - -
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Stadt Köthen (Anhalt) Abwägung öffentlicher und privater Belange gemäß §§ 3  und 4 
Bebauungsplan Nr. 30 „Wohngebiet Wülknitzer Straße“   BauGB in Verbindung mit § 1 Abs. 7 BauGB 


 


Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 


1 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr   
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Stellungnahme des MLV zum Vorentwurf des BPlanes Nr. 30 „Wohngebiet Wülknitzer Straße“ vom 
09.12.2015 wurde festgelegt, dass die mit der Planung verbundenen Auswirkungen raumbedeutsam im Sinne 
von raumbeanspruchend und raumbeeinflussend sind und dass die Planung mit den Erfordernissen der Raum-
ordnung vereinbar ist.  
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass es zum vorliegenden Entwurf aus raumordnerischer Sicht keine weiteren 
Hinweise gibt. 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Abwägungsbeschluss ANLAGE 2 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 


1 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr   
   


 
 
Kenntnisnahme.  
 
Der Bitte, dass MLV von der Bekanntmachung des vorliegenden Bebauungsplanes in Kenntnis zu setzen, wird 
durch Übergabe einer Kopie der Bekanntmachung und der in Kraft getretenen Planung einschließlich der Plan-
begründung entsprochen. 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 


1 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr   
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 


2 Landesverwaltungsamt   
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die auf das Plangebiet einwirkenden Schallimmissionen wurden mittels eines schalltechnischen Gutachtens 
ermittelt und wirksame immissionsschutzrechtliche Festsetzungen getroffen. In den Kapiteln 4.2 ‚Immissionssi-
tuation‘, 6.2 ‚Lärmschutzkonzept‘ sowie 7.5 ‚Immissionsschutzmaßnahmen‘ der Begründung werden hierzu 
detaillierte Ausführungen gemacht. Eine separate Beurteilung der Geräuschemissionen durch den Sonderlande-
platz erfolgte nicht und wird als nicht erforderlich angesehen. Wie unten stehend von der Oberen Immissions-
schutzbehörde ausgeführt, wird diese Auffassung auch von der Fachbehörde geteilt und das Gutachten als sach-
gerecht beurteilt.  


Es kann somit davon ausgegangen werden, dass eine separate Beurteilung des Flugverkehrs des Sonderlande-
platzes nicht erforderlich ist. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 


2 Landesverwaltungsamt   
   


 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es wird weiterhin zur Kenntnis genommen, dass die im Plangebiet 
vorhandenen Schallimmissionen im Rahmen des schalltechnischen Gutachtens zum BPlan sachgerecht ermittelt 
wurden und in der Begründung hinreichend dargestellt sind.  
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen, die aufgeführten Gesetze sind u.a. im Quellen- und 
Literaturverzeichnis der Begründung aufgeführt. 
 
 
 
Die Stellungnahmen der Unteren Behörden des Landkreises Anhalt-Bitterfeld wurden beachtet und werden in 
die Abwägung eingestellt. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 


3 Landkreis Anhalt-Bitterfeld   
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Zu 1) 
Die Aussage bzgl. der SCHALLTECHNISCHEN UNTERSUCHUNG wird von Seiten der Oberen Immissions-
schutzbehörde geteilt. Auch von dieser Fallbehörde wird attestiert, dass die auf das Plangebiet einwirkenden 
Schallimmissionen im Rahmen des schalltechnischen Gutachtens zum BPlan sachgerecht ermittelt wurden und 
in der Begründung hinreichend dargestellt sind.  
Auf die im weiteren Verlauf der Stellungnahme konkret benannten Bedenken seitens der Unteren Immissions-
schutzbehörde wird detailliert eingegangen. 


 


1. 







 28.08.2017 


 Büro für Raumplanung - Diplomingenieur Heinrich Perk - Köthen (Anhalt) - Bärteichpromenade 31
   


7 von 25  


 


Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 


3 Landkreis Anhalt-Bitterfeld   
   


Zu 2)  
Die Tabelle entspricht in einem Fall nicht der Auswertung der gutachterlich ermittelten Immissionswerte. Die in 
der Anlage 3.5 des Gutachtens angegebenen maßgebenden Immissionswerte der DIN 18005 am Tage werden an 
18 und nicht an 19 Immissionsorten überschritten (der jeweils angegebene Wert im 2. OG ist nicht relevant, da 
aufgrund des festgesetzten Maßes der baulichen Nutzung kein 2. OG mit Aufenthaltsräumen errichtet werden 
kann.  


Diese prognostizierten Werte basieren auf einer freien Schallausbreitung und somit auf dem ungünstigsten Fall 
(ohne Bebauung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes). Durch die im Bebauungsplan festgesetzte Bebauung 
wird jedoch eine freie Schallausbreitung unterbunden und es erfolgt insbesondere durch die Gebäude und bauli-
chen Anlagen entlang der ‚Wülknitzer Straße' für die dahinter liegende Wohnbebauung eine Abschirmung des 
Schalls. Diese Abschirmung ist in den nebenstehenden Werten der Stellungnahme nicht berücksichtigt. 


In der SCHALLTECHNISCHEN UNTERSUCHUNG wurden zudem zur ergänzenden Information über die 
erwartete Lärmsituation für eine beispielhafte Bebauung des Plangebietes Gebäudelärmkarten erstellt (vgl. 
Anlage 4 des Gutachtens). Es ist abzulesen, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 – Schallschutz im 
Städtebau  für allgemeine Wohngebiete vor allem am Tage an der von der Wülknitzer Straße abgewandten 
Fassaden teilweise eingehalten werden. So werden an den lärmabgewandten West- und Nordwestseiten (vgl. 
Immissionsorte 19-20) zumindest am Tage weitgehend die Orientierungswerte eingehalten. Bereits durch die 
Eigenabschirmung der Gebäude sowie die Abstände zu den umgebenden Verkehrswegen ist auch ohne Lärm-
schutzmaßnahmen in Teilbereichen des Plangebietes eine mit der geplanten Nutzung verträgliche Lärmsituation 
zu erwarten.  
 
Zu 3) 
Da vor allem im Umfeld der Wülknitzer Straße Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 im 
geplanten allgemeinen Wohngebiet zu erwarten sind, werden im Bebauungsplan umfangreiche Immissions-
schutzmaßnahmen festgesetzt. 


Die nebenstehende Aussage, dass von vornherein auf aktiven Lärmschutzmaßnahmen und Lärmschutzwände 
oder -wälle verzichtet wurde, ist nicht richtig. 


Die Begründung für den Verzicht auf aktiven Lärmschutz in Form eines Lärmschutzwalles oder einer -wand 
bzw. die Abwägung der immissionsschutzrechtlichen Belange mit anderen abwägungsrelevanten Belangen 
erfolgt ausführlich im Kap. 6.2 ‚Lärmschutzkonzept‘ (vorher ‚Immissionssituation‘) der Begründung. Dort ist  
eine ausführliche Bewertung sämtlicher in Frage kommender Immissionsschutzmaßnahmen sowie eine intensive 
Abwägung mit anderen abwägungsrelevanten städtebaulichen Aspekten enthalten. 
 
Zu 4) 
Sowohl im Bericht zur SCHALLTECHNISCHEN UNTERSUCHUNG als auch in der Begründung wird auf die 
Kriterien der DIN 18005 – Schallschutz im Städtebau und der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) 
verwiesen. Die darin genannten Orientierungs- und Immissionsgrenzwerte können der Bewertung der Lärmsitua-
tion dienen, stellen aber keine Obergrenzen der zumutbaren Verkehrslärmbelastung dar. 


Die Aussage, dass gesunde Lebens- und Wohnverhältnisse nur gewährleistet werden können, wenn die Immissi-
onsgrenzwerte der 16.BImSchV unterschritten bzw. eingehalten werden, entspricht nicht der aktuellen Recht-
sprechung des Bundesverwaltungsgerichts. 
 
 


 


2. 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 


4. 
 


5. 
 


6. 
 
7. 
 


8. 


9. 
 
 


10. 


11. 
 
 
12. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 


3 Landkreis Anhalt-Bitterfeld   
   


Es wird an dieser Stelle nochmals auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 22.03.2007 – 4 CN 2/06 
verwiesen und wie folgt zitiert: 


„Weist ein Bebauungsplan ein neues Wohngebiet (WA) aus, das durch vorhandene Verkehrswege Lärmbelas-
tungen ausgesetzt wird, die an den Gebietsrändern deutlich über den Orientierungswerten der DIN 18005 liegen, 
ist es nicht von vornherein abwägungsfehlerhaft, auf aktiven Lärmschutz zu verzichten. Je nach Umständen des 
Einzelfalls, z.B. in dicht besiedelten Räumen, kann es abwägungsfehlerfrei sein, eine Kombination von passivem 
Schallschutz, Stellung und Gestaltung von Gebäuden sowie Anordnung der Wohn- und Schlafräume zu errei-
chen.“ 


 
Zu 5) 
Siehe Abwägung zu Pkt. 3 und Pkt. 4 
 
Zu 6) 


Das Schallschutzkonzept ist - wie oben bereits erwähnt - auf Werte abgestellt, die auf dem Modell der freien 
Schallausbreitung basieren. Es werden umfangreiche immissionsschutzrechtliche Maßnahmen festgesetzt - keine 
aktiven, aber differenzierte passive Lärmschutzmaßnahmen. Dies sind 


- Verschiebung der Baugrenze entlang der ‚Wülknitzer Straße‘ 
- Grundrissorientierung 
- Schalldämmung der Außenbauteile 
- Belüftung von Schlafräumen. 


 
Diese Maßnahmen werden ausführlich im Kap. 7.5 ‚Immissionsschutzmaßnahmen‘ der Begründung beschrieben 
und erläutert. 
 
Zu 7)  
Diese Maßnahmen werden ausführlich im Kap. 6.2 der Begründung auf den konkreten Fall bezogen geprüft und 
bewertet.  
 
Zu 8) 
Die Aussage von Seiten der Unteren Immissionsschutzbehörde, dass in Kap. 6.2 der Begründung eine ausführli-
che Bewertung zur Immissionsminderung erfolgt und dieser nur zum Teil gefolgt werden kann, wird zur Kennt-
nis genommen. Auf die im weiteren Verlauf der Stellungnahme konkret benannten Bedenken seitens der Unteren 
Immissionsschutzbehörde wird detailliert eingegangen 
 
Zu 9) - 11) 
Wie bereits im Kap. 6.2 der Begründung ausgeführt, besteht bzgl. planerischer / organisatorischer Maßnahmen 
zur Vermeidung der Entstehung von Lärm nur bedingt ein kommunaler Einfluss auf die Verkehrssituation. 
Unabhängig davon können derartige Maßnahmen im Rahmen der vorliegenden Bebauungsplanung aufgrund des 
nicht gegebenen bodenrechtlichen Bezugs nicht festgesetzt werden.  


Eine wesentliche Entlastung der ‚Wülknitzer Straße‘ wurde bereits durch die B 6n geschaffen. Dennoch wird die 
‚Wülknitzer Straße‘ noch eine Verkehrsfunktion als örtliche Einfahrtstraße und Sammelstraße erfüllen. Sowohl 
verkehrsplanerisch als auch im Hinblick auf die Lärmsituation ist eine Bündelung des Verkehrs auf solchen 
Hauptachsen sinnvoll, so dass keine wesentlichen verkehrsplanerische Maßnahmen realistisch sind.  
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 


3 Landkreis Anhalt-Bitterfeld   
   


Verkehrsrechtliche Maßnahmen zur Minderung der Emissionen an der Quelle sind aus Sicht des Lärmschutzes 
grundsätzlich sinnvoll, liegen aber nicht in der kommunalen Planungshoheit. Entscheidungen hierzu sind durch 
die untere Verkehrsbehörde zu treffen, wobei Anordnungen aus Gründen des Lärmschutzes auch die Zustim-
mung der oberen Verkehrsbehörde erfordern. Zwar liegen die Verkehrslärmbelastungen entlang der ‚Wülknitzer 
Straße‘ in einer Höhe, die als Grundlage für eine Ermessensentscheidung der Verkehrsbehörden ausreicht, es 
werden dann aber auch der Eingriff in die Verkehrsfunktion und mögliche Verkehrsverlagerungen zu beurteilen 
sein.  


Grundsätzlich sollte das Lärmschutzkonzept auch ohne die von der Stadt Köthen (Anhalt) nicht zu beeinflussen-
den Entscheidungen einen ausreichenden Schutz bieten. Deshalb wurden die Festsetzungen des Bebauungspla-
nes auf einer Beibehaltung der heutigen Geschwindigkeitsbeschränkungen aufgebaut. 


Gemäß den für den Straßenverkehrslärm anzuwendenden Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-90) 
können erst ab zulässigen Höchstgeschwindigkeiten von mehr als 60 km/h Abschläge auf den Emissionspegel 
vorgenommen werden. Bei innerörtlichen Geschwindigkeiten bestehen im Regelwerk nur Zuschläge für gepflas-
terte Fahrbahnen. Dennoch werden auch für geringere Fahrgeschwindigkeiten innerorts Fahrbahndeckschichten 
mit lärmmindernden Eigenschaften entwickelt und auf Versuchsstrecken erprobt. Mittelfristig kann dies auch für 
die ‚Wülknitzer Straße‘ eine Option zur Lärmminderung darstellen. Ein solcher Austausch würde aber nicht nur 
über den Schutz des aktuellen Plangebietes begründet werden, sondern dann für einen längeren Streckenab-
schnitt für alle Anwohner bewertet werden. Eine Regelung im Rahmen des aktuellen Bebauungsplanverfahrens 
ist nicht möglich. 
 
Die Stadt Köthen (Anhalt) plant die Durchführung der Lärmminderungsplanung nach Fertigstellung des Stre-
ckenabschnittes der B6n mit der Anbindung an die BAB 9. Im Rahmen dieser Konzeption werden derartige 
Fragestellungen, die nicht nur für das in Rede stehende Plangebiet, sondern darüber hinaus immer im Kontext 
mit anderen Quartieren im Stadtgebietes zu betrachten sind, sinnvoller Weise bearbeitet und hinsichtlich ihrer 
Umsetzbarkeit geprüft. 


Die in der Stellungnahme der Unteren Immissionsschutzbehörde an dieser Stelle genannten Maßnahmen sind im 
Rahmen der vorliegenden Bebauungsplanung aufgrund des nicht gegebenen bodenrechtlichen Bezugs nicht 
festsetzbar.  
 
Zu 12) 
Zusätzlich zu den genannten Festsetzungen wurde die Baugrenze entlang der ‚Wülknitzer Straße‘ aus Gründen 
des Immissionsschutzes verschoben. Vom Fahrbahnrand hält die Bebauung nun einen Abstand zwischen 13,0 bis 
14,0 m ein. Dieser Abstand entspricht der äußeren Grenze des in der SCHALLTECHNISCHEN UNTERSU-
CHUNG ermittelten Lärmpegelbereichs III nach DIN 4109 für sonstige Aufenthaltsräume im 1.OG (vgl. Anlage 
7.2 der SCHALLTECHNISCHEN UNTERSUCHUNG). Hiermit wird sichergestellt, dass die Außenwohnberei-
che der Gebäude im 1.OG (z.B. Balkone oder Loggien) keinen baulichen Schallschutz erfordern.  
 
Zu 13)  
In der SCHALLTECHNISCHEN UNTERSUCHUNG wird unter Pkt. 4.3.3 ‚Schalldämmung der Außenbauteile‘ 
hinsichtlich des Nachweises des Schalldämm-Maßes und hinsichtlich des Einzelnachweises geringerer Außen-
lärmpegel an den Fassaden auf das „Baugenehmigungsverfahren“ abgestellt.  


In der BAUORDNUNG SACHSEN-ANHALT ist jedoch im § 61 ‚Genehmigungsfreistellung‘ geregelt, dass 
Vorhaben unter bestimmten Voraussetzungen im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes keiner Baugenehmi-
gung bedürfen. Deshalb können die Vorschläge der SCHALLTECHNISCHEN UNTERSUCHUNG zur Erbrin-
gung der Nachweise, wie oben benannt, nicht in die Regelungsinhalte der Bebauungsplanfestsetzungen über-
nommen werden. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 


3 Landkreis Anhalt-Bitterfeld   
   


Zu 14) 
Auch wenn - wie oben beschrieben - im vorliegenden Fall für die Errichtung von Bauvorhaben die Genehmi-
gungsfreistellung gemäß § 61 BauO LSA zur Anwendung kommt, sind die Festsetzungen des Bebauungsplanes 
für jedermann verbindlich und müssen auch ohne nochmalige Prüfung der Bauantragsunterlagen durch die 
Fachbehörde eingehalten werden.  


Die immissionsschutzrechtlichen Festsetzungen sind verständlich und hinsichtlich Art und Umfang eindeutig 
bestimmt. Sie müssen von den jeweiligen Architekten und Bauingenieuren im Rahmen der Objektplanung 
berücksichtigt und umgesetzt werden.  


Dieser Sachverhalt trifft im Übrigen auf sämtliche Festsetzungen des Bebauungsplanes im Bundesland Sachsen-
Anhalt zu und ist kein spezielles Problem beim Vollzug von immissionsschutzrechtlichen Festsetzungen. 


Unabhängig davon kann der Bauherr oder die Behörde bestimmen, dass z.B. zur Abklärung der rechtmäßigen 
Umsetzung von Festsetzungen ein Genehmigungsverfahren für das geplante Vorhaben durchgeführt wird.  
 
Zu 15)  
Die Einschätzung der Unteren Immissionsschutzbehörde zur Umsetzung der Grundrissorientierung wird nicht 
geteilt. Es wird weder die Lage des Terrassenbereiches noch wird die generelle Ausrichtung der Aufenthaltsräu-
me im Bebauungsplan festgesetzt. Die getroffene Festsetzung der Grundrissorientierung gibt lediglich vor, dass 
die Fenster von mindestens einem bzw. zwei Aufenthaltsräumen sich zu der von der ‚Wülknitzer Straße‘ abge-
wandten Seite orientieren müssen.  


Als lärmzugewandte Fassaden sind Südost-Fassaden auf den Grundstücken an der ‚Wülknitzer Straße‘ zu be-
trachten. Die übrigen Fassaden können im Sinne der Festsetzung als lärmabgewandt betrachtet werden.  


Entlang der ‚Wülknitzer Straße‘ wurde aus Gründen des Immissionsschutzes die Baugrenze verschoben. Vom 
Fahrbahnrand hält die Bebauung dann einen Abstand zwischen 13,0 bis 14,0 m ein. Dieser Abstand entspricht 
der äußeren Grenze des in der SCHALLTECHNISCHEN UNTERSUCHUNG ermittelten Lärmpegelbereichs III 
nach DIN 4109 für sonstige Aufenthaltsräume im 1.OG (vgl. Anlage 7.2 der SCHALLTECHNISCHEN UN-
TERSUCHUNG). Hiermit wird sichergestellt, dass die Außenwohnbereiche der Gebäude im 1.OG (z.B. Balkone 
oder Loggien) keinen baulichen Schallschutz erfordern. Aus diesem Grunde wurde auf die gutachterlich empfoh-
lene passive Lärmschutzmaßnahme „Außenwohnbereiche“ verzichtet. Auf der nicht überbaubaren Grundstücks-
fläche entlang der ‚Wülknitzer Straße‘ sind u.a. Nebenanlagen zur Abschirmung des Schalls jedoch zulässig. 


Die Belange des Lärmschutzes und die Abwägung mit anderen Belangen werden ausführlich und nachvollzieh-
bar im Kap. 6.2 ‚Lärmschutzkonzept‘ dargelegt und die festgesetzten Lärmschutzmaßnahmen in Kap. 7.5 ‚Im-
missionsschutzmaßnahmen‘ der Begründung beschrieben. Aus heutiger Sicht stellen die festgesetzten Immissi-
onsschutzmaßnahmen einen hinreichenden Schutz der künftigen Bewohner dar. Insbesondere kann die Gebäu-
deplanung unmittelbar auf die Lärmeinwirkungen reagieren. Die von der Unteren Immissionsschutzbehörde 
vorgetragenen Bedenken geben keinen Anlass für eine anderslautende Bewertung der Lärmsituation bzw. Ände-
rung des Lärmschutzkonzeptes. In der Begründung sind weiterführende Aussagen nicht erforderlich.  
 
Zu 16) 
Kenntnisnahme 
 
Zu 17) 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Unteren Abfallbehörde bzgl. der vorliegenden Planung keine 
Einwände bestehen. Die aufgeführten Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind im Rahmen der kon-
kreten Bauvorhaben zu beachten.  


 


13. 


14. 


15. 


 


 


 


 


16. 


 


17: 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 


3 Landkreis Anhalt-Bitterfeld   
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass mit dem Vorhaben den Vorgaben der unteren Landesentwicklungs-
behörde Rechnung getragen wird und dass von Seiten der Bereiche ländliche Entwicklung, Tourismus und 
Verkehr keine Bedenken bestehen. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 


 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und ist von den jeweiligen Bauherren zu beachten. 
 
 
Es ist nicht geplant, das Niederschlagswasser von befestigten öffentlichen Flächen zu versickern oder in ein 
Oberflächenwasser einzuleiten, so dass der Hinweis nicht relevant ist.  
 
 
Das Niederschlagswasser wird in den öffentlichen Kanal eingeleitet. 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind von den jeweiligen Bauherren zu 
beachten. 
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3 Landkreis Anhalt-Bitterfeld   
   


 
 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind von den jeweiligen Bauherren zu 
beachten. 
 
 
 
 
Der Anschluss und die Einleitung in die öffentliche Abwasseranlage wurden im Vorfeld mit dem AV Köthen 
abgestimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
Kenntnisnahme  
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der Unteren Bodenschutzbehörde gegen den vorliegenden 
Bebauungsplan keine Einwände bestehen. 
 
Der nebenstehende Hinweis wird im Kap. 4.3 ‚Altlasten‘ der Begründung aufgenommen.  
 
 
Der nebenstehende Hinweis wird im Kap. 7.7 ‚Nachrichtliche Übernahmen und Hinweise‘ der Begrün-
dung aufgenommen. 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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3 Landkreis Anhalt-Bitterfeld   
   


 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 


 
 
Kenntnisnahme 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass durch die Untere Naturschutzbehörde keine Bedenken geäußert werden. 
 


 







 28.08.2017 


 Büro für Raumplanung - Diplomingenieur Heinrich Perk - Köthen (Anhalt) - Bärteichpromenade 31
   


14 von 25  


 


Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 


3 Landkreis Anhalt-Bitterfeld   
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
Kenntnisnahme  
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Im Rahmen einer nochmals vom Wasserversorger speziell für den Nachweis des Löschwassers abgeforderten 
Stellungnahme erfolgte eine detaillierte Auflistung der in der Nähe des Plangebietes vorhandenen Hydranten 
(vgl. nachfolgende Stellungnahme der MIDEWA vom 14.08.2017). In den am 08.08.2017 durchgeführten 
Messungen liegen an den relevanten Hydranten Entnahmemengen zwischen 60,0 m³/h und 67,8 m³/h bei 1,5 bar 
Restdruck an.  


Jede Messung wurde separat durchgeführt. Das tageszeitlich bedingte unterschiedliche Abnahmeverhalten der 
Kunden, Rohrbruch, Stromunterbrechung, Behälterniveau usw. haben direkten Einfluss auf diese Daten. Eine 
Erhöhung der Entnahmemengen durch reine Addition der Einzelentnahmemengen ist nicht nachgewiesen und 
sollte unterbleiben, da eine Messung bei gleichzeitiger Öffnung mehrerer Hydranten nicht erfolgte. 


Die MIDEWA GmbH weist in der Stellungnahme weiterhin darauf hin, dass Hydranten nur technischen Zwe-
cken, wie z.B. zur Netzspülung oder Entlüftung des Trinkwassernetzes, dienen. Sie stellt nach Können und 
Vermögen Trinkwasser zum Löschwasserzweck zur Verfügung und toleriert die Entnahme, übernimmt jedoch   
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 


3 Landkreis Anhalt-Bitterfeld   
   


keine Garantie, dass diese Menge kontinuierlich bereitgestellt werden kann. Haftungsansprüche sind somit 
ausgeschlossen.  
 
Trotz der einschränkenden Hinweise der MIDEWA GmbH wird davon ausgegangen, dass aufgrund der gemes-
senen Wassermengen an den Hydranten der Nachweis der geforderten Löschwassermenge erbracht ist. 


Im Rahmen der Erschließungsplanung sind innerhalb der festgesetzten inneren Erschließungsstraße drei Standor-
te für Hydranten vorgesehen. 


Die oben stehenden Aussagen zum Nachweis des erforderlichen Löschwasserbedarfs werden im Kap. 4.5 
‚Verkehrliche und stadttechnische Erschließung‘ in die Begründung aufgenommen. 


Im Rahmen der Erschließungsplanung wurde die ‚Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr‘ beachtet und 
umgesetzt. So wurde u.a. auf Stichstraßen mit einer Länge von mehr als 50m ohne Wendefläche verzichtet.   


 


Kampfmittel 


Es wird zur Kenntnis genommen, dass bei der Überprüfung anhand der vorliegenden Belastungskarten keine 
Erkenntnisse über eine Belastung der betreffenden Fläche mit Kampfmitteln gewonnen werden konnten und dass 
eine weitere Prüfung hinsichtlich einer möglichen Kampfmittelbelastung für nicht erforderlich gehalten wird.  


Es wird zur Kenntnis genommen, dass trotzdem Kampfmittel jeglicher Art niemals ausgeschlossen werden 
können. 
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4 Regionale Planungsgemeinschaft   
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Das MLV hat als Oberste Landesplanungsbehörde in seinen Stellungnahmen vom 09.12.2015 sowie vom 
07.06.2017 festgestellt, dass das geplante Vorhaben raumbedeutsam i.S.v. raumbeanspruchend und raumbeein-
flussend ist und mit den Erfordernissen der Raumordnung vereinbar ist. 
 
 
Die nebenstehenden Aussagen bzgl. der in Aufstellung befindlichen Ziele der Raumordnung werden im 
Kap. 3.2 ‚Regionalplanung‘ in die Begründung aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 


 
Kenntnisnahme 
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4 Regionale Planungsgemeinschaft   
   


 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange der in Aufstellung befindlichen Ziele der Raumordnung durch 
die Planung nicht berührt sind. Diese Aussage wird ebenfalls in das Kap. 3.2 der Begründung aufgenommen. 
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6 LA für Denkmalpflege   
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass grundsätzlich die im Kap. 4.4 ‚Denkmalschutz‘ gemachten Aussagen zu 
archäologischen Kulturdenkmalen richtig sind. 
Der redaktionelle Fehler im Kap. 4.4 ‚Denkmalschutz‘ der Begründung (‚Siedlungsplatz‘ anstatt ‚Sied-
lungsansatz‘) wird korrigiert.  
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10 LA Verm. und Geoinformation   
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 


 
 
In der im Rahmen der SCHALLTECHNISCHEN UNTERSUCHUNG  verwendeten Kartengrundlage 
(Auszug aus der Liegenschaftskarte) wird der Quellenvermerk zum Nachweis der erforderlichen Erlaub-
nis zur Vervielfältigung und Verbreitung gemäß VemGeoG LSA nachgetragen. 
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10 LA Verm. und Geoinformation   
   


Kenntnisnahme 
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20 MITNETZ Strom   
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf telefonische Nachfrage bei der MITNETZ Strom mbH am 28.08.2017 handelt es sich bei der angegebenen 
Stellungnahme um eine Stellungnahme im Rahmen der Erschließungsplanung an das Ingenieurbüro Zimmer und 
Rau. Die Inhalte der Stellungnahme wurden in der zwischenzeitlich fertiggestellten Erschließungsplanung 
berücksichtigt und sind für das vorliegende Bebauungsplanverfahren nicht abwägungsrelevant. 
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21 MIDEWA   
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen,  dass die MIDEWA GmbH im Rahmen der Beteiligung der Behörden gemäß  
§ 4 BauGB der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes zugestimmt wird. 


In der Stellungnahme vom 01.11.2015 wird der vorliegenden Planung grundsätzlich zugestimmt. Die Erschlie-
ßung des geplanten Wohngebietes mit Trinkwasser kann über die ‚Heinrich-Heine-Straße‘ sowie über die ‚Wül-
knitzer Straße‘ als Ringschluss erfolgen. Abschließend erfolgt der Hinweis, dass die MIDEWA GmbH grund-
sätzlich kein Löschwasser zur Verfügung stellt. 


Der Planungsstand für die trinkwasserseitige Erschließung wird zur Kenntnis genommen.  
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21 MIDEWA   
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Die nebenstehenden Aussagen zum Nachweis des erforderlichen Löschwasserbedarfs werden im Kap. 4.5 
‚Verkehrliche und stadttechnische Erschließung‘ in die Begründung aufgenommen. 
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Anlage zur Sitzungsvorlage
ANLAGE 2 Abwägungsbeschluss BP 30 Abwägungsprotokoll.pdf



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2017125/3 

Dezernat: Dezernat 6 aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 26.09.2017

TOP: 2.13

Amt: Bereich 061 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2017125/3

Az.: erstellt am: 30.08.2017

Betreff

Bebauungsplan Nr. 30 "Wohngebiet Wülknitzer Straße" in Köthen (Anhalt) 
hier: Satzungsbeschluss

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3

19.09.2017: Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss 
19.09.2017: Hauptausschuss 
26.09.2017: Stadtrat

19.09.2017 
19.09.2017 
26.09.2017

laut BV 
laut BV 
laut BV

Beschlussentwurf

Der Stadtrat beschließt den Bebauungsplan Nr. 30 „Wohngebiet Wülknitzer Straße“ in 
Köthen (Anhalt), bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Fest-
setzungen (Teil B) in der Fassung vom 28.08.2017, gemäß § 10 BauGB i. V. m. § 8 
KVG LSA als Satzung.
Die dazugehörige Begründung in der Fassung vom 28.08.2017 wird gebilligt.

Gesetzliche Grundlagen:

§ 10 Baugesetzbuch (BauGB)
§§ 5, 8, 45 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Der Stadtrat der Stadt Köthen hat in seiner Sitzung am 10.09.2015 (Beschluss Nr.: 
2015/StR/08/006) die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 30 „Wohngebiet Wülknitzer 
Straße“ in Köthen (Anhalt) beschlossen.

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 30 „Wohngebiet Wülknitzer Straße“ in Köthen 
(Anhalt) mit der dazugehörigen Begründung wurde am 27.04.2017 vom Stadtrat der Stadt 
Köthen (Anhalt) gebilligt, und die öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB wurde 
beschlossen (Beschluss Nr. 17/StR/18/003). Die öffentliche Auslegung fand vom 06. 06. bis 
07.07. 2017 statt. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß 
§ 4 (2) BauGB um Stellungnahme zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 30 „Wohngebiet 
Wülknitzer Straße“ in Köthen (Anhalt) gebeten. 

Während der öffentlichen Auslegung wurden keine Stellungnahmen von Bürgern 
abgegeben. 
Die Abwägung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
erfolgte (Abwägungsbeschluss des Stadtrates).
Infolge der Abwägung ergab sich keine Änderung des gemäß § 3 (2) BauGB offenge-
legenen Planentwurfes des Bebauungsplanes. Eine erneute Öffentlichkeitsbeteiligung war 
deshalb nicht erforderlich.

Die Verwaltung schlägt vor, den Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 30 
„Wohngebiet Wülknitzer Straße“ in Köthen (Anhalt), bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B) in der Fassung vom 
28.08.2017 (Anlage 1), entsprechend dem Beschlussentwurf zu fassen sowie die 
dazugehörige Begründung in der Fassung vom 28.08.2017 (Anlage 2) zu billigen.






Plangebiet


ÜBERSICHTSKARTE Maßstab 1 : 10 000


B Ü R O   F Ü R   R A U M P L A N U N G
DIPLOMINGENIEUR HEINRICH PERK


Raumordnung     Bauleitplanung     Städtebau
Dorferneuerung       Landschaftsplanung


Stand: 28.08.2017


Maßstab  1 : 1 000


Maßstab 1 : 25 000


Stadt Köthen (Anhalt)
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Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten 
Verfahren nach § 13a BauGB
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Topographische Karte (DTK)@ Geobasis-DE/ LVermGeo LSA,
2015 / A 18-311-2011-7


  exemplar −


ANLAGE 1Satzungsbeschluss


− Satzungs−
  exemplar −


Datei: 170824 BP Wohn-
gebiet Wülkn. Str. Satzung







Planzeichenerklärung


Grenze des räumlichen Geltungsbereiches (§ 9 Abs. 7 BauGB)


Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 


WA Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)


Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)


Grünfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)


private GrünflächepG


        Verkehrsberuhigter BereichV


Bereich ohne Ein-, Ausfahrten und Zugänge (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)


GRZ 0,4    Grundflächenzahl (§ 19 BauNVO)


II        Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß (§ 20 BauNVO)
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o offene Bauweise (§ 22 Abs. 1 BauNVO)
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nicht überbaubare Grundstücksflächen (§ 23 BauNVO)


2 Wo Beschränkung der Zahl der Wohnungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)


nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig (§ 22 Abs. 2 BauNVO) 
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Teil A: Planzeichnung


Nutzungsschablone


Baugebiet Zahl der Vollgeschosse


Grundflächenzahl


Bauweise


Geschossflächenzahl


Gebäudeart


maximale Höhe baulicher Anlagen


als Höchstmaß


als Höchstmaß


Liegenschaftskarte (ALK) @ Geobasis-DE/ LVermGeo LSA,
2015/ A18-311-2010-7


max. Anzahl der Wohnungen







Teil B:
Textliche Festsetzungen


§ 1 Art der baulichen Nutzung
(1) Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BAUNVO)
   Die gemäß § 4 Abs. 3 BAUNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige 
   nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe, Tankstellen) sind nicht zulässig. Rechts-
   grundlage hierfür ist § 1 Abs. 6 Nr. 1 BAUNVO.


(2) Höchstzulässige Zahl der Wohnungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BAUGB)
   Je Wohngebäude sind maximal zwei Wohnungen zulässig.


§ 2 Maß der baulichen Nutzung
(1) Höhe baulicher Anlagen (§ 18 BAUNVO)
   Als maximale Höhe baulicher Anlagen (Oberkante) wird 8,0 m festgesetzt.
   Als unterer Bezugspunkt wird die mittlere Höhe der inneren Erschließungsstraße vor der jeweiligen Grundstücksmitte   
   festgesetzt.


(2) Grundflächenzahl (§ 19 BAUNVO)
   Die Grundflächenzahl beträgt 0,4


(3) Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß (§ 20 BAUNVO) 
   Es werden 2 Vollgeschosse als maximal zulässig festgesetzt.


§ 3 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen
(1) Bauweise (§ 22 Abs. 1 und 2 BAUNVO)
   Als Bauweise wird die offene Bauweise festgesetzt. Es sind nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig.


(2) Überbaubare Grundstücksfläche (§ 23 Abs. 5 BAUNVO)
   Generell können im Plangebiet gemäß § 23 Abs. 5 BAUNVO auf den nicht überbaubaren Grundstückflächen Neben-
   anlagen im Sinne von § 14 Abs. 1 BAUNVO und sonstige baulichen Anlagen, soweit sie nach Landesrecht in den Ab-
   standsflächen zulässig sind oder zugelassen werden können, zugelassen werden. Es gilt folgende Ausnahme.
   Für die nicht überbaubaren Grundstücksflächen entlang der festgesetzten Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung ‚  
   'Verkehrsberuhigter Bereich’ sind als Nebenanlagen ausschließlich Stellplätze, Zugänge und Zufahrten zu den Baugrund-
   stücken sowie Einfriedungen zulässig.


§ 4 Verkehrsflächen
Bereich ohne Ein-, Ausfahrten und Zugänge (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BAUGB)
   Innerhalb des Baugebietes sind für die durch Planzeichen festgesetzten Baugrundstücke keine Ein- und Ausfahrten auch 
   in Form von Toren, Türen und sonstigen Zugängen an die bzw. zur Wülknitzer Straße zulässig.


§ 5 Immissionsschutzmaßnahmen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BAUGB)
(1) Grundrissorientierung
   Zum Schutz vor Lärm muss in Wohngebäuden entlang der Wülknitzer Straße mindestens ein Aufenthaltsraum von Wohn-
   ungen, bei Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen müssen mindestens zwei Aufenthaltsräume mit den Fenstern 
   zu der von der Wülknitzer Straße abgewandten Gebäudeseite orientiert sein.


(2)Schalldämmung der Außenbauteile
   In den Teilen des Plangebiets, die gemäß Schalltechnischer Untersuchung der Fichtner Water & Transportation GmbH vom 
   Januar 2017 Außenlärmpegeln ausgesetzt sind, die dem Lärmpegelbereich III und höher nach DIN 4109 – Schallschutz im 
   Hochbau (Ausgabe Juli 2016) entsprechen, müssen die Umfassungsbauteile von Gebäuden mit Aufenthaltsräumen be-
   wertete Luftschalldämm-Maße (R’w,res) aufweisen, die gemäß DIN 4109 (Ausg. Juli 2016) je nach Raumart (differenziert 
   nach sonstigen Aufenthaltsräumen und Schlafräumen/ Kinderzimmern) für den Lärmpegelbereich erforderlich sind.


(3) Belüftung von Schlafräumen
   Schlafräume (auch Kinderzimmer) an Fassaden, die Außenlärmpegeln ausgesetzt sind, die mindestens Lärmpegelbereich 
   III nach DIN 4109 – Schallschutz im Hochbau (Ausgabe Juli 2016) entsprechen und die nicht über Fenster auf einer lärm-
   abgewandten Gebäudeseite verfügen, sind mit einer schallgedämmten mechanischen Lüftungsanlage mit einer Mindest-
   luftwechselrate von 20 m³/h auszustatten oder es müssen im Hinblick auf Schallschutz und Belüftung gleichwertige 
   Maßnahmen bautechnischer Art durchgeführt werden. Die Schalldämmanforderungen gemäß textlicher Festsetzung (vgl.  
   Abschnitt 4.3.3 der Schalltechnischen Untersuchung) müssen auch bei Aufrechterhaltung des Mindestluftwechsels einge-
   halten werden. 
   Auf die schallgedämmten Lüfter kann verzichtet werden, wenn der Nachweis erbracht wird, dass in Schlafräumen durch 
   geeignete bauliche Schallschutzmaßnahmen (z. B. Doppelfassaden, verglaste Vorbauten) ein Innenraumpegel bei teilge-
   öffneten Fenstern von 30 dB(A) während der Nachtzeit nicht überschritten wird.


§ 6 Grünordnerische Festsetzungen:
(1) Private Grünfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BAUGB) - Heckenpflanzung
   Innerhalb der privaten Grünfläche ist in einer Gesamtbreite von 3,00m die Pflanzung einer zweireihigen Strauchhecke aus 
   heimischen Laubgehölzen nachfolgender Pflanzqualität vorzunehmen.
   Laubgehölze als Sträucher, 2xv., ohne Ballen, mit einer Mindestgröße von 60cm -100cm.
   Die Pflanzdichte beträgt 1 Strauch/m². 
   Die Strauchhecke ist mit einem Reihenversatz von 0,5 auszuführen.
   Innerhalb der privaten Grünfläche ist die Integration von Einfriedungen bis zu 2,5 m Höhe zulässig.
   Die Pflanzungen sind spätestens zwölf Monate nach Baubeginnanzeige fachgerecht auszuführen.
   Bei der Pflanzung der Hecke sind die einschlägigen Abstandsregelungen zu beachten.
   Die Maßnahme umfasst neben der Gehölzpflanzung, deren Unterhaltung und den dauerhaften Erhalt. Bei Abgang der    
   Gehölze sind entsprechend der Heckenschutzsatzung der Stadt Köthen (Anhalt) Ersatzpflanzungen zu tätigen. 


(2) Anpflanzungen auf den Grundstücken (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BAUGB)
   Im allgemeinen Wohngebiet sind auf jedem Grundstück mindestens zwei heimische Einzelgehölze nachfolgender Pflanz-
   qualität zu pflanzen.
   Laubgehölze als Hochstamm (HS) mind. StU = 10/12cm.
   Die Pflanzungen sind spätestens zwölf Monate nach Baubeginnanzeige fachgerecht auszuführen.
   Bei der Pflanzung der Einzelgehölze sind die einschlägigen Abstandsregelungen zu beachten.
   Die Maßnahme umfasst neben der Gehölzpflanzung deren Unterhaltung und den dauerhaften Erhalt. Bei Abgang der    
   Gehölze sind entsprechend der Baumschutzsatzung der Stadt Köthen (Anhalt) Ersatzpflanzungen zu tätigen. 


Hinweise, nachrichtliche Übernahmen
Denkmalschutz
   Das Plangebiet ist als archäologisches Kulturdenkmal ausgewiesen. Es handelt sich um einen Siedlungsansatz, der in der   
   Jungsteinzeit, der Bronzezeit und im Mittelalter genutzt worden ist. Daher bedürfen Erdarbeiten im Geltungsbereich des  
   Bebauungsplanes gemäß § 14 DENKMSCHG LSA einer Genehmigung durch die untere Denkmalschutzbehörde.


Altlasten
   Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes war im Altlastenkataster des Landkreises unter Nr. 20434 eine 
   Altlastenverdachtsfläche (ALVF) registriert. 
   Im Ergebnis der durchgeführten und dokumentierten Untersuchungen und Maßnahmen zum Gebäudeabbruch, zur Tief-
   enenttrümmerung, zum Bodenaushub sowie zur Verfüllung mit kontaminationsfreiem Bodenmaterial wurde der Standort 
   gemäß Schreiben des Landkreises Anhalt-Bitterfeld, Umweltamt, SG Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Chemikalienrecht 
   vom 16.12.2016 als altlastenfrei eingestuft.
   Infolgedessen wird das Grundstück aus dem Altlastenverdacht entlassen und im Kataster des Landkreises als sanierte 
   Fläche archiviert.


Wasserrecht
   Das Plangebiet befindet sich im Abstrom des Flugplatzes Köthen und für das Grundwasser liegt voraussichtlich eine 
   Belastung mit LHKW vor (siehe Veröffentlichung des Umweltamtes im Amtsblatt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld vom 
   30.04.2015). 
   Aus diesem Grund wird von Seiten der unteren Wasserbehörde des Landkreises Anhalt-Bitterfeld in der Stellungnahme 
   vom 21.12.2015 empfohlen, auf eine Grundwassernutzung zu verzichten. 


Lärmschutz
   Die Verkehrslärmsituation wird durch den Straßenverkehr in den umgebenden Straßen (Wülknitzer Straße und 
   Heinrich-Heine-Straße) sowie den Schienenverkehr der Strecke Köthen- Aschersleben geprägt. Diese Auswirkungen  
   wurden in einer Schalltechnischen Untersuchung ermittelt. Im Plangebiet werden die Orientierungswerte der DIN 18005 – 
   Schallschutz im Städtebau für allgemeine Wohngebiete (55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts) vor allem im Umfeld der  
   Wülknitzer Straße überschritten. Dort ergeben sich Beurteilungspegel von 54 bis 65 dB(A) am Tag sowie von 48 bis 56 dB(A) 
   in der Nacht. Nähere Angaben sind der Anlage 3 ‚Schalltechnischen Untersuchung‘ der Begründung zum Bebauungsplan zu 
   entnehmen.
   Die Festsetzungen des § 5 ‚Immissionsschutzmaßnahmen‘ (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BAUGB) basieren auf den Empfehlungen 
   des Schalltechnischen Gutachten. 


Baumschutz- und Heckenschutzsatzung
   Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes gelten die Satzung der Stadt Köthen (Anhalt) über die Erhaltung, 
   Pflege und den Schutz der Bäume (Baumschutzsatzung) sowie die Satzung der Stadt Köthen (Anhalt) über die Erhaltung,   
   Pflege und den Schutz der Hecken (Heckenschutzsatzung). Die Satzungen sind zu beachten.
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1. Planungserfordernis und Ziele der Planung 


1.1 Planerfordernis 


Gemäß § 1 (3) BAUGESETZBUCH (BAUGB) haben die Gemeinden Bauleitpläne aufzu-
stellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforder-
lich ist. 


Gegenwärtig verfügt die Stadt Köthen (Anhalt) kaum über Reserven an bauleitplane-
risch verbindlich gesicherten Einfamilienhausgrundstücken. Für das Stadtgebiet von 
Köthen (Anhalt) werden derartige Baugrundstücke nachgefragt. Der Bebauungsplan 
soll die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung von Einfamilienhäu-
sern schaffen und die Nachfrage kurzfristig abdecken. 


Planungsanlass des Bebauungsplanverfahrens ist das konkrete Bauvorhaben der 
Wohnungsgesellschaft Köthen mbH (WGK), im Plangebiet die Erschließung für 18 bis 
20 Einzelgrundstücke zwischen ca. 680 qm und bis zu ca. 1.000 qm (derzeitiger Pla-
nungsstand 19 Baugrundstücke) zu realisieren. Die WGK tritt als Erschließungsträger 
auf und wird die Baugrundstücke vermarkten. 


Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) hat in seiner Sitzung am 10.09.2015 über die 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 30 „Wohngebiet Wülknitzer Straße“ beraten und 
einen Aufstellungsbeschluss gefasst. 


 
1.2 Ziele der Planung  


Bei der Umsetzung des geplanten Bauvorhabens soll gemäß § 1 Abs. 5 BAUGB eine 
nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entspre-
chende sozialgerechte Bodennutzung gewährleistet werden. Im Rahmen der Planung 
sollen die privaten und öffentlichen Belange gemäß § 1 Abs. 7 BAUGB gegeneinander 
und untereinander abgewogen werden.  


Insbesondere sind folgende Belange zu berücksichtigen: 


- Schaffung der Rechtsgrundlage für die Errichtung eines Wohngebietes, 


- Sicherung der verkehrstechnischen Anbindung und Erschließung des Vorhabens, 
- die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gemäß 


§ 1 (6) Ziffer 1 BAUGB, 


- die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung bei Vermeidung einseitiger Bevölkerungs-
strukturen, die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung gemäß § 1 (6) Zif-
fer 2 BAUGB, 


- Erhaltung, Erneuerung und Fortentwicklung vorhandener Ortsteile sowie die Ge-
staltung des Orts- und Landschaftsbildes gemäß § 1 (6) Ziffer 4 BAUGB, 


- die Belange des Umweltschutzes, des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
gemäß § 1 (6) Ziffer 7 BAUGB, 


- die ‘Bodenschutzklausel’ des § 1 a (2) BAUGB, wonach mit Grund und Boden 
sparsam umzugehen ist, 


- Minimierung von Neuversiegelungen auf das unabdingbar notwendige Maß. 
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Es soll insbesondere der Bedarf an Baugebieten zur Schaffung von Wohneigentum in 
Form von Eigenheimen befriedigt werden.  


Die Aufstellung eines Bebauungsplanes ist im vorgesehenen Umfang und zum jetzigen 
Zeitpunkt erforderlich, um die Umsetzung des Planungsziels verbindlich festzusetzen 
und die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für das Vorhaben zu schaffen.  


Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a 
BAUGB aufgestellt. Hiernach kann ein Bebauungsplan, der der Wiedernutzbarma-
chung, der Nachverdichtung oder anderer Maßnahmen der Innenentwicklung dient, im 
beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. Im vorliegenden Fall handelt es sich um 
einen Bebauungsplan nach Abs. 1 Nr. 1, weil weniger als 20.000 m² Grundfläche im 
Sinne des § 19 Abs. 2 BAUNVO festgesetzt werden.  


Im beschleunigten Verfahren kann u.a. von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörte-
rung nach § 3 Abs. 1 BAUGB und § 4 Abs. 1 BAUGB abgesehen werden und eine Um-
weltprüfung bzw. ein Umweltbericht ist nicht erforderlich. 


Gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 4 BAUGB gelten Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des 
Bebauungsplanes zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BAUGB vor 
der planerische Entscheidung erfolgt oder zulässig. Ein Ausgleich ist damit nicht erfor-
derlich. 


 


 


2. Angaben zum Plangebiet 


Die Abgrenzung des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes und die Lage des Plan-
gebietes sind der unten stehenden Übersichtskarte zu entnehmen. 


Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 30 „Wohngebiet Wülknitzer Straße“ der 
Stadt Köthen (Anhalt) befindet sich 


- innerhalb der bebauten Ortslage, südwestlich der Innerstadt von Köthen (Anhalt) 


- südlich der ‚Heinrich-Heine-Straße‘ 


- westlich der ‚Wülknitzer Straße‘. 


Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes hat eine Größe von ca. 1,67 ha und um-
fasst die Flurstücke: 


1059 bis 1063, 1065 bis 1070, 1072 bis 1082 und 1085 der Flur 15 in der Gemarkung 
Köthen. 


Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über die ‚Wülknitzer Straße‘ und die ‚Hein-
rich-Heine-Straße‘. 


Eigentümerin der Flurstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist die WGK. 
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Abbildung 1:Lage des Plangebietes 


 


 


3. Übergeordnete und sonstige Planungen 


3.1  Landesplanung 


Der LANDESENTWICKLUNGSPLAN 2010 DES LANDES SACHSEN-ANHALT (LEP LSA)  ge-
mäß der durch die Landesregierung beschlossenen Verordnung vom 16.02.2011 (gül-
tig ab 12.03.11) enthält die landesbedeutsamen Ziele und Grundsätze der Raumord-
nung, die der Entwicklung, Ordnung und Sicherung der nachhaltigen Raumentwicklung 
des Landes Sachsen-Anhalt zugrunde zu legen sind. Für das Plangebiet sind relevant: 


- Mittelzentrum entlang der überregionalen Entwicklungsachse von europäischer 
Bedeutung zwischen Magdeburg und Halle sowie entlang der überregionalen Ent-
wicklungsachse von Bundes- und Landesbedeutung zwischen Bernburg und Des-
sau-Roßlau  


- Vorrangstandort für landesbedeutsame Industrie- und Gewerbeflächen 


- überregional bedeutsame Hauptverkehrsstraßen (B 183, B 185, L 145 und B6n - 
Planung) und die Bahnstrecken Magdeburg – Halle und Dessau-Roßlau – Bern-
burg als überregionale Schienenverbindung 


Für das Plangebiet selbst und die unmittelbar angrenzenden Flächen trifft der LEP LSA 
keine flächenkonkreten Aussagen. 


In Ziel 37 Nr. 7 des LEP LSA wird Köthen (Anhalt) als Mittelzentrum festgelegt. Mittel-
zentrum ist hierbei der im Zusammenhang bebaute Ortsteil als zentrales Siedlungsge-


 


Topographische Karte (DTK) @ Geobasis-DE/ LVerm-
Geo LSA, 2015/ A18-311-2011-7 
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biet der Stadt einschließlich seiner Erweiterungen im Rahmen einer geordneten städ-
tebaulichen Entwicklung. Der zentrale Ort wird durch die Regionalplanung im Einver-
nehmen mit den Städten räumlich abgegrenzt. 


Entsprechend Grundsatz 12 LEP (2010) sollen in der Siedlungsstruktur des Landes 
Sachsen-Anhalt gewachsene, das Orts- und Landschaftsbild, die Lebensweise und 
Identität der Bevölkerung prägende Strukturen unter Berücksichtigung der städtebauli-
chen Erfordernisse und der Erhaltung siedlungsnaher Freiräume entwickelt werden. 


Im Weiteren wurden dahingehend Vorgaben festgelegt, dass eine ungegliederte Sied-
lungsstruktur zu vermeiden (Ziel 22 LEP 2010) und die Siedlungsentwicklung mit den 
Erfordernissen einer günstigen Verkehrserschließung abzustimmen (Ziel 23 LEP 2010) 
ist. 


Gemäß Ziel 28 LEP 2010 sind die zentralen Orte entsprechend ihrer Zentralitätsstufe 
unter anderem als Wohnstandorte zu entwickeln. 


 
3.2  Regionalplanung 


Der REGIONALE ENTWICKLUNGSPLAN FÜR DIE PLANUNGSREGION ANHALT-BITTERFELD-
WITTENBERG (REP A-B-W)wurde durch die Regionalversammlung am 07.10.2005 be-
schlossen, am 09.11.2005 durch die oberste Landesplanungsbehörde genehmigt und 
ist seit dem 24.12.2006 in Kraft.  


Allgemein wird die Stadt Köthen (Anhalt) als Wissenschaftszentrum/ Bestand, als 
Standort für Kultur und Denkmalpflege/ Bestand sowie als Schwerpunktstandort für 
Industrie und Gewerbe/ Bestand ausgewiesen.  


Gemäß kartografischer Darstellung wird das Plangebiet selbst als zum Siedlungsraum 
gehörig dargestellt; die südlich des Plangebietes verlaufende ‚Wülknitzer Straße‘ (L 
145) wird als Straße mit regionaler Bedeutung ausgewiesen.  


Im Sachlichen Teilplan „Daseinsvorsorge - Ausweisung der Grundzentren in der Pla-
nungsregion Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg“, beschlossen durch die Regionalversamm-
lung am 27.03.2014, genehmigt durch die oberste Landesplanungsbehörde am 
23.06.2014, wird der Stadt Köthen (Anhalt) die zentralörtliche Funktion eines Mittel-
zentrums zugewiesen. Mittelzentrum ist laut Kap. 3.1.3.1 der im Zusammenhang be-
baute Ortsteil als zentrales Siedlungsgebiet der Städte einschließlich seiner Erweite-
rungen im Rahmen einer geordneten städtebaulichen Entwicklung. Das Plangebiet 
befindet sich innerhalb der im Ziel 1 i.V.m. Beikarte A.2 im Anhang A des Sachlichen 
Teilplans „Daseinsvorsorge - Ausweisung der Grundzentren in der Planungsregion 
Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg“ festgelegten räumlichen Abgrenzung des Mittelzentrums 
Köthen (Anhalt). 


Entsprechend Ziel 4 STP „Dasein“ sind zur Verringerung der Inanspruchnahme von 


Grund und Boden sowie zur Verbesserung der Auslastung der vorhandenen Infrastruk-


tur für Wohnneubaumaßnahmen die vorhandenen Potentiale der Innenentwicklung 


(Baulandreserven, Brachflächen und leer stehende Bausubstanz) in den Siedlungsge-
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bieten zu nutzen. Es sind flächensparende Siedlungs- und Erschießungsformen zu nut-


zen. 


Das geplante Vorhaben entspricht grundsätzlich den Vorgaben des LEP 2010 sowie 
des REP A-B-W. 


Da das Plangebiet inmitten bestehender Wohnbebauung liegt und im Weiteren über 


das vorhandene Straßennetz, welches bereits über die Ver- und Entsorgung erforderli-


che Medien verfügt, erschlossen werden soll, wird diesen Vorgaben und Zielen gemäß 


Stellungnahme der unteren Landesentwicklungsbehörde vom 21.12.2016 Rechnung 


getragen. 


In Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung sind als sonstige Erfordernisse der 


Raumordnung gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 ROG bei raumbedeutsamen Planungen und 


Maßnahmen öffentlicher Stellen, Entscheidungen öffentlicher Stellen über die Zulässig-


keit raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen anderer öffentlicher Stellen oder 


von Personen des Privatrechts, die der Planfeststellung oder der Genehmigung mit der 


Rechtwirkung der Planfeststellung bedürfen, gemäß § 4 Abs. 1 ROG in Abwägungs- 


oder Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen.  


In der Planungsregion Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg befinden sich derzeit folgende 


Raumordnungspläne in Aufstellung: 


1. Sachlicher Teilplan „Nutzung der Windenergie in der Planungsregion Anhalt-
Bitterfeld-Wittenberg“ (STP Wind vom 27.05.2016, Beschluss Nr. 05/2016) 


2. Regionaler Entwicklungsplan für die Planungsregion Anhalt-Bitterfeld-
Wittenberg mit den Planinhalten „Raumstruktur, Standortpotenziale, technische 
Infrastruktur und Freiraumstruktur“ (REP A-B-W 1. Entwurf vom 27.05.2016, 
Beschluss-Nr. 03/2016) 


Gemäß der Stellungnahme der Regionalen Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-
Wittenberg vom 06.06.2017 sind Belange der in Aufstellung befindlichen Ziele der 
Raumordnung durch die Planung nicht berührt. 


 
3.3 Flächennutzungsplan 


Der FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER STADT KÖTHEN (ANHALT)stellt als vorbereitender Bau-
leitplan für das gesamte Gemeindegebiet die sich aus der beabsichtigten städtebauli-
chen Entwicklung ergebende Art der baulichen Nutzung nach den voraussehbaren 
Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen dar. Im rechtswirksamen Flächennut-
zungsplan wird für das Plangebiet selbst als auch für die unmittelbar angrenzenden 
Flächen eine Wohnbaufläche dargestellt. Der überwiegende Bereich des Plangebietes 
ist überlagernd als Bereiche mit Bodenfunden aus ur- und frühgeschichtlicher Zeit ge-
kennzeichnet. 


Die vorliegende Bebauungsplanung entspricht den Darstellungen des Flächennut-
zungsplanes und lässt sich gemäß § 8 (2) BAUGB aus dem Flächennutzungsplan ent-
wickeln. 
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3.4 Landschaftsplanung 


Der LANDSCHAFTSPLAN DER STADT KÖTHEN, ENTWURF (1997) trifft Aussagen zur Be-
standssituation der einzelnen Schutzgüter von Natur und Landschaft und leitet eine 
landschaftsplanerische Zielkonzeption ab, die in konkrete schutzgutbezogene Pflege- 
und Entwicklungsmaßnahmen mündet. Gemäß Karte 9 ‚Entwicklungsplan‘ werden das 
Plangebiet und die unmittelbare Umgebung als Wohnbaufläche dargestellt, konkrete 
Maßnahmen werden nicht abgeleitet.  


Entlang der Wülknitzer Straße, die südlich und östlich an das Plangebiet anschließt, ist 
als Maßnahme der Erhalt der Allee dargestellt. Für die westlich angrenzende ehemali-
ge Deponie Möbiuskiete ist eine Sicherungsvorkehrung festgelegt, die besagt, dass zur 
genauen Eingrenzung des Gefährdungspotentials weitergehende Untersuchungen 
vorzunehmen sind. 


 


 


4. Städtebauliche Bestandsaufnahme 


4.1  Nutzungen und Baubestand im Plangebiet und in der Umgebung 


Das Plangebiet ist aufgrund seiner vormaligen gewerblichen Nutzungen (in der Vor-
kriegs- und Kriegszeit als Leimfabrik und anschließend bis 1990 als Maschinenpark für 
Landtechnik der LPG Baasdorf mit dazugehörigen Lager-, Sozial- und Bürobereichen) 
ein so genannter Konversionsstandort. Charakteristisch für den langjährig ungenutzten 
Gewerbestandort war bei Planungsbeginn ein Gebäuderestbestand aus ehemaligen 
Werkstätten, Bürogebäuden, Schuppen, Garagen, Lagerflächen und einer Betan-
kungsanlage. Des Weiteren war das Gelände durch überwiegend ruderalisierte Grün-
flächen gekennzeichnet.  


Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich südlich der Innenstadt von 
Köthen (Anhalt) und schließt unmittelbar im Südosten an die ‚Wülknitzer Straße‘ und im 
Norden an die ‚Heinrich-Heine-Straße‘ an. Nördlich der ‚Heinrich-Heine-Straße‘ haben 
sich Wohnnutzungen etabliert, im Nordosten Mehrfamilienhäuser und im Nordwesten 
Einfamilienhäuser.  


Entlang der westlichen Plangebietsgrenze verläuft eine ca. 4m hohe Böschung zu ei-
ner ehemaligen Kiesgrube. In der teilverfüllten Senke befindet sich ein großflächiger 
Garagenkomplex.  


Auf der gegenüberliegenden Seite der ‚Wülknitzer Straße‘ erstreckt sich ebenfalls 


Wohngebiet mit Einfamilienhausbebauung. Im weiteren Verlauf in Richtung Ortsaus-


gang befindet sich das Gelände der Kleingartensparte „Höhenköthen“ e.V. 
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Die infolge der langjährigen Nutzungsaufgabe fortgeschrittene Gehölzsukzession ver-
hinderte vielerorts, insbesondere entlang der südöstlichen Plangebietsgrenze, die freie 
Sicht auf die noch vorhandenen Gebäuderestbestände. Dies ist auf den folgenden Fo-
tos (Aufnahmedatum: Mai 2015)zu erkennen. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Blick von der ‚Wülknit-


zer Straße‘ Richtung 


Ortsausgang von 


Köthen. Am rechten 


Bildrand verläuft die 


südöstliche Plange-


bietsgrenze. Auf der 


gegenüberliegenden 


Straßenseite befinden 


sich Einfamilienhäuser.  
 


 


 
Datum: Mai 2015 


 


Blick nach Norden auf 


den nordöstlichen Gel-


tungsbereich, dessen 


Grenze hinter dem 


Baumbestand der ‚Wül-


knitzer Straße‘ verläuft. 


Die Garagen befinden 


sich innerhalb des Plan-


gebietes. Im Hinter-


grund sind die angren-


zenden Wohnblöcke zu 


erkennen. 


Datum: Mai 2015 
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Der Anteil oberirdisch erkennbarer, versiegelter und teilversiegelter Flächen betrug zu 
Planungsbeginn ca. 5.000m². Den Hauptanteil dieser Versieglungsflächen nahmen die 
Gebäude und -restbestände ein, die seit der ausbleibenden Nutzung einem mehr oder 
weniger starkem Verfall unterlagen und teilweise nur noch als Ruinen bestanden. 


 


 


 


 


 


 


 


Die Aufnahme wurde 


innerhalb des Plange-


bietes aufgenommen 


und zeigt einen Teil des 


Gebäuderestbestandes 


des vormaligen Gewer-


bestandortes.  


 


 
 


 
Datum: Mai 2015 


  


 


Blick von der ‚Wülknit-


zer Straße‘ auf die süd-


liche Plangebietsgrenze. 


Im Hintergrund zwi-


schen sukzessiver Ge-


hölzentwicklung befin-


det sich der Gebäu-


derestbestand.  
 


 


 


 
Datum: Mai 2015 
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Die Versieglungsflächen mit ehemaligen Wirtschaftsgebäuden und Lagerflächen kon-
zentrierten sich insbesondere auf die östlichen und zentralen Flächen innerhalb des 
Geltungsbereichs. Alle übrigen Flächen bestanden als ruderalisierte Grünflächen mit 
sukzessivem Gehölzbestand unterschiedlicher Ausprägung und Altersklasse. Das 
Plangebiet hatte ursprünglich ein Gefälle von Nordosten in Richtung ‚Wülknitzer Stra-
ße‘ mit einer Gesamthöhe von ca. 2m.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 
Die vorhandenen Gebäude und -restbestände sowie baulichen Anlagen wurden zwi-
schenzeitlich abgerissen, das Gelände beräumt und von Altlasten befreit. Im Anschluss 
daran erfolgt die verkehrliche und stadttechnische Erschließung des Plangebietes für 
die Errichtung von Einfamilienhäusern.  


 


 


Blick auf eine beste-


hende Freifläche in-


nerhalb des Geltungs-


bereiches. Neben den 


bestehenden ruderali-


sierten Grünflächen 


sind Gehölzbestände 


unterschiedler Zusam-


mensetzung und Al-


tersstufe erkennbar. 


 


 
Datum: Mai 2015 


 


Gebäuderestbestand 


innerhalb des Plange-


bietes mit starken 


Verfallserscheinungen. 


 
 


 


 


 


 


 


 


 
Datum: Mai 2015 
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4.2 Immissionssituation 


Für das Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans wurde eine SCHALLTECHNISCHE 


UNTERSUCHUNG zur Ermittlung und Bewertung der Lärmeinwirkungen durch die an-


grenzenden Verkehrswege von der Fichtner Water & Transportation GmbH durchge-


führt. Es wurden Immissionen, die auf das Plangebiet einwirken, sowie die Änderungen 


der Lärmsituation in der Nachbarschaft betrachtet. Aus den Ergebnissen werden Emp-


fehlungen zu Lärmschutzmaßnahmen abgeleitet und die Grundlagen zur Übernahme 


in den Bebauungsplan zusammengestellt. Das Gutachten ist der Begründung als Anla-


ge (siehe Anlage 3 ‚Schalltechnische Untersuchung‘) beigefügt. Die wesentlichen Er-


gebnisse werden in diesem Kapitel zusammengefasst. 


 


Das Foto wurde im 


Südwesten des Plan-


gebietes aufgenom-


men und gibt das der-


zeitige Erscheinungs-


bild des Gebietes wie-


der. Die Fläche ist be-


räumt und Planum 


geschoben. Rechts im 


Bild ist die ‚Wülknitzer 


Straße‘ zu erkennen. 


 
Datum: März 2017 


 


 


Dieses Foto wurde 


ebenfalls vom Standort 


im Südwesten aufge-


nommen und zeigt den 


westlichen Teilbereich 


des Plangebietes. Le-


diglich im Randbereich 


befindet sich noch Be-


wuchs und Großgrün.  


 


 
Datum: März 2017 
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Die Verkehrsdaten des Analyse-Falls wurden dem VERKEHRSENTWICKLUNGSPLAN DER 


STADT KÖTHEN (2010) entnommen. Die Daten für die Gesamt-Kfz auf der ‚Wülknitzer 


Straße‘ und der ‚Heinrich-Heine-Straße‘ sowie der B 6n wurden dabei dem Modell für 


den Netzfall 2 mit der 1. Ausbaustufe der B 6n für das Jahr 2020 entnommen. Die Tag-


/Nachtverteilung resultiert aus einer Zählung aus dem Jahre 2016, die der ÜBER-


SCHLÄGIGEN IMMISSIONSSCHUTZPROGNOSE - WOHNGEBIET WÜLKNITZER STRAßE (2016) 


zugrunde lag. 


Südlich des Plangebietes verlaufen die Gleise der Strecke Köthen-Aschersleben. Die 


Schallleistungspegel dieser Bahnstrecke wurden nach den Angaben der Deutschen 


Bahn AG von 2016 für die derzeitige und die zukünftige Situation im Jahr 2025 ermit-


telt. Da sich aus den Zugbelegungsdaten für das Jahr 2016 leicht höhere Schallleis-


tungspegel ergeben und eine kurzfristige Realisierung der Planung angestrebt wird, 


wurde die Lärmsituation anhand der Zugbelegung für 2016 ermittelt. 


Im Folgenden wird die Zusammenfassung des Gutachtens wiedergeben. 


„Für die Aufstellung des Bebauungsplans „Wohngebiet Wülknitzer Straße“ war zu un-


tersuchen, welchen Lärmeinwirkungen das Plangebiet künftig ausgesetzt sein wird und 


welche Lärmschutzmaßnahmen erforderlich sind. Dabei wurden der Straßen- und 


Schienenverkehrslärm berücksichtigt. Zudem sollte auch die Änderung der Lärmsitua-


tion in der Nachbarschaft durch eine Realisierung der Planungen ermittelt werden. 


Die Verkehrslärmsituation wird durch den Straßenverkehr in den umgebenden Straßen 


(‚Wülknitzer Straße‘ und ‚Heinrich-Heine-Straße‘) sowie den Schienenverkehr der Stre-


cke Köthen- Aschersleben geprägt. Weitere Verkehrslärmeinwirkungen entstehen 


durch die südlich des Stadtgebietes verlaufende Bundesstraße B 6n sowie die geringer 


belastete Martin-, Kreuz-und Albertstraße. 


Für die Nachbarschaft des Plangebiets zeigen die Ergebnisse, dass durch eine Reali-


sierung der Planungen nur geringfügige Änderungen der Lärmsituation von maximal 


0,6 dB(A) zu erwarten sind. Diese stellen keine wesentlichen Änderungen der Lärmbe-


lastungen dar. 


Im Plangebiet werden die Orientierungswerte der DIN 18005 – Schallschutz im Städ-


tebau für allgemeine Wohngebiete (55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts) vor allem im 


Umfeld der Wülknitzer Straße überschritten. Dort ergeben sich Beurteilungspegel von 


54 bis 65 dB(A) am Tag sowie von 48 bis 56 dB(A) in der Nacht. An lärmabgewandten 


West- und Nordwestseiten im Plangebiet werden zumindest am Tag, teilweise auch in 


der Nacht, weitgehend die Orientierungswerte eingehalten. 


An weiter von der ‚Wülknitzer Straße‘ entfernten sowie an teilweise abgeschirmten Sei-


tenfassaden zeigen sich überwiegend geringere Überschreitungen der Orientierungs-


werte für allgemeine Wohngebiete von meist bis zu 5 dB(A). 
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Aus den Gebäudelärmkarten für eine beispielhafte Bebauung des Plangebiets ist abzu-


lesen, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete vor 


allem am Tag teilweise eingehalten werden. Bereits durch die Eigenabschirmung der 


Gebäude sowie die Abstände zu den umgebenden Verkehrswegen ist auch ohne 


Lärmschutzmaßnahmen in Teilbereichen des Plangebiets eine mit der geplanten Nut-


zung verträgliche Lärmsituation zu erwarten. 


Zur Gewährleistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse wurden sowohl aktive als 


auch passive Lärmschutzmaßnahmen geprüft. Die Prüfung einer Lärmschutzwand von 


2,5 m bzw. 4,0 m Höhe ergab keinen vollständigen Schutz für das Plangebiet. Aus der 


Abwägung mit anderen Aspekten (Stadtbild, Sicht, Wirtschaftlichkeit) werden in Ab-


stimmung mit der Stadt und dem Auftraggeber stattdessen passive Lärmschutzmaß-


nahmen vorgeschlagen. 


Hierbei wurden für das gesamte Plangebiet die Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 er-


mittelt und dargestellt. Auf dieser Basis kann die Schalldämmung der Umfassungsbau-


teile geplanter Gebäude je nach Lage im Plangebiet dimensioniert werden. 


Daneben wird eine Vorgabe zur Grundrissorientierung empfohlen. Hiermit soll erreicht 


werden, dass möglichst viele Aufenthaltsräume - insbesondere Schlafräume – in lärm-


abgewandten Fassadenabschnitten entstehen. Für Schlafräume (auch Kinderzimmer), 


sollte zudem eine Möglichkeit zu schallgedämmten Belüftung vorgesehen werden. 


Auch für Außenwohnbereiche ist ab Lärmpegelbereich IV ein baulicher Lärmschutz zu 


empfehlen. Entsprechende Festsetzungsvorschläge sind in Abschnitt 4.3 zusammen-


gestellt.“ 


 
4.3  Altlasten 


Auf Anfrage der WGK erfolgte mit Datum vom 13.10.2015 eine schriftliche Auskunft 
des Umweltamtes, untere Bodenschutzbehörde des Landkreises Anhalt-Bitterfeld zu 
Altlastenverdachtsflächen und schädlichen Bodenveränderungen für die Flurstücke des 
Plangebietes. Hierin wird für die ehemaligen Flurstücke 166/1 und 166/4 der Flur 15 in 
der Gemarkung Köthen der Altlastenverdacht bestätigt. Unter der Nr. 20434 und der 
Bezeichnung „Polygraph II / ehem. LPG- Technikstützpunkt“ war seinerzeit eine Alt-
lastverdachtsfläche im Altlastenkataster des Landkreises registriert.  


Im Ergebnis der durchgeführten und dokumentierten Untersuchungen und Maßnahmen 
zum Gebäudeabbruch, zur Tiefenenttrümmerung, zum Bodenaushub sowie zur Verfül-
lung mit kontaminationsfreiem Bodenmaterial wurde der Standort gemäß Schreiben 
des Landkreises Anhalt-Bitterfeld, Umweltamt, SG Abfallwirtschaft, Bodenschutz und 
Chemikalienrecht vom 16.12.2016 als altlastenfrei eingestuft. Die schriftliche Aussage 
ist als Anlage (Anlage 2) dieser Begründung beigefügt. 
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Infolgedessen werden die ehemaligen Flurstücke 166/1 und 166/4 Flur 15 Gemarkung 
Köthen aus dem Altlastenverdacht entlassen und im Kataster des Landkreises als sa-
nierte Fläche archiviert. 


Nach Auftrag einer ca. 0,3 m mächtigen Kulturbodenschicht kann das Gelände ohne 
Einschränkung z.B. als Kinderspielplatz, Wohngebiet oder Park- und Freizeitanlage 
genutzt werden. Beim Auftrag der genannten abschließenden Kulturbodenschicht ist zu 
beachten, dass diese die Vorsorgewerte gemäß Anhang 2 Punkt 4 BBodSchV einhält. 


 
4.4 Denkmalschutz 


Im Plangebiet befinden sich laut Stellungnahme der Unteren Denkmalschutzbehörde 
keine Baudenkmale gemäß § 2 Abs. 2 Ziffer 1 und 2 DENKMSCHG LSA. Es ist jedoch 
als archäologisches Kulturdenkmal ausgewiesen. Es handelt sich um einen Siedlungs-
platz, der in der Jungsteinzeit, der Bronzezeit und im Mittelalter genutzt worden ist. 


 
4.5 Verkehrliche und stadttechnische Erschließung 


Das Plangebiet schließt im Süden an die ‚Wülknitzer Straße‘ und im Osten an die 
‚Heinrich-Heine-Straße‘ an. Die innere Erschließung und die stadttechnische Erschlie-
ßung des Plangebietes wurden planungsseitig parallel zu diesem Bebauungsplanver-
fahren erstellt. 


Brandschutz/ Löschwasser: 


Die MIDEWA GmbH weist in ihrer Stellungnahme vom 14.08.2017 darauf hin, das ge-
mäß dem BRANDSCHUTZ- UND HILFELEISTUNGSGESETZ DES LANDES SACHSEN-ANHALT 


(BRANDSCHUTZGESETZ- BRSCHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Juni 
2001 der abweichende Brandschutz weiterhin den Städten und Gemeinden obliegt. Die 
Hydranten auf unserem Versorgungsnetz sind technische Hydranten und dienen nur zu 
technischen Zwecken (z.B. zur Netzspülung oder Entlüftung des Trinkwassernetzes). 
Die MIDEWA GmbH stellt nach Können und Vermögen Trinkwasser zum Löschwas-
serzweck und toleriert die Entnahme aus den technischen Hydranten, übernimmt je-
doch keine Garantie, dass diese Menge kontinuierlich bereitgestellt werden kann. Haf-
tungsansprüche sind somit ausgeschlossen. 


Die Messung an den für Sie wichtigen Stellen ergab folgende Ergebnisse: 


Nr. Lage Tag der 
Messung 


Ruhedruck Entnahmemenge bei 
1,5 bar Restdruck 


23024 Heinrich-Heine-Str. 21 
SK für Knochenmühle 


08.08.2017 1,5 62,4 m³/h 


23021 Heinrich-Heine-Str. 21 
Knochenmühle, Endhyd-
rant 


08.08.2017 1,5 61,8 m³/h 


17264 Wülknitzer Str./ Albert-
straße 


08.08.2017 1,5 63,0 m³/h 
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23022 Heinrich-Heine-Str. 21 
Knochenmühle Hydrant 
im Knotenpunkt 


08.08.2017 1,5 61,8 m³/h 


17324 Heinrich-Heine-Str. 29 08.08.2017 1,5 67,8 m³/h 


17160 Martinstraße Einmün-
dung Wülknitzer Straße 


08.08.2017 1,5 60,0 m³/h 


 
Jede Messung wurde separat durchgeführt. Das tageszeitlich bedingte unterschiedli-
che Abnahmeverhalten der Kunden, Rohrbruch, Stromunterbrechung, Behälterniveau 
usw. haben direkten Einfluss auf diese Daten. Eine Erhöhung der Entnahmemengen 
durch reine Addition der Einzelentnahmemengen ist nicht nachgewiesen und sollte 
unterbleiben, da eine Messung bei gleichzeitiger Öffnung mehrerer Hydranten nicht 
erfolgte. 


Trotz der einschränkenden Hinweise der MIDEWA GmbH wird davon ausgegangen, 
dass aufgrund der gemessenen Wassermengen an den Hydranten der Nachweis der 
geforderten Löschwassermenge erbracht ist. 


Im Rahmen der Erschließungsplanung sind innerhalb der festgesetzten inneren Er-
schließungsstraße drei Standorte für Hydranten vorgesehen. 
 
 


5. Angaben zu Natur und Landschaft 


5.1 Umweltauswirkungen/ Eingriff und Kompensation 


Nach § 14 BUNDESNATURSCHUTZGESETZ und nach NATURSCHUTZGESETZ LAND SACH-


SEN-ANHALT sind Eingriffe in Natur und Landschaft Veränderungen der Gestalt oder 


Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in 


Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit 


des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können.  


Laut § 15 BUNDESNATURSCHUTZGESETZ ist der Verursacher eines solchen Eingriffs ver-


pflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen 


bzw. unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und 


der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder in sonstiger Weise 


zu kompensieren (Ersatzmaßnahmen). 


Gemäß § 1a BAUGB "Ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz" Abs. 2 gilt der 


Grundsatz eines sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Boden. Zur 


Vermeidung einer zusätzlichen Flächeninanspruchnahme für bauliche Nutzungen, sol-


len alle Entwicklungsmöglichkeiten der Gemeinde ausgeschöpft werden. Hierzu zählen 


insbesondere die Wiedernutzbarmachung von Flächen, eine Nachverdichtung und an-


dere Maßnahmen zur Innenentwicklung, um zusätzliche Bodenversiegelungen auf das 


notwendige Maß zu begrenzen.   
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Der vorliegende Bebauungsplan Nr. 30 `Wohngebiet Wülknitzer Straße´ der Stadt 


Köthen (Anhalt) erfüllt die Voraussetzungen für die Durchführung des beschleunigten 


Verfahrens für Bebauungspläne der Innenentwicklung nach § 13a Abs. 1 BAUGB.  


Abweichend von der oben beschriebenen Vorgehensweise der Abhandlung der Ein-


griffsregelung ist für Bebauungspläne der Innenentwicklung ein Ausgleich für Eingriffe 


in Natur und Landschaft, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu er-


warten sind, nicht erforderlich. Nach § 13a Abs. 2 Nr. 4 BAUGB gelten diese Eingriffe 


als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6BAUGB bereits vor der planerischen Entscheidung 


erfolgt oder zulässig. 


Alle sonstigen naturschutzrechtlichen Anforderungen bleiben erhalten und sind, sofern 


einschlägig, im Einzelfall anzuwenden. Hierzu zählen die Pflicht zur Vermeidung von 


Eingriffen, arten-, biotop- und baumschutzrechtliche Verpflichtungen. 


 
5.2 Bestandsaufnahme/ Kurzcharakteristik des Gebiet es 


Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes, insbesondere im östlichen 


und zentralen Bereich, befanden sich zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme (Mai 


2015) infolge der vorherigen gewerblichen Nutzung überwiegend Gebäuderestbestän-


de und verschiedene Versieglungsflächen. Die unbefestigten Flächen bestanden als 


ruderalisierte Grünflächen. Entlang der südlichen und der westlichen Grundstücks-


grenze war abschnittsweis ein linienförmiger Einzelbaumbestand aus überwiegend 


heimischen Laubgehölzen ausgebildet. Zwischen diesem Einzelbaumbestand, insbe-


sondere aber auch im Bereich des Gebäuderestbestandes, hatte sich aufgrund der 


langjährig ausbleibenden Nutzung ein sukzessiver Gehölzbestand aus überwiegend 


Ahorn, Birken, Robinien unterschiedlicher Ausprägung und Altersstufen entwickelt. Die 


nachfolgenden Abbildungen geben einen kurzen Überblick des damaligen Bestandes 


(Mai 2015) innerhalb des Plangebietes. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


Die Abbildung zeigt ei-
nen Teilbereich des Ge-
bäudebestandes, in die-
sem Fall eine ehemalige 
Lagerhalle, die sich im 
Norden des Geltungsbe-
reiches befindet. 


 


 


 


 


 
Datum: Mai 2015 
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Die Abbildung zeigt das 
Obergeschoss eines Ge-
bäudes, in dem ehemals 
Büro- und Sozialräume 
untergebracht waren.  
Auf Grund der langjähri-
gen Nutzungsaufgabe 
unterliegen die Gebäude 
sehr starken Verfallser-
scheinungen.  


 


 
Datum: Mai 2015 


 


Neben dem Gebäuderest-
bestand bestehen inner-
halb des Geltungsberei-
ches weitere Versieg-
lungsflächen. Diese Abbil-
dung zeigt eine Rampe, 
die sich an einem ehema-
ligen Wirtschaftsgebäude 
befindet. Bis auf die vor-
dere Ansicht ist das übrige 
Plateau durch Gehölzsuk-
zession überwuchert.  
 


 


Datum: Mai 2015 


 


Die Abbildung zeigt die 
ehemalige Tankstelle, die 
sich im Westen des Gel-
tungsbereiches befindet. 
Die Tankstelle ist im Ver-
gleich zur übrigen Gebäu-
desubstanz des Geltungs-
bereiches in einem guten 
baulichen Zustand. Die 
Flächen um das Gebäude 
sind überwiegend nicht 
versiegelt. 
 


Datum: Mai 2015 
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Diese versiegelte Fläche 
befindet sich unmittelbar 
an der nordwestlichen 
Grundstücksfläche, im 
Randbereich der dortigen 
Böschung. Derartige Flä-
chen sind auch anderen-
orts im Geltungsbereich 
vorhanden und zählen 
höchstwahrscheinlich zu 
einer ehemaligen Stell-
platzfläche. 


 
Datum: Mai 2015 


 


Diese Abbildung zeigt 
beispielhaft die sich zwi-
schen dem Gebäuderest-
bestand entwickelte Ge-
hölzsukzession, in diesem 
Fall aus überwiegend 
Spitzahorn.  


 
 
 
 
 


 
Datum: Mai 2015 


 


Diese Abbildung zeigt bei-
spielhaft den Bestand  der 
südlichen Plangebietsgren-
ze mit einer z.T. dichten 
Gehölzentwicklung. In die-
sem Teilbereich haben sich 
zwischen den linienhaft 
bestehenden Linden, die in 
dunkelgrüner Färbung so-
wohl am linken und rechten 
Bildrand erkennbar wer-
den, durch Sukzession 
weitere Gehölze etabliert. 
 


Datum: Mai 2015 
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5.3 Zu erwartende Auswirkungen durch die Planung 


Mit der Durchführung des Bebauungsplanes Nr. 30 „Wohngebiet Wülknitzer Straße“ 


vollzieht sich die Umnutzung einer ehemals gewerblich genutzten Fläche in ein Wohn-


gebiet mit Einfamilienhausbebauung.  


Die Festsetzungen des Bebauungsplanes verfolgen die Zielstellung, eine aufgelockerte 


und durchgrünte Bebauung sicherzustellen. Zur Vermeidung und Minimierung mögli-


cher negativer Beeinträchtigungen werden innerhalb des Wohngebietes Einschränkun-


gen der Art der baulichen Nutzung vorgenommen. 


Die Grundflächenzahl (GRZ) wird auf 0,4 festgesetzt. Unter Einbeziehung der Über-


schreitungsregelung nach § 19 Abs. 4 BAUNVO ist somit ein maximaler Anteil von be-


festigten Flächen von 60% möglich.  


Positive Auswirkungen auf die allgemeinen Bodenverhältnisse, insbesondere auf das 


Abflussverhalten der Niederschläge, hat die vollständige Entsieglung des Gebäu-


derestbestandes und sonstiger Versieglungsflächen. 


Die Umsetzung der Festsetzungen des  Bebauungsplanes führt zu einer vollständigen 


Veränderung der Biotopausstattung. In Vorbereitung auf die geplanten Abriss- und 


Beräumungsarbeiten wurde die Fällung von insgesamt 54 Bäumen im Plangebiet be-


antragt. Die Baumfällgenehmigung vom 04.09.2015 erfolgte gemäß §§ 2, 3 und 7 der 


SATZUNG DER STADT KÖTHEN ÜBER DIE ERHALTUNG, PFLEGE UND DEN SCHUTZ DER BÄU-


ME (BAUMSCHUTZSATZUNG) mit der Bedingung und Auflage, dass 96 Stück Ersatzpflan-


zungen als standortgerechte Laubbäume auf einem Grundstück der WGK vorzuneh-


men sind. 


 


 


Diese Abbildung wurde von 
der westlichen Grund-
stücksgrenze aus fotogra-
fiert und zeigt den östlich 
gelegenen Gebäuderest-
bestand mit stark ausge-
prägter Gehölzsukzession. 
Die unbebauten Flächen 
bestehen insbesondere im 
westlichen Teilbereich, wie 
im Vordergrund zu erken-
nen, aus ruderalisierter 


Grünlandbrache. 
 


Datum: Mai 2015 
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5.4 Artenschutzrechtliche Beurteilung 


Wie bereits dargelegt, ist bei der Aufstellung des Bebauungsplanes im beschleunigten 


Verfahren ein Ausgleich/Ersatz der Eingriffe in Natur und Landschaft nicht erforderlich. 


Unabhängig hiervon sind jedoch die Biotopschutzbestimmungen und die artenschutz-


rechtlichen Verbote zu beachten.  


Der gesamte Geltungsbereich bestand zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme als ein-


gefriedete Fläche. Aufgrund der innerörtlichen Lage im Siedlungsbereich der Stadt 


Köthen (Anhalt)und der vorherigen anthropogenen Beanspruchung des Plangebietes 


konnte die Ansiedlung von Großsäugern weitestgehend ausgeschlossen werden.  


Die ausgebildeten Gehölzstrukturen, die in größerem Umfang im Plangebiet ausge-


prägt waren, erfüllten aufgrund ihrer Ausprägung in Alter und Größe bedeutende Le-


bensraumfunktionen, insbesondere für die Avifauna. Infolge der Aufgabe der in Kap. 


4.1 benannten historischen Nutzungen sowie der ausbleibenden Pflege hatte bereits 


eine Ruderalisierung und Sukzession des bestehenden Vegetationsbestandes einge-


setzt.  


Aufgrund der erfolgten Abriss- und Beräumungsarbeiten war es nicht vermeidbar, dass 


auch ein Großteil des Gehölzbestandes entfernt werden musste, was insbesondere für 


die Avifauna einen Lebensraumverlust zur Folge hatte.  


Es kann davon ausgegangen werden, dass die Vogelarten auf die in der unmittelbaren 


Nähe gegebenen alternativen Nistmöglichkeiten ausgewichen sind. Zur Minimierung 


negativer Beeinträchtigungen der Avifauna erfolgte eine Überprüfung des Gehölzbe-


standes hinsichtlich bestehender Nester bzw. Horste.  


Da die Fällung der Bäume sowie der Abriss der Gebäude und die Beräumung des Ge-


ländes innerhalb des für die Fauna störungsfreien Zeitraumes vollzogen wurden, wur-


den zusätzliche nachteilige Beeinträchtigungen weitestgehend minimiert.  


Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen von Fledermäusen, für die sich innerhalb of-


fener Gebäudebereiche geeignete Nistmöglichkeiten ergeben könnten, erfolgte eine 


Begehung des damals vorhandenen Gebäudebestandes. Durch die z.T. sehr starke 


Baufälligkeit (siehe vorherige Abbildungen) einzelner Gebäuderestbestände bestand 


eine beschränkte Zugänglichkeit. In den begehbaren Gebäudekomplexen konnten kei-


nerlei Spuren von Fledermäusen nachgewiesen werden.  


Aufgrund der Lage innerhalb eines Siedlungsbereiches und der im Anschluss der Be-


räumungsmaßnahmen noch vorhandenen Biotopausstattung ist mit Auswirkungen auf 


weitere Arten- und Lebensgemeinschaften im Plangebiet durch die Umsetzung des 


Bebauungsplanes nicht zu rechnen. 


Zusammenfassend wird eingeschätzt, dass die im Geltungsbereich vorkommenden 


Pflanzen- und Tierarten eine hohe ökologische Potenz aufweisen und somit in der La-
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ge sind, sich kurzfristig auf verändernde Umweltfaktoren einzustellen und die in der un-


mittelbaren Umgebung vorhandenen Ersatzlebensräume zu finden. 


Die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen, die teilweise bereits vorgenommen wur-


den, andererseits bei der Umsetzung der Bebauungsplanung Berücksichtigung finden 


sollten, dienen der Vermeidung und Minimierung der durch die Planung hervorgerufe-


nen schädlichen Umweltauswirkungen. 


 
5.5 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung schäd licher Umweltaus-


wirkungen 


Da zwischen dem 1. März bis 30. September gemäß § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNATSCHG Fäll-


und Rodungsverbot besteht, wird zum Schutz der bestehenden Flora und Fauna drin-


gend empfohlen, die genehmigte Baumfällung sowie den Gebäudeabriss und die Be-


räumung des Geländes außerhalb dieses Zeitraumes vorzunehmen. 


Vor Ausführung der Baumfällarbeiten wurde der Gehölzbestand nochmals auf das 


Vorhandensein von Nestern und Horsten überprüft. 


Vor Ausführung der Abrissarbeiten wurde der gefahrlos zugängliche Gebäudebestand 


auf das Vorhandensein von Fledermäusen überprüft.  


In der Phase der Bauausführung sind die von der Baumfällgenehmigung ausgeschlos-


senen und erhaltungswürdigen solitären Gehölzbestände vor schädigenden Einflüssen, 


wie Bodenverdichtung, Beschädigung des Wurzelwerkes und der Rinde zu schützen.  


Im Anschluss an die großflächige Beräumung des Plangebietes ist der verbliebene 


Gehölzbestand mit den Zielen des städtebaulichen Konzeptes, im Hinblick auf Erhal-


tungswürdigkeit als Sichtschutz, z.B. entlang der ‚Wülknitzer Straße‘ bzw. als Bö-


schungsschutz entlang der westlichen Plangebietsgrenze zu überprüfen. Des Weiteren 


soll in diesem Zusammenhang überprüft werden, ob und in welchem Umfang die ge-


mäß Baumfällgenehmigung der Stadt Köthen (Anhalt) geforderten Ersatzpflanzungen 


innerhalb des zukünftigen Wohngebietes ausgeführt werden können. 


Im Hinblick auf die zukünftige Wohnnutzung unterliegen die Bodenarbeiten, insbeson-


dere der Bereich um die ehemalige Tankstelle, aufgrund der nachgewiesenen Boden-


verunreinigungen einer besonderen Berücksichtigung. Die anstehenden Rückbaumaß-


nahmen sowie erdeingreifende Maßnahmen sollten ingenieurtechnisch begleitet wer-


den (siehe Stellungnahme LK ABi, Untere Bodenschutzbehörde, 13.10.2015). 


Die Entsorgung und der Wiedereinbau von Aushubmaterialien haben entsprechend 


den gesetzlich geltenden Anforderungen an die stoffliche Verwertung von Reststoffen 


und Abfällen zu erfolgen (siehe Stellungnahme LK ABi, Untere Bodenschutzbehörde, 


13.10.2015). 







Stadt Köthen (Anhalt) 
Bebauungsplan Nr. 30 „Wohngebiet Wülknitzer Straße“ 


 - Satzungsexemplar - 25 - 
 


 


  Bärteichpromenade 31, 06369 Köthen (Anhalt) 28.08.2017 


  Tel: 03496-40 37  0, Fax: 03496-40 37 20, E-mail: info@buero-raumplanung.de  


Aufgrund der zukünftigen Nutzung als Wohngebiet sind auf den oberflächennahen Be-


reichen der Freiflächen des Plangebietes sensible Grenzwerte einzuhalten. Eine 


nachweisliche Überprüfung zur Einhaltung der Bodengrenzwerte ist bei der Unteren 


Bodenschutzbehörde vorzulegen (siehe Stellungnahme LK ABi, Untere Bodenschutz-


behörde, 13.10.2015). 


Ergeben sich bei Erdarbeiten organoleptische Auffälligkeiten oder sonstige Hinweise 


auf schädliche Veränderungen im Boden, ist umgehend die Untere Bodenschutzbe-


hörde zu informieren.  


Zur Gewährleistung der standörtlichen Versickerung von Oberflächenwässern sind 


über das notwendige Maß hinausgehende erforderliche Bodenverdichtungen zur ver-


meiden.  


Zur Vermeidung zusätzlichen Bodenverdichtungen ist der Einsatz schwerer Technik 


innerhalb der Bauausführung vorzugsweise an trockenen Tagen durchzuführen.  


 
5.6 Prüfung von Planungsalternativen 


Das Plangebiet weist gegenüber Alternativstandorten im Außenbereich erhebliche 


Standortvorteile auf. Der Geltungsbereich ist im FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER STADT 


KÖTHEN (ANHALT) als Wohnbaufläche dargestellt und entspricht somit der beabsichtig-


ten städtebaulichen Entwicklung der Stadt. 


Des Weiteren wird eine Gewerbebrache im innerstädtischen Bereich geordnet entwi-


ckelt und einer städtebaulich sinnvollen Nutzung zugeführt. Durch diese Innentwicklung 


wird einerseits die vorhandene Infrastruktur besser ausgelastet und anderseits einer 


Zersiedelung der Landschaft entgegengewirkt. Es wird insgesamt ein sparsamer Um-


gang mit Grund und Boden sichergestellt. 


 


 


6. Städtebauliches Konzept 


6.1 Grundsätze des städtebaulichen Entwurfs 


Die vorliegende Planung ermöglicht die Wiedernutzbarmachung einer Fläche, auf der 
sich ehemals eine gewerbliche Nutzung befunden hat. Hierzu ist es erforderlich, dass 
aufgrund der sensiblen Folgenutzung die vorhandenen Altlasten vollumfänglich besei-
tigt werden. Der Bebauungsplan bereitet die geordnete Innenentwicklung und Er-
schließung des Gebietes vor, um eine bessere Auslastung der vorhandenen Infrastruk-
tur zu gewährleisten. Die Planung entspricht gleichzeitig dem Grundsatz des schonen-
den Umgangs mit Grund und Boden, weil durch die Umnutzung keine land- und forst-
wirtschaftlich genutzte Fläche in Anspruch genommen wird und eine ehemals bebaute 
Fläche wieder einer baulichen Nutzung zugeführt.  
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Dies entspricht dem rechtspolitischen Ziel der Stärkung der Innenentwicklung in den 
Städten und Gemeinden, das mit dem § 13a BAUGB angestrebt und in das BAUGB 
2013 aufgenommen wurde (vgl. Kap. 1.2 ‚Ziele der Planung‘). 


Die nun vorgesehene Einfamilienhausbebauung entspricht der in der Umgebung vor-
handenen Bebauung und fügt sich mit seiner aufgelockerten Struktur am Ortsausgang 
der Kernstadt von Köthen (Anhalt) städtebaulich sinnvoll ein. Des Weiteren ist eine 
gute Erreichbarkeit zu Einkaufs- und Gemeinbedarfseinrichtungen gegeben. 


Entsprechend den in Kap. 1.2 genannten Zielen der Planung wird als Art der baulichen 
Nutzung ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Das Maß der baulichen Nutzung soll 
eine aufgelockerte Einfamilienhausbebauung sicherstellen und sich in die nähere Um-
gebung einfügen. Diese Bebauungsform wird durch ergänzende Festsetzungen zum 
Gebäudetyp (Einzel- und Doppelhaus) sowie zusätzlich durch die Begrenzung der An-
zahl der Wohneinheiten pro Wohngebäude sichergestellt. 


Die Erschließung innerhalb des Wohngebietes erfolgt über eine zweiseitige Anbindung 
an das öffentliche Verkehrsnetz. Sie führt von der ´Wülknitzer Straße´ bis zur ´Heinrich-
Heine-Straße‘. Eine nach Norden ausgeführte Stichstraße dient der Erschließung der 
in diesem Teilbereich gelegenen Baugrundstücke des Plangebietes. 


Der Ausbau der Straße im Plangebiet soll als verkehrsberuhigte Erschließungsstraße 
erfolgen. 


Zur ‚Wülknitzer Straße‘ und zum westlich angrenzenden Garagenkomplex erfolgt eine 
3,0 m breite Eingrünung. Nach Möglichkeit sollen die vorhandenen Bäume und Sträu-
cher erhalten bzw. in die geplante Heckenstruktur eingebunden werden. 


Die Errichtung eines Kinderspielplatzes ist nicht vorgesehen. In einer fußläufigen Ent-
fernung von ca. 150 m östlich des Plangebietes befindet sich an der ‚Edderitzer Straße‘ 
ein Kinderspielplatz. Um den Spielplatz zu erreichen, müssen die ‚Wülknitzer Straße‘ 
und die ‚Edderitzer Straße‘ gequert werden. Ein weiterer Spielplatz ist in der ‚Men-
delsohnstraße‘, ca. 300 m nördlich des Plangebietes. Dieser Platz liegt an einer wenig 
befahrenen Straße und ist gefahrlos zu erreichen.  


Darüber hinaus bieten die Einfamilienhausgrundstücke mit großzügigen Gartenberei-
chen, der verkehrsberuhigte Ausbau der Erschließungsstraße und der insgesamt ab-
geschlossene Gebietscharakter des Wohngebietes weitere Aufenthaltsmöglichkeiten 
für Kinder und Jugendliche.  


 
6.2 Lärmschutzkonzept 


Nachfolgend werden die gemäß SCHALLTECHNISCHER UNTERSUCHUNG diskutierten 


Lärmschutzmaßnahmen  wiedergegeben. Sie stellen die Grundlage für die Abwägung 


dieses Belanges durch die Stadt Köthen (Anhalt) dar. Im Anschluss an diese Ausfüh-


rungen erfolgt die Darlegung der Abwägung dieses Belanges mit und gegen andere 


Belange durch die Stadt.  







Stadt Köthen (Anhalt) 
Bebauungsplan Nr. 30 „Wohngebiet Wülknitzer Straße“ 


 - Satzungsexemplar - 27 - 
 


 


  Bärteichpromenade 31, 06369 Köthen (Anhalt) 28.08.2017 


  Tel: 03496-40 37  0, Fax: 03496-40 37 20, E-mail: info@buero-raumplanung.de  


Aussagen und Empfehlungen der Schalltechnischen Unt ersuchung zu den er-


forderlichen Lärmschutzmaßnahmen 


Den ermittelten Lärmimmissionen sind teilweise Überschreitungen der empfohlenen 


Orientierungs- bzw. Richtwerte im Plangebiet zu entnehmen. 


Auf diese Lärmkonflikte sollte zur Gewährleistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhält-


nisse mit Lärmschutzmaßnahmen reagiert werden. Je nach Sachlage bestehen ver-


schiedene Möglichkeiten der Umsetzung von Maßnahmen: 


1. Planerische / organisatorische Maßnahmen zur Vermeidung der Entstehung 


von Lärm 


2. Vergrößern des Abstands zwischen Schallquelle und schutzbedürftiger Nutzung 


3. Aktive Schutzmaßnahmen am Emissionsort bzw. auf dem Ausbreitungsweg 


4. Passive Lärmschutzmaßnahmen an betroffenen Gebäuden 


Grundsätzlich sollten die Maßnahmen in der oben aufgeführten Reihenfolge eingesetzt 


werden. Es ist aber in jedem Einzelfall zu prüfen, welche Maßnahmen unter den vor-


handenen Einsatzbedingungen verhältnismäßig sind. 


Der auf das Plangebiet einwirkende Verkehrslärm ist durch die Netzfunktion der umlie-


genden Verkehrswege bedingt. Hierauf besteht im Rahmen der Aufstellung des Be-


bauungsplans „Wohngebiet Wülknitzer Straße“ kein Einfluss. Größere Abstände sind 


aufgrund der zur Verfügung stehenden Fläche keine ausreichend umsetzbare Maß-


nahme, zumal sich der Lärm im vorliegenden Fall so weit in das Plangebiet zieht, dass 


in keinem Bereich eine schutzbedürftige Bebauung ohne Lärmkonflikt möglich wäre. 


Zur Vermeidung von Lärmkonflikten kann auch die Gebäudestruktur beitragen. Grund-


sätzlich könnte durch eine weitgehend geschlossene Bebauung entlang der Wülknitzer 


Straße eine Abschirmung für dahinter liegende Bereiche geschaffen werden. Diese 


müsste dann auch spätestens zeitgleich mit der abzuschirmenden Bebauung errichtet 


werden. Eine solche Vorgabe würde eine deutliche Einschränkung der Nutzbarkeit der 


Grundstücke darstellen und wird deshalb nicht weiter verfolgt. 


Daneben kann auch mit der Gebäudehöhe auf die Lärmsituation reagiert werden. Zum 


einen ist auch ohne Lärmschutz in den oberen Geschossen eine höhere Lärmbelas-


tung vorhanden. Zum anderen würde eine Lärmschutzwand vor allem für untere Ge-


schosse eine Wirkung erzielen können. 


Gerade für die Grundstücke an der ‚Wülknitzer Straße‘ könnten Lärmkonflikte somit 


reduziert werden, wenn die Bebauung dort nur maximal 2-geschossig zugelassen wird. 


Alternativ wäre auch eine Vorgabe denkbar, ein 2. Obergeschoss nur als Attikage-


schoss mit einem Rückversatz an der Südostfassade zuzulassen. Diese Möglichkeiten 


sind mit städtebaulichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten abzuwägen. 
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(Anmerkung: Bereits im Vorentwurf des Bebauungsplanes wurde für das gesamte all-


gemeine Wohngebiet die Zahl der Vollgeschosse auf II begrenzt und eine max. Höhe 


baulicher Anlagen festgesetzt. Aufgrund dieser Festsetzungen kann kein 2.OG mit ent-


sprechender Aufenthaltsqualität realisiert werden. Dieser Vorschlag des Gutachters 


wurde somit bereits umgesetzt.) 


 


Aktiver Lärmschutz 


Zum Schutz des Plangebietes kommen aktive Maßnahmen in Form von Wänden oder 


Wällen in Betracht. Dabei sollte der Lärmschutz möglichst im direkten Umfeld der 


maßgebenden Schallquellen errichtet werden. Im vorliegenden Fall bedeutet dies, dass 


vor allem entlang der ‚Wülknitzer Straße‘ eine Abschirmung schalltechnisch vorteilhaft 


sein könnte. Daneben wäre grundsätzlich auch eine Abschirmung an der Bahnstrecke 


eine Option. Da sich diese nicht im Umfeld des Plangebiets befindet, wäre eine Reali-


sierung über das Bebauungsplanverfahren kaum zu gewährleisten und wird nicht wei-


ter verfolgt. 


Entlang der ‚Wülknitzer Straße‘ wurde die Wirkung einer Lärmschutzwand in zwei ver-


schiedenen Höhen (2,5 m / 4,0 m) geprüft. Da Wälle deutlich größere Flächen benöti-


gen als Lärmschutzwände und somit die nutzbaren Grundstückstiefen wesentlich be-


einträchtigt würden, wird auch diese Möglichkeit nicht weiter untersucht. 


Die Beurteilungspegel unter Berücksichtigung einer Lärmschutzwand an der ‚Wülknit-


zer Straße‘ sind in Anlage 5 für Einzelpunkte sowie in Anlage 6 (der SCHALLTECHNI-


SCHEN UNTERSUCHUNG) als Gebäudelärmkarten ausgegeben. Dabei wird zwischen den 


Wandhöhen 2,5 m und 4,0 m unterschieden. 


Entlang der ‚Wülknitzer Straße‘ zeigen sich bei einer Wandhöhe von 2,5 m nur für die 


Erdgeschosse spürbare Minderungen von 5 bis 6 dB(A) am Tag sowie 3 bis 6 dB(A) in 


der Nacht. In den Obergeschossen ist entlang der ‚Wülknitzer Straße‘ aufgrund der 


geometrischen Verhältnisse keine oder nur eine sehr geringe Wirkung gegeben. 


Im übrigen Plangebiet könnten überwiegend eher geringe Minderungen zwischen 1 


und 3 dB(A) erzielt werden. Höhere Minderungen sind dabei an Fassaden mit Ausrich-


tungen zur Wülknitzer Straße zu erwarten. Seitliche und abgewandte Fassaden erfah-


ren nur sehr geringe Entlastungen durch die Wand. 


Eine Erhöhung der Wand auf 4 m würde entlang der Wülknitzer Straße dazu führen, 


dass für das Erdgeschoss und das 1. Obergeschoss eine deutlich höhere Wirkung von 


ca. 7 bis 9 dB(A) im Erdgeschoss bzw. 3 bis 6 dB(A) im 1. Obergeschoss erreicht wer-


den könnte. 


Im weiteren Plangebiet sind auch bei dieser Höhe überwiegend nur geringe Entlastun-


gen von meist unter 2 dB(A) zu erkennen. Nur an den Fassaden, die zur ‚Wülknitzer 


Straße‘ ausgerichtet sind (Immissionsorte 12 bis 16) sind noch wesentliche Minderun-
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gen von ca. 2 bis 3 dB(A) zu erwarten. Diese Minderungen würden dabei annähernd 


auch für die Obergeschosse erzielt werden. 


Zusammengefasst ist den Prüfungen zur Wirkung einer Lärmschutzwand zu entneh-


men, dass vor allem für Fassaden direkt an der Wülknitzer Straße eine gute Minderung 


erreicht werden kann. Bei der Höhe von 2,5 m würde sich die Entlastung aber weitge-


hend auf das Erdgeschoss dieser Gebäude und Freiflächen im Umfeld der Wülknitzer 


Straße beschränken. 


Um auch Obergeschosse zu schützen und zumindest teilweise auch im weiteren Plan-


gebiet eine wesentliche Minderung zu erzielen, müsste die Lärmschutzwand auf eine 


Höhe von ca. 4 m erhöht werden. Auch dann würden aber noch einige Bereiche kaum 


von der Wand profitieren. 


Somit ist letztlich eine Abwägung zwischen den beschrieben positiven Wirkungen für 


die Lärmsituation und den mit dem Bau einer Wand verbundenen Nachteilen (Wirt-


schaftlichkeit, gestalterische Aspekte, Wegebeziehungen, Verschattung etc.) zu treffen. 


Im vorliegenden Fall würde erst bei einer Wandhöhe von 4,0 m eine gute Minderung 


für Randbereiche erreicht, dennoch würden aber einige Bereiche kaum von der Lärm-


schutzwand profitieren. Dem entgegen würden vor allem ein deutlicher Eingriff in das 


Stadtbild, Einschränkung der Sichtverhältnisse bei der Einfahrt in die ‚Wülknitzer Stra-


ße‘ und die Kosten der Maßnahme stehen. Nach Vorabstimmung mit der Stadt Köthen 


(Anhalt) und dem Auftraggeber wird deshalb ein aktiver Lärmschutz in Form einer 


Lärmschutzwand nicht weiter verfolgt.  


Die Gewährleistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Plangebiet ist somit 


über Lärmschutz an den geplanten Gebäuden im Plangebiet sicherzustellen (vgl. hier-


zu die festgesetzten passiven Schallschutzmaßnahmen im Kap. 7.6 ‚Immissions-


schutzmaßnahmen‘). 


Abwägung der empfohlenen Lärmschutzmaßnahmen gemäß schalltechnischer 


Untersuchung 


Bei dem vorliegenden Planungsgrundfall wird die Notwendigkeit der festgesetzten 


Lärmschutzmaßnahmen durch die in eine vorbelastete Situation „hineingeplante“ 


schutzbedürftige Nutzung ausgelöst. In derartigen Fällen stellt die DIN 18005 „Schall-


schutz im Städtebau“ die Grundlage für Abwägungsentscheidungen zur Lärmproble-


matik dar. Die dort enthaltenen Orientierungswerte sind aus der Sicht des Schallschut-


zes im Städtebau erwünschte Zielwerte, jedoch keine Grenzwerte. Sie sind in einem 


Beiblatt aufgenommen und nicht Bestandteil der Norm. Der Belang des Schallschutzes 


ist bei der in der städtebaulichen Planung erforderlichen Abwägung der Belange ge-


mäß § 1 Abs. 6 BauGB als ein wichtiger Planungsgrundsatz neben anderen Belangen 


zu verstehen. Die Abwägung kann in bestimmten Fällen – insbesondere in bebauten 







Stadt Köthen (Anhalt) 
Bebauungsplan Nr. 30 „Wohngebiet Wülknitzer Straße“ 


 - Satzungsexemplar - 30 - 
 


 


  Bärteichpromenade 31, 06369 Köthen (Anhalt) 28.08.2017 


  Tel: 03496-40 37  0, Fax: 03496-40 37 20, E-mail: info@buero-raumplanung.de  


Gebieten – zu Zurückstellung des Schallschutzes führen. (vgl. VOLKER SCHWIER: 


HANDBUCH DER BEBAUUNGSPLANFESTSETZUNGEN“) 


Den Empfehlungen des Gutachters wird grundsätzlich gefolgt. Es wird davon ausge-


gangen, dass die Vorbelastungen durch den Verkehrslärm durch den Gutachter voll-


umfänglich ermittelt wurden. Insoweit bestehen keine Defizite bei der Ermittlung und 


Bewertung der Belange im Sinne einer fehlerhaften Aufbereitung des Abwägungsmate-


rials. 


Ergänzend werden nachfolgende Belange in die Abwägung eingestellt, die als andere 


städtebaulich relevante Belange mit und gegen den Immissionsschutz abgewogenen 


werden müssen. Es wird deutlich gemacht, weshalb die Stadt Köthen (Anhalt) keine 


aktiven Lärmschutzmaßnahmen festgesetzt hat, insbesondere keine Lärmschutzwand 


entlang der ‚Wülknitzer Straße‘. 


1. Das Plangebiet wird in die Umgebung städtebaulich eingebunden und integriert. 


Hierzu sieht das städtebauliche Konzept eine separate innere Erschließung und 


eine Eingrünung nach Westen und nach Süden (zur ‚Wülknitzer Straße‘) vor.  


Eine Abschottung des Wohngebietes mittels einer Lärmschutzwand ist in dieser 


Hinsicht kontraproduktiv. 


2. Lärmschutzwände u.ä. sind im Stadtbild von Köthen nicht ortstypisch und vermit-


teln an diesem exponierten Standort nicht den Eindruck einer homogenen Ortsla-


ge. Eine Lärmschutzwand wirkt ortsfremd und passt nicht in dieses durch Wohn-


bebauung geprägte Gebiet. 


3. Durch die mit einem Grünzug gestaltete Straßenansicht, die durch eine geplante 


Ergänzung der Alleebäume und Anlage eines Rad- und Fußweges komplettiert 


wird, wird ebenfalls für die gegenüber und angrenzend vorhandenen Wohnnutzun-


gen ein ansprechendes Wohnumfeld geschaffen. 


4. Die gestaltete Straßenansicht ist eine positive und für Köthen prägende Ortsein-


gangssituation. Neben diesem städtebaulich positivenAspekt stellt sich darüber 


hinaus ein verkehrsberuhigender Effekt ein. Der Autofahrer nimmt diesen Bereich 


als bebaute Ortslage wahr und passt seine Geschwindigkeit entsprechend an. 


5. Die abschirmende Wirkung einer Lärmschutzwand ergäbe sich in erster Linie für 


den Außenwohnbereich der Wohnbebauung entlang der ‚Wülknitzer Straße‘. Für 


die Einhaltung der Lärmschutzwerte im Gebäudeinnern sind passive Lärmschutz-


maßnahmen ausreichend. 


6. Die Kosten für den Bau einer Lärmschutzwand sind im Vergleich zum Nutzen un-


verhältnismäßig. Mit dem Bau einer Lärmschutzwand würden sich die Grund-


stückspreise deutlich erhöhen. Dies fällt umso mehr ins Gewicht, da für die Wie-


dernutzbarmachung dieses Konversionsstandortes einschließlich der vollständigen 


Altlastensanierung im Vergleich zu einem Standort „auf der grünen Wiese“ bereits 


ein erheblich höheres Budget erforderlich war. 







Stadt Köthen (Anhalt) 
Bebauungsplan Nr. 30 „Wohngebiet Wülknitzer Straße“ 


 - Satzungsexemplar - 31 - 
 


 


  Bärteichpromenade 31, 06369 Köthen (Anhalt) 28.08.2017 


  Tel: 03496-40 37  0, Fax: 03496-40 37 20, E-mail: info@buero-raumplanung.de  


7. Die an die Planung gestellte Zielstellung „Eigentumsbildung weiter Kreise der Be-


völkerung und die Anforderungen kostensparenden Bauens“ (gemäß § 1 Abs. 6 


Nr. 2 BauGB) kann mit der Maßgabe einer Lärmschutzwand nicht umgesetzt wer-


den. 


8. Das Vorhaben entspricht in besonderem Maße der Bodenschutzklausel (sparsa-


mer Umgang mit Grund und Boden gemäß § 1a Abs. 2 BauGB). In diesem Zu-


sammenhang erfolgt eine Nachverdichtung und Innenentwicklung nach § 13a 


BauGB. In derartigen Fällen kann nicht von einer Neuplanung im herkömmlichen 


Sinne ausgegangen werden. Derartige Standorte sind mit Planungen im Bestand 


vergleichbar und bieten Standortvorteile in Bezug auf städtebauliche Kriterien, wie 


Standortgunst, bessere Auslastung der vorhandenen Infrastruktur, Verhinderung 


der Zersiedelung der Landschaft ohne Inanspruchnahme wertvoller landwirtschaft-


licher oder naturnaher Flächen (vgl. hierzu § 13a Rn 2 Ernst, Zinkahn, Bielenberg, 


Krautzberger: Baugesetzbuch, Loseblatt Kommentar). 


9. Für das Stadtgebiet von Köthen ist weiterhin von wesentlicher Bedeutung, dass 


die städtebauliche Qualität des gesamten Gebietes, in dem sich der Geltungsbe-


reich des Bebauungsplanes befindet, aufgrund der vorliegenden Planung verbes-


sert wird. Die in der Nachbarschaft vorhandene Wohnbebauung und die hierauf 


ausgelegte Infrastruktur werden durch das Vorhaben besser ausgelastet und lang-


fristig gesichert. 


10. Mit der vorliegenden Planung wird ein städtebaulicher Missstand beseitigt. Es wird 


eine Kontamination vollständig saniert und gr0ßflächige Versiegelungen sowie rui-


nöse Gebäude beseitigt. Das Areal einschließlich der Umgebung des Plangebietes 


erfährt eine Aufwertung des Orts- und Landschaftsbildes sowie des gesamten 


Wohnumfeldes. 


11. Diese Planungsprämissen decken sich in besonderer Weise mit den Zielen und 


Grundsätzen der Raumplanung (vgl. Kap. 3.1 und 3.2 dieser Begründung). 


Die Stadt Köthen (Anhalt) geht konform mit dem empfohlenen Immissionsschutzkon-


zept der SCHALLTECHNISCHEN UNTERSUCHUNG, das keine aktiven, aber umfangreiche 


passive Lärmschutzmaßnahmen beinhaltet. Es wird in Anbetracht der oben aufgeführ-


ten städtebaulichen Kriterien von der Festsetzung einer Lärmschutzwand abgesehen. 


Es wird davon ausgegangen, dass dem Immissionsschutz mit den Empfehlungen des 


Gutachtens ausreichend Rechnung getragen wird und gesunde Wohn- und Arbeitsver-


hältnisse durch die im Bebauungsplan festgesetzten passiven Lärmschutzmaßnahmen 


gewährleistet sind. Diese Annahme wird durch ein Bundesverwaltungsgerichtsurteil 


vom 22.03.2007- 4 CN 3/06 mit folgendem Leitsatz gestützt: „Weist ein Bebauungsplan 


ein neues Wohngebiet (WA) aus, das durch vorhandene Verkehrswege Lärmbelastun-


gen ausgesetzt wird, die an den Gebietsrändern deutlich über den Orientierungswerten 


der DIN 18005 liegen, ist es nicht von vornherein abwägungsfehlerhaft, auf aktiven 


Lärmschutz zu verzichten. Je nach Umständen des Einzelfalls, z. B. in dicht besiedel-
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ten Räumen, kann es abwägungsfehlerfrei sein, eine Kombination von passivem 


Schallschutz, Stellung und Gestaltung von Gebäuden sowie Anordnung der Wohn- und 


Schlafräume zu erreichen.“ 


 


 


7  Festsetzungen des Bebauungsplanes 


Die einzelnen Festsetzungen im Bebauungsplan werden getroffen, um einer geordne-
ten städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung der angrenzenden und vor-
handenen Nutzungen Rechnung zu tragen. Die Festsetzungen des Bebauungsplanes 
ermöglichen in diesem Geltungsbereich die Entstehung einer Einfamilienhaussiedlung.  


 
7.1 Art der baulichen Nutzung 


Als Art der baulichen Nutzung wird ein allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BAUNVO 


festgesetzt. Die in einem allgemeinen Wohngebiet ausnahmsweise zulässigen Nut-
zungen 


- Betriebe des Beherbergungsgewerbes 
- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 
- Anlagen für Verwaltungen 
- Gartenbaubetriebe 
- Tankstellen 


werden auf der Grundlage des § 1 Abs. 6 Nr. 1 BAUNVO ausgeschlossen. 


Festsetzung: 


Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BAUNVO) 


Die gemäß § 4 Abs. 3 BAUNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Ver-
waltungen, Gartenbaubetriebe, Tankstellen) sind nicht zulässig. Rechtsgrundlage hier-
für ist § 1 Abs. 6 Nr. 1 BAUNVO. 


Begründung: 


Der Ausschluss der in der Festsetzung genannten ausnahmsweise zulässigen Nutzun-
gen erfolgt aus Gründen des Emissionsschutzes. Derartige Nutzungen verursachen 
Emissionen und ein verstärktes Verkehrsaufkommen, so dass sie vorzugsweise in ei-
nem Misch- und/ oder Gewerbegebiet anzusiedeln wären. Darüber hinaus würden der-
artige Nutzungen dem angestrebten Wohngebietscharakter entgegenwirken. 


Zur weiteren Absicherung des angestrebten Gebietscharakters als Einfamilienhausge-
biet wird festgesetzt, dass je Wohngebäude nur 2 Wohneinheiten zulässig sind  
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Festsetzung: 


Höchstzulässige Zahl der Wohnungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BAUGB) 


Je Wohngebäude sind maximal zwei Wohnungen zulässig. 


Begründung: 


Wie bereits oben erwähnt, wird durch diese Festsetzung der angestrebte Gebietscha-
rakter eines Einfamilienhausgebietes sichergestellt. Darüber hinaus kommt dieser 
Festsetzung eine nachbarschützende Wirkung zu, insbesondere für die geplante und 
angrenzend bereits vorhandene Einfamilienhausbebauung. 


 
7.2 Maß der baulichen Nutzung 


Das Maß der baulichen Nutzung ist im Bebauungsplan nach § 16 BAUNVO durch die 
Grundflächenzahl (GRZ), die maximale Höhe der baulichen Anlagen (Oberkante) und 
durch die Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß bestimmt. 


Festsetzung: 


Höhe baulicher Anlagen (§ 18BAUNVO) 


Als maximale Höhe baulicher Anlagen (Oberkante) wird 8,0 m festgelegt. 


Als unterer Bezugspunkt wird die mittlere Höhe der inneren Erschließungsstraße vor 


der jeweiligen Grundstücksmitte festgesetzt. 


Begründung: 


Mit diesen Festsetzungen erfolgt eine eindeutige Begrenzung des Eingriffs in das Orts- 
und Landschaftsbild und es werden dadurch die Interessen der benachbarten Wohn-
nutzungen geschützt.  


Als unterer Bezugspunkt für die Höhenfestsetzung wird die mittlere Höhe der Achse 
der Straßenfläche vor der jeweiligen Grundstücksmitte angegeben. Der obere Bezugs-
punkt ist die Oberkante des Gebäudes.  


Bei der Ermittlung der Grundfläche ist gemäß § 19 Abs. 4 BAUNVO zu beachten, dass 
die Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im 
Sinne des § 14 BAUNVO, bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch 
die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, mit anzurechnen sind. Die zulässige 
Grundfläche darf gemäß § 19 Abs. 4, Satz 2 BauNVO durch die Grundfläche der o.g. 
Anlagen bis zu 50 von Hundert überschritten werden. Da im Bebauungsplan keine ab-
weichenden Bestimmungen getroffen werden, erhöht sich in diesem Sinne die zulässi-
ge Grundflächenzahl auf 0,6. 
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Festsetzung: 


Grundflächenzahl (§ 19 BAUNVO) 


Die Grundflächenzahl beträgt 0,4.  


Begründung: 


Als Maß der baulichen Nutzung wird eine Grundflächenzahl von 0,4 festgesetzt. Dieser 
Wert entspricht gemäß § 17 (1) BAUNVO dem Höchstwert und wird entsprechend dem 
Trend zur Verdichtung und dem gestiegenen Wohnstandard gewählt. 


Die Zahl der Vollgeschosse wird auf zwei Geschosse begrenzt. Damit soll die in der 
Umgebung des Plangebietes vorhandene Einfamilienhausbebauung homogen fortge-
setzt werden. 


Festsetzung: 


Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß (§ 20BAUNVO) 


Es werden 2 Vollgeschosse als maximal zulässig festgesetzt. 


Begründung: 


Durch die Festsetzung einer maximal zulässigen zweigeschossigen Bauweise in Ver-


bindung mit der maximalen Höhe baulicher Anlagen wird für die Architektur der Wohn-


häuser ein großer gestalterischer Spielraum eingeräumt. Es können sowohl Einfamili-


enhäuser mit Satteldach errichtet werden, wobei das Dach zu einem Vollgeschoss 


ausgebaut werden kann. Es ist aber auch die Errichtung eines zweigeschossigen Bau-


körpers mit Fach- bzw. Pultdach möglich.  


Die Festsetzung einer Geschossflächenzahl (GFZ) ist entbehrlich. Durch die GRZ, die 


Zahl der Vollgeschosse sowie die Festsetzung der maximalen Gebäudehöhe ist das 


mögliche Maß der baulichen Nutzung eindeutig bestimmt. 


 
7.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 


Die Bauweise wird als 'offen' festgesetzt, d.h. dass sich die entsprechenden Grenzab-
stände aus der Bauordnung ergeben.  


Festsetzung: 


Bauweise (§ 22 Abs. 1 und 2 BAUNVO) 


Als Bauweise wird die offene Bauweise festgesetzt. Es sind nur Einzel- und Doppel-
häuser zulässig. 
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Begründung: 


Die offene Bauweise ist in der Umgebung des Plangebietes dominant und soll zudem 
eine aufgelockerte Bebauung gewährleisten. Ergänzend wird zur Umsetzung dieser 
Zielstellung der Gebäudetyp (Einzel- und Doppelhäuser) festgesetzt. 


Festsetzung: 


Überbaubare Grundstücksfläche (§ 23 Abs. 5 BauNVO) 


Generell können im Plangebiet gemäß § 23 Abs. 5 BauNVO auf den nicht überbauba-
ren Grundstückflächen Nebenanlagen im Sinne von § 14 Abs. 1 BauNVO und sonstige 
baulichen Anlagen, soweit sie nach Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig sind 
oder zugelassen werden können, zugelassen werden. Es gilt folgende Ausnahme: 


Für die nicht überbaubaren Grundstücksflächen entlang der festgesetzten Verkehrsflä-
che besonderer Zweckbestimmung ‚Verkehrsberuhigter Bereich’ sind als Nebenanal-
gen ausschließlich Stellplätze, Zugänge und Zufahrten zu den Baugrundstücken sowie 
Einfriedungen zulässig. 


Begründung: 


Die Baugrenzen stellen zu den Straßenverkehrsflächen einen ausreichenden Abstand 
von 3,0 m zur festgesetzten Erschließungsstraße sicher. Um zu gewährleisten, dass 
diese Vorgartenzonen von größeren Nebenanlagen und Garagen frei gehalten werden, 
wird textlich festgesetzt, dass nur die benannten Nebenanlagen zulässig sind.  


Aus Gründen des Nachbarschutzes ist im nördlichen Bereich des Plangebietes zu den 
Gärten der vorhandenen Wohnhäuser in der ‚Heinrich-Heine-Straße‘ ein Abstand von 
5,0 m zur Grundstücksgrenze einzuhalten.  


Entlang der ‚Wülknitzer Straße‘ wird aus Gründen des Immissionsschutzes eine Bau-
grenze von 5,0 m zur privaten Grünfläche festgesetzt. Vom Fahrbahnrand hält die Be-
bauung dann einen Abstand zwischen 13,0 bis 14,0 m ein. Dieser Abstand entspricht 
der äußeren Grenze des in der SCHALLTECHNISCHEN UNTERSUCHUNG ermittelten Lärm-
pegelbereichs III nach DIN 4109 für sonstige Aufenthaltsräume im 1.OG (vgl. Anlage 
7.2 der SCHALLTECHNISCHEN UNTERSUCHUNG). Hiermit wird sichergestellt, dass die 
Außenwohnbereiche der Gebäude im 1.OG (z.B. Balkone oder Loggien) keinen bauli-
chen Schallschutz erfordern.  


Aus diesem Grunde ist die in der SCHALLTECHNISCHEN UNTERSUCHUNG empfohlene 
passive Lärmschutzmaßnahme „Außenwohnbereiche“ entbehrlich. 


Auf der nicht überbaubaren Grundstücksfläche entlang der ‚Wülknitzer Straße‘ sind 
u.a. Nebenanlagen zur Abschirmung des Schalls zulässig. 
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7.4 Verkehrsflächen 


Die Erschließungsstraße wird als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung ‚Ver-
kehrsberuhigter Bereich‘ festgesetzt. Entsprechend der Funktion und Bedeutung der 
Straße ist dieser Ausbaustandard möglich. Die Gestaltung der Straße soll insgesamt 
dem angestrebten Gebietscharakter entsprechen und das Wohnumfeld aufwerten.  


Festsetzung: 


Bereich ohne Ein-, Ausfahrten und Zugänge (§ 9 Abs. 1 Nr.11 BAUGB) 


Innerhalb des Baugebietes sind für die durch Planzeichen festgesetzten Baugrundstü-
cke keine Ein- und Ausfahrten auch in Form von Toren, Türen und sonstigen Zugän-
gen an die bzw. zur Wülknitzer Straße zulässig. 


Begründung: 


Die ‚Wülknitzer Straße‘ übernimmt für das Plangebiet keine Erschließungsfunktion. 
Dies ist zum einen aus Verkehrssicherheitsgründen geboten. Weder soll der Verkehrs-
fluss auf der ‚Wülknitzer Straße’ gestört werden, noch ist bei einer geplanten Fortfüh-
rung des Rad- und Fußweges sowie der Vervollständigung der Alleebepflanzung die 
Einsehbarkeit in diese Straße beschränkt .Zum anderen werden Zufahrten aus gestal-
terischer Sicht abgelehnt. Die hierfür anzulegenden Ausfahrten, Tore, Türen u.ä. wür-
den den Grünstreifen unterbrechen und das Erscheinungsbild eines durchgängigen 
Grünstreifens wesentlich beeinträchtigen. 


 
7.5 Immissionsschutzmaßnahmen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 B AUGB) 


Allgemeines  


Zur Gewährleistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind Schutzmaßnahmen 
an den geplanten Wohngebäuden vorzusehen. Dieser passive Lärmschutz umfasst 
Maßnahmen an den von Lärm betroffenen Gebäuden, wie z. B. die Dimensionierung 
der Schalldämmung der Umfassungsbauteile oder die Belüftung der Aufenthaltsräume. 
Die Dimensionierung der passiven Lärmschutzmaßnahmen erfolgte vor dem Hinter-
grund, dass keine Lärmschutzwand errichtet wird. 


Grundsätzlich bestehen hinsichtlich des Verkehrslärms keine festen Richt- oder 
Grenzwerte, aus denen zwingende Vorgaben zu Art und Umfang des erforderlichen 
Lärmschutzes abzuleiten sind.  


Die getroffenen Festsetzungen resultieren aus den Ergebnissen der SCHALLTECHNI-


SCHEN UNTERSUCHUNG. Es wurde allerdings die empfohlene passive Lärmschutzmaß-
nahme „Außenwohnbereiche“ nicht als textliche Festsetzung in den Bebauungsplan 
übernommen. Anstelle dieser Maßnahme erfolgte für die betroffenen Baugrundstücke 
entlang der ‚Wülknitzer Straße‘ eine Verschiebung der Baugrenze, so dass die Gebäu-
de nicht mehr innerhalb des Lärmpegelbereichs IV errichtet werden dürfen. Damit ist 
sichergestellt, dass Außenwohnbereiche, einschließlich sonstiger Aufenthaltsräume im 
EG und 1. OG, nur innerhalb des Lärmpegelbereiches III errichtet werden können. 
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Bauliche Schallschutzmaßnahmen sind somit nicht mehr erforderlich und die empfoh-
lene passive Lärmschutzmaßnahme „Außenwohnbereiche“ ist entbehrlich (vgl. Kap. 
7.3 ‚Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen‘). 


In der SCHALLTECHNISCHEN UNTERSUCHUNG wird unter Pkt. 4.3.3 ‚Schalldämmung der 
Außenbauteile‘ hinsichtlich des Nachweises des Schalldämm-Maßes und hinsichtlich 
des Einzelnachweises geringerer Außenlärmpegel an den Fassaden auf das „Bauge-
nehmigungsverfahren“ abgestellt.  


In der BAUORDNUNG SACHSEN-ANHALT ist jedoch im § 61 ‚Genehmigungsfreistellung‘ 
geregelt, dass Vorhaben unter bestimmten Voraussetzungen im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplanes keiner Baugenehmigung bedürfen.  


Deshalb können die Vorschläge der SCHALLTECHNISCHEN UNTERSUCHUNG zur Erbrin-
gung der Nachweise, wie oben benannt, nicht in die Regelungsinhalte der Bebauungs-
planfestsetzungen übernommen werden.  


Festsetzung: 


Grundrissorientierung 


Zum Schutz vor Lärm muss in Wohngebäuden entlang der Wülknitzer Straße mindes-
tens ein Aufenthaltsraum von Wohnungen, bei Wohnungen mit mehr als zwei Aufent-
haltsräumen müssen mindestens zwei Aufenthaltsräume mit den Fenstern zu der von 
der Wülknitzer Straße abgewandten Gebäudeseite orientiert sein.  


Begründung: 


Aufgrund der vor allem durch die südöstlich an den Geltungsbereich des Bebauungs-


planes angrenzenden ‚Wülknitzer Straße‘ sowie die Bahnstrecke geprägten Lärmsitua-


tion im Plangebiet wird in der SCHALLTECHNISCHEN UNTERSUCHUNG eine Vorgabe zur 


Grundrissorientierung empfohlen. 


Als lärmzugewandte Fassaden sind Südost-Fassaden auf den Grundstücken an der 


‚Wülknitzer Straße‘ zu betrachten. Die übrigen Fassaden können im Sinne der vorste-


henden Festsetzung als lärmabgewandt betrachtet werden. 


Festsetzung: 


Schalldämmung der Außenbauteile 


In den Teilen des Plangebiets, die gemäß Schalltechnischer Untersuchung der 
Fichtner Water & Transportation GmbH vom Januar 2017 Außenlärmpegeln ausge-
setzt sind, die dem Lärmpegelbereich III und höher nach DIN 4109 – Schallschutz im 
Hochbau (Ausgabe Juli 2016) entsprechen, müssen die Umfassungsbauteile von Ge-
bäuden  mit Aufenthaltsräumen  bewertete  Luftschalldämm-Maße (R’w,res) aufweisen, 


die gemäß DIN 4109 (Ausg. Juli 2016) je nach Raumart (differenziert nach sonstigen 
Aufenthaltsräumen und Schlafräumen/ Kinderzimmern) für den Lärmpegelbereich er-
forderlich sind. 
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Begründung: 


Als Grundlage für die Bemessung der erforderlichen Schalldämmung wird vom Gutach-
ter die DIN 4109 - SCHALLSCHUTZ IM HOCHBAUherangezogen. Dabei wird aus dem Au-
ßenlärmpegel auf einen Lärmpegelbereich umgerechnet, der wiederum Grundlage für 
das erforderliche Schalldämm-Maß ist. Der maßgebliche Außenlärm ergibt sich aus der 
Überlagerung aller einwirkenden Geräuschquellen, wobei noch ein Zuschlag von 3 
dB(A) zu berücksichtigen ist. Die folgende Tabelle der DIN 4109 gibt für jeden Lärmpe-
gelbereich in Abhängigkeit von der Raumnutzung das erforderliche resultierende 
Schalldämm-Maß an. 


Tabelle: Anforderungen an die Luftschalldämmung zwischen Außen und Räumen  


in Gebäuden nach DIN 4109 


Lärmpegel-


bereich 


Maßgeblicher 


Außenlärmpe-


gel 


Resultierendes Schalldämm-Maß 


in dB 


 in dB(A) Bettenräume in 


Krankenanstal-


ten und Sanato-


rien 


Aufenthalts-


raum in Woh-


nungen, Beher-


bergungsstät-


ten, Unterrichts-


räume u. ä. 


Büroräume und 


ähnliches 


I bis 55 35 30 --- 


II 56 – 60 35 30 30 


III 61 – 65 40 35 30 


IV 66 – 70 45 40 35 


V 71 – 75 50 45 40 


VI 76 - 80 * 50 45 


VII > 80 * * 50 
*: Die Anforderungen sind hier anhand der örtlichen Gegebenheiten festzulegen 


Wie in der aktuellen DIN 4109 vorgesehen, werden für Schlafräume die Schalldämm-
Maße auf die nächtlichen Immissionen zuzüglich eines Zuschlages von 10 dB(A) be-
zogen. Damit wird die Ermittlung der Lärmpegelbereiche für Schlafräume aufgrund des 
höheren angestrebten Schutzniveaus angepasst. 


Für sonstige Aufenthaltsräume sind die Lärmpegelbereiche in den Anlagen 7.1 und 7.2 


der SCHALLTECHNISCHEN UNTERSUCHUNG, für Schlafräume und Kinderzimmer in den 


Anlage 7.4 und 7.5 der SCHALLTECHNISCHEN UNTERSUCHUNG maßgeblich. 


Festsetzung: 


Belüftung von Schlafräumen 


Schlafräume (auch Kinderzimmer) an Fassaden, die Außenlärmpegeln ausgesetzt 
sind, die mindestens Lärmpegelbereich III nach DIN 4109 – Schallschutz im Hochbau 
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(Ausgabe Juli 2016) entsprechen und die nicht über Fenster auf einer lärmabgewand-
ten Gebäudeseite verfügen, sind mit einer schallgedämmten mechanischen Lüftungs-
anlage mit einer Mindestluftwechselrate von 20 m³/h auszustatten oder es müssen im 


Hinblick auf Schallschutz und Belüftung gleichwertige Maßnahmen bautechnischer Art 
durchgeführt werden. Die Schalldämmanforderungen gemäß textlicher Festsetzung 
(vgl. Abschnitt 4.3.3 der Schalltechnischen Untersuchung) müssen auch bei Aufrecht-
erhaltung des Mindestluftwechsels eingehalten werden.  


Auf die schallgedämmten Lüfter kann verzichtet werden, wenn der Nachweis erbracht 
wird, dass in Schlafräumen durch geeignete bauliche Schallschutzmaßnahmen (z. B. 
Doppelfassaden, verglaste Vorbauten) ein Innenraumpegel bei teilgeöffneten Fenstern 
von 30 dB(A) während der Nachtzeit nicht überschritten wird. 


Begründung: 


Über die Anforderungen an die Schalldämmung hinaus, sind auch Maßnahmen zur 
Belüftung der Schlafräume zu empfehlen.  


 
7.6 Grünordnerische Festsetzungen 


Die nachfolgenden grünordnerischen Maßnahmen dienen insbesondere der harmoni-
schen Eingliederung der Planung in einen allgemein durchgrünten Siedlungsbereich 
und entsprechen zudem dem allgemeinen Bedürfnis einer Mindestbepflanzung an 
Sichtschutz- und Nutzgehölzen auf einem Privatgrundstück.  


Mit der Durchführung der grünordnerischen Maßnahmen kann die Innenentwicklung 
des neuen Wohngebietes, trotz der vollzogenen Änderungen und Entnahme ehemals 
bestehender Biotopstrukturen, mit minimierender Beeinträchtigung für Natur und Land-
schaft vonstattengehen.  


Als private Grünfläche wird ein 3,0 m breiter Streifen entlang der ‚Wülknitzer Straße‘ 
und entlang der westlichen Plangebietsgrenze festgesetzt.  


Festsetzung: 


Private Grünfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BAUGB) - Heckenpflanzung 


Innerhalb der privaten Grünfläche, mit einer Gesamtbreite von 3,00m ist die Pflanzung 
einer zweireihigen Strauchhecke, nachfolgender Pflanzqualität vorzunehmen: 


Laubgehölze als Sträucher, 2xv., ohne Ballen, mit einer Mindestgröße von 60cm -
100cm. 


Die Pflanzdichte beträgt 1 Strauch/m².  


Die Strauchhecke ist mit einem Reihenversatz von 0,5 auszuführen. 


Innerhalb der privaten Grünfläche ist die Integration von Einfriedungen bis zu 2,5 m 
Höhe zulässig. 
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Die Pflanzungen sind spätestens zwölf Monate nach Baubeginnanzeige fachgerecht 
auszuführen. 


Bei der Pflanzung der Hecke sind die einschlägigen Abstandsregelungen zu beachten. 


Die Maßnahme umfasst neben der Gehölzpflanzung, deren Unterhaltung und den 
dauerhaften Erhalt. Bei Abgang der Gehölze sind entsprechend der Heckenschutzsat-
zung der Stadt Köthen (Anhalt) Ersatzpflanzungen zu tätigen. 


Begründung: 


Diese Eingrünungsmaßnahme soll das Plangebiet von der Ortsausgangsstraße ab-
schirmen und das Wohngebiet nach Westen hin eingrünen. Dadurch wird dem geplan-
ten Wohngebiet ein in sich geschlossener Charakter verliehen. Von der geschlossenen 
Hecke geht bei voller Belaubung zusätzlich ein staubschutzmindernder Effekt aus.  


Im Norden grenzt das Plangebiet an private Gärten und an die Anliegerstraße ‚Hein-
rich-Heine-Straße‘ an, so dass für diese Bereiche keine Eingrünungsmaßnahmen er-
forderlich sind. 


Festsetzung: 


Anpflanzungen auf den Grundstücken (§9 Abs. 1 Nr. 20 BAUGB) 


Im allgemeinen Wohngebiet sind auf jedem Grundstück mindestens zwei heimische 
Einzelgehölze nachfolgender Pflanzqualität zu pflanzen. 


Laubgehölze als Hochstamm (HS) mind. StU= 10/12cm. 


Die Pflanzungen sind spätestens zwölf Monate nach Baubeginnanzeige fachgerecht 
auszuführen. 


Bei der Pflanzung der Einzelgehölze sind die einschlägigen Abstandsregelungen zu 
beachten. 


Die Maßnahme umfasst neben der Gehölzpflanzung deren Unterhaltung und den dau-
erhaften Erhalt. Bei Abgang der Gehölze sind entsprechend der Baumschutzsatzung 
der Stadt Köthen (Anhalt) Ersatzpflanzungen zu tätigen. 


Begründung: 


Diese grünordnerische Festsetzung zielt auf die vorherige Bestandssituation des Gel-
tungsbereiches und auf die standörtlichen Gegebenheiten des unmittelbaren Umfeldes 
ab. Des Weiteren wurde die Festsetzung unter Berücksichtigung einer für Einfamilien-
hausgrundstücke gängigen Praxis und dem Empfinden einer natürlichen Abgrenzung 
und Eingrünung formuliert. Demnach finden sowohl lebende Hecken aus einheimi-
schen Gehölzen als auch eine Mindestbepflanzung von Bäumen und Sträuchern Be-
rücksichtigung und tragen somit zur allgemeinen Aufwertung des Ortsbildes als auch 
zur Förderung des Artenschutzes bei. 


 


 







Stadt Köthen (Anhalt) 
Bebauungsplan Nr. 30 „Wohngebiet Wülknitzer Straße“ 


 - Satzungsexemplar - 41 - 
 


 


  Bärteichpromenade 31, 06369 Köthen (Anhalt) 28.08.2017 


  Tel: 03496-40 37  0, Fax: 03496-40 37 20, E-mail: info@buero-raumplanung.de  


Örtliche Bauvorschriften 


Es ist nicht vorgesehen, örtliche Bauvorschriften über die äußere Gestaltung von bauli-
chen Anlagen, wie z.B. Dachform und -neigung, gemäß § 85 BAUO LSA zu erlassen. 
Dies ist nicht erforderlich, weil im Umfeld des Plangebiets keine einheitliche bzw. be-
sonders gestaltete Ortslage gegeben ist, die aus städtebaulicher Sicht weiterentwickelt 
werden müsste.  


 
7.7 Nachrichtliche Übernahmen und Hinweise 


Nachfolgend werden die im Rahmen der Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 1 


BAUGB eingegangenen Hinweise und nachrichtlichen Übernahmen aufgeführt. Zusätz-


lich erfolgt der Hinweis auf die Baum- und Heckenschutzsatzungen der Stadt Köthen 


(Anhalt), die ebenfalls für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes gültig und ver-


bindlich sind. 


Sollten sich bei den Erdarbeiten organoleptische (geruchliche oder optische) Auffällig-


keiten im Boden zeigen bzw. ergeben sich Hinweise auf schädliche Bodenveränderun-


gen oder Altlasten, ist die untere Bodenschutzbehörde zu informieren (§§ 2, 3 des BO-


DENSCHUTZ-AUSFÜHRUNGSGESETZES DES LANDES SACHSEN-ANHALT (BODSCHAG) vom 2. April 


2002). 


 


Denkmalschutz 


Das Plangebiet ist als archäologisches Kulturdenkmal ausgewiesen. Es handelt sich 
um einen Siedlungsansatz, der in der Jungsteinzeit, der Bronzezeit und im Mittelalter 
genutzt worden ist. Daher bedürfen Erdarbeiten im Geltungsbereich des Bebauungs-
planes gemäß § 14 DENKMSCHG LSA einer Genehmigung durch die untere Denkmal-
schutzbehörde. 


Für den Fall, dass ein Bodenfund zutage tritt, ist gemäß Denkmalschutzgesetz die zu-
ständige Behörde sofort zu informieren und dessen Mitarbeitern die wissenschaftliche 
Auswertung und Bergung zu ermöglichen. Die Bauausführenden sind auf die gesetzli-
chen Bestimmungen und die Möglichkeit von Funden hinzuweisen. 


 


Altlasten 


Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes war im Altlastenkataster des 
Landkreises unter Nr. 20434 eine Altlastenverdachtsfläche (ALVF) registriert.  


Im Ergebnis der durchgeführten und dokumentierten Untersuchungen und Maßnahmen 
zum Gebäudeabbruch, zur Tiefenenttrümmerung, zum Bodenaushub sowie zur Verfül-
lung mit kontaminationsfreiem Bodenmaterial wurde der Standort gemäß Schreiben 
des Landkreises Anhalt-Bitterfeld, Umweltamt, SG Abfallwirtschaft, Bodenschutz und 
Chemikalienrecht vom 16.12.2016 als altlastenfrei eingestuft. 
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Infolgedessen wird das Grundstück aus dem Altlastenverdacht entlassen und im Ka-
taster des Landkreises als sanierte Fläche archiviert. 


 


Wasserrecht 


Das Plangebiet befindet sich im Abstrom des Flugplatzes Köthen und für das Grund-
wasser liegt voraussichtlich eine Belastung mit LHKW vor (siehe Veröffentlichung des 
Umweltamtes im Amtsblatt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld vom 30.04.2015).  


Aus diesem Grund wird von Seiten der unteren Wasserbehörde des Landkreises An-
halt-Bitterfeld in der Stellungnahme vom 21.12.2015 empfohlen, auf eine Grundwas-
sernutzung zu verzichten.  


 


Lärmschutz 


Die Verkehrslärmsituation wird durch den Straßenverkehr in den umgebenden Straßen 
(Wülknitzer Straße und Heinrich-Heine-Straße) sowie den Schienenverkehr der Stre-
cke Köthen- Aschersleben geprägt. Diese Auswirkungen wurden in einer Schalltechni-
schen Untersuchung ermittelt. Im Plangebiet werden die Orientierungswerte der DIN 
18005 – Schallschutz im Städtebau für allgemeine Wohngebiete (55 dB(A) tags und 45 
dB(A) nachts) vor allem im Umfeld der Wülknitzer Straße überschritten. Dort ergeben 
sich Beurteilungspegel von 54 bis 65 dB(A) am Tag sowie von 48 bis 56 dB(A) in der 
Nacht. Nähere Angaben sind der Anlage 3 ‚Schalltechnischen Untersuchung‘ der Be-
gründung zum Bebauungsplan zu entnehmen. 


Die Festsetzungen des § 5 ‚Immissionsschutzmaßnahmen‘ (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BAUGB) 
basieren auf den Empfehlungen des Schalltechnischen Gutachtens.  


 


Baumschutz- und Heckenschutzsatzung 


Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes gelten die Satzung der Stadt 
Köthen (Anhalt) über die Erhaltung, Pflege und den Schutz der Bäume (Baumschutz-
satzung) sowie die Satzung der Stadt Köthen (Anhalt) über die Erhaltung, Pflege und 
den Schutz der Hecken (Heckenschutzsatzung). Die Satzungen sind zu beachten. 
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8. Planungsstatistik 


Art der Nutzung 
 Fläche in 


ha 


Allgemeines Wohngebiet   1,39 


Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung  0,17 


Private Grünfläche  0,11 


Gesamtfläche 
 


 1,67 


 


 


9. Verfahren 


9.1 Aufstellungsbeschuss 


Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) hat in seiner Sitzung am 10.09.2015 die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 30 „Wohngebiet Wülknitzer Straße“ beschlossen.  


Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 25.09.2015 im Amts-
blatt der Stadt Köthen (Anhalt) Nr. 9/ Jahrgang 25 ortsüblich bekannt gemacht. 


 
9.2 Beteiligung der Öffentlichkeit 


Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BAUGB ist eine frühzeitige Beteili-
gung der Öffentlichkeit nicht erforderlich, dennoch wurde für den Bebauungsplan  
Nr. 30 „Wohngebiet Wülknitzer Straße“ eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit in 
Form einer Informationsveranstaltung am 10.11.2015 durchgeführt. Darüber hinaus 
wurde in der Zeit vom 09.11.2015 bis einschließlich 20.11.2015 eine öffentliche Ausle-
gung durchgeführt. 


Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) hat in seiner Sitzung am 27.04.2017 dem Ent-
wurf des Bebauungsplanes Nr. 30 „Wohngebiet Wülknitzer Straße“ und der Begrün-
dung zugestimmt sowie die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BAUGB beschlos-
sen.  


Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 30 „Wohngebiet Wülknitzer Straße“ - Ausle-
gungsexemplar - wurde gemäß § 3 Abs. 2 BAUGB mit Begründung in der Zeit vom 
06.06.2017 bis einschließlich 07.07.2017 öffentlich ausgelegt. Ort und Dauer der Aus-
legung wurden ortsüblich nach § 3 Abs. 2 BAUGB mit dem Hinweis bekannt gemacht, 
dass Anregungen während dieser Auslegungsfrist vorgebracht werden können. 
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9.3 Beteiligung der Behörden 


Auch wenn im beschleunigten Verfahren auf die frühzeitige Unterrichtung und Erörte-
rung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB verzichtet werden kann, erfolgte im Rahmen der Be-
standserfassung eine frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann. Mit 
Schreiben 17.11.2015 wurden Stellungnahmen abgefragt, deren Inhalte sind in die 
Planung eingegangen. 


Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 2 
BAUGB mit Schreiben vom 19.05.2017 erneut beteiligt und gemäß § 3 Abs. 2 BAUGB 
von der öffentlichen Auslegung benachrichtigt. Auf der Grundlage des § 4 Abs. 2 
BAUGB setzte die Stadt den Behörden, Nachbargemeinden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange für die Abgabe ihrer Stellungnahme eine Frist.  


 
9.4 Abwägungs- und Satzungsbeschluss 


Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) hat in seiner Sitzung am …   . …   . …         die 
eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange geprüft und die Abwägung beschlossen.  


Von Bürgern wurden keine Anregungen, Bedenken und/ oder Hinweisen vorgebracht.  


Das Ergebnis wurde gemäß § 3 Abs. 2 Satz 4 BAUGB mitgeteilt. 


Die vorliegende Begründung mit Umweltbericht ist Grundlage des Satzungsbeschlus-
ses vom … . … . … . 


 


 


Köthen (Anhalt), ............................. 


 


 


 


----------------------------------------------- 


Bernd Hauschild, 


Oberbürgermeister der Stadt Köthen (Anhalt) 
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Anlage 1 Bebauungsvorschlag - Entwurf 
 
Anlage 2 Abschlussbericht zur Altlastenuntersuchung – Schreiben 


vom Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Umweltamt, SG Abfall-
wirtschaft, Bodenschutz und Chemikalienrecht vom 
16.12.2016 


 
Anlage 3 Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 


30 „Wohngebiet Wülknitzer Straße“ – Erläuterungsbe-
richt mit Anlagen vom Januar 2017 
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Anlage 1 
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Anlage 2 
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Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Informationsvorlage 2017127/1 

Dezernat: OB aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 26.09.2017

TOP: 2.5

Amt: Ratsbüro öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2017127/1

Az.: erstellt am: 31.08.2017

Betreff

Verpflichtung nachrückender Stadtratsmitglieder

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 26.09.2017: Stadtrat 26.09.2017

Mitzeichnungspflicht

Person Unterschrift Datum

Bernd Hauschild 18.09.2017

Beschlussentwurf

-

Gesetzliche Grundlagen:

§§ 30, 32, 33, 34 und 53 KVG LSA



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Gemäß § 53 Abs. 2 S. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
(KVG LSA) werden nachrückende Gemeinderäte bei Ihrem Eintritt auf die gewissenhafte 
Erfüllung ihrer Amtspflichten verpflichtet. 

Es werden die Nachrücker, 

Herr Andreas Auerbach und
Herr Jürgen Kümpfel 

verpflichtet.  Die Verpflichtung nimmt der Stadtratsvorsitzende gemäß § 53 Abs. 2 Satz 2 
KVG LSA vor. Die Verpflichtung wird im Hinblick auf die Bedeutung des Amtes in feierlicher 
Form durch das Nachsprechen folgender Verpflichtungsformel in der konstituierenden 
Sitzung erfolgen:

„Ich gelobe Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte 
Erfüllung meiner Pflichten. Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Gemeinde 
gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften zu 
fördern.“

Die Verpflichtung hat deklaratorische Wirkung, weil die Rechtspflichten aus der 
ehrenamtlichen Tätigkeit bereits mit der Annahme der Wahl (§ 43 KWG LSA) entstehen.

Die ehrenamtlichen Mitglieder des Stadtrates sind darüber hinaus auf die ihnen nach den §§ 
32, 33 KVG LSA obliegenden Pflichten und auf die Regelungen zur Haftung gemäß § 34 
KVG LSA hinzuweisen. Der Hinweis ist gemäß § 30 Abs. 3 KVG LSA aktenkundig zu 
machen.



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2017128/1 

Dezernat: OB aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 26.09.2017

TOP: 2.7

Amt: Ratsbüro öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2017128/1

Az.: erstellt am: 31.08.2017

Betreff

Berufung sachkundiger Einwohner in beratende Ausschüsse als  
Mitglieder mit beratender Stimme

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 26.09.2017: Stadtrat 26.09.2017 laut BV

Mitzeichnungspflicht

Person Unterschrift Datum

Bernd Hauschild 18.09.2017

Beschlussentwurf

Der Stadtrat beruft Herrn Olaf Huß und Herrn Sascha Ziesemeier zu sachkundigen 
Einwohnern in den Rechnungsprüfungsausschuss.

Gesetzliche Grundlagen:

§§ 46, 49 KVG LSA



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

In die beratenden Ausschüsse (Sozial- und Kulturausschuss und 
Rechnungsprüfungsausschuss) können durch den Stadtrat sachkundige Einwohner 
widerruflich als Mitglieder mit beratender Stimme berufen werden.  

Die Besetzung erfolgt gemäß § 49 Abs. 1 i.V.m. § 47 Abs. 1 KVG LSA auf der Grundlage 
der Fraktionsstärken im Stadtrat. Ist die Berufung so erfolgt, stellt der Gemeinderat die 
Mitgliedschaft der sachkundigen Einwohner durch Abstimmung fest. Ihre Zahl darf die der 
Gemeinderäte in den einzelnen Ausschüssen nicht erreichen. Mitglieder des Gemeinderates 
und Gemeindebedienstete können nicht als sachkundige Einwohner berufen werden. 

Aufgrund des Ausscheidens der sachkundigen Einwohner, Herr Michael Schramme (BI) und 
Frau Jeannette Eckert-Ulrich (SPD) aus dem Rechnungsprüfungsausschuss werden zwei 
neue beratende Mitglieder in diesen Ausschuss berufen.
Künftig werden für die Fraktion der Bürgerinitiative / Freie Wähler Herr Olaf Huß und für die 
SPD-Fraktion Herr Sascha Ziesemeier als sachkundige Einwohner im 
Rechnungsprüfungsausschuss mitwirken. 

Die sachkundigen Einwohner werden gemäß § 53 i.V.m. §§ 30, 32, 33, 34 KVG LSA über 
ihre Pflichten belehrt.
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Der Oberbürgermeister

Informationsvorlage 2017130/1 

Dezernat: OB aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 26.09.2017

TOP: 2.6

Amt: Ratsbüro öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2017130/1

Az.: erstellt am: 01.09.2017

Betreff

Neuberechnung der Ausschuss- und Vertretersitze - Losziehung

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 26.09.2017: Stadtrat 26.09.2017

Mitzeichnungspflicht

Person Unterschrift Datum

Bernd Hauschild 18.09.2017

Beschlussentwurf

-

Gesetzliche Grundlagen:

§ 47 (1) KVG-LSA



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Durch das Nachrücken von Herrn Jürgen Kümpfel hat sich die Fraktionsstärke der Fraktion 
der Bürgerinitiative auf 3 Mitglieder erhöht. Damit ist eine Neuberechnung der Ausschuss- 
und Vertretersitze erforderlich. Laut Anlage ergeben sich Änderungen im Heimausschuss 
sowie bei der Besetzung der Vertretersitze im Abwasserverband Köthen. Weitere 
Änderungen entstehen nicht.
Die Berechnung für den Heimausschuss und den Abwasserverband ergibt für die Fraktion 
der Bürgerinitiative / Freie Wähler sowie für die FDP/Grüne-Fraktion gleiche 
Zahlenbruchteile. Deshalb ist hier eine Losziehung erforderlich.

Die Bildung der Ausschüsse und deren Zusammensetzung richtet sich nach § 47 (1) S. 4 
KVG-LSA:
"Die Ausschüsse werden in der Weise gebildet, dass die von der Vertretung festgelegten 
Sitze auf die Vorschläge der Fraktionen der Vertretung entsprechend dem Verhältnis der 
Mitgliederzahl der einzelnen Fraktionen zur Mitgliederzahl aller Fraktionen verteilt werden. 
Dabei erhält jede Fraktion zunächst so viele Sitze, wie sich für sie ganze Zahlen ergeben. 
Sind danach noch Sitze zu vergeben, so sind sie in der Reihenfolge der höchsten 
Zahlenbruchteile, die sich bei der Berechnung nach Satz 1 ergeben, auf die Fraktionen zu 
verteilen. Bei gleichem Zahlenbruchteil entscheidet das Los, das der Vorsitzende der 
Vertretung zu ziehen hat. Die Fraktionen benennen die Mitglieder der Ausschüsse; der 
Hauptverwaltungsbeamte bleibt unberücksichtigt."

Der Stadtratsvorsitzende wird jeweils ein Los für den Sitz im Heimausschuss und ein Los für 
den Sitz im Abwasserverband ziehen. Sofern die Lose auf die FDP/Grüne-Fraktion fallen, 
ergeben sich keine Änderungen in der Besetzung beider Gremien. Sollte eines oder beide 
Lose auf die Fraktion der Bürgerinitiative fallen, so sind von der Fraktion bis zum 06.10.2017 
die Personen zu benennen, die den oder die Sitze besetzen. In der Sitzung des Stadtrates 
am 02.11.2017 erfolgt dann der Beschluss zur Benennung des Vertreters im 
Abwasserverband.



Anlage 1

2,0000 1,8333 1,1667 0,5000 0,5000

2 1 1 0 0 4

0 1 0 Los Los 1

Gesamt 2 2 1 5

6Heim-

ausschuss

2,0000 1,8333 1,1667 0,5000 0,5000

2 1 1 0 0 4

0 1 0 Los Los 1

Gesamt 2 2 1 5

Abwasser-

verband

6



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2017132/2 

Dezernat: OB aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 26.09.2017

TOP: 2.22

Amt: Amt 20 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2017132/2

Az.: erstellt am: 06.09.2017

Betreff

Finanzierung der Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für die 
Feuerwehr Köthen - Gerätewagen Logistik mit Staffelkabine und 
Ladebordwand (GWL) 

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2

19.09.2017: Hauptausschuss 
26.09.2017: Stadtrat

19.09.2017 
26.09.2017

kein Beschluss 
entspr. prot. Änd.

Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt zur Sicherstellung der 
Gesamtausschreibung / Vergabe des Feuerwehrfahrzeuges für die Feuerwehr Köthen – 
Gerätewagen Logistik mit Staffelkabine und Ladebordwand (GWL) - in Höhe von 240.000 € 
im Jahr 2017 eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung von 160.000 € zugunsten 
des Produktes 12.6.001 Brandschutz-, Unfall- und Notstandshilfe sichern, SK 783100, USK 
13000.93549 Neuanschaffung Fahrzeuge für Feuerwehr Köthen. Die 
Verpflichtungsermächtigung wird im Jahr 2018 fällig.
Die Deckung erfolgt aus einer nicht benötigten Verpflichtungsermächtigung aus dem 
Produkt 36.5.101 Kinderbetreuung absichern, SK 785100, USK 46433.94000 - Bauliche 
Verbesserung Kindertagesstätte Löwenzahn.

Gesetzliche Grundlagen:

§ 107 Abs. 5 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt
§ 7 Abs. 2 Nr. 15 der Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt)



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Ausgangspunkt für die Beschlussfassung – Änderung des Fördermittelprogrammes 
für die Sanierung der Kita Löwenzahn und damit verbunden eine Verschiebung der 
Haushaltsansätze

1. Änderung des Fördermittelprogrammes für die Sanierung der Kita Löwenzahn

Das von der Stadt geplante Vorhaben "Erweiterung und Sanierung der Sprach-Kita 
Löwenzahn" harmoniert mit dem Fördergegenstand des Programms "Investpakt Soziale 
Integration im Quartier 2017" (InvPSI) aus der Städtebauförderung, da die Kita "Löwenzahn" 
eine Einrichtung ist, die in das Bundesprogramm "Sprach-Kitas - Weil Sprache der Schlüssel 
zur Welt ist" aufgenommen wurde. Die Einrichtung befindet sich außerdem in einem Gebiet 
der Städtebauförderung - Stadtumbau Ost "Am Wasserturm".
Die Zielsetzung, die die Stadt Köthen (Anhalt) mit der Umbaumaßnahme verfolgt, entspricht 
den Programmzielen. Hier sind insbesondere zu nennen:
- Erhaltung und Ausbau der Gemeinbedarfseinrichtungen als Grundlage der Integration und 
des sozialen Zusammenhalts in Städten und Gemeinden;
- Schaffung von Orten der Integration im Quartier und damit Erreichung sozialer Ziele;   
- Stärkung von Zusammenhalt und Integration auch durch Herstellung von Barrierearmut 
und -freiheit.

Die sehr gute Übereinstimmung von Fördergegenstand und -zielen der Umbaumaßnahme 
mit dem InvPSI waren Anlass für die Stadt Köthen (Anhalt), die ursprünglich geplante 
Beantragung von Fördermitteln über das STARK III-Programm zu verwerfen. Mit dem Stark 
III-Programm wäre eine Erweiterung des Objektes nicht möglich. Zur Gewährleistung der 
Bedarfsabdeckung (Kapazität) und zur Umsetzung der Schwerpunktarbeit (Integration, 
Sprache) ist die Erweiterung unabdingbar. Die STARK III-Förderung verfolgt das Ziel der 
CO2-Reduzierung und damit der energetischen Sanierung. Das Objekt der Kita Löwenzahn 
zeigt neben energetischen auch sicherheitstechnische und qualitative Defizite, die eine 
allgemeine Grundsanierung des Baukörpers und der technischen Anlagen bedingen. Die 
Förderung im Programm InvPSI ist sehr viel umfangreicher mit höherer Förderquote (90%) 
als im STARK III-Programm. Für die Stadt Köthen (Anhalt) als finanzschwache Kommune 
bietet das InvPSI eine Möglichkeit, trotz Haushaltskonsolidierung die Stadtentwicklung nicht 
stagnieren zu lassen.

Somit erfolgte für die Umbaumaßnahme der Kita Löwenzahn die Beantragung von 
Fördermitteln aus dem InvPSI. Die Beantragung im InvPSI erlaubt allerdings eine parallele 
Antragstellung in anderen Förderprogrammen nicht.
Der Antrag liegt dem Landesverwaltungsamt in Halle vor. Eine Vorprüfung soll durch diese 
Stelle bis Anfang September erfolgen. Anschließend gehen die Anträge förderfähiger 
Maßnahmen an das Ministerium und zur Prüfstelle der Investitionsbank (IB), so dass vor 
dem Frühjahr 2018 keine Bescheidung zu erwarten ist.

2. Verschiebung der Haushaltsansätze

Infolge des Wechsels vom Förderprogramm STARK III zum Förderprogramm InvPSI 
ergeben sich für die Haushaltsjahre 2017 bis 2019 geänderte Ansätze. 



Die bauliche Verbesserung der Kita Löwenzahn über das STARK III-Programm sah 
folgende Ansätze vor, die so auch im Haushaltsplan 2017 verankert sind:

HHJ Einz./Fördermittel Auszahlungen Inv.kredit Saldo/Eigenmittel

2017 0 € 95.600 € 342.200 € 246.600 €

2018 370.200 € 794.800 € 0 € -424.600 €

2019 388.500 € 933.800 € 0 € -545.300 €

2020     39.900 € 0 € 0 € 39.900 €

Eigenanteil 683.400 €*

* gesamter Eigenanteil 1.025.600 €, davon 342.200 € kreditfinanziert

Bei Realisierung der Maßnahme über den InvPSI ergeben sich aktuell folgende 
Mittelbedarfe in den Jahren 2017 bis 2019: 

HHJ Einz./Fördermittel Auszahlungen Inv.kredit Saldo/
Eig.mittel

Veränderung 
ggü. HH 2017

2017 0 € 0 € 0 € 0 € - 246.600 €
Verschlechterung

2018 1.434.600 € 1.594.000 € 0 € -159.400 € 265.200 €
Verbesserung

2019 1.598.040 € 1.775.600 € 0 € -177.560 € 367.740 €
Verbesserung

2020     0 € 0 € 0 € 0 € - 39.900 €
Verschlechterung

Eigenanteil 336.960 €

Im Programm InvPSI entfällt die Aufnahme eines Investitionskredites 2017. Hier war die 
Aufnahme eines zinsfreien Kredites für 10 Jahre bei der Investitionsbank im Rahmen des 
STARK III- Programmes laut Haushaltsplan 2017 vorgesehen.
Der Eigenanteil der Stadt reduziert sich bei Förderung aus dem InvPSI, trotz eines 
wesentlich umfangreicheren Investitionsvolumens, erheblich. 

3. Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2017

Bei einer Finanzierung über das Fördermittelprogramm InvPSI werden zwar im Jahr 2017 
keine Eigenmittel im Rahmen der Baumaßnahme benötigt, allerdings entfällt auch der 
zinslose Investitionskredit i. H. v. 342.200 € zur Finanzierung des Eigenanteils zur 
energetischen Sanierung. Unter Wegfall der in 2017 geplanten Auszahlungen von 95.600 € 
ergibt sich im Haushaltsjahr 2017 eine Finanzierungslücke im investiven Finanzplan i. H. v. 
246.600 €.
Diese kann nach aktuellem Stand wie folgt gedeckt werden:



· Die Stadt Köthen (Anhalt) erwartet im Jahr 2017 Mehreinzahlungen aus der 
Veräußerung der Garagenkomplexe i.H.v. 140.000 € (Gesamtansatz alt: 171.400 €, neu: 
311.400 €) und Mehreinzahlungen aus der Veräußerung der Kindertagesstätte Waldfrieden 
i.H.v. 15.400 € (Gesamtansatz alt: 314.900, neu: 330.300 €).
Das Defizit von 246.600 € sinkt damit auf 91.200 €. 

· Der verbleibende Fehlbetrag von 91.200 € soll über eine Verschiebung im 
Feuerwehrbereich gedeckt werden. Im Haushaltsplan 2017 ist die Beschaffung eines 
Feuerwehrfahrzeuges – Gerätewagen Logistik (GWL) für die Feuerwehr Köthen in Höhe von 
240.000 € vorgesehen. Hier ist beabsichtigt, den Auszahlungsansatz 2017 zu splitten und 
auf die Haushaltsjahre 2017 (80.000 €) und 2018 (160.000 €) aufzuteilen, um so den 
Haushalt 2017 zu entlasten. Durch diese Verfahrensweise kann der investive Finanzplan 
2017 ausgeglichen werden und es ergibt sich danach ein leichter Überschuss von 68.800 €. 

Ziel der Beschlussfassung – Sicherstellung der Finanzierung des GWL im Jahr 2017, 
trotz faktisch verringertem Haushaltsansatz

Wie bereits erwähnt, beinhaltet der Haushalt 2017 die Beschaffung eines GWL für die 
Ortsfeuerwehr Köthen in Höhe von 240.000 €. 
Die Beschaffung ist auch nach wie vor dringend erforderlich, wie es sich aus der vom 
Stadtrat am 28.02.2017 beschlossenen aktuellen Risikoanalyse und 
Brandschutzbedarfsplanung ergibt. Diese bildeten die Grundlage für die Mittelanmeldung im 
Haushaltsplan 2017.
Im Rahmen der Gefahrenabwehr, der Hilfeleistung und des abwehrenden Brandschutzes ist 
der GWL im Jahr 2017 auszuschreiben und zu vergeben.
Der GW- Logistik ist dringend erforderlich, um den ständig steigenden logistischen Aufwand 
der Freiwilligen Feuerwehr Köthen besser händeln zu können. Er dient als 
Ersatzbeschaffung für das Tanklöschfahrzeug (TLF 16 W 50) aus dem Jahr 1976. Der GWL 
kann Einsatz bezogen mit unterschiedlichen Ausrüstungen bestückt werden (z. B. 
Schläuche, Löschmittel, Pumpen, Wassertank, Atemschutztechnik, Chemieschutzanzüge). 
Er dient u. a. zur Heranführung von Atemschutztechnik bei einem größeren Einsatz, zur 
Heranführung der Chemieschutzanzüge und von Ölsperren. Weiterhin ist der Transport des 
Stromerzeugers für punktuelle Schadenslagen/ Notstände in sämtliche Gerätehäuser der 
Stadt, wo Bedarf zum Beispiel durch Unwetter entsteht, mit dem GWL absicherbar, was 
gleichzeitig auch für die Bevölkerung Schutz bedeutet. 
Derzeit ist die Verlastung benötigter Technik, wie aufgeführt, im notwendigen Umfang für 
bestimmte Einsatzfälle nicht gewährleistet.

Die Ausschreibung / Vergabe des GWL ist also noch im Jahr 2017 zu veranlassen. Jedoch 
stehen hier aufgrund der o. g. Problematik zum investiven Ausgleich 2017 faktisch nur noch 
80.000 € zur Verfügung. 
Für die Gesamtausschreibung des GWL muss im Jahr 2017 jedoch die Deckung des 
gesamten Kaufpreises i. H. v. 240.000 € sichergestellt sein. Dies soll in Form einer 
außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 160.000 € erfolgen, welche dann im 
Jahr 2018 fällig wird. 
Somit könnte im Haushaltjahr 2017 die Ausschreibung / Vergabe über den kompletten 
Kaufpreis von 240.000 € vorgenommen werden, wobei jedoch im Jahr 2017 nur tatsächlich 
80.000 € für die erste Anzahlung im Rahmen der Fahrzeugbestellung benötigt werden. 
160.000 € werden dann für die Restzahlung im Jahr 2018 fällig. Diese sind bereits im 
Planentwurf 2018 berücksichtigt. 



Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE) dürfen nach § 107 Abs. 5 des 
Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt eingegangen werden, wenn 
sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und der in der Haushaltssatzung festgesetzte 
Gesamtbetrag der VE nicht überschritten wird. 
Die außerplanmäßige VE ist unvorhergesehen, da es sich erst nach dem 
Haushaltsbeschluss 2017 im Februar 2017 durch die geänderte Antragstellung zur 
Sanierung der Kita Löwenzahn über den InvPSI erforderlich machte, den Ausgleich des 
investiven Haushaltes z. T. über den Haushaltsansatz zur Beschaffung des GWL 
sicherzustellen. Um dennoch den GWL in 2017 ausschreiben und vergeben zu können, 
muss die finanzielle Absicherung anderweitig, nämlich durch eine VE, gewährleistet werden. 
Es wird auf die obigen Ausführungen verwiesen.

Bei der Unabweisbarkeit ist auf die sachliche und zeitliche Notwendigkeit zur Beschaffung 
des GWL abzustellen. Diese wurde bereits umfassend erläutert, siehe Ausführungen zur 
Risikoanalyse.
Die Deckung der außerplanmäßigen VE 2017 in Höhe von 160.000 € kann durch den 
Minderbedarf an VE’s gewährleistet werden, der sich durch die geänderte Antragstellung zur 
Sanierung der Kita Löwenzahn ergibt: Produkt 36.5.101.00 Kinderbetreuung absichern, SK 
785100, USK 46433.94000 - Bauliche Verbesserung Kita Löwenzahn. Hier besteht laut 
Haushaltsplan 2017 eine VE i. H. v. 1.728.600 €. Wie den anfänglichen Ausführungen zu 
entnehmen ist, ist vor dem Frühjahr 2018 keine Bescheidung zum InvPSI zu erwarten. 
Damit werden hier in 2017 weder Haushaltsmittel noch VE’s beansprucht.
Durch die Inanspruchnahme des Minderbedarfs an VE‘s wird auch der in der 
Haushaltssatzung 2017 festgesetzte Gesamtbetrag der VE’s nicht überschritten. 

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 15 der Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt) entscheidet der 
Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) über außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen, 
soweit sie den Wert von 30.000 € überschreiten. Da hier mit 160.000 € die Wertgrenze 
überschritten wird, liegt die Zuständigkeit nicht mehr beim Oberbürgermeister, sondern beim 
Stadtrat.

Ausblick

Die Finanzierung der Ausschreibung / Vergabe des GWL muss zum 27.09.2017 abgesichert 
sein, da hier die Vergabe anzuzeigen ist. Am 29.09.2017 werden die e-Unterlagen ins Netz 
gestellt. Am 20.10.2017 ist Submission. Nach Beendigung des internen Vergabe- und 
Prüfverfahrens wird eine Beschlussfassung für den Hauptausschuss am 07.12.2017 
vorbereitet. Die Zuschlagserteilung erfolgt in der Zeit ab nach dem Hauptausschuss bis 
einschließlich zum Jahreswechsel (in Abhängigkeit, ob das Verfahren / die 
Zuschlagsentscheidung gerügt wird oder nicht).
Mit der ersten Abschlagszahlung in Höhe von 80.000 € ist noch im Jahr 2017 zu rechnen.

Alle sich aus dieser Vorlage ergebenden Ansatzveränderungen wurden bzw. werden im 
Haushaltsplan 2018 entsprechend berücksichtigt. 



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2017135/1 

Dezernat: Dezernat 6 aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 26.09.2017

TOP: 2.10

Amt: Amt 73 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2017135/1

Az.: erstellt am: 13.09.2017

Betreff

Aufhebung des Beschlusses des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt) 
vom 13.02.2017 über die weitere Vorgehensweise zu den forstlichen 
Arbeiten in der Fasanerie und im Ziethebusch 

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 26.09.2017: Stadtrat 26.09.2017 laut BV

Mitzeichnungspflicht

Person Unterschrift Datum

Bernd Hauschild

Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) hebt den Beschluss Nr. 17/StR/2.SO/002 vom 
13.02.2017 über die weitere Vorgehensweise zu den forstlichen Arbeiten in der Fasanerie 
und im Ziethebusch auf. 

Gesetzliche Grundlagen:

Hauptsatzung



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Im Rahmen der Beschlüsse zum Bürgerbegehren in der Fasanerie vom 03.01.2017 hat der 
Stadtrat in seiner 2. Sondersitzung am 13.02.2017 neben den Beschlüssen zum 
Bürgerbegehren einen weiteren Beschluss zur weiteren forstlichen Vorgehensweise in der 
Fasanerie und im Ziethebusch enstprechend dem Betriebswerk für den Stadtwald Köthen 
(Vorlagen-Nr. 2017022/1) unter der Beschluss-Nr. 17/StR/2.SO/002 gefasst.

Der Beschluss lautete wie folgt:
"Der Stadtrat hebt den Beschluss des Bau-, Sanierungs- und Umweltausschusses vom 
27.07.2016 zur Durchforstung von ca. 8,7 Hektar in der Fasanerie in Köthen auf. Weiterhin 
beschließt der Stadtrat für die Fasanerie, dass keine forstlichen Maßnahmen bis zur 
Fertigstellung des Pflege- und Entwicklungskonzeptes des Landkreises Köthen (Anhalt) als 
untere Naturschutzbehörde für den geschützten Landschaftsbestandteil Fasanerie 
durchgeführt werden. Gleiches gilt für den Ziethebusch in Köthen bis zur Erstellung einer 
Pflege- und Entwicklungskonzeption entweder durch die Stadt Köthen (Anhalt) oder durch 
eine übergeordnete, sachlich zuständige Behörde. Ausgenommen hiervon sind: 

1. Maßnahmen im Rahmen der Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht der Stadt Köthen 
(Anhalt)
2. die notwendige Jungdurchforstung der vorhandenen Aufforstungsfläche in der Abteilung 
A 1 aus dem Jahr 2002
3. die vorhandene Aufforstungsfläche aus dem Jahr 1999 in der Abteilung A 7 ist in der 
Pflegesaison 2017/2018 von wachstumshindernden Großbäumen nach Vorgabe durch das 
Betreuungsforstamt Dessau-Rosslau freizustellen."

Gegenstand der StR-Sitzung am 26.09.2017 ist u. a. unter der Vorlagen-Nr. 2017108/1 die 
Feststellung der Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens vom 03.01.2017 und unter der 
Vorlagen-Nr. 2017107/1 die Aufhebung der Beschlüsse des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt) vom 13.02.2017 und 27.04.2017 zur Zulassung des Bürgerbegehrens in der 
Fasanerie vom 03.01.2017. 

Mit der Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens zur Fasanerie vom 03.01.2017 und der 
Aufhebung der Beschlüsse des Stadtrates aus der Sondersitzung vom 13.02.2017 ist die 
Vorlage für den Stadtrat vom 13.02.2017 zur weiteren Vorgehensweise in der Fasanerie 
und im Ziethebusch gegenstandslos. Aus Sicht der Verwaltung ist der Beschluss 
aufzuheben. Die Arbeiten, insbesondere in der Fasanerie, sind auf der Grundlage des 
Betriebswerkes für den Stadtwald Köthen fortzuführen. Hinderungsgründe für eine 
Unterbrechung der Arbeiten, wie in der Sitzungsvorlage vom 13.02.2017 formuliert, sind 
nicht mehr gegeben.  



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2017142/1 

Dezernat: OB aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 26.09.2017

TOP: 2.21

Amt: Amt 20 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2017142/1

Az.: erstellt am: 14.09.2017

Betreff

Jahresabschluss 2016 und Bezuschussung 2017 der Köthener 
Bachgesellschaft mbH 

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 26.09.2017: Stadtrat 26.09.2017 laut BV

Mitzeichnungspflicht

Person Unterschrift Datum

Bernd Hauschild 18.09.2017

Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt, der Köthener Bachgesellschaft mbH 
durch den Ausgleich des Vorjahresdefizites 2016 in Höhe von 26.395,47 € entsprechende 
Liquidität in eben dieser Höhe zur Verfügung zu stellen.
Damit erfolgt die zur Verfügungstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel im Rahmen der 
Zuschusszahlung, Produkt 28.1.001, Sachkonto 531500, USK 87000.71500 Zuschuss an 
die Köthener Bachgesellschaft mbH. Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen im 
Produkt 11.1.304, SK 559200, USK 90000.84500 Zinserstattungen Steuern i. H. v. 
16.395,47 € und im Produkt 11.1.301, SK 551700, USK 91000.80720 Zinsen für 
Kassenkredite i. H. v. 10.000,00 €.  

Gesetzliche Grundlagen:

- Gesellschaftervertrag
- § 7 Abs. 2 Nr. 7 der Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt)
- § 46 Abs. 2 Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Der Aufsichtsrat der Köthener BachGesellschaft mbH hat in seiner Sitzung am 20. Juli 2017 
den Jahresabschluss 2016 der Gesellschaft einstimmig festgestellt. Das Jahresergebnis 
2016 der Gesellschaft weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 26.395,47 € aus.
Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag der Gesellschaft erhöht sich damit 
zunächst um den Jahresfehlbetrag 2016 auf insgesamt 43.030,00 € (2015, 16.634,53 €).

Auf Grundlage des Gesellschaftsvertrages der Köthener BachGesellschaft mbH sowie des 
Stadtratsbeschlusses 14/StR/29/015, welcher die Zuschusshöhe bis einschließlich 2018 
definiert, erfolgt durch die Stadt Köthen (Anhalt), als alleinige Gesellschafterin, die 
Bezuschussung (zu 100%) der Gesellschaft.

Mit Datum 17.03.2017 ist an die Köthener BachGesellschaft mbH der Zuwendungsbescheid 
für 2017 in Höhe von 90.000,00 € in Höhe des für das Geschäftsjahr 2017 vorgesehenen 
Planansatzes, ergangen. 

Der Zuschuss 2017 wurde bereits vollständig in 2017 ausgereicht. Der letzte Mittelabruf 
erfolgte mit Schreiben vom 15.08.2017 zum 25.08.2017.

Im Zuge der Darstellung des Mittelabrufs der Köthener BachGesellschaft mbH vom 
15.08.2017 wurde festgestellt, dass trotz der für 2017 in Höhe von 90.000,00 € 
vorgesehenen Bezuschussung, zum 31.12.2017 voraussichtlich mit einem Defizit in Höhe 
von ca. 27.000,00 € zu rechnen ist, siehe Anlage.

Aus diesem Grund  schlägt die Verwaltung vor, auch in Übereinstimmung mit § 4 des 
Gesellschaftervertrages der Köthener BachGesellschaft mbH („Die Gesellschafter 
übernehmen Jahresfehlbeträge – soweit sie nicht vorgetragen werden können – 
grundsätzlich entsprechend dem prozentualen Anteil am Stammkapital.“), der Gesellschaft 
durch den Ausgleich des Vorjahresdefizites (2016 in Höhe von  26.395,47 €) entsprechende 
Liquidität in eben dieser Höhe zur Verfügung zu stellen. 

Entgegen der bereits für den Hauptausschuss am 19.09.2017 verteilten Informationsvorlage 
ist für die Auszahlung des überplanmäßigen Mittelbedarfes nicht der Oberbürgermeister, 
sondern der Stadtrat zuständig.

Hintergrund ist eine Regelung in der Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt), § 7 Abs. 2 Nr. 
7 – hiernach entscheidet der Oberbürgermeister über Auszahlungen, soweit die Summe und 
der Zuschussempfänger im Haushaltsplan genau definiert sind.

Danach darf der Oberbürgermeister nur die Zuschüsse auszahlen, die im Haushaltsplan 
veranschlagt sind. Was darüber hinausgeht – unabhängig einer Wertgrenze – liegt in der 
Kompetenz des Stadtrates oder eines Ausschusses.

Gegenüber dem § 7 Abs. 2 Nr. 15 der Hauptsatzung – Zuständigkeit des 
Oberbürgermeisters für überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen bis 30.000 € - 
handelt es sich bei dem § 7 Abs. 2 Nr. 7 der Hauptsatzung um eine vorrangige 
Spezialvorschrift, die anzuwenden ist. 

Aus dem Umkehrschluss des § 7 Abs. 2 Nr. 7 der Hauptsatzung folgt, dass die 
Zuständigkeit des Oberbürgermeisters nicht gegeben ist. Hier handelt es sich um einen 
überplanmäßigen Mittelbedarf in Höhe von 26.395,47 € über den im Haushaltsplan 
festgesetzten und bereits ausgezahlten Zuschuss in Höhe von 90.000 €. Den Beschluss hat 
daher im Sinne der Allzuständigkeit der Stadtrat bzw. über § 6 Abs. 8 Nr. 6 der 
Hauptsatzung der Hauptausschuss im Rahmen seiner Zuständigkeit für Zuwendungen an 
Vereine, Verbände und wirtschaftliche Bereiche zu fassen.  

Da die Ladungsfrist für den Hauptausschuss am 19.09.2017 bereits abgelaufen ist, ist eine 
rechtssichere Umsetzung der Beschlussfassung nicht mehr möglich. Den Beschluss sollte 
daher nach § 46 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes Sachsen-Anhalt der Stadtrat 



fassen.

Damit erfolgt die zur Verfügungstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel im Rahmen der 
Zuschusszahlung, Produkt 28.1.001, Sachkonto 531500, USK 87000.71500 Zuschuss an 
die Köthener Bachgesellschaft mbH. Die Deckung der Mittel erfolgt über folgende Konten, 
die im Rahmen der Mittelbewirtschaftung 2017 Minderaufwendungen aufweisen werden:

- Produkt 11.1.304, SK 559200, USK 90000.84500 Zinserstattungen Steuern i.H.v.16.395,47 
€
- Produkt 11.1.301, SK 551700, USK 91000.80720 Zinsen für Kassenkredite i.H.v.10.000,00 
€






Köthener BachGesellschaft mbH 


Schlossplatz 5 


06366 Köthen 


Stadt Köthen (Anhalt) 


Oberbürgermeister 


Herr Hauschild 


Marktstraße 1-3 


06366 Köthen 


Köthen, 15.08.2017 


Zuschussabforderung 2017 Köthener BachGesellschaft mbH 


Sehr geehrter Herr Hauschild, 


auf Grundlage des Stadtratsbeschlusses 14/StR729/015 ist für die Köthener 


BachGesellschaft mbH für das Haushaltsjahr 2017 ein Zuschuss aus städtischen 


Mitteln in Höhe von 90.000,00 Euro vorgesehen. 


Bislang wurden Zuschüsse in Höhe von 22.500,00 Euro (Kontoeingang: 20.01.2017) 


und 53.500,00 Euro (Kontoeingang: 27.01.2017) auf das Konto der Köthener 


BachGesellschaft mbH überwiesen. Der dritte Mittelabruf von der Stadt Köthen 


umfasst die Summe von 14.000,00 Euro. 


Derzeit ist die Gesellschaft liquide. Das Konto weist einen Betrag von 1.200,00 Euro 


(+1.196,42 Euro, Stand 15.08.2017) auf. 







Weitere erwartete Einzahlungen aus der Geschäftstätigkeit betragen im Jahr 2017 


1.640,00 Euro aus den Ticketverkäufen und Programmverkäufen für das 


Preisträgerkonzert sowie 1.500,00 Euro aus den Ticketverkäufen für ein Konzert am 


17. Dezember 2017 anlässlich des 300. Jubiläums Johann Sebastian Bachs in 


Köthen. Zudem werden Förderungen und Spenden in Höhe von 24.400,00 Euro 


erwartet. Daraus ergeben sich Einnahmen in Höhe von 41.540.00 Euro.


Bis zum 31.12.2017 ist mit Aufwendungen in Höhe von insgesamt 68.500,00 Euro zu 


rechnen. Im Einzelnen handelt es sich dabei um folgende Positionen: 


• Vertriebskosten Höhe von ungefähr 7.900,00 Euro,


• Kosten für Honorare und Zeitkräfte in Höhe von 11.400,00 Euro,


• Personalkosten in Höhe von 23.500,00 Euro,


• Sozialaufwendungen in Höhe von 1.600,00 Euro,


• Veranstaltungskosten in Höhe von 16.900,00 Euro,


• Bewirtschaftungskosten in Höhe von 1.200,00 Euro und


• Verwaltungskosten in Höhe von 6.000,00 Euro zu rechnen.


Zusätzlich zu diesen, laut Wirtschaftsplan zu erwartenden Kosten, kommen mit 


Bescheid der Deutschen Rentenversicherung vom 07. August 2017 


Nachforderungen aus unvollständigen Berechnungen zur Künstlersozialkasse (KSK) 


und zur Rentenversicherungspflicht des Geschäftsführers. 


Die Forderungen aus unvollständigen KSK-Abrechnungen aus dem Jahr 2013 und 


dem Bachfesttagejahr 2014 belaufen sich insgesamt auf 7.299,65 Euro. Hinzu 


kommen Säumniszuschläge in Höhe von 1.977,00 Euro. Für die Rückzahlung soll mit 


der KSK eine Stundung in vier Raten vereinbart werden. Trotzdem möchte ich den 


Vorschlag machen, die Gesellschaft durch eine Sonderzuwendung an dieser Stelle 


zu entlasten. Die KSK-Prüfung für 2015 hat eine korrekte Abrechnung ergeben. Eine 


Rückzahlung von 13,99 Euro ist mit den Nachforderungen aus vorherigen Jahren 


verrechnet worden. 







Zur Prüfung der Rentenversicherungspflicht des Geschäftsführers: Es hat sich 


gezeigt, dass die Rentenversicherungspflicht vollumfänglich besteht. An dieser Stelle 


muss ich mir selber den Vorwurf machen, dass ich zu Beginn meiner Tätigkeit 


Vertrag und Abrechnungsmodus nicht von dritter Seite habe prüfen lassen. Der 


Vertrag wurde in der Form wie bei Herrn Schäfer weitergeführt, der aufgrund seines 


Alters nicht mehr Rentenversicherungspflichtig war. Ich war zusätzlich davon 


ausgegangen, dass ich nicht Rentenversicherungspflichtig bin, weil meine 


überwiegende Tätigkeit selbständiger Natur ist. Tatsächlich war die Praxis außerdem 


früher anders, allerdings hat es in den letzten zehn Jahren einige Grundsatzurteile 


zur Praxis der Rentenversicherungspflicht bei GmbH-Geschäftsführern gegeben. In 


der Folge ist inzwischen nur noch keine Versicherungspflicht gegeben, wenn der 


Geschäftsführer Mehrheitseigner der GmbH ist. 


Zur Rückzahlung der Nachforderung in Höhe von 15.483,18 Euro werden mit der 


Techniker Krankenkasse als zuständige Einzugsstelle eine Zahlung in drei Raten á 


5.161,06 Euro zum 01.10.2017, 01.04.2018 und 01.10.2018 vereinbart. Die 


laufenden Gehaltsabrechnungen werden sofort umgestellt und bereits erfolgte 


Lohnabrechnungen korrigiert.


Zur kurzfristigen Aufrechterhaltung der Liquidität und damit der Handlungsfähigkeit 


der Gesellschaft bitte ich Sie, die Auszahlung der Summe von 14.000,00 Euro als 


letzte Rate der diesjährigen Zuwendung mit Fälligkeit zum 24. August 2017 an die 


Köthener BachGesellschaft mbH anzuweisen.  


Um für das restliche Jahr ausreichend liquide Mittel zu haben, prüft Herr Frolow, in 


wie weit eine vorgezogene Auszahlung der Zuwendung für 2018 erfolgen könnte.


Die Liquiditätsplanung der Gesellschaft weist eine Lücke von ca. 27T€ auf, die sich 


durch erwartete Einsparungen in 2017 noch reduzieren wird. Die geplanten und 


bereits besprochenen Einsparungen zur Reduzierung des Defizits der Gesellschaft 


werden erst in 2018 wirksam werden. 







In Bezug auf die angedachte Umstellung meines Vertrages bin ich gemeinsam mit 


Herrn Frolow zu dem Schluss gekommen, dass eine Trennung zwischen 


Künstlerischer Leitung und Geschäftsführung zum 1. Januar angestrebt werden soll. 


Wir haben dazu verschiedene Idee ausgetauscht, die bereits in Prüfung auf 


Umsetzbarkeit sind. Ich werde Ihnen dazu kurzfristig einen oder mehrere Vorschläge 


machen können. 


Mit herzlichen Grüßen, 


Folkert Uhde 
Intendant und Geschäftsführer 









Anlage zur Sitzungsvorlage
Liquiditätsdarstellung Bachgesellschaft August 2017.pdf



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2017143/1 

Dezernat: Dezernat 6 aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 26.09.2017

TOP: 2.23

Amt: öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2017143/1

Az.: erstellt am: 14.09.2017

Betreff

Wahl des Geschäftsführers des Abwasserverbandes

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 26.09.2017: Stadtrat 26.09.2017 abgelehnt

Mitzeichnungspflicht

Person Unterschrift Datum

Bernd Hauschild 18.09.2017

Beschlussentwurf

Der Stadtrat beauftragt die Köthener Vertreter der Verbandsversammlung des 
Abwasserverbandes Köthen, folgende Beschlüsse zu fassen:

1. Die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Köthen wählt entsprechend § 
12 Abs. 2 und 3 GKG LSA Herrn Thomas Winkler für die Dauer von 7 Jahren, ab 1.2.2018 
zum Verbandsgeschäftsführer. Sollte Herr Thomas Winkler 
            nicht mehr zur Verfügung stehen, wird Herr Thomas Dannemann gewählt. Steht 
auch dieser nicht mehr zur Verfügung, wird Frau Anke Zinke zur Verbandsgeschäftsführerin 
gewählt. 
2. Die Verbandsversammlung ermächtigt die Vorsitzende der Verbandsversammlung, 
den der Verbandsversammlung vorgelegten Anstellungsvertrag mit dem 
Verbandsgeschäftsführer abzuschließen.

Gesetzliche Grundlagen:

§ 12 Abs. 2, 3 und 5 GKG LSA





Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Begründung:

Gemäß § 12 GKG LSA beträgt die Amtszeit des Verbandsgeschäftsführers 7 Jahre. Der 
Anstellungsvertrag des jetzigen Geschäftsführers Herrn Winkler endet am 31.01.2018. Die 
Verbandsversammlung hat in der Sitzung am 16.3.2017 beschlossen, die Stelle des 
Geschäftsführers öffentlich auszuschreiben.

Der Ausschreibungstext wurde von der Verbandsversammlung am 6.7.2017 bestätigt. Für 
die Vorbereitung der Auswahlentscheidung wurde ein Auswahlteam gebildet. Dieses setzte 
sich aus je einem/einer Vertreter/in je Mitgliedsgemeinde und der Vorsitzenden der 
Verbandsversammlung zusammen. Es wurden objektive Bewertungskriterien 
(Bewerbungsunterlagen bzw. Eignung lt. Ausschreibung, persönliche Vorstellung, 
Motivation, Mitarbeiterführung, kaufmännische Aufgabe und technische Aufgabe) und deren 
rechnerische Wichtung festgelegt.

Die Interessenten für die ausgeschriebene Stelle konnten bis zum 13.8.2017 bewerben. Bis 
zu diesem Zeitpunkt gingen 11 Bewerbungen ein. Die Stelle wurde als Kurztext mit Verweis 
auf die vollständige Stellenausschreibung auf der Internetseite des Abwasserverbandes 
Köthen in der MZ, der Volksstimme, in den Amtsblättern des Landkreises Anhalt-Bitterfeld, 
der Stadt Köthen, Bernburg und Südliches Anhalt und auf den Internetseiten der Stadt 
Südliches Anhalt, Köthen und Osternienburger Land veröffentlicht.

Im Ergebnis der 1. Sitzung des Auswahlteams wurden die 4 Bewerber ausgewählt, die die 
formellen Voraussetzungen lt. Stellenausschreibung erfüllen. Diese wurden zu einem 
Vorstellungsgespräch am 12.9.2017 eingeladen. Alle Bewerber sagten zu und nahmen an 
den Auswahlgesprächen am 12.9.2017 (10.00 – 15.00 Uhr) teil. Die Bewerber konnten sich 
40 min. auf fachspezifische Fragen vorbereiten.

In den Gesprächen wurden die kaufmännische Eignung durch Analyse eines 
Jahresabschlusses des Verbandes, die fachlichen Kenntnisse der Abwasserthematik durch 
Erläuterung des technologischen Reinigungsprozesses auf der Kläranlage, die 
Berufserfahrung der mündliche Ausdruck sowie die Motivation und Einsatzfreudigkeit 
geprüft.

Jedes Mitglied des Auswahlteams hat nach den Vorstellungsgesprächen anhand der 
Bewertungskriterien eine Auswertung und Wichtung der Bewerber vorgenommen. Diese 
wurden in der Sitzung des Auswahlteams am 14.9.2017 rechnerisch zusammengeführt und 
im Ergebnis eine Reihenfolge der Bewerber ermittelt.

Aus den Bewerbungen wurde Herr Thomas Winkler als geeignetster Bewerber ermittelt, 
gefolgt von Herrn Thomas Dannemann und Frau Anke Zinke. 

Da davon auszugehen ist, dass sich die Bewerber auch auf andere Stellenausschreibungen 
beworben haben, besteht die Möglichkeit, dass der ausgewählte Bewerber Herr Thomas 
Winkler, der in der Verbandsversammlung am 10.10.2017 zum Geschäftsführer gewählt 
werden soll, nicht mehr zur Verfügung steht. Um zu verhindern, dass die 
Verbandsversammlung wiederholt entsprechende Beschlüsse fassen muß, empfiehlt das 
Auswahlteam, die Reihenfolge der Bewerber zu beschließen, die an 2. und 3. Stelle für  den 
Geschäftsführerposten am geeignetsten erscheinen.

Das Auswahlteam empfiehlt dem Stadtrat, die Köthener Vertreter zu beauftragen, in der 
Verbandsversammlung am 10.10.2017 Herrn Thomas Winkler als Geschäftsführer des 
Abwasserverbandes für die Amtszeit von 7 Jahren, ab 1.2.2018 zu wählen. Sollte Herr 
Winkler in der Verbandsversammlung am 10.10 2017 für die Wahl nicht zur Verfügung 
stehen, wird als 2. Bewerber Herr Thomas Dannemann gewählt. Steht auch dieser nicht zur 
Verfügung, wird als 3. Bewerberin Frau Angela Zinke gewählt.

Die Lebensläufe der 3 Bewerber werden in den Fraktionszimmern zur Einsichtnahme 



ausgelegt.

Nach erfolgter Wahl des Geschäftsführers muß der Anstellungsvertrag abgeschlossen 
werden. Dazu wird die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Köthen am 
10.10.2017 die Vorsitzende der Verbandsversammlung bevollmächtigen. Der Stadtrat 
beauftragt die Köthener Vertreter, diese Vollmacht zu erteilen.



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Niederschrift 
über die 20. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen 
(Anhalt)
öffentlicher Teil

Köthen (Anhalt), 11.10.2017

Die Sitzung fand statt:

Datum :
Beginn : 
Ende :

26.09.2017
18:30
21:45

Ort :
Straße :
Raum :

06366 K ö t h e n ( A n h a l t )
Marktstraße 1-3
Ratssaal

Anwesende Mitglieder
lt. Teilnehmerliste :

36 (siehe Anhang) 

Von der Verwaltung
waren anwesend :

Bernd Hauschild (Obm), (Obm) 
Alexander Frolow (DEZ), (Dezernat 3) 
Ina Rauer (DEZ), (Dezernat 6) 
Jürgen Richter (AL), (Amt 10) 
Sabine Pennewitz (AL), (Amt 14) 
Dana Rösler (AL), (Amt 20) 
Claudia Mikolay (AL), (Amt 32) 
Andreas Albrecht (MA), (Amt 73) 
Markus Kohl (jur. MA), (Bereich 030) 
Daniela Winzer (Ltr.), (Bereich 322) 
Steffi Paschkowski (Prot), (Ratsbüro) 
Caroline Hebestreit (PrRef), (Ratsbüro)
Anja Kahlmeyer (Prot), (Ratsbüro)

Außerdem waren
anwesend (Gäste) :

Mitteldeutsche Zeitung, mehrere Einwohner

Tagungsleitung : Dr. Werner Sobetzko | Beisitzer: Thomas Gahler

Schriftführer : Anja Kahlmeyer

Stadtratsvorsitzender Oberbürgermeister Protokollführerin

Dr. Werner Sobetzko Bernd Hauschild Anja Kahlmeyer



Tagesordnung

TOP Thema Vorl.-Nr. 

1 Eröffnung

1.1 E i n w o h n e r f r a g e s t u n d e - 
1.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Ordnungsmäßigkeit der - 
 Ladung  

2 Behandlung der öffentlichen TOPs

2.1 Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung (öffentlicher Teil) - 
2.2 Informationen der Verwaltung (öffentlicher Teil) - 
2.3 Bestätigung der Tagesordnung (öffentlicher Teil) - 
2.4 Bekanntgabe der Beschlüsse aus nichtöffentlichen Sitzungen - 
2.5 Verpflichtung nachrückender Stadtratsmitglieder 2017127/1 
2.6 Neuberechnung der Ausschuss- und Vertretersitze - Losziehung 2017130/1 
2.7 Berufung sachkundiger Einwohner in beratende Ausschüsse als 2017128/1 
 Mitglieder mit beratender Stimme  
2.8 Aufhebung der Beschlüsse vom 13.02.2017 und vom 27.04.2017 zur 2017107/1 
 Zulassung des Bürgerbegehrens Fasanerie vom 03.01.2017  
2.9 Feststellung der Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens vom 2017108/1

03.01.2017  
2.10 Aufhebung des Beschlusses des Stadtrates der Stadt Köthen 2017135/1 
 (Anhalt) vom 13.02.2017 über die weitere Vorgehensweise zu den  
 forstlichen Arbeiten in der Fasanerie und im Ziethebusch  
2.11 Bebauungsplan Nr. 18 „Gewerbegebiet Köthen West II“ 2017112/3 
 hier: Billigung des Planentwurfs mit Textlichen Festsetzungen  
 und  
 Örtlicher Bauvorschrift und dazugehöriger Begründung (Teil 1) und  
 Umweltbericht  (Teil 2) sowie Beschluss über die öffentliche  
 Auslegung gemäß §  3 (2) BauGB - Offenlagebeschluss -       
2.12 Bebauungsplan Nr. 30 „Wohngebiet Wülknitzer Straße“ in Köthen 2017124/3 
 (Anhalt) hier: Abwägung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der  

Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger  
 öffentlicher Belange (TöB) - Abwägungsbeschluss    
2.13 Bebauungsplan Nr. 30 „Wohngebiet Wülknitzer Straße“ in Köthen 2017125/3 
 (Anhalt) hier: Satzungsbeschluss  
2.14 3. Änderung der Verwaltungskostensatzung 2017084/2 
2.15 Benutzungsgebührensatzung für das Stadtarchiv Köthen 2017105/9 
2.16 3. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt) 2017113/8 
2.17 2. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Köthen (Anhalt) zur 2017109/9 
 Umlage der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände 

"Westliche Fuhne-Ziethe" und "Taube-Landgraben"  
2.18 Antrag der Fraktion DIE LINKE: Aufhebung eines Sperrvermerkes 2017123/2 
2.19 Kostenspaltung Straßenentwässerung in der Friederikenstraße in 2017098/3 
 Köthen (Anhalt)  
2.20 Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen 2017120/2 
2.21 Jahresabschluss 2016 und Bezuschussung 2017 der Köthener 2017142/1 
 Bachgesellschaft mbH  
2.22 Finanzierung der Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für die 2017132/2 
 Feuerwehr Köthen - Gerätewagen Logistik mit Staffelkabine und  
 Ladebordwand (GWL)  
2.23 Wahl des Geschäftsführers des Abwasserverbandes 2017143/1 
2.24 Anfragen und Anregungen (öffentlicher Teil) - 



3 Behandlung der nichtöffentlichen TOPs

3.1 Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung (nichtöffentlicher - 
 Teil)  
3.2 Informationen der Verwaltung (nichtöffentlicher Teil) - 
3.3 Bestätigung der Tagesordnung (nichtöffentlicher Teil) - 
3.4 Abschluss Zuschussvertrag mit der Tierpark gGmbH ab 2018 2017110/3 
3.5 Zahlung einer übertariflichen Zulage 2017121/2 
3.6 Anfragen und Anregungen (nichtöffentlicher Teil) -



Protokolltext

1.1 Einwohnerfragestunde

Herr Stahl führt Folgendes aus: (Protokoll nach Vorlage der Rede, es gilt das gesprochene 
Wort)
Sehr geehrter Herr Stadtratsvorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren des Stadtrates,
Ihre Tagesordnung ist ja heute sehr umfassend. – Nur kurz zum Bürgerbegehren
„Fasanerie/Ziethebusch“: Für die seinerzeitige Zustimmung zum Bürgerbegehren danke ich 
den
ehrenamtlichen Mitgliedern des Stadtrates noch einmal.
Ich gehe davon aus, dass über die erzwungene und auch von der Mehrheit der Stadträte 
nicht gewollte Feststellung der Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens ein rechtsbehelfsfähiger 
Bescheid erstellt und den beiden verbliebenen Vertretern, Herrn Dr. Gahler und mir, separat 
zugestellt sowie
öffentlich bekanntgegeben wird.
Und zweitens gehe ich davon aus, dass bis zur Rechtswirksamkeit des Bescheides bzw. 
des öffentlich bekanntgegebenen Beschlusses dem Bürgerbegehren entgegenstehende 
Maßnahmen/Vollzugshandlungen nicht vorgenommen werden. Ich bitte um schriftliche 
Bestätigung.

1.2 Feststellen der Beschlussfähigkeit und der Ordnungsmäßigkeit der Ladung

Der Stadtratsvorsitzende stellt fest, dass die Ladung ordnungsgemäß erfolgt ist und der 
Stadtrat mit 35 anwesenden Mitgliedern beschlussfähig ist.

ÖFFENTLICHER TEIL

2.1 Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung (öffentlicher Teil)

Die Niederschrift der letzten Sitzung vom 22.06.2017 (öffentlicher Teil) wird bei 2 
Enthaltungen bestätigt.

2.2 Informationen der Verwaltung (öffentlicher Teil)

Den Stadträten wurde ausgereicht:
- zum TOP 2.22 der neue Beschlussvorschlag

In der Sitzung der Verbandsversammlung des AV Köthen am 14.09.2017 wurden 
folgende öffentliche Beschlüsse gefasst:
- Es wurde der Beschluss zur Kalkulation der Gebührensätze 2018 und 2019 gefasst: 
Grundgebühr bleibt unverändert 
- Schmutzwassergebühr im Abrechnungsgebiet Köthen sinkt um 22 Cent auf 1,76 €/m³
- Schmutzwassergebühr im Abrechnungsgebiet Crüchern sinkt um 64 Cent auf 2,93 €/m³
- Regenwassergebühr steigt um 10 Cent auf 1,26 €/m³ (Grund sind Investitionen in 
Rückhaltekapazitäten und Trennkanalisation)
- Fäkalabwasser 7,78 €/m³
- Fäkalschlamm 31,30 €/m³

In der Sitzung der Verbandsversammlung des AV Köthen am 06.07.2017 wurden 
folgende öffentliche Beschlüsse gefasst:



- Frau Miethig, Bilanzbuchhalterin des AV Köthen wurde für den Verhinderungsfall des 
Geschäftsführers zur Stellvertreterin für den Verbandsgeschäftsführer ernannt.
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Im Stadtrat am 22.6. wurde zum TOP Einwohnerantrag  Folgendes protokolliert:
„StRn Buchheim ist der Meinung, dass mit den Unterzeichnern des Einwohnerantrages eine 
Anhörung hätte durchgeführt werden müssen. Sie zitiert eine Kommentierung. „
Der Obm weist darauf hin, dass nach der Anrufung der Kommunalaufsicht durch Stadträtin 
Buchheim diese festgestellt hat, dass die Anhörung erst im Rahmen der inhaltlichen 
Beratung und nicht bereits bei der Entscheidung über die Zulässigkeit erforderlich ist. 

Information über die Zahl geflüchteter Menschen in der Stadt Köthen:
In Köthen sind mit Stand 31.08.2017 215 geflüchtete Menschen untergebracht. Davon leben 
154 in Wohnungen. 61 sind unbegleitete minderjährige Asylbewerber.
Das entspricht einem prozentualen Anteil von 0,81 % an der Gesamtbevölkerung.

Zu Anfragen und Anregungen aus vorangegangenen Sitzungen teilt der Obm Folgendes 
mit:

Für die Baumfällungen im Wolfsgehege Tierpark sind Ersatzpflanzungen angeordnet 
worden. Der StR bat um Mitteilung über Anzahl und Art der Bäume sowie Kosten der 
Ersatzpflanzungen, die beauflagt worden sind.
Insgesamt sind im Tierpark 68 Einzelbäume zu pflanzen (das betrifft auch andere Fällungen 
außerhalb der Wolfsanlage) und 4 flächige Pflanzungen mit Forstware anzulegen.
Zum jetzigen Zeitpunkt sind 20 Stieleichen gepflanzt worden. Kosten je Baum ca. 50 €. 
Keine Kosten für Pflanzung und Pflege - das erfolgte durch den Tierpark.
Zusätzlich sind 25 als Spende von Köthen Energie im Rahmen des Firmenjubiläums 
gepflanzt worden. Pflege durch Tierpark. Keine Kosten.
Die restlichen 23 Bäume werden in der nächsten Pflanzperiode durch den Tierpark 
gepflanzt. Kosten je Baum wieder ca. 50 €.
Die flächigen Pflanzungen werden im HH 2018 beantragt, als Auflage durch die Untere 
Naturschutzbehörde. Das Umweltamt hat dazu noch kein Kostenangebot. Es erfolgt dann im 
Rahmen der notwendigen Änderungen.

StR Reisbach fragte an, welche Investitionskosten angefallen sind, um für die Kita 
„Am Stadion“ wieder eine Betriebserlaubnis zu erlangen. 
Die Gesamtkosten der baulichen Aufwendungen für die Wiederinbetriebnahme des 
Gebäudes der ehemaligen Kita am Stadion als Kindereinrichtung liegen bei rund 48.000 €. 
Mit Übergabe des Gebäudes an den Eigentümer sind Einbauteile rückzubauen, da diese im 
Zuge der Unterhaltung in anderen Einrichtungen wiederverwendet werden können. Dabei 
handelt es sich um Armaturen, einen Warmwasserspeicher, elektrische Bauteile, 
Fluchttürwächter, Klemmschutz. Gegebenenfalls sind auch rauchdichte Türen,  
Sanitärkabinen und die Evakuierungsrutsche rückzubauen. Das ist mit dem 
Gebäudeeigentümer zu vereinbaren. Mittel i.H.v. 30.000 € sind dafür vorsorglich 
angemeldet.

StR Lehmann stellte fest, dass im Bereich Feldstraße 13 ein Verkehrsschild 
Halteverbot errichtet wurde. Er sieht es im Zusammenhang mit der Straßenreinigung, 
weist jedoch darauf hin, dass hier keine maschinelle Straßenreinigung erfolgt. Er 
möchte wissen, warum dieses Verkehrsschild dort errichtet wurde. 
Das absolute Halteverbot wurde auf Antrag der Wohnungsgesellschaft Köthen mbH durch 
diese errichtet. Diese hat die Fa. Filax mit der Reinigung der Straße beauftragt. Beantragt 
wurde das Verkehrszeichen mit der Begründung, dass die Straßenreinigung wöchentlich 
durch eine Dienstleistungsfirma erfolgt und die dort parkenden Fahrzeuge in dem 
beantragten Zeitraum von 2 Stunden jeweils dienstags nicht parken können, um die 
Reinigung durchführen zu können. Da durch die Wohnungsgesellschaft Köthen mbH bisher 



lediglich eine monatliche Reinigung nachgewiesen werden konnte, wird derzeit die 
eventuelle Abordnung des absoluten Halteverbotes geprüft, da das Halteverbot dann nicht 
gerechtfertigt ist. Das Ergebnis ist noch offen.
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2.3 Bestätigung der Tagesordnung (öffentlicher Teil)

Der Obm erklärt, dass er den TOP 2.16 zurückzieht.

Die so geänderte Tagesordnung (öffentlicher Teil) wird einstimmig bestätigt.

2.4 Bekanntgabe der Beschlüsse aus nichtöffentlichen Sitzungen

Der Stadtrat führte seine 18. Sitzung am 22. Juni 2017 durch.
Im nichtöffentlichen Teil wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss-Nr. 17/StR/19/013
Veräußerung von Vermögensgegenständen
Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt die Vermessung und den Verkauf des 
Garagenkomplexes sowie der beiden unbebauten Flächen Porster Weg zu einem 
Verkaufspreis von insgesamt 126.586,50 € an die Wohnungsgesellschaft Köthen mbH.

Beschluss-Nr. 17/StR/19/014
Verkauf der Grundstücke Flur 29, Flurstück 102 und einer Teilfläche
aus Flurstück 141/2 
Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt den Verkauf der Grundstücke, Gemarkung 
Köthen, Flur 29 Flst. 102 (2.340 m²) und Flst. 141/2 (Teilfläche ca. 1.608 m²)  zu einem 
Verkaufspreis von insgesamt 39.480,00 €  an Frau Antje Wächtler, Am Druschplatz 2 in 
06406 Bernburg/OT Gröna.

Beschluss-Nr. 17/StR/19/015
Vergabe eines mittleren Löschfahrzeuges für die Freiwillige
Ortsfeuerwehr Dohndorf 
Der Stadtrat beschließt, den Zuschlag für die Lieferung eines mittleren Löschfahrzeuges für 
die Ortsfeuerwehr Dohndorf der Firma ADIK Fahrzeugbau GmbH in Höhe von 126.247,10 € 
zu erteilen.

Der Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss führte seine 26. Sitzung am 27. Juli 
2017 durch.
Im nichtöffentlichen Teil wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss-Nr. 17/BSU/26/002
Vergabe Grünflächenpflege Los 5, Wohngebiet Köthen West
Der Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss beschließt die Vergabe der 
Grünpflegeleistungen im Los 5, Wohngebiet Köthen West, zum Angebotspreis von 
56.214,71 Euro für 12 Monate ab dem 01.08.2017 an die Stackelitz GmbH, Schleesen 1 a, 
06868 Coswig/OT Stackelitz. Bei Bietereignung kann der Vertrag jeweils 2 x um 12 Monate 
verlängert werden.

Beschluss-Nr. 17/BSU/26/003
Vergabe der Bauleistungen zur Herstellung dünner Ashpaltdeckschichten in 
Kaltbauweise in der Lilienthal-, Rathenau-, Robert-Blum- und Rudolf-Breitscheid-
Straße
Der Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss beschließt, die Bauleistungen zur Herstellung 
dünner Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise in der Lilienthal-, Rathenau-, Robert-Blum- 
und Rudolf-Breitscheid-Straße in Höhe der Bruttoangebotssumme von 109.624,36 € an die 



Firma Kutter Spezialstraßenbau GmbH und Co. KG zu vergeben. 
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Der Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss führte seine 27. Sitzung am 31. August 
2017 durch.
Im nichtöffentlichen Teil wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss-Nr. 17/BSU/27/004
Vergabe der Schilfentnahme aus dem Bornteich in Baasdorf und die
Errichtung einer Löschwasserentnahmestelle 
Der Bau-,Sanierungs- und Umweltausschuss beschließt die Auftragsvergabe zur 
Schilfentnahme aus dem Bornteich in Baasdorf und die Errichtung einer 
Löschwasserentnahmestelle an die Firma BSD GmbH aus Dessau zu einem Preis von 
42.193,24 € brutto.

Beschluss-Nr. 17/BSU/27/005
Tiefgarage Ritterstraße und Wallstraße
Erneuerung der Parkierungsanlagen
Der Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss beschließt, den Auftrag für die Erneuerung 
der Parkierungsanlagen in den Tiefgaragen Ritterstraße und Wallstraße an die Scheidt & 
Bachmann GmbH, Breite Straße 132, 41238 Mönchengladbach in Höhe von 121.045,56 
Euro zu vergeben.

2.5 Verpflichtung nachrückender Stadtratsmitglieder

Der Stadtratsvorsitzende bittet die Herrn Auerbach und Herrn Kümpfel, sich zu erheben 
und die folgenden Worte nachzusprechen:
Ich gelobe Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung 
meiner Pflichten. Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Stadt Köthen (Anhalt) 
gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern.
Die unterschriebenen Verpflichtungserklärungen liegen bereits im Ratsbüro vor und werden 
aktenkundig gemacht.

2.6 Neuberechnung der Ausschuss- und Vertretersitze - Losziehung

Der Stadtratsvorsitzende zieht die Lose für den Sitz im Heimausschuss und den Sitz im 
Abwasserverband. Beide Los entfallen auf die FDP/Grüne-Fraktion. Dadurch ergeben sich 
keine Änderungen in der Besetzung beider Gremien.

2.7 Berufung sachkundiger Einwohner in beratende Ausschüsse als Mitglieder mit 
beratender Stimme

Abstimmungsergebnis: 36 / 0 / 0 (Ja/Nein/Enthaltung)

2.8 Aufhebung der Beschlüsse vom 13.02.2017 und vom 27.04.2017 zur Zulassung 
des Bürgerbegehrens Fasanerie vom 03.01.2017 

Abstimmungsergebnis: 20 / 13 / 3 (Ja/Nein/Enthaltung)

2.9 Feststellung der Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens vom 03.01.2017



Abstimmungsergebnis: 20 / 13 / 3 (Ja/Nein/Enthaltung)
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2.10 Aufhebung des Beschlusses des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt) vom 
13.02.2017 über die weitere Vorgehensweise zu den forstlichen Arbeiten in der 
Fasanerie und im Ziethebusch

StR Reisbach findet die Beschlussvorlage undurchsichtig und fragt, ob durch den 
Beschluss die Bäume gefällt werden dürfen.

Der Obm antwortet, dass keine Bäume gefällt werden außer im Rahmen der 
Gefahrenabwehr.

Abstimmungsergebnis: 30 / 2 / 4 (Ja/Nein/Enthaltung)

2.11 Bebauungsplan Nr. 18 „Gewerbegebiet Köthen West II“, hier: Billigung des 
Planentwurfs mit Textlichen Festsetzungen und Örtlicher Bauvorschrift und 
dazugehöriger Begründung (Teil 1) und Umweltbericht  (Teil 2) sowie Beschluss über 
die öffentliche Auslegung gemäß §  3 (2) BauGB - Offenlagebeschluss –

Abstimmungsergebnis: 36 / 0 / 0 (Ja/Nein/Enthaltung)

2.12 Bebauungsplan Nr. 30 „Wohngebiet Wülknitzer Straße“ in Köthen (Anhalt), hier: 
Abwägung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit und der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TöB) - Abwägungsbeschluss

Abstimmungsergebnis: 36 / 0 / 0 (Ja/Nein/Enthaltung)

2.13 Bebauungsplan Nr. 30 „Wohngebiet Wülknitzer Straße“ in Köthen (Anhalt), hier: 
Satzungsbeschluss

Abstimmungsergebnis: 36 / 0 / 0 (Ja/Nein/Enthaltung)

2.14 3. Änderung der Verwaltungskostensatzung

Abstimmungsergebnis: 30 / 5 / 1 (Ja/Nein/Enthaltung)

2.15 Benutzungsgebührensatzung für das Stadtarchiv Köthen

Abstimmungsergebnis: 32 / 3 / 1 (Ja/Nein/Enthaltung)

2.16 3. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt)

zurückgezogen

2.17 2. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Köthen (Anhalt) zur Umlage der 
Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände "Westliche Fuhne-Ziethe" und "Taube-
Landgraben"



Der Obm weist noch einmal darauf hin, dass die Stadt im Rahmen der 
Haushaltskonsolidierungsmaßnahme Nr. 6 verpflichtet ist, dies zu tun.
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StR Heeg kündigt an, dass seine Fraktion nicht zustimmen wird, da der Nachweis fehlt, 
weshalb der Aufwand so exorbitant gestiegen sei.

Der Obm wiederholt seine Antwort aus dem Hauptausschuss. Wenn der Stadtrat noch 
genauere Informationen benötigt, muss eine Arbeitsplatzbewertung durchgeführt werden, 
die 1 Jahr dauert.

Abstimmungsergebnis: 6 / 27 / 3 (Ja/Nein/Enthaltung)

2.18 Antrag der Fraktion DIE LINKE: Aufhebung eines Sperrvermerkes

StR Heeg erklärt, dass seine Fraktion dem nicht zustimmen wird, da das vorgelegte Papier 
kein Konzept darstellt. Er versteht nicht, warum mehr Geld erforderlich ist, wenn der Bedarf 
zurückgeht.

Herr Frolow erklärt, dass die Bedingungen verbessert werden sollen, bei gleichbleibender 
Betreibung der Unterkunft durch die Stadt. Das vorliegende Papier stellt die Ergebnisse der 
Analyse verschiedener Formen der Betreibung dar. Es erhebt nicht den Anspruch auf 
Vollständigkeit und soll als Diskussionsgrundlage für die weiteren Beratungen dienen. 
Tendenziell lässt sich jedoch daraus ableiten, dass der Weiterbetrieb durch die Stadt bei 
gleichzeitiger Umsetzung flankierender Maßnahmen, wie Einsatz eines Reinigungsdienstes 
und ggf. eines Sicherheitsdienstes, die wirtschaftlichste Variante darstellen dürfte. Die 
Durchführung der vom Sperrvermerk betroffenen Investitionsmaßnahmen sind jedenfalls 
jetzt schon notwendig und nicht hinderlich hinsichtlich zukünftiger Überlegungen zum 
Wechsel des Betreibers oder der Form der Betreibung.

StRn Buchheim ist der Meinung es sei an der Zeit etwas zu tun. Die Einrichtung war oft 
genug in den Schlagzeilen.

StR Gewinner hält es für notwendig, eine menschenwürdige Unterkunft zu schaffen.

Abstimmungsergebnis: 15 / 14 / 7 (Ja/Nein/Enthaltung)

2.19 Kostenspaltung Straßenentwässerung in der Friederikenstraße in Köthen 
(Anhalt)  

Abstimmungsergebnis: 32 / 4 / 0 (Ja/Nein/Enthaltung)

2.20 Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen

Abstimmungsergebnis: 34 / 2 / 0 (Ja/Nein/Enthaltung)

2.21 Jahresabschluss 2016 und Bezuschussung 2017 der Köthener Bachgesellschaft 
mbH

Abstimmungsergebnis: 29 / 6 / 1 (Ja/Nein/Enthaltung)

 



2.22 Finanzierung der Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für die Feuerwehr 
Köthen - Gerätewagen Logistik mit Staffelkabine und Ladebordwand (GWL)

Der Obm verweist auf den ausgereichten Änderungsantrag der Verwaltung.
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StR Maaß fragt, welche Konsequenzen sich für das andere Fahrzeug ergeben und was das 
anzuschaffende Fahrzeug leistet.

Mit Zustimmung des Stadtrates übergibt der Obm das Wort an den Stadtwehrleiter Heiko 
Schmidt.

Herr Schmidt erklärt, welche Funktionen das HLF hat und dass es flexibler einsetzbar ist. 
Dennoch wird das GWL auch benötigt.

Abstimmungsergebnis: 36 / 0 / 0 (Ja/Nein/Enthaltung)

2.23 Wahl des Geschäftsführers des Abwasserverbandes

StR Müller stellt zwei Anträge und begründet diese, außerdem beantragt er namentliche 
Abstimmung: (Protokoll nach Vorlage der Rede, es gilt das gesprochene Wort)

Antrag 1:
Der Stadtrat beauftragt die Vertreter der Stadt Köthen in der Verbandsversammlung des 
Abwasserverbandes Köthen, dort den folgenden Antrag zu stellen und den entsprechenden 
Beschluss zu fassen:
Die Wahl des Verbandsgeschäftsführers bzw. der Verbandsgeschäftsführerin des 
Abwasserverbandes Köthen wird vertagt.
Antrag 2:
Der Stadtrat beschließt, Herr Dr. Michael Moeskes (Rechtsanwalt und Fachanwalt für 
Verwaltungsrecht) in der nächsten Sitzung zu den vorgetragenen Sachverhalten zum 
Abwasserverband Köthen zu hören und  Rederecht zu erteilen.
Begründung:
Stadtrat Werner Müller hat zwei auch für Stadträte zugängliche Informationsveranstaltungen 
organisiert. Im Anschluss unterzog in seinem Auftrag Rechtsanwalt Dr. Moeskes die dort 
thematisierten Sachverhalte einer rechtlichen Einschätzung. Ein schriftliches Extrakt dazu 
liegt allen Fraktionsvorsitzenden und weiteren Stadträten vor. Es zeigt sich, dass zu den 
nicht uneingeschränkt testierten Jahresabschlüssen, den damit zusammenhängenden 
Derivatgeschäften und nicht zuletzt der hohen Gebührenausgleichsrückstellung des 
Abwasserverbandes Köthen massiver Beratungs- und erheblicher Klärungsbedarf besteht. 
Auch wurde deutlich, dass die Vertreter des Stadtrates in der Verbandsversammlung und in 
der Folge die Stadträte in der Gesamtheit nicht mit der notwendigen Transparenz und 
Klarheit sowie nicht im erforderlichen Umfang sachgerecht über die Vorgänge beim 
Abwasserverband Köthen durch die Verwaltung informiert worden sind.
Damit konnte weder der gesetzlich zugedachten Aufsichtsfunktion, noch den 
unumgänglichen Kontrollaufgaben im ausreichenden Maße genüge getan und 
Informationsrechte entsprechend ausgeübt werden. Eine Wahl eines Geschäftsführers des 
Abwasserverbandes Köthen ist zudem so lange zurückzustellen, bis nachweislich eine 
beanstandungsfreie Ausschreibung der Position und Auswahl der bzw. des Bewerbers 
erfolgt sind. Dass damit unter Umständen eine Besetzung der Stelle ab 01. Februar 2018 
nicht
gegeben sein kann, ist unter den nun bekanntgewordenen Umständen unabdingbar und im 
Sinne der ganzheitlichen Beurteilung der Angelegenheiten hinzunehmen. Die Situation stellt 
sich dann analog einem Fall von längerer Erkrankung, Urlaubnahme oder Beurlaubung des 
Geschäftsführers dar. Um den Aspekt der Mitverantwortung und Mithaftung gerecht zu 
werden, erscheint die Begleitung eines Rechtsanwaltes in der Sache sinnvoll. Eine 
Anhörung des Herrn Dr. Moeskes bildet dazu den ersten Schritt. Alles Weitere bleibt



einer gesonderten Beschlussfassung vorbehalten.

Der Obm antwortet, dass er die Ausführungen des Rechtsanwaltes auch gern gelesen 
hätte.
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Frau Rauer berichtet, dass in der Verbandsversammlung (VV) ein Verfahren durchgeführt 
wurde, das beanstandungsfrei ist. Sie erklärt ausführlich, wie das Verfahren abgelaufen ist. 

StR Gewinner fragt, aus welchen Personen das Auswahlteam bestand.

Frau Rauer teilt mit, dass zunächst vorgeschlagen wurde, das Verfahren durch die 
Personalabteilung der Stadt durchführen zu lassen, was nicht gewünscht war. Die VV hat 
beschlossen, dass das Auswahlteam mit je einem Vertreter je Mitgliedsgemeinde und der 
Vorsitzenden der Verbandsversammlung besetzt werden soll.

StR Müller erklärt, dass das Verfahren aus seiner Sicht nicht zufriedenstellend abgelaufen 
ist. Schon bei der Bildung des Auswahlteams gab es Probleme, weil er sich zur Verfügung 
stellte. Auch bei der Auswahl der Bewerber sind seiner Meinung nach nicht alle in Frage 
kommenden Bewerber eingeladen worden.

StR Reisbach führt aus, dass der Stadtrat sich mehrheitlich für eine Ausschreibung 
ausgesprochen hat. Nun steht wieder Herr Winkler oben auf der List. Er schlägt vor, den 
Anwalt im Stadtrat reden zu lassen.

StR Heeg teilt mit, dass er die Ausführungen des Anwalts heute um 13:37 Uhr erhalten hat. 
Er ist der Meinung hier werden zwei Dinge miteinander vermischt, zum Einen die Wahl des 
Geschäftsführers und zum Anderen die Derivatgeschäfte. StR Heeg ist nicht klar, welchen 
juristischen Weg man gehen könnte. Er ist der Ansicht, dass der Stadtrat nicht die fehlende 
öffentlich-rechtliche Kontrolle der Verbandsführung übernehmen kann.

StR Raubaum fasst zusammen, dass die Aussage von StR Müller besagt, dass der 
Verband am Boden ist und die Prüforgane kein Recht haben, bei der Prüfung der Bilanzen 
und Jahresabschlüsse.

StR Reisbach führt aus, dass seit Jahren im Verband nur eingeschränkte Testate erstellt 
werden.

Frau Rauer erklärt, dass die eingeschränkten Testate mit den Derivaten zusammenhängen. 
Die Jahresabschlüsse gehen jedes Jahr an das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises.

StR Maaß zieht den Vergleich mit den Geschäften der GfA vor vielen Jahren. Auch dort gab 
es Personen, die gewisse Vorgänge anzweifelten und denen niemand glaubte. Letzten 
Endes behielten diese Personen Recht.

Der Obm wirbt dafür, nicht weiter in den Zuständigkeitsbereich der VV einzugreifen.

Auszeit von 20:05-20:15 Uhr

StR Heeg fasst zusammen, dass der heute zu fassende Beschluss heißt, der Stadtrat gibt 
seinen Mitgliedern in der VV den Auftrag so oder so abzustimmen. Der TOP hat nichts mit 
dem Papier zu tun, was an die Fraktionsvorsitzenden verteilt wurde, er kann höchstens als 
Argumentation dienen. Die Intension des Antrages von StR Müller, zu sagen wir vertagen 
oder wir treffen heute keine Entscheidung heißt, die VV hat freie Hand. Wenn der Stadtrat 
den heutigen Beschluss nicht fasst, können die Mitglieder der VV entscheiden wie sie 
wollen, mit der Bedingung, dass die Mitglieder der Stadt Köthen einheitlich entscheiden. 



Wenn nicht, fallen die Stimmen wieder unter den Tisch. Sollte dies der Fall sein, 
entscheiden also letzten Endes die Mitglieder der anderen Mitgliedsgemeinden über die 
Wahl des Geschäftsführers. Da die VV ihre Entscheidung bereits in zwei Wochen fasst, 
kann die Angelegenheit nicht in der kurzen Zeit geklärt werden.
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StR Schönemann führt aus, dass der Antrag von StR Müller darauf abzielt, die Wahl des 
Geschäftsführers zu vertagen, auf der Basis von Unklarheiten im Geschäftsablauf und von 
Problemen beim Prozedere der Ausschreibung des Geschäftsführers. Er weist darauf hin, 
dass die Wahl aber die VV beschließt, sie obliegt nicht dem Stadtrat.

Der Obm beendet die Diskussion und schlägt vor, den Antrag 1 abzustimmen, Antrag 2 aber 
nicht, da dieser nichts mit der aktuellen Vorlage zu tun hat. Bevor der Rechtsanwalt zu Wort 
kommen könnte, müssen die Konditionen abgeklärt sein.

Abstimmungsergebnis Antrag 1 StR Müller: 22 / 9 / 5 (Ja/Nein/Enthaltung)

Abstimmungsergebnis: 10 / 20 / 6 (Ja/Nein/Enthaltung)

2.24 Anfragen und Anregungen (öffentlicher Teil)

-

Ende öffentlicher Teil: 20:50 Uhr



Tagesordnung der 
20. Sitzung des Stadtrates der Stadt Köthen (Anhalt) 

am 26.09.2017

TOP Betreff BV-Nr.

 

1
1.1  
1.2  
 

 

Eröffnung
E i n w o h n e r f r a g e s t u n d e 
Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Ordnungsmäßigkeit der  
Ladung 

 

 
-  
-  
 

2
2.1  
2.2  
2.3  
2.4  
2.5  
2.6  
2.7  
  
2.8  
  
2.9  
2.10  
  
  
2.11  
  
  
  
  
  
2.12  
  
  
  
2.13  
  
2.14  
2.15  
2.16  
2.17  
  
  
2.18  
2.19  
  
2.20  
2.21  
  
2.22  
  
  
2.23  
2.24 

Behandlung der öffentlichen TOPs
Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung (öffentlicher Teil) 
Informationen der Verwaltung (öffentlicher Teil) 
Bestätigung der Tagesordnung (öffentlicher Teil)  
Bekanntgabe der Beschlüsse aus nichtöffentlichen Sitzungen 
Verpflichtung nachrückender Stadtratsmitglieder 
Neuberechnung der Ausschuss- und Vertretersitze - Losziehung 
Berufung sachkundiger Einwohner in beratende Ausschüsse als  
Mitglieder mit beratender Stimme 
Aufhebung der Beschlüsse vom 13.02.2017 und vom 27.04.2017 zur 
Zulassung des Bürgerbegehrens Fasanerie vom 03.01.2017  
Feststellung der Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens vom 03.01.2017  
Aufhebung des Beschlusses des Stadtrates der Stadt Köthen  
(Anhalt) vom 13.02.2017 über die weitere Vorgehensweise zu den  
forstlichen Arbeiten in der Fasanerie und im Ziethebusch 
Bebauungsplan Nr. 18 „Gewerbegebiet Köthen West II“ 
hier: Billigung des Planentwurfs mit Textlichen Festsetzungen  
und 
Örtlicher Bauvorschrift und dazugehöriger Begründung (Teil 1) und  
Umweltbericht  (Teil 2) sowie Beschluss über die öffentliche 
Auslegung gemäß §  3 (2) BauGB - Offenlagebeschluss -       
Bebauungsplan Nr. 30 „Wohngebiet Wülknitzer Straße“ in Köthen (Anhalt) 
hier: Abwägung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der 
         Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger 
         öffentlicher Belange (TöB) - Abwägungsbeschluss    
Bebauungsplan Nr. 30 „Wohngebiet Wülknitzer Straße“ in Köthen (Anhalt) 
hier: Satzungsbeschluss 
3. Änderung der Verwaltungskostensatzung 
Benutzungsgebührensatzung für das Stadtarchiv Köthen  
3. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Köthen (Anhalt) 
2. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Köthen (Anhalt) zur Umlage 
der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände "Westliche 
Fuhne-Ziethe" und "Taube-Landgraben" 
Antrag der Fraktion DIE LINKE: Aufhebung eines Sperrvermerkes 
Kostenspaltung Straßenentwässerung in der Friederikenstraße in Köthen 
(Anhalt)  
Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen 
Jahresabschluss 2016 und Bezuschussung 2017 der Köthener 
Bachgesellschaft mbH  
Finanzierung der Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für die 
Feuerwehr Köthen - Gerätewagen Logistik mit Staffelkabine und 
Ladebordwand (GWL)  
Wahl des Geschäftsführers des Abwasserverbandes 
Anfragen und Anregungen (öffentlicher Teil)

 
-  
-  
-  
-  
2017127/1  
2017130/1  
2017128/1  
  
2017107/1  
  
2017108/1  
2017135/1  
  
  
2017112/3  
  
  
  
  
  
2017124/3  
  
  
  
2017125/3  
  
2017084/2  
2017105/9  
2017113/8  
2017109/9  
  
  
2017123/2  
2017098/3  
  
2017120/2  
2017142/1  
  
2017132/2  
  
  
2017143/1  
- 

3
3.1  
  
3.2  
3.3  
3.4  
3.5  
3.6 

Behandlung der nichtöffentlichen TOPs
Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung (nichtöffentlicher  
Teil) 
Informationen der Verwaltung (nichtöffentlicher Teil) 
Bestätigung der Tagesordnung (nichtöffentlicher Teil) 
Abschluss Zuschussvertrag mit der Tierpark gGmbH ab 2018 
Zahlung einer übertariflichen Zulage 
Anfragen und Anregungen (nichtöffentlicher Teil)

 
-  
  
-  
-  
2017110/3  
2017121/2  
- 
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